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Abkürzungsverzeichnis 

Dieses Verzeichnis enthält Abkürzungen, die im gesamten Stiftungsbericht Verwendung finden. Sofern bei einzelnen 

Stiftungen Abkürzungen verwendet werden, die in diesem Verzeichnis nicht enthalten sind, werden sie in einer 

Fußnote oder einem Klammerzusatz erläutert.  

 

A 

AA Auswärtiges Amt 

Abs. Absatz 

AfD Alternative für Deutschland  

AO Abgabenordnung 

ARD Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland  

a. D. außer Dienst 

 

B 

BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

BAnz. Bundesanzeiger 

BAUA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

BB Land Brandenburg 

BE Land Berlin 

BfR Bundesinstitut für Risikobewertung 

BGB Bürgerliches Gesetzbuch 

BGBl Bundesgesetzblatt 

BGE Bundesgesellschaft für Endlagerung 

BGH Bundesgerichtshof 

BHO Bundeshaushaltsordnung 

BK-Amt Bundeskanzleramt 

BKM Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und 

Medien 

BLE Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 

BM Bundesminister 

BM’in  Bundesministerin 

BMAS Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung 

BMDV Bundesministerium für Digitales und Verkehr 

BMEL Bundesministerium für Ernährung und 

Landwirtschaft 

BMF Bundesministerium der Finanzen 

BMFSFJ Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend 

BMG Bundesministerium für Gesundheit 

BMI Bundesministerium des Innern und für Heimat 

BMJ Bundesministerium der Justiz 

BMUV Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 

nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 

BMVg Bundesministerium der Verteidigung 

BMWK Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 

BMWSB Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung 

und Bauwesen  

BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung 

bpb Bundeszentrale für politische Bildung 

BPräsA Bundespräsidialamt 

BReg Bundesregierung 

BRH Bundesrechnungshof 

BSG Bundessozialgericht 

BSI Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 

bspw. beispielsweise 

BSW Bündnis Sahra Wagenknecht 

BVerfG Bundesverfassungsgericht 

BVerwG Bundesverwaltungsgericht 

BW Baden-Württemberg 

BY Freistaat Bayern 

bzw. beziehungsweise 

 

C 

ChefBK Chef bzw. Chefin des Bundeskanzleramtes 

CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands 

CSU Christlich-Soziale Union in Bayern 
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D 

DDR Deutsche Demokratische Republik 

DM Deutsche Mark 

Dr. Doktor 

 

E 

e. V. Eingetragener Verein 

Epl. Einzelplan im Bundeshaushalt  

 

F 

FDP Freie Demokratische Partei 

 

G 

gGmbH gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

 

H 

HB Freie Hansestadt Bremen 

HE Hessen 

HH Freie und Hansestadt Hamburg 

 

K 

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau 

k. A.  keine Angabe 

 

L 

LM Landesminister 

LM’in Landesministerin 

 

M 

MdB Mitglied des Deutschen Bundestages 

MdEP Mitglied des Europäischen Parlaments 

MdL Mitglied des Landtages 

MINT Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 

Technik 

Mio. Million 

MP Ministerpräsident 

MP’in Ministerpräsidentin 

Mrd. Milliarde 

MV Mecklenburg-Vorpommern 

 

N 

NI Niedersachsen 

NL Niederlande 

Nr. Nummer 

NRW Nordrhein-Westfalen 

NS Nationalsozialismus 

 

O 

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung 

OSZE Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 

Europa 

 

P 

PSt Parlamentarischer Staatssekretär 

PSt’in  Parlamentarische Staatssekretärin   

Prof. Professor / Professorin 

 

R 

RP Rheinland-Pfalz 

 

S 

SH Schleswig-Holstein 

SL Saarland 

SN Freistaat Sachsen 

sog. sogenannte/r 

SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

ST Sachsen-Anhalt 

St Staatssekretär 

St’in Staatssekretärin 

stellv. stellvertretende/r 
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StM Staatsminister 

StM’in Staatsministerin 

 

T 

TH Freistaat Thüringen 

Tsd. Tausend 

 

U 

UBA Umweltbundesamt 

 

V 

vgl. vergleiche 

VV-BHO Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur 

Bundeshaushaltsordnung 

 

W 

WWF World Wide Fund for Nature 

 

Z 

z. B. zum Beispiel 
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Vorwort 

Stiftungen begegnen uns in vielen Bereichen der Gesellschaft. Das deutsche Stiftungsrecht im Bürgerlichen 

Gesetzbuch (BGB) regelt die rechtlichen Grundlagen für die Errichtung, Organisation und Verwaltung von Stiftungen 

des privaten (bürgerlichen) Rechts. Zentrale Vorschriften finden sich in den §§ 80 bis 89 BGB, ergänzt um weitere 

Bestimmungen in den jeweiligen Landesstiftungsgesetzen. Unabhängig von der Rechtsform gilt: Eine Stiftung ist ein 

dauerhaft gewidmetes Vermögen, das einem klar definierten Zweck dient und in der Regel langfristig dem 

Gemeinwohl verpflichtet ist. 
 

  

 Rechtsfähige Stiftungen des privaten (bürgerlichen) Rechts 

 Rechtsfähige (selbstständige) Stiftungen sind die Stiftungen bürgerlichen Rechts, die von einer 

Stiftungsbehörde der Länder als rechtsfähig anerkannt werden. Rechtsfähige Stiftungen sind 

juristische Personen und können im eigenen Namen handeln. Rechtsfähige Stiftungen des 

privaten Rechts unterstehen der staatlichen Aufsicht durch die Stiftungsbehörden der Länder. 

 Rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts 

 Stiftungen öffentlichen Rechts entstehen durch Gesetz oder durch Organisationsakt (bspw. 

Erlass) der Bundesregierung und können ebenfalls im eigenen Namen handeln. Ihre Gründung 

erfordert daher auch nicht die Anerkennung durch die Stiftungsbehörden der Länder. Die 

zuständige Aufsichtsbehörde wird im jeweiligen Gesetz oder im Organisationsakt bestimmt. Sie 

unterliegen nicht den Regelungen des BGB. 

 Unselbstständige Stiftungen (Treuhandstiftungen) 

 Nicht rechtsfähige (unselbstständige) Stiftungen, sog. Treuhandstiftungen, können nicht im 

eigenen Namen handeln. Sie entstehen ohne Beteiligung der Stiftungsbehörden der Länder und 

unterstehen nicht deren Aufsicht. Unselbstständige Stiftungen des Bundes unterstehen in der 

Regel der Rechtsaufsicht eines Ressorts.  
 

 

Der vorliegende Stiftungsbericht gibt einen Überblick über die vom Bund errichteten oder miterrichteten Stiftungen. 

Er umfasst auch Stiftungen, die durch die mittelbare Bundesverwaltung oder von Dritten im Auftrag des Bundes 

errichtet oder miterrichtet wurden. Die Kriterien für eine Aufnahme von Stiftungen in den Stiftungsbericht wurden 

erweitert: Stiftungen, bei denen der Bund im Rechtsverkehr nicht selbst als Stifter auftritt, denen das Parlament als 

Haushaltsgesetzgeber jedoch Mittel (Stiftungskapital bzw. Zustiftungen) bereitgestellt hat, wurden ebenfalls 

aufgenommen. Von den zuständigen Ressorts sollten zudem Stiftungen gemeldet werden, die für den Bund ein 

hohes finanzielles Risiko bergen und/oder bei denen der Bund in den Stiftungsorganen vertreten ist oder Einfluss 

auf die Besetzung der Stiftungsorgane hat.  

Der Stiftungsbericht gliedert sich in Teil A (privatrechtliche Stiftungen) und Teil B (öffentlich-rechtliche Stiftungen). 

Er gibt Auskunft über den Sitz der Stiftungen, das Gründungsjahr sowie Aufgaben und Zweck der Stiftungen. Alle 

Stiftungen werden einer Stiftungsart zugeordnet. Dabei wird zwischen Kapital-, Verbrauchs- und 

Einkommensstiftungen unterschieden. Bei Mischformen erfolgte die Zuordnung anhand der überwiegenden 

Finanzierungsform.  
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Kapitalstiftung   

 Bei einer Kapitalstiftung werden die Zwecke der Stiftung aus den Erträgen des 

Stiftungsvermögens verwirklicht. Das sogenannte Grundstockvermögen ist ungeschmälert zu 

erhalten. Der Stiftungszweck wird in der Regel aus den Erträgen des Grundstockvermögens 

verwirklicht.   

Verbrauchsstiftung    

 Eine Verbrauchsstiftung wird nicht nur aus ihren Erträgen heraus tätig, sondern verbraucht das 

Stiftungsvermögen. Insofern ist eine Verbrauchsstiftung in der Regel nur für einen gewissen 

Zeitraum angelegt.  

Einkommensstiftung   

 Ist eine Stiftung von vornherein für ihre Zweckerfüllung neben den Erträgen des 

Grundstockvermögens auf regelmäßige Einkommen oder Zuwendungen der Stifter und/oder von 

Dritten angewiesen, spricht man von einer Einkommensstiftung.  
 

Der Stiftungsbericht gibt zudem Auskunft über die Stiftungsorgane und ihre Mitglieder, die Finanzierung der 

Stiftung, die Prüfungsrechte des Bundesrechnungshofes sowie die zuständige Stiftungsbehörde bzw. die Stelle, die 

die Rechtsaufsicht über die Stiftung ausübt. 

Die Angaben zur Finanzierung der Stiftungen durch den Bund wurden in diesem Stiftungsbericht konkretisiert. Das 

ursprünglich vom Bund eingebrachten Stiftungskapital und die Gesamthöhe ggf. weiterer Zustiftungen werden 

tabellarisch dargestellt. Darüber hinaus gibt der Stiftungsbericht auch Auskunft darüber, in welcher Höhe die 

Stiftungen weitere finanzielle Förderungen durch den Bund im Jahr 2024 erhalten haben. Ergänzend werden die 

Haushaltstitel angegeben, aus denen die Finanzierung erfolgte. Bei den finanziellen Förderungen wird in der Regel 

zwischen institutioneller Förderung und Projektförderung unterschieden.  
 

 

Institutionelle Förderung 

 Eine institutionelle Förderung dient zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht 

abgegrenzten Teils der Ausgaben des Zuwendungsempfängers (vgl. VV-BHO Nr. 2.2 zu § 23 

BHO).  

Projektförderung 

 Eine Projektförderung dient zur Deckung von Ausgaben des Zuwendungsempfängers für einzelne 

(zeitlich und inhaltlich) abgegrenzte Vorhaben (vgl. VV-BHO Nr. 2.1 zu § 23 BHO).   
 

Der Stiftungsbericht ist eine Zusammenfassung der von den jeweils zuständigen Ressorts übermittelten 

Informationen für das Jahr 2024. Der Aufbau des Stiftungsberichts und die Reihenfolge der Ressorts ergeben sich 

daher aus den Vorgaben zur amtlichen Reihenfolge auf Grundlage des Kabinettbeschlusses vom 8. Dezember 2021 

für die 20. Legislaturperiode. 
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Ministerium / Beauftragte 

(gemäß Kabinettbeschluss vom 8. Dezember 2021) 

Abkürzung 

Bundeskanzleramt BK-Amt 

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz BMWK 

Bundesministerium der Finanzen BMF 

Bundesministerium des Innern und für Heimat BMI 

Auswärtiges Amt AA 

Bundesministerium der Justiz BMJ 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales BMAS 

Bundesministerium der Verteidigung BMVg 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft BMEL 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend BMFSFJ 

Bundesministerium für Gesundheit BMG 

Bundesministerium für Digitales und Verkehr BMDV 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und 
Verbraucherschutz 

BMUV 

Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung BMZ 

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen  BMWSB 

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien BKM 
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Gesamtüberblick 

Anzahl der Stiftungen 

Zum Stichtag 31. Dezember 2024 bestehen insgesamt 62 privatrechtliche Stiftungen und 37 öffentlich-rechtliche 

Stiftungen, die durch den Bund, die mittelbare Bundesverwaltung oder auf Veranlassung des Bundes durch Dritte 

errichtet bzw. miterrichtet wurden. Die Anzahl der Stiftungen, die durch die jeweiligen Ressorts gemeldet wurde, 

kann der nachfolgenden Abbildung entnommen werden.  

 

 

Abbildung 1 – Anzahl der gemeldeten Stiftungen des Bundes je Ressort 

Eingebrachtes Stiftungskapital 

Nach Auskunft der Ressorts hat der Bund bei insgesamt 53 Stiftungen zumindest anteilig Stiftungskapital 

eingebracht. 23 Stiftungen haben seit ihrem Bestehen weitere Zustiftungen erhalten. Für die Errichtung von 

Stiftungen hat der Bund seit 1947 rund 6,06 Mrd. Euro als Stiftungsvermögen bei der Gründung von Stiftungen und 

rund 1,50 Mrd. Euro als Zustiftungen – gerundet insgesamt 7,57 Mrd. Euro – bereitgestellt. 19 Stiftungen wurden 

Vermögensgegenstände übertragen. Hierbei lassen sich die Werte in den überwiegenden Fällen nicht beziffern, da 

es sich zumeist um Devotionalien, Sammlungsgegenstände oder Archive handelt. 

Finanzielle Förderung im Berichtsjahr 2024  

Im Jahr 2024 wurden insgesamt 57 Stiftungen aus Bundesmitteln durch eine institutionelle Förderung unterstützt. 

38 Stiftungen haben Projektfördermittel erhalten. Insgesamt wurden 2,04 Mrd. Euro für institutionelle Förderungen 

und Projektfördermittel in Höhe von 246,25 Mio. Euro – gerundet insgesamt 2,28 Mrd. Euro – aus dem 

Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt.   

Detaillierte Auswertungen können den Zusammenfassungen für privatrechtliche Stiftungen (Teil A) und öffentlich-

rechtliche Stiftungen (Teil B) sowie den jeweiligen Anhängen entnommen werden. 

1

5
3

5
7

4

1

4 4 4

1

4

13

9

2

31

1

0

5

10

15

20

25

30

35

Anzahl der Stiftungen des Bundes nach Ressort



Stiftungsbericht des Bundes 2024 Teil A – Privatrechtliche Stiftungen 
Zusammenfassung 

 

- 14 - 

Teil A –  
Privatrechtliche Stiftungen  

Zusammenfassung 

Zum Stichtag 31. Dezember 2024 bestehen 62 privatrechtliche Stiftungen, die durch den Bund, die mittelbare 

Bundesverwaltung oder auf Veranlassung des Bundes durch Dritte errichtet bzw. miterrichtet wurden. Im 

nachfolgenden Teil A des Stiftungsberichts werden die Informationen für jede privatrechtliche Stiftung detailliert 

dargestellt.  

Veränderungen zum vorangegangenen Stiftungsbericht 

Die ausschlaggebenden Kriterien für eine Aufnahme der Stiftungen in den Stiftungsbericht wurden nachgeschärft. 

Stiftungen, denen das Parlament als Haushaltsgesetzgeber Mittel (Stiftungskapital bzw. Zustiftungen) bereitgestellt 

hat, sind aufzunehmen. Zudem sind Stiftungen enthalten, die für den Bund ein hohes finanzielles Risiko bergen 

und/oder bei denen der Bund Einfluss auf die Besetzung der Stiftungsorgane hat oder selbst in den 

Stiftungsorganen vertreten ist. Dabei ist es unerheblich, ob der Bund selbst im Rechtsverkehr als Stifter auftritt. 

Aufgrund der Nachschärfung werden folgende Stiftungen erstmals durch die Ressorts zur Aufnahme in den 

Stiftungsbericht gemeldet:  

• RAG-Stiftung (BMWK) 

• Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit (AA) 

• Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds (AA) 

• Internationale Akademie Nürnberger Prinzipien (AA) 

• Stiftung Deutsches Marinemuseum (BMVg) 

• Stiftung Münchener Sicherheitskonferenz (BMVg) 

• Stiftung Deutsches Luftschiff- und Marinefliegermuseum – AERONAUTICUM (BMVg) 

• Leibniz-Institut für Virologie (BMG) 

• Deutsche AIDS-Stiftung (BMG) 

 

Darüber hinaus wurde die privatrechtliche Anton Fliegerbauer Kinderstiftung (BMI) im Jahr 2024 neu errichtet.  

Die Endlager Konrad Stiftungsgesellschaft mbH (Konradfonds) (BMUV) wurde nicht mehr in den Stiftungsbericht 

aufgenommen. Bei der gemeinnützigen Stiftungsgesellschaft handelt es sich um eine gGmbH, die beim Amtsgericht 

Braunschweig firmiert. Es handelt sich daher nicht um eine privatrechtliche Stiftung. 

Die Beethovenstiftung für Kunst und Kultur der Bundesstadt Bonn wurde nunmehr der BKM zugeordnet. Sie war 

im Stiftungsbericht für das Berichtsjahr 2023 noch unter den Stiftungen des BMWSB aufgeführt. 
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Anzahl der privatrechtlichen Stiftungen des Bundes je Ressort 

Die Anzahl der von den Ressorts gemeldeten privatrechtlichen Stiftungen kann dem nachfolgenden Diagramm 

entnommen werden. Im Zuständigkeitsbereich des BMF und BMEL bestehen keine privatrechtlichen Stiftungen. Die 

beiden Ressorts sind daher in der nachfolgenden Abbildung nicht enthalten.  

 

 

Abbildung 2 – Anzahl der privatrechtlichen Stiftungen des Bundes je Ressort 

Von den 62 privatrechtlichen Stiftungen sind 24 Stiftungen Kapitalstiftungen, 29 Einkommensstiftungen und neun 

Verbrauchsstiftungen. Mischformen sind möglich. In diesen Fällen erfolgte die Zuordnung anhand der 

überwiegenden Finanzierungsform.  

Vier Stiftungen wurden als unselbstständige Stiftungen errichtet.  
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Eingebrachtes Stiftungsvermögen des Bundes bei privatrechtlichen Stiftungen 

Nach Auskunft der Ressorts hat der Bund bei insgesamt 47 privatrechtlichen Stiftungen zumindest anteilig 

Stiftungskapital bei deren Gründung in Höhe von insgesamt 3,35 Mrd. Euro eingebracht. 21 privatrechtliche 

Stiftungen haben seit ihrem Bestehen weitere Zustiftungen in einer Gesamthöhe von 1,39 Mrd. Euro erhalten.  

Sofern einzelne Ressorts in der nachfolgenden Abbildung nicht aufgeführt sind, wurden den Stiftungen im 

jeweiligen Zuständigkeitsbereich kein Stiftungskapital und/oder Vermögensgegenstände bereitgestellt.  

 

Abbildung 3 – Eingebrachtes Stiftungskapital inkl. Zustiftungen in Mio. Euro (privatrechtliche Stiftungen) 
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Finanzielle Förderung der privatrechtlichen Stiftungen des Bundes im Jahr 2024 

Neben der Bereitstellung von Stiftungskapital fördert der Bund privatrechtliche Stiftungen auch, indem er bspw. 

Zuwendungen, Zuschüsse oder Zuweisungen gewährt und/oder Projektfördermittel aus dem Bundeshaushalt 

bereitstellt. Im Berichtsjahr 2024 haben 26 privatrechtliche Stiftungen Zuwendungen im Rahmen der 

institutionellen Förderungen in einer Gesamthöhe von 654,81 Mio. Euro erhalten. Darüber hinaus wurden 24 

privatrechtlichen Stiftungen Projektfördermittel in einer Gesamthöhe von 158,08 Mio. Euro zur Erfüllung ihres 

Stiftungszwecks bereitgestellt. 

Die Zuordnung im nachfolgenden Diagramm richtet sich nicht nach der Finanzierung aus den Einzelplänen des 

Haushaltsplans, sondern nach der Zuordnung der Stiftungen zu den jeweiligen Ressorts in diesem Stiftungsbericht. 

Die Finanzierung kann auch aus anderen Einzelplänen erfolgt sein. Genaue Angaben zu den Finanzierungen und der 

Mittelherkunft (Haushaltstitel) können den jeweiligen Datenblättern der Stiftungen entnommen werden.  

 

Abbildung 4 – Finanzielle Förderung 2024 insgesamt in Mio. Euro (privatrechtliche Stiftungen) 
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Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über die fünf privatrechtlichen Stiftungen mit der höchsten 

finanziellen Förderung (Summe aus institutioneller und Projektförderung) im Berichtsjahr 2024. 

 

Abbildung 5 – Top 5 der privatrechtlichen Stiftungen mit finanzieller Förderung im Jahr 2024 in Mio. Euro 
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1. Bundeskanzleramt  

1.1.  Stiftung Wissenschaft und Politik  

Sitz der Stiftung Berlin 

Gründungsjahr 1962 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 1 

Zweck der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) ist es, im Benehmen mit dem 

Deutschen Bundestag und der Bundesregierung wissenschaftliche Untersuchungen auf 

den Gebieten der internationalen Politik sowie der Außen- und Sicherheitspolitik mit 

dem Ziel der Politikberatung auf der Grundlage unabhängiger wissenschaftlicher 

Forschung durchzuführen und in geeigneten Fällen zu veröffentlichen.  

Die Stiftung veröffentlicht dabei zahlreiche Analysen zu einer großen Bandbreite 

außenpolitischer Themen und lädt regelmäßig zu Fachdiskussionen ein. Sie steht der 

Bundesregierung und dem Bundestag zur Beratung in spezifischen außen- und 

sicherheitspolitischen Fragen zur Verfügung. 

Alle drei Jahre wird ein Orientierungsrahmen für die Forschungsfelder erarbeitet, der vom 

Stiftungsrat verabschiedet wird. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Gründung der SWP erfolgte im Jahr 1962 mit privaten Mitteln. Im Jahr 1964 hat sich 

die Bundesrepublik Deutschland an der bereits bestehenden Stiftung Wissenschaft und 

Politik mit einer Zustiftung beteiligt.  

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 
 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und der Vorstand.  

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Stiftungsrat besteht aus dem Präsidenten bzw. der Präsidentin, dem Chef bzw. der 

Chefin des Bundeskanzleramtes als stellvertretendem Präsidenten bzw. stellvertretender 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
1  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.swp-berlin.org/die-swp/ueber-uns/organisation/die-stiftung/satzung-der-swp 
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Präsidentin. Die weiteren Mitglieder sowie ein weiterer stellvertretender Präsident bzw. 

eine weitere stellvertretende Präsidentin werden von den Fraktionen des Bundestages, 

dem Chef bzw. der Chefin des Bundeskanzleramtes und aus dem Kreis von 

Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlichem Leben vorgeschlagen.  

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Stiftungsrat Dr. Nikolaus vom Bomhard (Präsident) 

BM Wolfgang Schmidt (stellv. Präsident; ChefBK) 

PSt’in Siemtje Möller (BMVg) 

PSt’in Juliane Seifert (BMI) 

St’in Susanne Baumann (AA) 

St Jochen Flasbarth (BMZ) 

Jens Plötner (BK-Amt) 

Dr. Kirsten Scholl (BMWK) 

Katarina Barley (MdEP, SPD) 

Deborah Düring (MdB, Bündnis 90/Die Grünen) 

Jürgen Hardt (MdB, CDU/CSU) 

Michael Georg Link (MdB, FDP) 

Nils Schmidt (MdB, SPD) 

Prof. Dr. Claudia Derichs 

Prof. Dr. Dr. Ann-Kristin Achleitner 

Tanja Gönner 

Dr. Sibylle Kessal-Wulf 

Prof. Dr. Sabine Kunst 

Prof. Dr. Joybrato Mukherjee 

Jan Rinnert 

Volker Wieker 

Vorstand Dr. Stefan Mair (Vorsitzender) 

Prof. Dr. Gudrun Krämer 

Prof. Dr. Silvia von Steinsdorff 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

223 - 
 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen 25,5 Tsd. Euro 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen der Stiftung an die Bundesrepublik Deutschland, die es unmittelbar 

und ausschließlich für gemeinnützige wissenschaftliche Zwecke zu verwenden hat 

(§ 9 der Satzung). 
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Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

18,54 Mio. Euro Kapitel 0410 Titel 685 02 

  

Projektförderung Finanzierung aus 

57,80 Tsd. Euro Kapitel 0501 Titel 687 34 

230,00 Tsd. Euro Kapitel 0501 Titel 687 43 

185,00 Tsd. Euro Kapitel 0502 Titel 685 02 

7,01 Tsd. Euro Kapitel 0502 Titel 685 20 

528,93 Tsd. Euro Kapitel 0502 Titel 685 21 

669,61 Tsd. Euro Kapitel 1410 Titel 686 03 

310,04 Tsd. Euro Kapitel 1505 Titel 532 04 

411,05 Tsd. Euro Kapitel 2305 Titel 544 01 

644,58 Tsd. Euro Kapitel 2310 Titel 896 32 

40,00 Tsd. Euro Kapitel 3004 Titel 685 40 

88,19 Tsd. Euro Kapitel 3004 Titel 685 41 

90,76 Tsd. Euro Kapitel 3004 Titel 685 44 
 

  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist nach § 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als 

Zuwendungsempfängerin zu prüfen. 

Das Prüfungsrecht des BRH ist noch nicht in der Satzung verankert. Eine Ergänzung in 

der Satzung ist beabsichtigt. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Berlin, Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz 
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2. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz  

2.1.  Institut für Mittelstandsforschung  

Sitz der Stiftung Bonn 

Gründungsjahr 1957 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 2 

Ausschließlicher und unmittelbarer Zweck der Stiftung ist die Errichtung und 

Unterhaltung eines Instituts zur wissenschaftlichen Erforschung der Situation des 

Mittelstandes. 

Das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn hat die Aufgabe, die Lage, Entwicklung 

und Probleme des Mittelstandes praxisnah zu erforschen. Die Ergebnisse seiner Arbeiten 

fließen in die mittelstandspolitische Arbeit der Stifter ein. Sie werden darüber hinaus in 

Publikationsreihen sowie auf der Homepage des Institutes veröffentlicht und auf 

Fachkonferenzen, Workshops, Seminaren oder im Rahmen von Expertengesprächen 

vorgestellt. Dadurch werden die Forschungsergebnisse einer breiten Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht. Die Forschung des IfM Bonn greift besonders relevante Fragen für 

den Mittelstand auf und untersucht aktuelle Entwicklungen in der mittelständischen 

Wirtschaft. 

Art und Kategorie 

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Das IfM Bonn wurde im Jahre 1957 auf Initiative Ludwig Erhards von der Bundesrepublik 

Deutschland und dem Land Nordrhein-Westfalen als Stiftung des privaten Rechts 

gegründet.  

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind das Kuratorium, der Präsident/die Präsidentin und der 

Forschungsrat.  

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
2  Stiftungssatzung abrufbar unter: 

https://www.ifm-bonn.org/ueber-uns/satzung 



Stiftungsbericht des Bundes 2024 Teil A – Privatrechtliche Stiftungen 
BMWK 

- 23 - 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Kuratorium besteht aus sieben Mitgliedern. Der Bund und das Land Nordrhein-

Westfalen berufen jeweils drei Personen (BMWK 2 Personen, BMF 1 Person), hinzu 

kommt die Vorsitzende / der Vorsitzende des Forschungsrates. Den Vorsitz im 

Kuratorium führt der Bundesminister bzw. die Bundesministerin für Wirtschaft.  

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Kuratorium Dr. Armgard Wippler (BMWK) 

Dr. Kirsten Bender (MWIKE3) 

Dr. Astrid Klesse (BMWK) 

Andreas Lux (BMF) 

Thorsten Menne (MKW4) 

Lara Wever (MUNV5) 

Prof. Dr. Sabine Rau 

Präsidentin Prof. Dr. Dr. h.c. Friederike Welter 

Forschungsrat Prof. Dr. Sabine Rau 

Prof. Dr. Michael Fritsch 

Prof. Dr. Heiko Bergmann 

Prof. Dr. Constanze Chwallek 

Prof. Dr. Michael Gielnik 

Dr. Matthias Mainz 

Dr. Constantin Terton 

Fabian Wehnert 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

37 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks 

führt der Präsident/die Präsidentin ihre Liquidation nach den Vorschriften der §§ 48 bis 

53 BGB durch. Sind nach Begleichung der Verbindlichkeiten noch Vermögensreste 

vorhanden, so fallen diese im Verhältnis der Stiftungsanteile an die Bundesrepublik 

Deutschland und das Land Nordrhein-Westfalen, die sie unmittelbar und ausschließlich 

für dem Stiftungszweck sachverwandte wissenschaftliche Zwecke zu verwenden haben 

(§ 12 der Satzung). 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
3  Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen 

4  Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen 

5  Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 
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Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Mit der Vereinbarung vom 18. Dezember 1975 wurde der Stiftung eine jährliche 

Geldleistung von insgesamt 605,8 Tsd. Euro zugesichert. Hiervon tragen der Bund zwei 

Drittel und das Land Nordrhein-Westfalen ein Drittel. Die jährlichen Geldleistungen der 

Stifter werden zur Erreichung des Stiftungszwecks eingesetzt. 

Neben der o. g. jährlichen Geldleistung erhält das IfM Bonn jährlich zu bestimmende 

Zuwendungsmittel im Rahmen der institutionellen Förderung, die ebenfalls zu zwei 

Dritteln vom Bund und zu einem Drittel vom Land NRW getragen werden. 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

1,74 Mio. Euro Kapitel 0902 Titel 686 02 
 

 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist nach § 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als 

Zuwendungsempfängerin zu prüfen. 

Der Jahresabschluss der Stiftung ist zudem von einem Rechnungsprüfer bzw. einer 

Rechnungsprüferin zu prüfen und dem Kuratorium zur Beschlussfassung vorzulegen. Die 

Möglichkeiten einer haushaltsrechtlichen Überprüfung der Stiftung durch den BRH und 

den Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen bleiben hiervon unberührt (§ 11 der 

Satzung). 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Nordrhein-Westfalen, Bezirksregierung Köln 
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2.2.  Stichting Duits-Nederlandse Windtunnels /Stiftung Deutsch-Niederländische Windkanäle   

Sitz der Stiftung Marknesse, Niederlande 

Gründungsjahr 1976 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 

Der alleinige und grundsätzliche Stiftungszweck der Stiftung Deutsch-Niederländische 
Windkanäle (DNW) ist der gemeinsame Betrieb des Niedergeschwindigkeitswindkanals 
(large low-speed facility – LLF) sowie der, unter der Stiftung administrativ und 
wirtschaftlich zusammengefassten, Windkanäle des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt e.V. (DLR) und der Stiftung Nationaal Luchten Ruimtevaartlaboratorium 
(NLR). Ziel ist der effiziente Betrieb der Kanäle und die zielgerichtete Bereitstellung von 
Testkapazitäten für wissenschaftliche und industrielle Anforderungen.   

Gegründet wurde die Stiftung zum Zweck des, von Deutschland und den Niederlanden, 
gemeinsamen Baus (1976-1980) eines Niedergeschwindigkeitskanals LLF in der 
Gemeinde Noordoostpolder (Niederlande), welcher sich im Eigentum des DNW befindet. 
Dieser wird durch die DNW betrieben, unterhalten und weiterentwickelt. Weitere 
Windkanäle und zugehörige Anlagen des DLR und NLR wurden, zum Ziel der 
übergeordneten Zweckerreichung, in die Stiftung strategisch integriert. Die 
Eigentumsrechte an den Anlagen verblieben beim DLR und NLR.  

Der Bestand der Windkanäle ist essentiell für Forschung und Entwicklung der deutschen 
und niederländischen sowie europäischen Luftfahrtforschung (zivil und militärisch) als 
auch weiterer Industriezweige mit aerodynamischen Anforderungen (z. B. Fahrzeugbau, 
Windkraftanlagen, Eisenbahnindustrie). Die DNW-Windkanäle tragen substantiell zur 
Sicherung und Erweiterung deutscher und europäischer industrieller Kernkompetenzen 
und der Entwicklung zukünftiger wissenschaftlicher und technologischer Fähigkeiten 
(z. B. Strömungsverhältnisse bei Fahrzeugbau, Windkraftanlagen etc.) bei.  

Die Stiftung wurde durch die beiden Großforschungseinrichtungen DLR und NLR auf der 

Basis eines entsprechenden Mandats von Deutschland und den Niederlanden nach 

niederländischem Recht gegründet. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Der Bund ist an der Stiftung, welche dem niederländischen Recht unterliegt, mittelbar 

durch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. beteiligt, das vom Bund mit 

der Gründung betraut wurde. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☐ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☒ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 
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Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Einziges Organ der Stiftung ist der Vorstand (Board). 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Vorstand besteht aus acht Mitgliedern, von denen vier vom DLR, hiervon zwei auf 

Nominierung von den für Wirtschaft und Verteidigung zuständigen Ministerien und vier 

vom NLR nach ebensolchem Schema ernannt werden sowie zusätzlichen Beisitzern. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand (Board) Markus Fischer (DLR) 

Kai Richter (DLR) 

Susanne Reif (DLR, durch BMWE nominiert) 

Harry Hemmer (BMVg) 

Sven Portius (BMWE), Beisitzer 

Michel Peters (NLR) 

Jeffrey Zitter (NLR) 

Carla Andela (Ministry of Defence, NL) 

A. M. Hereijgers (Ministry of Economic Affairs, NL) 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

- - 

Die Stiftung verfügt über kein eigenes Personal. Es wird Personal von den 

Forschungseinrichtungen DLR und NLR zur Verfügung gestellt und die Personalkosten 

der Stiftung in Rechnung gestellt. 

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 227,00 Tsd. Euro 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Grundsätzlich ist eine Auflösung der Stiftung nicht vorgesehen. Sollte dieser Fall jedoch 

eintreten, ist die anteilige Rückübertragung von verbleibenden Vermögenswerten durch 

das Regelwerk der Stiftung sichergestellt. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Kosten für Investitionen sowie ein ggf. notwendiger Ausgleich von Betriebsdefiziten für 

die Bereithaltung der Anlagen werden durch DLR und NLR finanziert. 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Das Prüfungsrecht des BRH ist in der Satzung der Stiftung eingeräumt. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

entfällt (Stiftung nach niederländischem Recht) 
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2.3. Stiftung Stahlanwendungsforschung 

Sitz der Stiftung Essen 

Gründungsjahr 1986 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 

Zweck der Stiftung Stahlanwendungsforschung ist die Förderung der Forschung auf dem 

Gebiet der Stahlverarbeitung und -anwendung in der Bundesrepublik Deutschland. 

Dieser Zweck wird insbesondere durch Beschaffung von Mitteln für die Verwirklichung 

der steuerbegünstigten Zwecke einer anderen steuerbegünstigten Körperschaft oder 

einer Körperschaft des öffentlichen Dienstes, der Förderung durch Ausbildung (z. B. 

durch Vergabe von Stipendien) und der Information der Öffentlichkeit erreicht. 

Die Stiftung ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 

werden. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Der Bundesminister für Wirtschaft hat mit Erlass vom 12.12.1985 (BAnz. Nr. 235 vom 

18.12.1985) verfügt, dass der aus der Abwicklung des Preisausgleichs verbleibende 

Überschuss der Abwicklungsstelle der Preisausgleichskasse für revierferne Gebiete in 

eine selbstständige Stiftung eingebracht wird. 

Demzufolge errichteten die als mit Bekanntmachung vom 18.04.1977 (BAnz. Nr. 77 vom 

23.04.1977) bestellten Leiter der Abwicklungsstelle der Preisausgleichskasse für 

revierferne Gebiete die Stiftung Stahlanwendungsforschung gemäß dem Stiftungsgesetz 

für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.06.1977 als allgemeine selbstständige Stiftung 

im Sinne des § 2 Abs. 1 Stiftungsgesetz NRW.  

Stiftungsart 

☒ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☐ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☒ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Einziges Organ der Stiftung ist der Stiftungsvorstand. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Bundesminister bzw. die Bundesministerin für Wirtschaft entsendet ein 

Vorstandsmitglied. 
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Mitglieder der Stiftungsorgane 

Stiftungsvorstand Michael Vitz (Vorsitzender) 

Marc-Oliver Arnold 

Matthias Schmolz 

Prof. Dr. Ing. Claudia Langowsky 

Martin Nitsche    

Dipl.-Ing. Rainer Salomon 

Dr. Hans-Peter Schmitz 

Dr. Martin Theuringer 

RA Christian Vietmeyer 

Ulf Zumkley (BMWK) 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

- - 
 

 

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 115,59 Mio. DM 

Zustiftungen - 

Die Dotation des Stiftungsvermögens erfolgte aus dem verbleibenden Überschuss aus 

der Abwicklung des Preisausgleichs für revierferne Gebiete auf Verfügung des 

Bundesministers für Wirtschaft.  

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung fällt das Vermögen in den allgemeinen Etat 

des zur Betreuung des Satzungsvermögens eingesetzten Verwalters, der es für einen dem 

ursprünglichen Zweck möglichst nahekommenden Zweck zu verwenden hat. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Dem BRH ist in der Satzung kein allgemeines Prüfungsrecht eingeräumt. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Nordrhein-Westfalen, Bezirksregierung Düsseldorf 
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2.4.  RAG-Stiftung 

Sitz der Stiftung Essen 

Gründungsjahr 2007 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 6 

Die RAG-Stiftung hat vor allem die Aufgabe, durch die Erlöse aus der Kapitalisierung des 

Beteiligungsbereichs der RAG AG (ehemals Ruhrkohle AG; heutige Evonik) die 

Finanzierung der Verpflichtungen des Steinkohlebergbaus der RAG AG aus den sog. 

Ewigkeitslasten (Poldermaßnahmen, Grubenwasser-Management und -Reinigung) 

dauerhaft zu übernehmen. 

Art und Kategorie 

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Gründung der RAG-Stiftung erfolgte im Jahr 2007 im Zuge einer 

Eckpunktevereinbarung des Bundes, der Revierländer Nordrhein-Westfalen und 

Saarland, der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie und der RAG AG über die 

Beendigung der subventionierten Steinkohlenförderung bis Ende 2018. 

Stiftungsart 

☒ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☐ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☒ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☐ ja  ☒ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Vorstand und das Kuratorium. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Bund ist entsprechend den Bestimmungen der Satzung der Stiftung durch den 

Bundesminister bzw. die Bundesministerin für Wirtschaft sowie durch den 

Bundesminister bzw. die Bundesministerin der Finanzen im Kuratorium der Stiftung 

vertreten. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Bernd Tönjes 

Bärbel Bergerhoff-Wodopia 

Dr. Jürgen Rupp 

Kuratorium Armin Laschet (Vorsitzender)  

MP Hendrik Wüst (NRW) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
6  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.rag-stiftung.de/stiftung/satzung/ 
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MP’in Anke Rehlinger (SL)  

St Heiko Thoms (BMF) 

PSt Stefan Wenzel (BMWK) 

Michael Vassiliadis (Vorsitzender IGBCE7) 

Martin Albers 

Thomas Kufen  

Annemarie Lütkes  

Heiko Maas  

Hildegard Müller 

Reiner Priggen  

Dr. Andreas Reichel 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

32 - 
 
 

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Der Bund hat kein Stiftungskapital eingebracht. Eine Finanzierung der Stiftung durch 

Bundesmittel ist bisher nicht erfolgt und für die Zukunft auch nicht geplant. Die RAG-

Stiftung wurde auf der Grundlage der o.g. Eckpunktevereinbarung vom RAG-Konzern als 

bürgerlich-rechtliche Stiftung mit einem Stiftungskapital von 2 Mio. Euro gegründet. Um 

die Finanzierung der Ewigkeitsaufgaben langfristig zu gewährleisten, baut die Stiftung – 

basierend auf dem in die Stiftung eingebrachten Gründungsvermögen der RAG AG 

(heutige Evonik) – durch eine sichere und rentable Kapitalanlage Vermögen auf und 

erwirtschaftet hieraus die notwendigen Erträge und Rückstellungen für die Deckung der 

anfallenden Kosten für die Ewigkeitslasten. 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Auflösung der Stiftung fällt das Vermögen der Stiftung zu 1/3 an die Bundesrepublik 

Deutschland und zu 2/3 an die Länder Nordrhein-Westfalen und Saarland, die es 

unmittelbar und ausschließlich für Zwecke gemäß des Stiftungszweckes oder für andere, 

gemeinnützige Zwecke zu verwenden haben. Die Länder Nordrhein-Westfalen und 

Saarland werden sich über ihren Anteil am 2/3-Anteil verständigen (§ 13 Abs. 3 Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Dem BRH wurde durch eine schriftliche Vereinbarung gemäß § 104 Abs. 1 Nr. 3 BHO 

zwischen BRH und der RAG-Stiftung (am 14.08.2007 in Kraft getreten) das Recht zur 

Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der RAG-Stiftung eingeräumt. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Nordrhein-Westfalen, Bezirksregierung Düsseldorf 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
7 Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie 
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3. Bundesministerium des Innern und für Heimat 

3.1.  European Centre for Minority Issues  

Sitz der Stiftung Flensburg 

Gründungsjahr 1998 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 8 

Die Stiftung European Centre for Minority Issues (ECMI) hat zum Ziel, sich in einer 

europäischen Perspektive durch Forschung, Information und Beratung mit Fragen von 

Minderheiten und Mehrheiten und den daraus entstehenden Problemen zu befassen. 

Minderheiten im Sinne des Stiftungsrechts sind nationale Minderheiten sowie andere 

traditionelle (autochthone) Volksgruppen.  

Die Stiftung geht auf europäischer Ebene Aufgaben in den folgenden Bereichen nach: 

(a) Sammlung, Förderung und Weitergabe von Forschungsarbeiten zur 

Minderheiten-problematik (Dokumentationszentrum); 

(b) Aufbau einer europäischen Daten- und Modellbank zu Minderheitenfragen und 

Lösungsmöglichkeiten; 

(c) Sammlung von Forschungsarbeiten zur Minderheitenproblematik und 

Erarbeitung von Gesamtanalysen und Präsentationen; 

(d) Beteiligung an der Netzwerkforschung zur Minderheitenproblematik; 

(e) Förderung und Vermittlung von praktischen Erfahrungen zum 

Minderheitenschutz durch Symposien, Seminare und Publikationen;  

(f) Schaffung von Foren zur Entschärfung von Konflikten; 

(g) Beratungstätigkeit zur Minderheitenpolitik. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts wurde durch die Bundesrepublik 

Deutschland, das Land Schleswig-Holstein und das Königreich Dänemark gegründet. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
8  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.ecmi.de/fileadmin/downloads/statutes-ECMI.pdf 
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Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Vorstand und der Direktor bzw. die Direktorin. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Vorstand besteht u. a. aus einem von der Bundesrepublik Deutschland, vertreten 

durch BMI, benannten Mitglied sowie einem vom BMI und dem Land Schleswig-Holstein 

gemeinsam benannten Wissenschaftler bzw. Wissenschaftlerin. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Prof. Dr. Jørgen Kühl (Vorsitzender) 

Johannes Callsen (SH) 

Prof. Dr. Monika Wingender 

Christel Schaldemose (MdEP, Socialdemokraterne) 

Sönke Rix (MdB, SPD) 

Elise Cornu (Europarat) 

Garbi Schmidt 

Marek Szczygiel (OSZE) 

Annemarie Falktoft 

Direktor Prof. Dr. Vello Pettai 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

20 - 
 

 

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 3,60 Tsd. Euro 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Im Falle einer Auflösung oder Aufhebung erhalten die Stifter ihre eingezahlten 

Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück (§ 13 der 

Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

0,44 Mio. Euro Kapitel 0603 Titel 685 06   
 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist nach § 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als 

Zuwendungsempfängerin zu prüfen. 

Das Prüfungsrecht ergibt sich zudem aus den Gründungsunterlagen zum ECMI 

(Verfahrensregeln zur Förderung des ECMI vom 29. Januar 1998, die regelmäßig die 

Grundlage der Bewilligung der Bundemittel darstellen; die Verfahrensregeln sind eine 

Anlage des Ressortabkommens des BMI mit dem Forschungsministerium des Königreichs 

Dänemark über das ECMI vom 29. Januar 1998). 
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Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Land Schleswig-Holstein, Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport 
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3.2.  Nationale Anti Doping Agentur Deutschland (NADA) 

Sitz der Stiftung Bonn 

Gründungsjahr 2002 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 9 

Als gemeinnützige Stiftung des privaten Rechts, die seit Januar 2020 institutionell 

gefördert wird, ist die Nationale Anti Doping Agentur Deutschland (NADA) eine 

unabhängige Instanz. Die NADA ist heute das Kompetenzzentrum für die Anti-Doping-

Arbeit in Deutschland und bündelt alle Kräfte für einen dopingfreien Sport in einer 

Organisation. Die Anti-Doping-Arbeit der NADA stützt sich dabei auf zwei Säulen: Neben 

einem effektiven Doping-Kontroll-System sind präventive Maßnahmen und Angebote 

elementar für das übergeordnete Ziel sauberer Leistungen von Athletinnen und Athleten. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts wurde durch die Bundesrepublik 

Deutschland (vertreten durch BMI), die Bundestadt Bonn, den Deutschen Sportbund e.V., 

das Nationale Olympische Komitee e.V., die Stiftung Deutsche Sporthilfe, die Deutsche 

Telekom AG und die Deutsche Bank AG gegründet.  

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Vorstand und der Aufsichtsrat. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Bund ist Gründungsmitglied der Stiftung und hat per Satzung einen ständigen 

(geborenen) Sitz im Aufsichtsrat der NADA. Das BMI oder eine von ihm benannte Person 

des Ministeriums sowie der/die Vorsitzende des Sportausschusses des Deutschen 

Bundestages oder ein vom Ausschuss benanntes Mitglied des Sportausschusses sind im 

mindestens neunköpfigen Aufsichtsrat vertreten. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Dr. Lars Mortsiefer (Vorsitzender) 

Dr. Eva Bunthoff 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
9  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.nada.de/nada/organisation 



Stiftungsbericht des Bundes 2024 Teil A – Privatrechtliche Stiftungen 
BMI 

 

- 35 - 

Aufsichtsrat Prof. Hans Georg Näder (Vorsitzender) 

Torsten Burmester (bis 12/2024) 

Andreas Michelmann 

Léa Krüger 

Dr. Rainer Stentzel (BMI) 

Sabine Poschmann (MdB, SPD) 

Bernhard Schwank 

Prof. Dr. Christian J. Strasburger  

Thomas Berlemann (bis 10/2024) 

Karin Orgeldinger (ab 12/2024) 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

- - 
  

  

 

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 5,11 Mio. Euro 

Zustiftungen 6,00 Mio. Euro 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen, das nach Erfüllung der Verbindlichkeiten verbleibt, an die Gründer 

sowie Zustifter, die steuerbegünstigten Körperschaften oder Körperschaften des 

öffentlichen Rechts sind, in dem Verhältnis, in dem diese die Stiftung mit einem 

Anfangsvermögen bzw. Zustiftungen ausgestattet haben (§ 11 der Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Die NADA erfüllt ihre Zwecke - nach Abzug der Verwaltungskosten - aus den Erträgen 

des Stiftungsvermögens und den dazu bestimmten Zuwendungen Dritter. Das 

Stiftungsvermögen ist ungeschmälert in seinem Wert zu erhalten. 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

7,70 Mio. Euro Kapitel 0601 Titel 686 23 
  

 

 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist nach § 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als 

Zuwendungsempfängerin zu prüfen. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Nordrhein-Westfalen, Bezirksregierung Köln 
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3.3.  Anton Fliegerbauer Kinderstiftung 

Sitz der Stiftung München 

Gründungsjahr 2024 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 

Die Anton Fliegerbauer Kinderstiftung soll Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 

sowie deren Familien unterstützen, die wegen des Todes einer nahestehenden Person 

oder einer anderen traumatischen Erfahrung finanzielle, psychosoziale oder 

psychologische Unterstützung benötigen. Ferner sollen Projekte zur Stärkung der 

Zivilcourage sowie der Gewaltprävention bei Kindern und Jugendlichen gefördert 

werden. Des Weiteren sollen Schüler- und Jugendprojekte unterstützt werden, die der 

Völkerverständigung, der internationalen Begegnung (z.B. auch mit Menschen aus Israel), 

der interkulturellen Annäherung und dem friedvollen Miteinander dienen. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Bundesministerin des Innern, hat 

die Anton Fliegerbauer Kinderstiftung im Jahr 2024 gemeinsam mit dem Freistaat Bayern, 

der Stadt München und dem Sohn des 1972 beim Anschlag auf die israelische Olympia-

Mannschaft 1972 getöteten Münchner Polizeibeamten Anton Fliegerbauer gegründet.  

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☒ Verbrauchsstiftung; Zeitpunkt der Auflösung voraussichtlich im Jahr 2054 

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Vorstand und der Stiftungsrat. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Bund, vertreten durch das BMFSFJ, entsendet eine Vertreterin oder einen Vertreter in 

den Stiftungsrat der Stiftung. Der Stiftungsrat setzt sich aus drei Mitglieder zusammen. 

Neben dem Bund stellt der Freistaat Bayern und die Landeshauptstadt München jeweils 

ein Mitglied des Stiftungsrats.  

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Dr. Alfred Anton Fliegerbauer  
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Stiftungsrat Katharina Bergmann (BMFSFJ) 

Gunnar Wiegand (StMI10) 

Thomas von Nahmen (Landeshauptstadt München) 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

- - 
  

 

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 0,50 Mio. Euro 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Aufhebung oder Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall ihrer steuerbegünstigten 

Zwecke fällt das Restvermögen an eine vom Stiftungsrat gemeinsam mit dem 

Stiftungsvorstand zu bestimmende juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine 

andere steuerbegünstigte Körperschaft. Diese hat es unter Beachtung des 

Stiftungszwecks unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige 

Zwecke zu verwenden. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Das Prüfungsrecht des BRH ist noch nicht in der Satzung verankert. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Freistaat Bayern, Regierung von Oberbayern 

 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
10 Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration 
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4. Auswärtiges Amt 

4.1.  Alexander von Humboldt-Stiftung 

Sitz der Stiftung Bonn 

Gründungsjahr 1953 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 11 

Zweck der Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH) ist die Förderung von Wissenschaft 

und Forschung sowie der interkulturellen Verständigung. Laut Satzung wird der Zweck 

der Stiftung insbesondere durch die Vergabe von Stipendien und Preisen für 

herausragende internationale Forschende verwirklicht, um ihnen einen 

Forschungsaufenthalt in Deutschland zu ermöglichen. Diese Programme dienen der 

internationalen Vernetzung der deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen 

und schaffen ein weltweites Netzwerk herausragender Forschender mit Verbindung nach 

Deutschland. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundeskanzler und zugleich 

Bundesminister des Auswärtigen, Konrad Adenauer, hat die Alexander von Humboldt-

Stiftung (AvH) am 10. Dezember 1953 wiedererrichtet. Sie ist eine rechtsfähige Stiftung 

des bürgerlichen Rechts.  

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Die Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat, der Präsident bzw. die Präsidentin und der 

Generalsekretär bzw. die Generalsekretärin (Vorstand). Der Präsident bzw. die Präsidentin 

der Stiftung hat zugleich den Vorsitz im Stiftungsrat. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Dem Stiftungsrat gehören neben dem Präsidenten bzw. der Präsidentin der Stiftung bis 

zu acht weitere Mitglieder an. Der Bundesminister bzw. die Bundesministerin des 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
11 Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.humboldt-foundation.de/fileadmin/Entdecken/Ueber_die_Humboldt-Stiftung/Stiftungssatzung/stiftungssatzung.pdf 
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Auswärtigen und der bzw. die für die Forschung jeweils zuständige Bundesministerin 

bzw. Bundesminister gehören dem Stiftungsrat kraft Amtes an.  

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Stiftungsrat Prof. Dr. Robert Schlögl (Präsident) 

Prof. Dr. Katja Becker 

BM’in Annalena Baerbock (AA) 

BM Cem Özdemir (BMBF) 

Christine Streichert-Clivot 

Prof. Dr. Patrick Cramer 

Prof. Dr. Walter Rosenthal 

Prof. Dr. Joybrato Mukherjee 

Präsident Prof. Dr. Robert Schlögl 

Generalsekretär 
(Vorstand) 

Dr. Thomas Hesse, ad interim 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

291 - 
  
 

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 5,00 Tsd. DM 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall ihrer steuerbegünstigten 

Zwecke fällt das Stiftungsvermögen an den Deutschen Akademischen Austauschdienst 

e.V., Bonn-Bad Godesberg, der es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige 

Zwecke im Sinne der Bestimmungen des § 2 der Satzung zu verwenden hat (§ 3 Nr. 5 der 

Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein  

Die institutionelle Förderung durch das AA unterliegt dem Wissenschaftsfreiheitsgesetz. 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

53,69 Mio. Euro Kapitel 0504 Titel 687 46 
  

Projektförderung Finanzierung aus 

78,88 Mio. Euro Kapitel 3002 Titel 681 01 

0,66 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 687 02 

11,15 Mio. Euro Kapitel 2301 Titel 685 01 

2,54 Mio. Euro Kapitel 1602 Titel 896 05 
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Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist nach § 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als 
Zuwendungsempfängerin zu prüfen. 

Das Prüfungsrecht ist noch nicht in der Satzung verankert. Eine Ergänzung in der Satzung 

ist beabsichtigt. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Nordrhein-Westfalen, Bezirksregierung Köln 
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4.2.  Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit 

Sitz der Stiftung Warschau, Polen 

Gründungsjahr 1991 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 12 

Die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit (SdpZ) fördert das Verhältnis 

zwischen Deutschen und Polen.  

Zweck der Stiftung ist die Zuteilung finanzieller Unterstützung an Projekte, die 

Gegenstand des beiderseitigen Interesses der Bundesrepublik Deutschland und der 

Republik Polen sind. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die SdpZ wurde 1991 auf Grundlage des Abkommens zwischen der Regierung der 

Republik Polen und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über den 1975 

gewährten Finanzkredit, unterzeichnet am 7. November 1990 in Warschau, als Stiftung 

nach polnischem Recht mit Sitz in Warschau gegründet. Alle Angelegenheiten werden 

paritätisch von den deutsch und polnisch besetzten Gremien entschieden. 

Stiftungsart 

☒ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☐ ja  ☒ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Vorstand und der Stiftungsrat. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Den Vorstand bilden sechs Mitglieder. Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland 

und der Republik Polen ernennen jeweils einen Ko-Vorsitzenden bzw. Ko-Vorsitzende, je 

ein hauptamtliches geschäftsführendes sowie je ein weiteres Mitglied. 

Der Stiftungsrat setzt sich aus zehn Personen zusammen, je fünf Personen, die von der 

jeweiligen Regierung benannt und abberufen werden. 

Ein deutsches und ein polnisches Mitglied des Stiftungsrats sind Vertreter der jeweiligen 

Regierung. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
12  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://sdpz.org/die-stiftung/satzung 
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Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Cornelia Pieper (Ko-Vorsitzende) 

Piotr Maciej Majewski (Ko-Vorsitzender) 

Cornelius Ochmann 

Irene Hahn-Fuhr 

Sebastian Płóciennik 

Dominika Kozłowska 

Krzysztof Rak 

Stiftungsrat Markus Meckel (MdB, SPD) 

Catalina Cullas (AA) 

Manuel Sarrazin (MdB, Bündnis 90/Die Grünen) 

Paul Ziemiak (MdB, CDU/CSU) 

Sonja Eichwede (MdB, SPD) 

Robert Traba 

Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, 

Piotr Buras 

Maciej Górny 

Agnieszka Kowalska 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

11 - 
 

 

 
 

 
   

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 586,75 Mio. DM 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Die Liquidation der Stiftung erfolgt nach Erfüllung der Satzungszwecke bzw. im Fall einer 

Erschöpfung der Geldmittel und des Vermögens der Stiftung. Die Liquidation der Stiftung 

bedarf der Zustimmung der Regierungen. Über die Verwendung des Vermögens, das 

nach der Liquidation übrig bleibt, entscheiden die Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland und der Republik Polen in gegenseitigem Einvernehmen (§ 19 der Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH der Bundesrepublik Deutschland und das Finanzkontrollamt in Warschau sind 

berechtigt, die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung zu überprüfen (§ 17 der 

Satzung). 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

entfällt (Stiftung nach polnischem Recht) 
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4.3.  Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds  

Sitz der Stiftung Prag, Tschechische Republik 

Gründungsjahr 1997 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 13 
• Schaffung und Unterstützung von Vertrauen, Begegnung und Zusammenarbeit 

zwischen Deutschland und Tschechien 

• Projektauswahl und Mittelvergabe 

• Beobachtung der deutsch-tschechischen Beziehungen 

• Entwicklung neuer Programme und Ausschreibungen  

• Planung unterschiedlichster Aktionen und Veranstaltungen für die Öffentlichkeit 

• Auszahlung von Entschädigungsleistungen an tschechische NS-Opfer und 
ehemalige Zwangsarbeiter (abgeschlossen 2007) 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds ist eine juristische Person des tschechischen 

Privatrechts, errichtet durch schriftlichen Vertrag zwischen der Tschechischen Republik 

(vertreten durch das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Tschechischen 

Republik) und der Bundesrepublik Deutschland (vertreten durch das AA). Der Fonds ist 

im Stiftungsregister, geführt beim Stadtgericht in Prag, Abteilung N, Einlage 206, 

eingetragen.  

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☒ Verbrauchsstiftung; vorbehaltlich weiterer politischer Entscheidungen soll die 

 Auflösung im Jahr 2027 erfolgen. 
 

Bei Errichtung war für die Tätigkeit des Zukunftsfonds zunächst ein Zeitraum von zehn 

Jahre festgesetzt worden. 2007 und 2017 verkündeten die Regierungschefs beider Länder 

die Verlängerung der Tätigkeit des Fonds um jeweils weitere zehn Jahre. 

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
13  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.fondbudoucnosti.cz/wp-content/uploads/2023/08/dtzf-satzung-2018.pdf 
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Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Die Organe des Fonds sind der Verwaltungsrat, der Wirtschaftsprüfungsausschuss und 

die Geschäftsführung (Vorstand). 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Die Stiftung wird von einer paritätisch binationalen Geschäftsführung (je ein Ko-

Geschäftsführer bzw. eine Ko-Geschäftsführerin mit deutscher bzw. tschechischer 

Nationalität) geleitet. Die Geschäftsführung wird auf Vorschlag der jeweiligen 

Außenminister bzw. Außenministerin vom Verwaltungsrat für eine Dauer von jeweils vier 

Jahren ernannt.  

Die acht Mitglieder des Verwaltungsrates und die vier Mitglieder des 

Wirtschaftsprüfungsausschusses werden ebenfalls paritätisch von den jeweiligen 

Außenministern bzw. Außenministerinnen ernannt.  

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Verwaltungsrat Jindřich Fryč (Vorsitzender) 

Rita Hagl-Kehl (stellv. Vorsitzende) 

Petr Brod 

Reiner Deutschmann 

Ondřej Matějka 

Eva van de Rakt 

Wolfgang Schwarz 

Jana Urbanovská 

Wirtschafts-
prüfungs-
ausschuss 

Josef Kreuter (Vorsitzender) 

Konrad Max Scharinger (stellv. Vorsitzender) 

Kristina Larischová 

Susanne Sehlbach 

Geschäfts-
führung 

Petra Ernstberger 

Tomáš Jelínek 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

15 - 
 

  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 140,00 Mio. DM 

Zustiftungen 37,5 Mio. Euro 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Im Fall der Liquidation des Fonds wird der Liquidationserlös auf eine Stiftung oder einen 

Stiftungsfonds übertragen, der von beiden Seiten in einer gesonderten Vereinbarung 

noch zu bestimmen wäre (Artikel 11.3 der Satzung). 
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Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

In der Stiftungssatzung wurde dem BRH kein allgemeines Prüfungsrecht eingeräumt. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

entfällt (Stiftung nach tschechischem Recht) 
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4.4.  Deutsch-Israelisches Zukunftsforum 

Sitz der Stiftung Berlin 

Gründungsjahr 2007 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 14 

Zweck der Stiftung Deutsch-Israelisches Zukunftsforum (DIZF) ist es, die Beziehungen 

zwischen Deutschland und Israel durch die Förderung von Projekten in den 

verschiedenen Bereichen der bilateralen Zusammenarbeit zu vertiefen. Zu diesen 

Bereichen gehören laut Satzung die Aufgaben Schüler-, Jugend- und 

Fachkräfteaustausch, Städtepartnerschaften, Vorhaben in den Bereichen Kultur, Medien 

und Publizistik sowie die Nachwuchsförderung in Wirtschaft und Wissenschaft.  

Der Schwerpunkt liegt auf der Einbeziehung der jungen Generation in die bilateralen 

Aktivitäten wobei der Fokus nach Stiftungszweck sich auf die Zielgruppe der jungen 

Erwachsenen zwischen 18 und 45 Jahren richtet. 

Die von der Stiftung geförderten Projekte werden sowohl in Deutschland als auch in 

Israel umgesetzt; die Umsetzung soll in etwa zu gleichen Teilen in beiden Staaten 

erfolgen. 

Die Stiftung trägt zum Aufbau und zur Pflege von Netzwerken zwischen im bilateralen 

Bereich tätigen Akteuren bei. 

Ergänzende Erläuterung:  

Schüleraustausch und Städtepartnerschaften werden derzeit nicht gefördert, da hier 

BMFSJ bzw. Länder und Kommunen federführend sind. Somit werden die 

Stiftungsaktivitäten dort konzentriert, wo sonst keine oder wenig andere Organisationen 

aktiv sind. Das betrifft insbesondere den Austausch von jungen Erwachsenen aus allen 

sozialen Schichten. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Das DIZF wurde am 6. Dezember 2007 als Stiftung bürgerlichen Rechts durch die 

Bundesrepublik Deutschland und den Staat Israel gegründet und nahm im Februar 2009 

ihre Arbeit auf. 

Das DIZF wurde dabei auf Mitinitiative des damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler 

und des israelischen Staatspräsidenten Katzav gegründet. Anlass war das 40-jährige 

Bestehen diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und Deutschland im Jahr 2005.  

Stiftungsart 

☒ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
14  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.dizf.de/deutsch/stiftung/satzung/index.html  
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Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind ein Kuratorium sowie der Vorstand. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Kuratorium besteht aus 12 Mitgliedern. Es werden je sechs Vertreter bzw. 

Vertreterinnen der Bundesrepublik Deutschland und des Staates Israel durch das 

jeweilige Außenministerium benannt.  

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Kuratorium Brigitte Zypries (Vorsitzende) 

Yair Hamburger (stellv. Vorsitzender) 

Prof. Dr. Menahem Ben-Sasson 

Dr. Hans Bernhard Beus 

Elke Büdenbender 

Prof. Doris Dörrie 

Prof. Dr. Dr. h.c. Ute Frevert 

StM Dr. Tobias Lindner (AA) 

Gadeer Kamal Mreeh 

S.E. Botschafter Ron Prosor 

Dr. Guy Rotkopf 

Nili Shalev 

Vorstand PD Dr. Tamara Or 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

12 - 
 

  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 24,00 Mio. Euro 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Aufhebung der Stiftung, die insbesondere bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

oder Unmöglichkeit der Zweckerreichung zu beschließen ist, ist das Vermögen auf die 

Bundesrepublik Deutschland zu übertragen mit der Auflage, es ausschließlich und 

unmittelbar für die Förderung der Völkerverständigung zwischen Deutschland und Israel 

zu verwenden. Beschlüsse über die Verwendung des Vermögens nach Aufhebung der 

Stiftung dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden (§ 10 der 

Satzung). 
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Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

  

Projektförderung Finanzierung aus 

192,10 Tsd. Euro Kapitel 0504 Titel 687 17 
 

  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist nach § 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als 

Zuwendungsempfängerin zu prüfen.  

Das Prüfungsrecht ist zudem in § 9 der Satzung verankert. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Berlin, Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz 
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4.5. PATRIP-Stiftung 

Sitz der Stiftung Frankfurt am Main 

Gründungsjahr 2011 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 15 

Zweck der PATRIP-Stiftung ist die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit, 

insbesondere durch kurz- bis mittelfristig wirkende Maßnahmen, die der Stabilisierung 

fragiler Staaten dienen, Krisen einhegen bzw. Übergangssituationen stützen und 

Krisenfolgen abmildern. Die Maßnahmen können sowohl in einzelnen Ländern als auch 

regional (grenzübergreifend) durchgeführt werden. Die Stiftung verwirklicht ihren Zweck 

insbesondere durch die Finanzierung von Maßnahmen zur Verbesserung der 

wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur und unterhält ein Netzwerk zu in der Region 

mit der Projektimplementierung erfahrenen Nichtregierungsorganisationen (NRO). Die 

PATRIP-Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne der AO. 

PATRIP finanziert über lokale NROs Projekte in den Bereichen Infrastruktur, Gesundheit, 

Landwirtschaft sowie Wasser- und Stromversorgung. Ziel ist die Verbesserung der 

Lebensumstände der Bevölkerung in besonders marginalisierten Grenzgebieten. Damit 

fördert die Stiftung dialogbasierte, grenzüberschreitende Kooperation sowie 

wirtschaftliche und soziale Entwicklung auf lokaler Ebene und wirkt damit im Sinne der 

ressortgemeinsamen Leitlinien der Bundesregierung für Krisenprävention und 

Friedensförderung: Durch schnell spürbare Fortschritte werden die Regierung sowie 

andere staatliche Institutionen in den Interventionsländern gestärkt. Konkret werden im 

Rahmen von PATRIP v. a. Brücken, Straßen, Schulen, Märkte, Gesundheitszentren und 

Stromtrassen gebaut. Entscheidend für die Auswahl der Projekte ist der Nutzen der 

Vorhaben für die Bevölkerung auf beiden Seiten der jeweiligen Grenze. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die PATRIP-Stiftung wurde durch die KfW im Auftrag des Bundes als rechtsfähige 

Stiftung des bürgerlichen Rechts errichtet. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☐ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☒ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
15  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://patrip.org/wp-content/uploads/2023/03/Charter-of-the-PATRIP-Foundation-ENG-DE.pdf 
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Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Die Stiftung hat derzeit zwei erforderliche Organe, zwischen denen eine gleichzeitige 

Mitgliedschaft nicht möglich ist – Kuratorium und Vorstand. Weitere Organe können 

durch das Kuratorium oder auf Vorschlag des Vorstands eingerichtet werden. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Vorstand der Stiftung besteht aus mindestens zwei bis zu drei natürlichen Personen. 

Das Kuratorium besteht aus mindestens drei bis zu acht natürlich Personen. Mindestens 

die Hälfte und bis zu vier Mitglieder des Kuratoriums werden vom AA entsandt, ein 

Mitglied wird von der KfW entsandt.  

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Kuratorium Klemens Semtner (AA) 

Jonas Gutschke (AA) 

Till Gerards (AA) 

Bianca Clausen (KfW) 

Jean Damy (Ministry of Foreign Affairs, Luxemburg) 

Vorstand Alexander Bohr 

Dr. Sabine Schnabel 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

9 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 1,50 Mio. Euro 

Zustiftungen 197,24 Mio. Euro     (AA) 
12,00 Mio. Euro  (BMZ) 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen der Stiftung an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 

eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung der 

Entwicklungszusammenarbeit (§ 3 Nr. 5 der Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Die KfW ist Zuwendungsempfängerin. Die ursprünglichen Verträge wurden zwischen AA 

und KfW und dann wiederum zwischen KfW und PATRIP geschlossen.  

Projektförderung Finanzierung aus 

3,82 Mio. Euro Kapitel 0501 Titel 687 34 

2,48 Mio. Euro EPl. 23 (BMZ) 
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Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist nach § 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als 

Zuwendungsempfängerin zu prüfen. Das Prüfungsrecht ist noch nicht in der Satzung 

verankert. Eine Ergänzung in der Satzung ist beabsichtigt. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Land Hessen, Regierungspräsidium Darmstadt 
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4.6. Internationale Akademie Nürnberger Prinzipien 

Sitz der Stiftung Nürnberg 

Gründungsjahr 2014 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 

Die Internationale Akademie Nürnberger Prinzipien (IANF) ist eine Stiftung, die sich für 

die Förderung des internationalen Strafrechts und der damit verbundenen 

Menschenrechte einsetzt. 

Ihr Zweck ist die Förderung von Bildung, Wissenschaft und Forschung. Dabei stehen die 

Umsetzung der sogenannten „Nürnberger Prinzipien“, die Förderung des 

Völkerstrafrechts und die Unterstützung des Kampfes gegen die Straflosigkeit von 

schwersten Verbrechen, die die internationale Gemeinschaft als Ganzes berühren, im 

Zentrum der Stiftungsarbeit. 

Der Stiftungszweck wird insbesondere durch folgende Maßnahmen verwirklicht:  

• Zielgruppenspezifische Trainings-, Beratungs-, und Weiterbildungsangebote für 

im Völkerstrafrecht tätige Berufsgruppen; 

• Durchführung von Tagungen und Symposien auf dem Gebiet des 

Völkerstrafrechts und verwandter Gebiete; 

• Förderung bzw. Durchführung von Forschungsarbeit im Völkerstrafrecht und in 

verwandten gebieten 

• Maßnahmen der Menschenrechtsbildung; 

• Organisation von Diskussionsforen zu aktuellen völkerstrafrechtlichen Themen. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die IANF wurde durch die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das AA, 

gemeinsam mit dem Freistaat Bayern und der Stadt Nürnberg als rechtsfähige Stiftung 

des bürgerlichen Rechts errichtet.  

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

 



Stiftungsbericht des Bundes 2024 Teil A – Privatrechtliche Stiftungen 
AA 

 

- 53 - 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Die Organe der Stiftung sind der Vorstand, der Stiftungsrat und das Kuratorium. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Bund ist im Stiftungsrat mit bis zu zwei Mitgliedern vertreten. Der Leiter bzw. die 

Leiterin der Rechtsabteilung des AA ist zugleich der bzw. die Vorsitzende des 

Stiftungsrates. Hinzu kommen weitere Vertreter bzw. Vertreterinnen des Freistaats 

Bayern und der Stadt Nürnberg.  

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Prof. Dr. Christoph Safferling (Direktor) 

Dr. Viviane Dittrich (stellv. Direktorin) 

Stiftungsrat Tania von Uslar-Gleichen (AA, Vorsitzende) 

Georg Eisenreich (Bayerischer Staatsminister der Justiz) 

Dr. Winfried Brechmann (StMJ16)) 

Marcus König (Oberbürgermeister Stadt Nürnberg) 

Silvia Fernández de Gurmendi (Präsidentin des Kuratoriums) 

Serge Brammertz (Vizepräsident des Kuratoriums) 

Stefanie Schmahl (Vizepräsidentin des Kuratoriums) 

Kuratorium Silvia Fernández de Gurmendi (Präsidentin) 

Serge Brammertz (Vizepräsident) 

Stefanie Schmahl (Vizepräsidentin) 

Peter Frank (BVerfG) 

Piotr Hofmański 

Brenda J. Hollis 

Ivana Hrdličková 

Karl Huber 

Athaliah Molokomme 

Betty Kaari Murungi 

Navi Pillay 

Leila N. Sadat 

Bertram Schmitt 

Sang-Hyun Song 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

14 - 
 

  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 50,00 Tsd. Euro 

Zustiftungen - 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
16  Bayerisches Staatsministerium der Justiz 



Stiftungsbericht des Bundes 2024 Teil A – Privatrechtliche Stiftungen 
AA 

 

- 54 - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Aufhebung oder Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall ihrer steuerbegünstigten 

Zwecke fällt das verbleibende Vermögen der Stiftung an die Bundesrepublik 

Deutschland, den Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg nach dem Verhältnis der 

ursprünglich geleisteten Anteile zurück, die es unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige Zwecke zu verwenden haben. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

1,99 Mio. Euro Kapitel 0502 Titel 685 20 

  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Dem BRH wurde in der Satzung kein allgemeines Prüfungsrecht eingeräumt. Er ist nach 

§ 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als Zuwendungsempfängerin zu 

prüfen. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Freistaat Bayern, Regierung von Mittelfranken 
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4.7. Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien 

Sitz der Stiftung Berlin 

Gründungsjahr 2016 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 

Zweck der Stiftung Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien (ZOiS) ist 

Förderung der Wissenschaft und Forschung durch Erforschung der Entwicklung in Politik 

und Gesellschaft, in Wirtschaft, Recht und Kultur der Länder Osteuropas, des Kaukasus 

und Zentralasiens sowie ihrer internationalen Verflechtungen. 

Ziel ist es, die Osteuropaforschung in Deutschland so zu stärken, dass sie 

wissenschaftlich und politikberatend in Europa und international Spitzenniveau erreicht. 

Dazu gründete und betreibt die Stiftung ein gleichnamiges Forschungsinstitut in der 

Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH. Die Stiftung achtet und überwacht die 

Aufgabenerfüllung der gGmbH. Zu den Aufgaben der gemeinnützigen GmbH gehören: 

• anwendungsorientierte Grundlagenforschung zu betreiben, 

• den Nachwuchs zu fördern, 

• Wissen der Öffentlichkeit zeitnah in geeigneter Form zur Verfügung zu stellen 

sowie 

mit nationalen und internationalen Universitäten, anderen Forschungseinrichtungen, 

gemeinnützigen Körperschaften oder Körperschaften bzw. Anstalten des öffentlichen 

Rechts zusammenzuarbeiten. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister des Auswärtigen, 

hat die Stiftung im Jahr 2016 errichtet. 

Stiftungsart 

☒ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Einziges Organ der Stiftung ist der Stiftungsrat, der zugleich die Funktion des Vorstands 

ausübt.  
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Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Stiftungsrat besteht aus sieben Mitgliedern, darunter zwei Vertreter bzw. 

Vertreterinnen des Bundes (AA und BK-Amt), zwei Mitglieder des Deutschen Bundestags 

(Auswärtiger Ausschuss des Deutschen Bundestags) sowie drei Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Stiftungsrat Prof. Dr. Günter Stock (Vorsitzender) 

Angela Ganninger (BK-Amt) 

Dr. Oliver Linz (AA) 

Knut Abraham (MdB, CDU/CSU)) 

Dr. Nils Schmid (MdB, SPD) 

Prof. Dr. Susanne Schattenberg  

Prof. Dr. Hermann Parzinger 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

- - 
 

  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 100,00 Tsd. Euro 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Im Falle der Auflösung fällt das Vermögen der Stiftung an die Bundesrepublik 

Deutschland, die es unmittelbar und ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke zu 

verwenden hat. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Die von der Stiftung gegründete ZOiS gGmbH ist Empfängerin der institutionellen 

Förderung durch das Auswärtige Amt. 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Das Prüfungsrecht ist (noch) nicht in der Satzung verankert. Eine Ergänzung in der 

Satzung ist beabsichtigt. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Berlin, Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz 
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5. Bundesministerium der Justiz 

5.1. Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention 

Sitz der Stiftung Bonn 

Gründungsjahr 2001 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung17 

Zweck der Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention (DFK) ist die Förderung der 

Kriminalprävention in allen Aspekten. Er wird durch die Bündelung aller 

Präventionskräfte im Sinne eines gesamtgesellschaftlichen Ansatzes (Bund, Länder, 

Wirtschaft, Verbände, Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften, kommunale 

Spitzenverbände, Zivilgesellschaft) erreicht. Das breitgefächerte Kuratorium führt alle 

relevanten gesellschaftlichen Kräfte zu gemeinsamer Verantwortung zusammen.  

Die Stiftung kann zur Verwirklichung des Stiftungszwecks gemäß ihrer Satzung 

insbesondere durch Empfehlungen auf nachhaltige Maßnahmen zur 

Kriminalitätsvorbeugung hinwirken, in der Öffentlichkeit in Zusammenarbeit mit den 

Medien um Verständnis und Unterstützung für die Kriminalprävention werben, die Aus- 

und Fortbildung in der Kriminalprävention fördern und initiieren, etwa Fachtagungen und 

Symposien durchführen, Maßnahmen der Erziehung, Volks- und Berufsbildung auf dem 

Gebiet der Kriminalprävention fördern und initiieren, sich auf nationaler und 

internationaler Ebene am Meinungs- und Erfahrungsaustausch beteiligen, die 

wissenschaftliche Forschung über Ursachen, Erscheinungsformen und Häufigkeit der 

Kriminalität fördern und kriminalpräventive Aktionen und Projekte fördern und initiieren. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Der Bund hat das DFK auf Initiative der Ständigen Konferenz der Innenminister und  

-senatoren der Länder (IMK) gemeinsam mit den Bundesländern HE, NI, NRW, SL, SN, 

ST, SH und TH gegründet. Bis Ende 2006 traten alle übrigen Länder sowie zahlreiche 

Unternehmen, Bundesverbände, Banken, Gewerkschaften, Vereine und weitere 

Einrichtungen dem DFK bei. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
17  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.kriminalpraevention.de/wir-ueber-uns/satzung.html 
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Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind das Kuratorium und der Vorstand. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Im Stiftungskuratorium, welches aus insgesamt 58 Mitgliedern besteht, ist die 

Bundesrepublik Deutschland durch die fünf Ressorts BMJ, BMI, BMBF, BMG und BMFSFJ 

vertreten. Die Gründungs- und Zustifter des DFK verfügen aufgrund ihrer zum 

Stiftungsvermögen entrichteten Beiträge über unterschiedliche Stimmanteile. Aufgrund 

des Anteils der Bundesrepublik Deutschland am Stiftungskapital verfügt der Bund über 

63 der insgesamt 133 Stimmen. Dem Kuratorium steht ein dreiköpfiges Präsidium vor, 

das Amt des Präsidenten bzw. der Präsidentin wird im turnusmäßigen Wechsel durch den 

Bundesminister bzw. die Bundesministerin der Justiz und den Bundesminister bzw. die 

Bundesministerin des Innern wahrgenommen. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Kuratorium Adolf Würth GmbH & Co. KG  

ARD 

Bankhaus Sal. Oppenheim 

BHE Bundesverband Sicherheitstechnik e.V. 

Bosch Sicherheitssysteme GmbH  

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 

Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) 

Bundesdruckerei GmbH  

Bundesrepublik Deutschland (BMJ/BMI/BMBF/BMG/BMFSFJ) 

Bundesverband der Deutschen Industrie 

Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.V. 

(BDZV)  

Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände 

Deutscher Städte- und Gemeindebund 

Deutscher Landkreistag 

Deutscher Städtetag  

Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) Wirtschafts- 

und Arbeitgeberverband e. V.  

Christ Juweliere und Uhrmacher seit 1863 GmbH 

consulting plus Holding GmbH     

Deutsche Bahn AG 

Deutsche Telekom AG 

Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)  

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) 

Deutscher Mieterbund e.V.  
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Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB)  

Deutscher Richterbund e.V. (DRB) 

Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. 

Freie Hansestadt Bremen 

Freie und Hansestadt Hamburg 

Freistaat Bayern    

Freistaat Sachsen 

Freistaat Thüringen 

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.  

(GDV) 

Gewerkschaft der Polizei (GdP)  

Giesecke+Devrient GmbH 

Handelsverband Deutschland (HDE) 

IDEMIA Identity & Security Germany AG 

Klüh Security GmbH  

Kommissariat der deutschen Bischöfe   

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Land Baden-Württemberg 

Land Berlin  

Land Brandenburg 

Land Hessen  

Land Mecklenburg-Vorpommern 

Land Niedersachsen 

Land Nordrhein-Westfalen 

Land Rheinland-Pfalz 

Land Sachsen-Anhalt     

Land Schleswig-Holstein 

Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland  

Saarland 

Securitas Holding GmbH 

Siemens AG  

Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI e.V.) 

VISA Europe Services Inc.  

Weißer Ring e.V.  

Zentralrat der Juden in Deutschland  

Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V. 
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Präsidium BM’in Nancy Faeser (BMI) 

Dr. Kathrin Wahlmann (Justizministerin NI) 

Dr. Patrick Hennies (Deutsche Bahn, Leiter Konzernsicherheit) 

Vorstand Prof. Dr. Andreas Beelmann 

Stefan Daniel 

Norbert Seitz 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

10 - 
 

  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 1,28 Mio. Euro 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall des steuerbegünstigten 

Zweckes fällt das Vermögen mit Zustimmung der Finanzbehörden an eine vom 

Kuratorium zu beschließende andere steuerbegünstigte Körperschaft oder eine 

Körperschaft des öffentlichen Rechts, die es ausschließlich und unmittelbar für 

gemeinnützige Zwecke im Sinne der AO zu verwenden hat (§ 17 der Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Projektförderung Finanzierung aus 

bis zu 0,50 Mio. Euro Kapitel 0710 Titel 685 03 

bis zu 0,24 Mio. Euro Kapitel 0612 Titel 532 02 
 

 

  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist nach § 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als 

Zuwendungsempfängerin zu prüfen. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Nordrhein-Westfalen, Bezirksregierung Köln 
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5.2. Bundesstiftung Magnus Hirschfeld 

Sitz der Stiftung Berlin 

Gründungsjahr 2011 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung18 

Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld (BMH) hat zum Ziel, an Magnus Hirschfeld zu 

erinnern, die nationalsozialistische Verfolgung Homosexueller in Erinnerung zu halten, 

Bildungs- und Forschungsprojekte zu initiieren und zu fördern, sowie einer 

gesellschaftlichen Diskriminierung queerer Menschen in Deutschland entgegenzuwirken.  

Der Begriff „queer“ steht für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, intergeschlechtliche 

und weitere Menschen, die heterosexuellen, zwei- oder cisgeschlechtlichen 

Vorstellungen nicht entsprechen. Die Stiftung will dabei die Akzeptanz von Menschen 

mit einer nicht-heterosexuellen Orientierung in der Gesellschaft insgesamt fördern; 

gleiches gilt für Menschen, die sich nicht ausschließlich als Mann oder Frau definieren. 

Die Arbeit der Stiftung stützt sich auf drei Pfeiler: Forschung, Bildung und Erinnerung. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das BMJ, hat die Bundesstiftung 

Magnus Hirschfeld im Jahr 2011 als rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts errichtet. 

Stiftungsart 

☒ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Die Stiftung wurde 2011 als reine Kapitalstiftung errichtet. Seit 2017 entwickelt sich die 

BMH zunehmend zur Einkommensstiftung. Sie erhält eine institutionelle Förderung aus 

dem Haushalt des BMJ, die die Erträge aus dem Grundstockvermögen mittlerweile 

erheblich übersteigt. 

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Vorstand, das Kuratorium und der Fachbeirat. 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
18  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://mh-stiftung.de/ueber-die-stiftung/satzung/ 
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Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Kuratorium besteht aus 16 Mitgliedern sowie weiteren Mitgliedern, die der Deutsche 

Bundestag benennen kann. Die Anzahl der vom Deutschen Bundestag zu benennenden 

Mitglieder ist die kleinstmögliche, bei der jede Fraktion zumindest ein Mitglied benennen 

kann und die Mehrheitsverhältnisse möglichst gewahrt werden, maximal jedoch neun.  

Von den 16 Mitgliedern des Kuratoriums benennt das BMJ zwei Mitglieder, darunter den 

Vorsitz. Das BMF, das BMI, das BMFSFJ und das BMBF benennen jeweils ein Mitglied. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Helmut Metzner 

Kuratorium BM Dr. Marco Buschmann (BMJ, Vorsitzender bis 11/2024) 

Ruth Schröder (BMJ, stellv. Vorsitzende) 

Corinna Westermann (BMF)  

Jörn Thießen (BMI) 

Marc Nellen (BMFSFJ) 

Dr. Annette Steinich (BMBF) 

Jens Spahn (MdB, CDU/CSU) 

Dr. Jan-Marco Luczak (MdB, CDU/CSU) 

Anke Hennig (MdB, SPD) 

Jan Plobner (MdB, SPD) 

Max Lucks (MdB, Bündnis 90/Die Grünen) 

Jürgen Lenders (MdB, FDP) 

Kathrin Vogler (MdB, DIE LINKE) 

Nico Kerski 

Michael Schön 

Jan Feddersen 

Dr. Almut Schneider  

Emily Schunk 

Kathrin Schultz 

Alva Träbert 

Axel Hochrein 

Thomas Beckmann 

Frank Sarfeld 

Steffi Grimm 

Conny-Hendrik Schälicke 

Fachbeirat Annette Güldenring (Vorsitzende) 

Prof. Dr. Pierre Thielbörger (stellv. Vorsitzender) 

Sabine Balke 

Uwe Neumärker (bis 07/2024) 

Dr. Ulrich Baumann (ab 07/2024) 

Prof. Dr. Nina Degele 

Dr. Norman Domeier 

Prof. Dr. Marcel Hackbart 

Dr. Rainer Herrn 

Rebecca Knecht 

Prof. Dr. Martin Lücke 
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Prof. Dr. Anna Katharina Mangold 

Dr. Julia Noah Munier 

Prof. Dr. Karen Nolte 

Dr. Kirsten Plötz 

Dr. Martin Podszus 

Heiner Schulze 

Prof. Dr. Michael Schwartz 

Lucie Veith 

Prof. Dr. Heinz-Jürgen Voß 

Dr. Miriam Yildiz 

Dr. Layla Zami 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

10 1 
 

  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 10,00 Mio. Euro 

Zustiftungen 1,87 Mio. Euro 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen der Stiftung an die Bundesrepublik Deutschland, die es unmittelbar 

und ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden hat (§ 18 Abs. 3 der 

Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

0,71 Mio. Euro Kapitel 0710 Titel 685 03 
  
 

  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist nach § 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als 

Zuwendungsempfängerin zu prüfen.  

Zudem ist das Prüfungsrecht in § 15 Abs. 4 der Satzung verankert. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Berlin, Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz 
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5.3. Stiftung Datenschutz  

Sitz der Stiftung Leipzig 

Gründungsjahr 2013 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 

Zweck der Stiftung Datenschutz (SDS) ist die Förderung der Belange des Datenschutzes. 

Diesen verfolgt sie insbesondere durch: 

• die Entwicklung eines Datenschutzaudits sowie eines 

Datenschutzauditverfahrens, 

• die Stärkung der Bildung im Bereich des Datenschutzes, 

• die Verbesserung des Selbstdatenschutzes durch Aufklärung sowie 

• die Prüfung von Produkten und Dienstleistungen auf ihre 

Datenschutzfreundlichkeit. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die SDS wurde 2013 von der Bundesrepublik Deutschland als rechtsfähige Stiftung 

bürgerlichen Rechts errichtet. Die Stifterin wurde zunächst durch das BMI und wird seit 

2023 durch das BMJ vertreten. 

Stiftungsart 

☒ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Die Stiftung wurde 2013 als reine Kapitalstiftung errichtet. Seit 2021 entwickelt sich die 

SDS zunehmend zur Einkommensstiftung. Sie erhält eine institutionelle Förderung, die 

die Erträge aus dem Grundstockvermögen erheblich übersteigt. Die Förderung erfolgte 

zunächst aus dem Haushalt des BMI (EPl. 06) und seit 2022 aus dem Haushalt des BMJ 

(EPl. 07). 

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 
 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Vorstand, der Verwaltungsrat und der Beirat.  

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Verwaltungsrat besteht aus fünf Mitgliedern, von denen durch die Stifterin zwei auf 

Vorschlag des BMJ, eines auf Vorschlag des BMI, eines auf Vorschlag des BMWK und 

eines auf Vorschlag des BMUV berufen werden. Der Verwaltungsrat wählt aus den vom 

BMJ vorgeschlagenen Mitgliedern den Vorsitzenden.  
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Der Beirat besteht aus 25 Mitgliedern sowie weiteren Mitgliedern, die der Deutsche 

Bundestag benennen kann. Die Anzahl der vom Deutschen Bundestag aus seiner Mitte zu 

benennenden Mitglieder ist die kleinstmögliche, bei der jede Fraktion zumindest ein 

Mitglied benennen kann und die Mehrheitsverhältnisse möglichst gewahrt werden, 

maximal jedoch neun.  

Von den weiteren Mitgliedern des Beirats werden eines mit Zustimmung der Stifterin auf 

Vorschlag des BSI und eines auf Vorschlag des bzw. der BfDI benannt. Weitere vier 

Mitglieder werden auf Vorschlag der Länder und weitere 19 Mitglieder von Verbänden, 

insbesondere der datenverwendenden Wirtschaft, benannt. Nicht alle benennungs-

berechtigten Institutionen haben von ihrem Benennungsrecht Gebrauch gemacht.  

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Frederick Richter 

Verwaltungsrat Klaus Meyer-Cabri (BMJ, Vorsitzender) 

Prof. Dr. Peter Bräutigam (stellv. Vorsitzender) 

Prof. Dr. Georg Borges 

Dr. hc. Marit Hansen 

Prof. Dr. Christiane Wendehorst 

Beirat Wolfgang Stückemann (Vorsitzender) 

Rudi Kramer (stellv. Vorsitzender) 

Dr. Reinhard Brandl (MdB, CDU/CSU) 

Anke Domscheit-Berg (MdB, DIE LINKE) 

Klemens Gutmann  

Dr. Paula Hahn  

Wulf Hartmann  

Marc Henrichmann (MdB, CDU/CSU) 

Manuel Höferlin (MdB, FDP) 

Anna Kassautzki (MdB, SPD) 

Misbah Khan (MdB, Bündnis 90/DIE GRÜNEN) 

Jens Klaudat  

Andreas Lemke  

Malin Mahner  

Dr. Anastasia Meletiadou  

Udo Michallik  

Jan Ralf Nolte (MdB, AfD) 

Dirk Palige   

Claudia Plattner (BSI) 

Markus Stamm  

Patrick Tapp  

Dr. Claus-Dieter Ulmer   

Carmen Wegge (MdB, SPD) 

Dr. Marcus Werner  

Dr. Joachim Wilkens  

Dr. Wulf Kamlah (ausgeschieden) 

Dr. Martina Vomhof (ausgeschieden) 
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Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

- - 
 

  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 10,00 Mio. Euro 

Zustiftungen 1,89 Mio. Euro 
(zur Aufstockung des angegriffenen 

Grundstockvermögens) 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen der Stiftung, soweit es das eingezahlte Stiftungsvermögen der 

Bundesrepublik Deutschland übersteigt, an eine juristische Person des öffentlichen 

Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die 

Förderung der Wissenschaft und Forschung. Die Entscheidung hierzu trifft der 

Verwaltungsrat. Die Stifterin erhält bei Auflösung oder Aufhebung oder Wegfall 

steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als das eingezahlte Stiftungsvermögen zurück. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

1,11 Mio. Euro Kapitel 0710 Titel 686 01 
  
 

 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Das Prüfungsrecht ist in der Satzung verankert. Die Haushalts- und Wirtschaftsführung 

der Stiftung unterliegt damit der Prüfung durch den BRH gemäß § 104 Abs. 1 Nr. 4 BHO. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Freistaat Sachsen, Landesdirektion Sachsen 
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6. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

6.1.  Stiftung zur Abmilderung von Härtefällen aus der Ost-West-Rentenüberleitung, für jüdische 

 Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler  

Sitz der Stiftung Berlin 

Gründungsjahr 2023 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 

Zweck der Stiftung Härtefallfonds ist die Unterstützung von wirtschaftlich 

hilfsbedürftigen Personen im Sinne des § 53 AO, die sich aufgrund der Ost-West-

Rentenüberleitung, als jüdische Kontingentflüchtlinge oder Spätaussiedler finanziell 

benachteiligt ansehen. Die Leistung der Stiftung richtet sich an Personen, die einen 

erheblichen Teil ihrer Erwerbsbiographie in der ehemaligen DDR bzw. im ausländischen 

Herkunftsgebiet zurückgelegt haben, und deren Rente in der Nähe der Grundsicherung 

im Alter und bei Erwerbsminderung liegt. Näheres ergibt sich aus der Erklärung der 

Bundesregierung zur Errichtung der Stiftung. 

Der Stiftungszweck wird verwirklicht durch die Zahlung einer einmaligen pauschalen 

personenbezogenen Geldleistung in Höhe von 2.500 Euro zur selbstbestimmten 

Verwendung. In den Ländern, die der Stiftung beigetreten sind, erhöht sich die Leistung 

der Stiftung um weitere 2.500 Euro auf insgesamt 5.000 Euro. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das BMAS, hat die Stiftung 

Härtefallfonds im Jahr 2023 errichtet. Bei der Stiftung Härtefallfonds handelt es sich um 

eine nichtrechtsfähige Stiftung des Privatrechts in der Sonderform der 

Verbrauchsstiftung als steuerbegünstige Körperschaft im Sinne der AO. 

Errichter der Stiftung Härtefallfonds ist der Bund. Die Länder konnten der Stiftung bis 31. 

März 2023 beitreten, wenn sie sich verpflichten, ihren finanziellen Anteil für die 

pauschale Einmalzahlung für die von ihnen zu tragenden zwei bzw. drei 

Betroffenengruppen einzubringen.  

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☒ Verbrauchsstiftung; Auflösung voraussichtlich im Jahr 2025 

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 
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Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung Härtefallfonds sind die Geschäftsstelle, der Beirat und der 

Lenkungsausschuss. 

Die Geschäftsstelle verwaltet das Stiftungsvermögen, zahlt die Leistungen aus und hat 

die Beratung der Betroffenen organisiert. Daneben übernimmt die Geschäftsstelle die 

rechtliche Vertretung der Stiftung in Gerichtsverfahren. 

Der Beirat unterstützt die Arbeit der Stiftung Härtefallfonds. 

Der Lenkungsausschuss nimmt die Steuerung und Kontrolle der Stiftung Härtefallfonds 

wahr.  

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Beirat besteht aus neun Mitgliedern. 

Der Lenkungsausschuss besteht aus zehn Mitgliedern. Davon entfallen fünf Mitglieder 

auf den Bund und jeweils ein Mitglied aus den der Stiftung Härtefallfonds beigetretenden 

Ländern.  

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Beirat Elisabeth Kaiser (MdB, SPD) 

Dr. Bernd Fabritius19  

Dr. Felix Klein 

Stefanie Drese20   

Steffen Bosecker 

Irina Upravitelev 

Abraham Lehrer 

Aron Schuster 

Lenkungs-
ausschuss 

Frank Wollschläger (BMAS) 

Martin Korczak (BMF) 

Dr. Simone Spriewald-Klevenhagen (BMI)  

Gerd Krämer (BMFSFJ) 

Dr. Achim Bertuleit (BK-Amt) 

Claudia Weber (MSGS21) 

Valentin Bruckner (Sozialbehörde, HH) 

Christine Kirschbaum (MSGAF22) 

Olaf Diezelmüller (SenGFV23) 

Martin Delius (SenASGIVA24) 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
19  als Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedler und nationale Minderheiten und zugleich als Präsident des Bundes der Vertriebenen Vereinigte 

Landsmannschaften und Landesverbände e.V. 

20  Ministerin für Soziales, Gesundheit und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

21  Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

22  Ministerium für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie des Freistaates Thüringen 

23  Senatsverwaltung für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz der Freien Hansestadt Bremen 

24  Senatsverwaltung für Arbeit und Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung des Landes Berlin 
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Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

52 
(Geschäftsstelle) 

- 

 

  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 500,00 Mio. Euro 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Beendigung der Stiftung Härtefallfonds oder bei Wegfall des steuerbegünstigten 

Zwecks fällt das Vermögen der Stiftung anteilig entsprechend den eingezahlten Beträgen 

an den Bund als Errichter der Stiftung und an die der Stiftung beigetretenden Länder, die 

es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige Zwecke zu verwenden 

haben. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist gemäß § 93 BHO berechtigt, die Geschäftsstelle der Stiftung zu prüfen. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Die Stiftung Härtefallfonds ist eine nichtrechtsfähige Stiftung (Treuhandstiftung). Sie 

unterliegt daher keiner staatlichen Stiftungsaufsicht nach den Landesstiftungsgesetzen.  
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7. Bundesministerium der Verteidigung 

7.1.  Stiftung Deutsches Marinemuseum 

Sitz der Stiftung Wilhelmshaven 

Gründungsjahr 2002 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 

Die Stiftung Deutsches Marinemuseum betreibt das seit 1998 bestehende Deutsche 

Marinemuseum. Das Deutsche Marinemuseum in Wilhelmshaven stellt die Entwicklung 

der deutschen Militärseefahrt seit 1848 dar. Der Schwerpunkt des Museums liegt auf der 

Darstellung der Bundesmarine / Deutschen Marine. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Der Bund war an der Gründung der Stiftung Deutsches Marinemuseum nicht beteiligt. 

Zwischen dem BMVg und der Stiftung Deutsches Marinemuseum besteht seit 2010 eine 

Grundvereinbarung über die Zusammenarbeit bei der musealen Darstellung der 

Geschichte der Deutschen Marine. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Die Organe der Stiftung sind der Vorstand und das Kuratorium. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Geschäftsbereich des BMVg stellt laut Grundvereinbarung zwei Mitglieder im 

Kuratorium der Stiftung Deutsches Marinemuseum, diese kommen aus den fachlich 

zuständigen Stellen im BMVg und im Marinekommando. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Prof. Dr. Michael Epkenhans (Vorsitzender) 

Dipl.-Ing. Bernd Reimers (stellv. Vorsitzender) 

Frank Grunau 

Lorenz Hamann  

Dr. Stephan Huck (bis 01/2024) 

Dr. Thomas Eisentraut (ab 10/2024) 

Kuratorium Rainer Brinkmann (Präsident) 

Günter Steinberg, Günter (stellv. Präsident) 

Bettina Berg (BMVg) 

Dr. Stephan Kolschen 

Herbert Kraus 

Christoph Müller-Meinhard (Marinekommando) 
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Dr. Rainer Pinnow 

Prof. Dr. Antje Sander 

Armin Schönfelder 

Holger Sothmann 

Henning Straus 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

38 27 
 

  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Zur Unterstützung des Marinemuseums überlässt die Bundeswehr bei Bedarf im Rahmen 

der bestehenden Vorschriften ausgesondertes Wehrmaterial von maritim-historischer 

Bedeutung unentgeltlich zur Nutzung (Wert nicht bezifferbar). 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Auflösung der Stiftung oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 

der Stiftung an das BMVg (Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der 

Bundeswehr), das es unmittelbar und ausschließlich für kulturelle Zwecke, die dem 

bisherigen Zweck der Stiftung am nächsten kommen, zu verwenden hat. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

0,51 Mio. Euro Kapitel 1410 Titel 686 03 

  

Projektförderung Finanzierung aus 

7,00 Tsd. Euro Kapitel 1410 Titel 686 03 

1,13 Mio. Euro Kapitel 1410 Titel 894 11 
 

  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Dem BRH wurde in der Satzung kein Prüfungsrecht eingeräumt. Er ist nach § 91 BHO 

berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als Zuwendungsempfängerin zu prüfen. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Niedersachsen, Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems 
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7.2. Deutsche Härtefallstiftung 

Sitz der Stiftung Bonn 

Gründungsjahr 2015 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung25 

Die Deutsche Härtefallstiftung hilft Menschen in außergewöhnlichen Notlagen, die 

aufgrund der Ausübung ihrer dienstlichen Pflichten entstanden sein könnten. Unterstützt 

werden aktive und ehemalige Bundeswehrangehörige, ehemalige Angehörige der 

Nationalen Volksarmee der DDR sowie deren Familienangehörige und Hinterbliebene. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das BMVg, hat die Deutsche 

Härtefallstiftung im Jahr 2012 zunächst als Treuhandstiftung errichtet. Seit dem 

31. Juli 2015 ist die Deutsche Härtefallstiftung eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen 

Rechts.  

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Vorstand, der Stiftungsrat und der Vergabeausschuss. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Bund entsendet bis zu vier von der Leitung des BMVg benannte Personen. Der 

Deutsche Bundestag entsendet mindestens vier Vertreter bzw. Vertreterinnen aus seiner 

Mitte. In der 20. Legislaturperiode waren neun Abgeordnete aus allen Fraktionen des 

Deutschen Bundestages im Stiftungsrat vertreten. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Dr. Ulrich Baumgärtner (Vorsitzender) 

Tanja Menz (stellv. Vorsitzende) 

Philipp Kraft (BMVg, stellv. Vorsitzender) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
25  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://haertefall-stiftung.de/kontakt/downloads/ 
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Stiftungsrat André Wüstner (Vorsitzender) 

Hans-Ulrich Gerland (stellv. Vorsitzender) 

Dr. Ulrich Baumgärtner 

Dr. Ralf Hoffmann (durch BMVg benannt)  

Prof. Dr. Dr. Eva-Maria Kern (durch BMVg benannt)  

Dr. Bernhard Felmberg (Vertreter der Evangelischen 
Militärseelsorge)  

Joachim Simon (Vertreter der Katholischen Militärseelsorge)  

Zsolt Balla (Vertreter der Jüdischen Militärseelsorge)  

Dr. Nicole Schilling (durch BMVg benannt)  

Dr. Dorothea Dix (durch BMVg benannt)   

Johannes Arlt (MdB, SPD) 

Falko Droßmann (MdB, SPD) 

Alexander Müller (MdB, FDP) 

Kerstin Vieregge (MdB, CDU/CSU) 

Thomas Erndl (MdB, CDU/CSU) 

Merle Spellerberg (MdB, Bündnis 90/Die Grünen) 

Ali Al-Dailami (MdB, BSW) 

Dietmar Friedhoff (MdB, AfD) 

Prof. Dr. Patrick Sensburg (MdB, CDU/CSU) 

Vergabeausschuss Prof. Dr. med. Matthias Port (BMVg) 

Peter Anders 

Prof. Dr. med. Peter Zimmermann (BMVg) 

Dr. med. Johannes Grohmann (BMVg) 

Katja Gersemann 

Gabriele König (BMVg) 

Dietmar Glaner 

Georg Klein (BMVg) 

Dietmar Klotz (BMVg) 

Tabea Kretschmer (BMVg) 

Michael Piovesan 

Dr. med. Astrid Bell (BMVg) 

Josef Wiesner 

Dr. med. Stefan Eder (BMVg) 

Rolf Meyer 

Rudolf Dämmer-von Blücher (BMVg) 

Nicole Sunkomat (BMVg) 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

9 - 
 

  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 7,13 Mio. Euro 

Zustiftungen - 
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Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen der Stiftung an das Soldatenhilfswerk der Bundeswehr e.V. mit Sitz in 

Bonn, das es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche 

Zwecke zu verwenden hat (§ 15 der Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

2,60 Mio. Euro Kapitel 1410 Titel 684 01 
  

 

  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Ein Prüfungsrecht des BRH ist in der Satzung derzeit nicht geregelt. Die Deutsche 

Härtefallstiftung erörtert eine mögliche Satzungsanpassung. Die Entscheidung über die 

Anpassung der Satzung liegt beim Stiftungsrat. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Nordrhein-Westfalen, Bezirksregierung Köln 
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7.3. Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz 

Sitz der Stiftung München 

Gründungsjahr 2018 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 

Zweck der Stiftung Münchener Sicherheitskonferenz (Stiftung MSC) ist die Förderung der 

internationalen Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des 

Völkerverständigungs-gedankens durch die Einwerbung und Weitergabe von Mitteln. 

Die Stiftung MSC wurde gegründet, um die dauerhafte Existenz und Unabhängigkeit der 

MSC als weltweit wichtigste Konferenz zu Außen- und Sicherheitspolitik zu gewährleiten. 

Die Stiftung MSC bietet ein nachhaltiges institutionelles Fundament für die weitere 

Entwicklung der MSC. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Der Bund, vertreten durch das BMVg, hat im Januar 2020 eine Zustiftung in das zu 

erhaltende Vermögen der Stiftung MSC getätigt. Mitstifter sind der Freistaat Bayern, die 

Robert-Bosch-Stiftung GmbH und die EnBW Energie Baden-Württemberg AG. 

Stiftungsart 

☒ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und der Vorstand.  

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Stiftungsrat fungiert als primäres Entscheidungsgremium der Stiftung MSC. Er 

bestand im Berichtszeitraum aus sieben Mitgliedern, darunter eine Vertreterin bzw. ein 

Vertreter der Bundesregierung. Diese/dieser wirkt bei den relevanten Entscheidungen, 

die von dem Stiftungsrat getroffen werden, mit. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Stiftungsrat Wolfgang Ischinger (Präsident) 

Hans Albrecht 

Nikolaus von Bomhard 

Barbara Frenkel 
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Sylvie Goulard 

Florian Herrmann (LStK26) 

Helga Maria Schmid 

BM Wolfgang Schmidt (ChefBK) 

Christoph Walther 

Vorstand Benedikt Franke 

Tobias Bunde 

Lisa Marie Ullrich 

Sara-Sumie Yang 

Ulrike Strauss (Generalsekretärin) 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

- - 
 

  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen 2,00 Mio. Euro 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Im Fall der Aufhebung der Stiftung MSC können die Bundesregierung und der Freistaat 

Bayern die Rückübertragung ihrer erbrachten Zustiftung verlangen (gem. 

Zustiftungserklärung vom 09.01.2020). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Der Stiftung MSC gehört eine gemeinnützige GmbH, die Stiftung Münchner 

Sicherheitskonferenz gGmbH. Die gGmbH ist direkte Empfängerin von Zuschüssen aus 

dem Bundeshaushalt. 

Die Stiftungsmittel, aus denen die Stiftung ihre satzungsgemäßen Ziele verwirklicht, 

bestehen aus den Erträgen des Vermögens der Stiftung, aus Zuwendungen, die keine 

Zustiftungen zum Grundstockvermögen darstellen, sowie aus sonstigen Einnahmen. 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Das Prüfungsrecht des BRH ist in der Satzung bisher nicht eingeräumt. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Freistaat Bayern, Regierung von Oberbayern 

 

  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
26 Leiter der Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien des Freistaats Bayern 
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7.4. Stiftung Deutsches Luftschiff- und Marinefliegermuseum – AERONAUTICUM 

Sitz der Stiftung Wurster Nordseeküste 

Gründungsjahr 2023 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung27 

Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Erziehung, 

Bildung, Kunst und Kultur auf den Gebieten der Luftschiff- und Militärluftfahrt mit einem 

Schwerpunkt auf der Seefliegerei. Die Stiftung „Deutsches Luftschiff- und 

Marinefliegermuseum“ betreibt das Deutsche Luftschiff- und Marinefliegermuseum 

AERONAUTICUM. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Der Förderverein Deutsches Luftschiff- und Marinefliegermuseum Nordholz e. V. (Stifter) 

hat 2023 sein Vermögen für einen neuen Träger des AERONAUTICUMs gestiftet 

(Stiftungsgeschäft). Der Bund war hieran nicht beteiligt.  

Zwischen dem BMVg, dem Land Niedersachsen, dem Landkreis Cuxhaven und dem 

Förderverein Deutsches Luftschiff- und Marinefliegermuseum Nordholz e.V. besteht eine 

Grundvereinbarung über die Zusammenarbeit bei der musealen Darstellung der 

Geschichte der Deutschen Marineflieger. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Vorstand und das Kuratorium. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Geschäftsbereich des BMVg ist im Kuratorium der Stiftung mit zwei Mitgliedern 

vertreten: Ein Vertreter bzw. eine Vertreterin des Zentrums für Militärgeschichte und 

Sozialwissenschaften der Bundeswehr sowie ein Vertreter bzw. eine Vertreterin des 

Marinefliegerkommandos.  

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Hans-Peter Weber 

Dr. Anja Dörfer 

Kuratorium Dr. Christopher Oestereich (ZMSBw28) 

Broder Nielsen (Marinefliegerkommando) 

Dirk Wurzer 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
27  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://aeronauticum.de/wp-content/uploads/230630_03_Stiftungssatzung-1.pdf 

28  Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaft der Bundeswehr 
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Bernhard Jährling 

Thorsten Krüger 

Wolfgang Wilhelm 

Gunnar Wegener 

Jörg Sagemühl 

Jasmin Straßburger (MWK29) 

Hanna Bohne (Bürgermeisterin Dorum) 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

26 

+ 3 im Bundesfreiwilligendienst 

15 

 

  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Der Bund hat der Stiftung folgende Exponate als Dauerleihgabe zur unentgeltlichen 

Nutzung überlassen (Wert nicht bezifferbar):  

• Fouga Magister SC+601 
• Seahawk Mk. 100 VB+134(es IN-238) 
• Do28 D-2/=U Skyservant 59+19 
• Do28 D-2 Skyservant 59+22 
• Fairey Gannet A.S.Mk.4 UA+113 
• F 104 G Starfighter 22+98 
• Mi 8 PS (S) 94+01 
• Mi 8 TB (B) 94+14 
• Pembroke Mk 54 54+08 
• Piaggo P 149D 91+02 
• SU-22 M 4 366 
• Sea Lynx MK – ohne 
• Modell der Drehhalle NOBEL (Maßstab 1:400) 
• Modell des Marine Luftschiffplatzes Nordholz (Maßstab 1:12500), 
• Schnittmodell des Luftschiffes LZ 129 "Hindenburg" (Maßstab 1:50) 
• Modell eines Spähkorbes (Maßstab 1:1) 
• Nachbau einer Luftschiffgondel (Maßstab 1:1; ohne Innenausstattung) 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen an den Förderverein Deutsches Luftschiff- und Marinefliegermuseum 

Nordholz e. V., der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige zu verwenden 

hat (§ 14 der Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
29 Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur 
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Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

0,40 Mio. Euro Kapitel 1410 Titel 686 03 

  
  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist nach § 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als 

Zuwendungsempfängerin zu prüfen. 

Bislang ist kein Prüfungsrecht des BRH in der Satzung verankert. Eine Satzungsanpassung 

ist beabsichtigt. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Niedersachsen, Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg 
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8. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend 

8.1.  Bundesstiftung Frühe Hilfen 

Sitz der Stiftung Berlin 

Gründungsjahr 2017 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 30 

Zweck der Bundesstiftung Frühe Hilfen ist es, die Aufgaben des § 3 Abs. 4 Gesetz zur 

Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) umzusetzen. 

Kinder haben das Recht auf ein gesundes und gewaltfreies Aufwachsen. Säuglinge und 

Kleinkinder sind besonders verletzlich und damit schutzbedürftig. Die ersten 

Lebensmonate und -jahre sind von herausragender Bedeutung für die Entwicklung von 

Kindern. Daher ist es wichtig, (werdende) Eltern gerade in dieser Zeit zu unterstützen. 

Seit Januar 2018 übernimmt die Bundesstiftung Frühe Hilfen als wichtiger Bestandteil 

des Bundeskinderschutzgesetzes diese Aufgabe. Konkrete Ziele sind die Förderung der 

Netzwerke Frühe Hilfen und der multiprofessionellen Angebote zur psychosozialen 

Unterstützung von Familien mit Säuglingen und Kleinkindern von null bis drei Jahren. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch Frau Bundesfamilienministerin Dr. 

Katarina Barley, hat die Bundesstiftung Frühe Hilfen 2017 als nicht rechtsfähige Stiftung 

des Privatrechts (Treuhandstiftung) errichtet.   

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☒ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Die Stiftung ist nicht rechtsfähig. In diesem Sinne Organe der Stiftung sind die 

Steuerungsgruppe und der Beirat. Der Beirat besteht aus Expertinnen und Experten aus 

Wissenschaft und Forschung sowie ausgewählten Institutionen und Verbänden. 

  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
30  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.fruehehilfen.de/service/publikationen/einzelansicht-publikationen/titel/satzung-zur-bundesstiftung-fruehe-hilfen/ 
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Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Die Steuerungsgruppe besteht aus sechs vom BMFSFJ, fünf von den Bundesländern (über 

die AGJF31) und einem von den kommunalen Spitzenverbänden zu bestellendem Mitglied. 

Den Vorsitz der Steuerungsgruppe hat ein vom BMFSFJ benanntes Mitglied, das über 

zwei Stimmen verfügt. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Steuerungsgruppe Jana Borkamp (BMFSFJ) 

Dr. Thomas Metker (BMFSFJ) 

Dr. Heike Schmid-Obkirchner (BMFSFJ) 

Almut Hornschild (BMFSFJ) 

Roland Simon (BMFSFJ) 

Simon Pabst (BMFSFJ) 

Isabella Gold 

Elke Maria Malburg 

Dietrich Brandt 

Thomas Weckelmann 

Claudia Porr 

Jörg Freese 

Beirat Professor Dr. Ullrich Bauer 

Professorin Dr. Theda Borde 

Professor Dr. Jörg Fischer 

Professor Dr. Matthias R. Hastall 

Professorin Dr. Claudia Hellmers 

Professorin a.D. Dr. Elisabeth Holoch 

Professorin Dr. Tanja Jungmann 

Professor Dr. Wolfgang Schröer 

Professorin Dr. Liane Simon 

Professorin Dr. Barbara Thiessen 

Professorin Dr. Ute Thyen 

Professorin Dr. Silke Wiegand-Grefe 

Professorin Dr. Ute Ziegenhain 

Sven Iversen 

Dr. Silke Penning-Schulz 

Bärbel Lörcher-Straßburg 

Professorin Dr. Karin Böllert 

Dr. med. Klaus Doubek 

Dr. Thomas Fischbach 

Birgit Pätzmann-Sietas 

Martina Huth 

Angelika Wolff 

Ulrike Wössner 

Dr. Silke Karsunky 

Martin Hain 

Dr. Gabriele Trost-Brinkhues 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
31 Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesjugend- und Familienbehörden 
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Jörg Freese 

Helen Ghebremicael 

Jutta Schuler 

Wolfgang Schreck 

Priv.-Doz. Dr. Burkhard Rodeck 

Dr. Wolf Lütje 

Birgit Averbeck 

Peggy-Franziska Reisinger 

Dr. Jürgen Philipp 

Julia Tölch 

Constanze Butenuth 

Renate Geuecke 

Petra Söchting 

Désirée Frese 

Elke Malburg 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

4 

(Geschäftsstelle) 

- 

 

  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund bereitgestelltes Treuhandvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Die Finanzierung der nichtrechtsfähigen Bundesstiftung Frühe Hilfen richtet sich nach 

dem KKG. Der Bund stellt jährlich 51 Mio. Euro zur Erfüllung des Stiftungszwecks bereit 

(§ 3 Abs. 4 Satz 3 KKG).  

Für die Erfüllung des Stiftungszwecks hat der Bund seit der Gründung der Stiftung 

insgesamt folgende Mittel bereitgestellt. Nicht verausgabte Mittel fließen zurück in den 

Bundeshaushalt.  
 

Jahr Mittel gemäß KKG Zusätzliche Mittel Gesamtmittel 

2018 51,00 Mio. Euro  51,00 Mio. Euro 

2019 51,00 Mio. Euro  51,00 Mio. Euro 

2020 51,00 Mio. Euro  51,00 Mio. Euro 

2021 51,00 Mio. Euro 15,00 Mio. Euro 66,00 Mio. Euro 

2022 51,00 Mio. Euro 36,00 Mio. Euro 87,00 Mio. Euro 

2023 51,00 Mio. Euro 5,00 Mio. Euro 56,00 Mio. Euro 

2024 51,00 Mio. Euro 5,00 Mio. Euro 56,00 Mio. Euro 

Summe   418,00 Mio. Euro 

 

 



Stiftungsbericht des Bundes 2024 Teil A – Privatrechtliche Stiftungen 
BMFSFJ 

- 83 - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Auflösung oder Aufhebung der nichtrechtsfähigen Stiftung oder bei Wegfall 

steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der nichtrechtsfähigen Stiftung an den 

Bund, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche 

Zwecke zu verwenden hat (§ 2 Abs. 7 der Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH prüft gemäß § 91 BHO die Geschäftsstelle der Stiftung. Im Rahmen dieser 

Prüfung darf die Geschäftsstelle Unterlagen der Leistungsempfänger anfordern 

(§ 7 Abs. 5 der Satzung). 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Die Stiftung Frühe Hilfen ist eine nichtrechtsfähige Stiftung (Treuhandstiftung). Sie 

unterliegt daher keiner staatlichen Stiftungsaufsicht nach den Landesstiftungsgesetzen.  

Die Rechtsaufsicht über die Stiftung obliegt dem BMFSFJ. 
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9. Bundesministerium für Gesundheit 

9.1.  Forschungszentrum Borstel, Leibniz Lungenzentrum 

Sitz der Stiftung Borstel (Gemeinde Sülfeld, Bad Segeberg) 

Gründungsjahr 1947 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 

Der Zweck der Stiftung ist die medizinisch-naturwissenschaftliche Forschung.  

Der Satzungszweck wird insbesondere durch die Unterhaltung des Leibniz 

Lungenzentrums in Borstel verwirklicht. Die Stiftung ist aktiv in der wissenschaftlichen 

Ausbildung, führt wissenschaftliche Veranstaltungen durch und kooperiert in der 

klinischen Forschung und Patienten-versorgung mit Dritten, insbesondere mit dem 

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in der „Leibniz Lungenklinik“ in Kiel.  

Als das Lungenzentrum der Leibniz-Gemeinschaft, fokussiert sich das 

Forschungszentrum Borstel auf chronisch-entzündliche sowie infektionsbedingte 

Lungenerkrankungen wie Asthma, chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD), 

Allergien, Tuberkulose und Pneumonien. Das übergeordnete Ziel der interdisziplinären 

Forschungsaktivitäten ist, die Ursachen und Mechanismen chronisch-entzündlicher, 

infektiöser und degenerativer Erkrankungen der Lunge aufzuklären, um daraus neue 

innovative Konzepte zu deren Diagnostik, Prävention und Therapie abzuleiten. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Stiftung Forschungszentrum Borstel ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen 

Rechts mit Sitz in Borstel. Sie wird als selbstständige Forschungseinrichtung von 

überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenspolitischem Interesse nach 

dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer 

Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) vom 19.9.2007 sowie den 

Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der 

Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. - 

Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL) - vom 27.10.2008, gefördert. 

Die Stiftung wurde 1947 von den folgenden Stiftern gegründet: Land Schleswig-Holstein, 

Freie und Hansestadt Hamburg, Freie und Hansestadt Bremen, Kreis Segeberg, Deutsche 

Rentenversicherung Bund (Umbenennung aus Bundesversicherungsanstalt für 

Angestellte), Deutsche Rentenversicherung Nord (Fusion der Landesversicherungs-

anstalten SH, MV und HH) und Deutsche Rentenversicherung Oldenburg Bremen 

(Umbenennung aus Landesversicherungsanstalt Oldenburg/ Bremen). 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☐ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☒ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  
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Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind das Kuratorium und das Direktorium (Vorstand).  

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Kuratorium besteht aus sieben Mitgliedern. Der Bund entsendet zwei Mitglieder 

durch das fachlich zuständige Ministerium (BMG).  

Darüber hinaus gehören je eine Vertreterin bzw. ein Vertreter des für wissenschaftlichen 

Forschung sowie des für Gesundheit zuständigen Ministeriums des Landes Schleswig-

Holstein, zwei Vertreterinnen oder Vertreter mit medizinwissenschaftlichem Hintergrund 

sowie eine Vertreterin bzw. ein Vertreter des Kreises Segeberg dem Kuratorium an.  

Die Mitglieder des fachlich zuständigen Bundesministeriums sind Mitglieder des 

Kuratoriums für die Dauer der Mitfinanzierung des Forschungszentrums Borstel durch 

den Bund.    

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Kuratorium Guido Wendt (St MBWK32, Vorsitzender) 

Ines Perea (BMG, stellv. Vorsitzende, seit 08/2024) 

Dr. Irene Keinhorst (BMG, bis 08/2024) 

Dr. Ulrike Poller (BMG, bis 09/2024) 

Dr. David Herr (BMG, seit 09/2024) 

Dr. Martin Oldenburg (MJG33) 

Jan Peter Schröder (Kreis Segeberg) 

Dr. Nicole Elleuche 

Dr. Katja Barth 

Direktorium Prof. Dr. Susanne Krauss-Etschmann 

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Christoph Lange 

Prof. Dr. Stefan Niemann 

Prof. Dr. Ulrich E. Schaible 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

379 - 
 

  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 5,00 Tsd. Reichsmark 

Zustiftungen - 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
32 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein 

33 Ministerium für Justiz und Gesundheit des Landes Schleswig-Holstein 
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Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen der Stiftung an den Bund und das Land Schleswig-Holstein zurück, 

die es für gemeinnützige Zwecke zu verwenden haben.  

Die Verteilung des Stiftungsvermögens erfolgt auf Grundlage einer Auseinandersetzung 

nach GWK-Abkommen vom 19.09.2007 sowie der AV-WGL vom 27.10.2008 in ihrer 

jeweiligen Fassung statt. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

15,40 Mio. Euro Kapitel 1504 Titel 632 01 

Kapitel 1504 Titel 882 01 

  

Projektförderung Finanzierung aus 

2,50 Mio. Euro Kapitel 1504 Titel 882 01 
 
 

  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist nach § 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als 

Zuwendungsempfängerin zu prüfen. In der Satzung ist kein allgemeines Prüfungsrecht 

des BRH verankert. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Land Schleswig-Holstein, Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport 
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9.2. Leibniz-Institut für Virologie  

Sitz der Stiftung Hamburg 

Gründungsjahr 1948 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 34 

Zweck der Stiftung Leibniz-Institut für Virologie (LIV) ist die Förderung der Wissenschaft 

und Forschung. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Erforschung der Biologie 

humaner Virusarten, der Pathogenese von Viruserkrankungen, der Abwehrreaktionen des 

Organismus und damit zusammenhängender Probleme. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Das LIV ist eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts. Die Gründung der Stiftung ist 

allein auf den Mäzen Philipp Fürchtegott Reemtsma, der aus dem mütterlichen Erbe 

seines an Kinderlähmung verstorbenen Sohnes eine Stiftung einrichtete, sowie auf den 

Neurologen Heinrich Pette zurückzuführen.  

In 1955 wurde das Institut in den Kreis der durch Bund und Länder nach dem 

sogenannten „Königsteiner Abkommen“ geförderten Forschungseinrichtungen 

aufgenommen, der 1997 in Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL, 

heute Leibniz-Gemeinschaft) umbenannt wurde. Als Mitglied einer der vier größten 

außeruniversitärer Wissenschaftsorganisationen Deutschlands, wird das LIV anteilig 

durch das BMG und die gemeinsame Forschungsförderung der Länder, vertreten durch 

die Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke (BWFGB) der Freien 

und Hansestadt Hamburg, finanziert.  

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung   

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Die Stiftungsorgane des LIV sind der Vorstand, das Kuratorium, das Kollegium und der 

Wissenschaftliche Beirat.  

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Kuratorium besteht aus neun Personen, darunter zwei von der Bundesrepublik 

Deutschland entsandte Vertreterinnen bzw. Vertreter aus den bzw. dem zuständigen 

Bundesministerien bzw. Bundesministerium.  

Weitere Mitglieder des Kuratoriums laut Satzung sind die Präses der BWFGB sowie der 

Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration (Sozialbehörde) der 

Freien und Hansestadt Hamburg, der Präsident oder die Präsidentin der Universität 

Hamburg, der Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg, zwei 

Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler aus medizinischen oder 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
34  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.leibniz-liv.de/aktuelles/downloads 
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naturwissenschaftlichen Fachgebieten, eine Privatperson (vornehmlich aus der 

Wirtschaft) sowie die oder der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats.  

Der Vorsitz des Kuratoriums wird vom Präses der BWFGB übernommen, der 

stellvertretende Vorsitz wird vom zuständigen BMG bestellt. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Prof. Dr. Marcus Altfeld  

Dagmar Schröder-Huse 

Prof. Dr. Adam Grundhoff 

Prof. Dr. Maya Topf 

Patrick Thurau 

Kuratorium Staatsrätin Dr. Eva Gümbel (BWFGB, Vorsitzende) 

Dr. Ilka Grötzinger (BMG, stellv. Vorsitzende) 

Dr. David Herr (BMG) 

Dr. Dr. Jenny Schreiber (Sozialbehörde, HH) 

Prof. Dr. Tilo Böhmann 

Prof. Dr. Blanche Schwappach-Pignataro 

Prof. Dr. Arwen Pearson 

Prof. Dr. Ulf Dittmer 

Dr. Holger Zimmermann 

Prof. Dr. Melanie Brinkmann (beratend) 

Kollegium Prof. Dr. Gülsah Gabriel (Vorsitzende) 

Prof. Dr. Stephanie Pfänder (stellv. Vorsitzende) 

Dagmar Schröder-Huse 

Patrick Thurau 

Prof. Dr. Marcus Altfeld 

Prof. Dr. Wolfram Brune 

Prof. Dr. Thomas Dobner 

Prof. Dr. Adam Grundhoff 

Prof. Dr. Kay Grünewald 

Prof. Dr. Maya Topf 

Dr. Pietro Scaturro 

Dr. Dr. Ulrike Lange 

Dr. Tanja Laske 

Dr. Patrick Blümke 

Dr. Zoé Schmal 

Anja Lindemann 

Tina Meyer 

Wissenschaftlicher 
Beirat 

Prof. Dr. Melanie Brinkmann (Vorsitzende) 

Prof. Dr. Joanna Parish (stellv. Vorsitzende) 

Prof. Dr. Axel A. Brakhage 

Prof. Dr. Hartmut Hengel 

Prof. Dr. Michaela Müller-Trutwin 

Dr. Nadia Naffakh 

Prof. Dr. Peter Rosenthal 

Prof. Dr. Jörg Timm 

Prof. Dr. Annette Mankertz (Gast) 
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Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

203 - 
 

  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Stiftungsvermögen an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine 

andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung von 

Wissenschaft und Forschung. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

9,35 Mio. Euro Kapitel 1504 Titel 632 01 

Kapitel 1504 Titel 882 01 

  

Projektförderung Finanzierung aus 

191,34 Tsd. Euro Kapitel 3004 Titel 685 30 

28,66 Tsd. Euro Kapitel 3004 Titel 685 31 

212,68 Tsd. Euro Kapitel 3004 Titel 685 70 
  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist nach § 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als 

Zuwendungsempfängerin zu prüfen. In der Satzung ist kein allgemeines Prüfungsrecht 

des BRH verankert. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Justiz und Verbraucherschutz 
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9.3. Deutsche AIDS-Stiftung 

Sitz der Stiftung Bonn 

Gründungsjahr 1996 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung35 

Zweck der Stiftung ist es, AIDS zu bekämpfen und HIV-infizierten und an AIDS 

erkrankten Menschen zu helfen und dabei zum besseren Verständnis der 

Immunschwäche AIDS sowie zu einem humanen Umgang mit den von ihr betroffenen 

und bedrohten Menschen beizutragen. In diesem Rahmen werden mildtätige und 

wissenschaftliche Zwecke verfolgt und die Erziehung und Bildung und das 

Gesundheitswesen gefördert. Die Förderung kultureller und künstlerischer Zwecke sowie 

des Sports erfolgt zur Verwirklichung der vorgenannten Zwecke. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Gegründet wurde die Deutsche AIDS-Stiftung „Positiv leben“ ursprünglich von Rainer 

Ehlers, geb. Jarchow aus privaten Mitteln. Parallel dazu rief die damalige 

Bundesgesundheitsministerin Rita Süssmuth zusammen mit dem Verband der Privaten 

Krankenversicherung (PKV) und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) die Nationale AIDS-

Stiftung ins Leben. Um ihre Kräfte zu bündeln, schlossen sich 1989 beide Stiftungen zu 

einer Arbeitsgemeinschaft zusammen. Aus dem Zusammenschluss der Stiftungen ging 

1996 schließlich die Deutsche AIDS-Stiftung als rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen 

Rechts hervor. 

Stiftungsart 

☒ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und der Vorstand. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das BMG ist im Stiftungsrat auf Minister-Ebene vertreten. Der Ehrenvorsitz der 

Deutschen AIDS-Stiftung wurde im März 2006 Frau Prof. Dr. hc. mult. Rita Süssmuth 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
35  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://aids-stiftung.de/wp-content/uploads/Satzung_Deutsche-AIDS-Stiftung_Stand_29.11.2021.pdf 
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verliehen. Sie gehörte zu den Gründern der Deutschen AIDS-Stiftung und war 20 Jahre 

Vorsitzende des Kuratoriums. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Stiftungsrat Dr. Ralf Kantak (Vorsitzender) 

Dr. Volkmar Schön (stellv. Vorsitzender) 

Minister Prof. Karl Lauterbach (BMG) 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS36) 

Philip Eilinghoff-Ehlers 

Janina Kugel 

Michael Mronz 

Vorstand Anne von Fallois (hauptamtlich) 

Dr. Florian Reuther (ehrenamtlich) 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

10 k. A. 
 

  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen 2,05 Mio. Euro 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Im Falle der Aufhebung der Stiftung fällt die Zustiftung des Bundes entsprechend der 

Vereinbarung an den Zustifter (Bund) zurück (§ 14 Abs. 2 der Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Dem BRH ist in der Satzung kein allgemeines Prüfungsrecht eingeräumt. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Nordrhein-Westfalen, Bezirksregierung Köln 

 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
36 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 
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10. Bundesministerium für Digitales und Verkehr 

10.1. Bahn-Sozialwerk 

Sitz der Stiftung Frankfurt am Main 

Gründungsjahr 1997 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 37 

Das Bahn-Sozialwerk ist eine betriebliche Sozialeinrichtung des 

Bundeseisenbahnvermögens (BEV) und aller vollkonsolidierten Gesellschaften des DB-

Konzerns in Deutschland. Es ergänzt die sozialen Leistungen gegenüber deren 

Mitarbeitenden, insbesondere in folgenden Bereichen:  

• Gesundheitsvorsorge 

• Erholungsaufenthalte 

• Sozialberatung 

• Familienberatung und -betreuung 

• Hilfe in Krankheits- und Notfällen 

• Förderung kultureller Betätigungen  

• Jugendhilfe; insbesondere Betreuung von Auszubildenden und Jugendlichen 

• Altenhilfe und Seniorenbetreuung 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Stiftung Bahn-Sozialwerk wurde im Oktober 1996 im Zuge der Bahnreform bei 

gleichzeitiger Zusammenführung des Bundesbahn- und des Bahn-Sozialwerkes der 

Deutschen Reichsbahn durch den Präsidenten des Bundeseisenbahnvermögen zum 

1. Januar 1997 gegründet.  

Stiftungsart 

☒ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☐ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☒ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☐ ja  ☒ nein 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
37  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.stiftungsfamilie.de/binaries/content/assets/stiftungsfamilie/uber-uns/uber-uns/organisationsstruktur/bsw_verfassung_stand-zum-

01.07.2018.pdf 
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Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung Bahn-Sozialwerk sind der Aufsichtsrat, der Gesamtvorstand und der 

Geschäftsführende Vorstand, Regionalvorstand und die Ortsstellenleitung. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf ehrenamtlich (unentgeltlich) tätigen Mitgliedern, von 

denen fünf Mandate durch Mitarbeitende des BEV wahrgenommen werden.   

Der Gesamtvorstand besteht aus sieben, höchstens neun ehrenamtlichen Mitgliedern, aus 

dessen Mitte der Geschäftsführende Vorstand bestellt wird, der seinerseits aus 

mindestens zwei, höchstens vier Mitgliedern besteht. Derzeit wird ein Mandat im 

Gesamtvorstand durch einen Mitarbeiter des BEV wahrgenommen. 

Der Geschäftsführende Vorstand wird aus der Mitte des Gesamtvorstandes bestimmt.  

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Aufsichtsrat Winfried Thubauville (Präsident BEV) 

Petra Jobelius (BEV) 

Julien Tirré (BEV) 

Martin Seiler 

Heidi Schumacher (BEV) 

Karsten Landefeld (BEV) 

Maike Matthiessen 

Ralf Damde 

Cosima Ingenschay 

Kerstin Wagner 

Lutz Dahlke 

Gesamtvorstand Dr. Klaus Linde  

Stephan Wißmann 

Tina Krogmann 

Ulrike Haber-Schilling 

Heinz Siegmund 

Siegfried Moog (Vorsitzender) 

Danilo Zanotti (Vorstand Finanzen) 

Heike Moll (bis 12/2024) 

Holger Naujoks (BEV) 

Geschäftsführender 
Vorstand 

Siegfried Moog (Vorsitzender) 

Danilo Zanotti (Vorstand Finanzen) 

Heike Moll (bis 12/2024) 

Holger Naujoks (BEV) 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

527 

(Jahresdurchschnitt) 
ca. 2.000 *) 

*) Bei den ehrenamtlich Mitarbeitenden handelt es sich überwiegend um Freiwillige in den Ortstellen 

und Kulturgruppen des Bahn-Sozialwerks mit teilweise sehr geringem zeitlichem Umfang. 
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Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 41,50 Mio. DM 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Gemäß Stiftungsverfassung fällt bei Aufhebung der Stiftung das Vermögen an das 

Bundeseisenbahnvermögen zurück. In der Verfassung ist dabei zusätzlich verankert, dass 

das Vermögen in dem Fall in Abstimmung mit der Deutschen Bahn und mit Zustimmung 

der Mitarbeitervertretungen der Deutschen Bahn und des Bundeseisenbahnvermögens in 

einer den Zwecken der Stiftung entsprechenden Weise verwendet werden soll. Fernerhin 

ist die Einwilligung des Finanzamts einzuholen. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

1,18 Mio. Euro Wirtschaftsplan des BEV (EPl. 12) 
 

   

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Dem BRH wurde in der Satzung kein allgemeines Prüfungsrecht eingeräumt. Er ist nach 

§ 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als Zuwendungsempfängerin zu 

prüfen. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Hessen, Regierungspräsidium Darmstadt 
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11. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare 
Sicherheit und Verbraucherschutz 

11.1. Stiftung Warentest 

Sitz der Stiftung Berlin 

Gründungsjahr 1964 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 38 

Zweck der Stiftung Warentest ist die Förderung von Verbraucherschutz. Zu den 

satzungsgemäßen Aufgaben der Stiftung gehören im Wesentlichen die 

anbieterunabhängige Durchführung objektivierbarer, vergleichender Waren- und 

Dienstleistungstests. 

Die Stiftung Warentest unterrichtet die Öffentlichkeit über objektivierbare Merkmale des 

Nutz- und Gebrauchswertes sowie die Umweltverträglichkeit von Waren und 

Dienstleistungen und stellt der Öffentlichkeit Informationen zur Verfügung, die zur 

Verbesserung der Marktbeurteilung beitragen; ferner klärt sie Verbraucherinnen und 

Verbraucher über Möglichkeiten und Techniken der optimalen Haushaltsführung, über 

eine rationale Einkommensverwendung sowie über von ihr als fundiert anerkannte 

wissenschaftliche Erkenntnisse des gesundheits- und umweltbewussten Verhaltens auf. 

Der Stiftungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Untersuchungen, in der Regel 

vergleichender Art, an Waren und Leistungen nach wissenschaftlichen Methoden, die die 

Stiftung selbst durchführt oder von geeigneten Instituten nach ihren Weisungen 

durchführen lässt, sowie die Veröffentlichung der neutral, allgemein verständlich und 

sachgerecht erläuterten Arbeitsergebnisse; ferner darf die Stiftung Informationen und 

Erkenntnisse von allgemeinem Verbraucherinteresse durch Kommunikationsmittel aller 

Art verbreiten.  

Unterstützt wird die Stiftung Warentest insbesondere auch von einem drittelparitätisch 

mit Vertretern der Anbieter- und der Verbraucherseite sowie von neutralen Mitgliedern 

aus den Bereichen Wissenschaft, Medien und Behörden besetzten Kuratorium als 

Beratungsgremium sowie von diversen, mit Experten aus den jeweils betroffenen 

Untersuchungsbereichen besetzten Fachbeiräten. 

Damit bietet die Stiftung Warentest Verbraucherinnen und Verbrauchern eine 

zuverlässige und unabhängige Orientierungshilfe im Konsumalltag. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland (Stifterin), damals vertreten durch den Bundesminister 

für Wirtschaft, hat die Stiftung Warentest durch Urkunde vom 4. Dezember 1964 als 

privatrechtliche Stiftung mit Sitz in Berlin errichtet.  

Stiftungsart 

☒ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
38  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.test.de/unternehmen/stiftung-5017075-5843385/ 
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Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Vorstand, der Verwaltungsrat und das Kuratorium. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Vorstand besteht aus höchstens drei Mitgliedern. Über die jeweilige Zahl entscheidet 

der Verwaltungsrat im Einvernehmen mit der Stifterin. Die Mitglieder des Vorstands 

werden vom Verwaltungsrat im Benehmen mit der Stifterin berufen. Derzeit hat die 

Stiftung Warentest einen Allein-Vorstand. 

Der Verwaltungsrat der Stiftung besteht aus sieben Personen. Entsprechend den 

satzungsgemäßen Vorgaben beruft die Stifterin die Mitglieder des Verwaltungsrates. 

Darüber hinaus entsendet die Stifterin – im Berichtszeitraum vertreten durch das BMUV 

– eine nicht stimmberechtigte Vertretung in den Verwaltungsrat.  

Das Kuratorium besteht aus 18 Mitgliedern. Die Stifterin – im Berichtszeitraum vertreten 

durch das BMUV – beruft die Kuratoriumsmitglieder und entsendet eine nicht 

stimmberechtigte Vertretung ins Kuratorium.  

Seit Gründung hat die Stifterin – vertreten durch das jeweils zuständige 

Bundesministerium – größten Wert auf die Unabhängigkeit der Stiftung Warentest  

gelegt – gerade auch vor etwaiger staatlicher Einflussnahme. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Julia Bönisch 

Verwaltungsrat Prof. Dr. Barbara Brandstetter (Vorsitzende) 

Lina Timm (stellv. Vorsitzende) 

Dieter Lehmann 

Ramona Pop 

Prof. Dr. Tanjev Schultz 

Matthias Spielkamp 

Dr. Michael Stephan 

Kuratorium Lukas Siebenkotten (Vorsitzender) 

Dörte Elß (stellv. Vorsitzende) 

Christiane Reitelshöfer 

Wolfgang Schuldzinski 

Michael Knobloch 

Dr. Christian A. Rumpke 

Dr. Ralph Walther 
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Cornelia Tausch 

Teresa Nauber 

Henrik Fork-Weigel 

Dr. Inga Jensen 

Martin Stuber 

Christoph Wendker 

Sascha Faßbender 

Gabriele Hässig 

Dr. Julia Hentsch 

Dr. Sven Hallscheidt 

Barbara Meißner 

Ralf-Thomas Reichrath 

Claudia Kinitz 

Dr. Diedrich Harms 

Ute Pesch 

Karen Bartel 

Dirk Stein 

Prof. Dr. Gaby-Fleur Böl (BfR) 

Dr. Margareta Büning-Fesel (BLE) 

Prof. Dr. Stefanie Märzheuser 

Dr. Barbara Keck 

Christian Bock (BaFin) 

Prof. Dr. Christian Armbrüster 

Joachim Schulte 

Marit Hansen 

Dr. Bettina Rechenberg (UBA) 

Dr. Tobias Bleyer (BAUA) 

Prof. Dr. Jens Hogreve 

Christoph Koch 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

376 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung rund 9,00 Mio. Euro 

Zustiftungen 150,00 Mio. Euro 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

ist der nach Tilgung ihrer Verbindlichkeiten als Stiftungsvermögen verbleibende 

Überschuss bis zur Höhe des Stiftungskapitals und ein etwa verbleibender weiterer 

Betrag bis zur Höhe der Leistungen, die sie an die Stiftung erbracht hat, an die Stifterin 

abzuführen.  

Ein darüber hinausgehender Betrag ist nach Anhörung des Kuratoriums an eine im Sinne 

der §§ 51 ff. AO steuerbefreite Körperschaft abzuführen, die es für steuerbegünstigte 
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Zwecke der Verbraucherberatung und des Verbraucherschutzes zu verwenden hat (§ 18 

der Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Dem BRH wurde in der Satzung ein Prüfungsrecht eingeräumt (§ 15 Abs. 3 der Satzung).   

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Berlin, Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz 
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11.2. Deutsche Bundesstiftung Umwelt 

Sitz der Stiftung Osnabrück 

Gründungsjahr 1990 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 39 

Zweck der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) ist es, Vorhaben zum Schutz der 

Umwelt unter besonderer Berücksichtigung der mittelständischen Wirtschaft zu fördern. 

Die innovativen, modellhaften und lösungsorientierten Projekte zum Schutz der Umwelt 

sollen nachhaltige Effekte in der Praxis erzielen, Impulse geben und eine 

Multiplikatorwirkung entfalten. Die Stiftung soll in der Regel außerhalb der staatlichen 

Programme tätig werden; sie kann diese ergänzen. 

Die DBU integriert in ihrem Förderangebot konsequent die satzungsgemäßen 

Aufgabenfelder. Die Erforschung, Entwicklung und Nutzung neuer umweltentlastender 

Technologien und Produkte im Sinne eines vorsorgenden integrierten Umweltschutzes, 

die Bewahrung und Wiederherstellung des Nationalen Naturerbes sowie die Förderung 

des Umweltbewusstseins und -verhaltens der Menschen durch Information und 

Maßnahmen der Umweltbildung finden gleichermaßen und gleichberechtigt 

Berücksichtigung in den Förderthemen. 

Das Förderangebot der DBU orientiert sich an interdisziplinär konzipierten 

Förderthemen, die kontinuierlich an die sich verändernden Anforderungen des 

Umweltschutzes angepasst werden. Zugleich wird die Möglichkeit geschaffen, über eine 

themenoffene Förderung innovative Ideen von Projektpartnern aufzugreifen und 

innovative Umweltschutzprojekte mit besonderer Bedeutung zu fördern, die außerhalb 

der definierten Förderthemen angesiedelt sind. Die DBU unterstützt die Kommunikation 

und Verbreitung der Projektergebnisse und bringt sie in die Diskussionsprozesse über die 

zentralen Herausforderungen des Umweltschutzes ein. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Der Bund hat die DBU aufgrund des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung "Deutsche 

Bundesstiftung Umwelt" vom 18.07.1990 als privatrechtliche Stiftung errichtet.  

Stiftungsart 

☒ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
39  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.dbu.de/app/uploads/Foerderleitlinien-Deutsche-Bundesstiftung-Umwelt.pdf 
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Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Einziges Organ der Stiftung ist das Kuratorium.  

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Kuratorium besteht aus 16 Mitgliedern. Sie werden von der Bundesregierung 

berufen. Mit Organisationserlass des Bundeskanzlers vom 22.10.2002 wurde die 

Zuständigkeit für die DBU vom BMF auf das für Umwelt zuständige Bundesministerium 

übertragen. Ein Kuratoriumsmitglied, das als Inhaber eines öffentlichen Amtes berufen 

ist, scheidet mit Beendigung dieses Amtes aus dem Kuratorium aus (§ 5 Abs. 2 Satz 4 der 

Satzung).  

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Kuratorium Prof. Dr. Kai Niebert (Vorsitzender) 

Prof. Dr. Katharina Reuter (stellv. Vorsitzende) 

PSt’in Dr. Bettina Hoffmann (BMUV) 

PSt’in Elisabeth Kaiser (BMWSB) 

LM Christian Meyer (MU, NI40) 

Steffen Bilger (MdB, CDU) 

Harald Ebner (MdB, Bündnis 90/Die Grünen) 

Prof. Dr. Antje Boetius 

Prof. Dr. Christiane Hipp 

Dr. Sabine Mauderer (Bundesbank) 

Wilhelm Mauß 

Christoph Schmitz-Dethlefsen 

Carsten Träger (MdB, SPD) 

Prof. Dr. Karsten Wesche 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

103 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 1,29 Mrd. Euro 

Zustiftungen 0,40 Mrd. Euro 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Im Falle des Erlöschens der Stiftung fällt ihr Vermögen an die Bundesrepublik 

Deutschland, die es entsprechend dem Stiftungszweck zu verwenden hat (§ 14 der 

Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
40 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz des Landes Niedersachsen 
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Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung unterliegt der Prüfung durch den 

BRH (§ 3 des Errichtungsgesetzes vom 18.07.1990 sowie § 12 Abs. 2 der Satzung). 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Niedersachsen, Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems 
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12. Bundesministerium für Bildung und Forschung 

12.1. Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY 

Sitz der Stiftung Hamburg 

Gründungsjahr 1959 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 41 

Zweck der Stiftung ist die Förderung der naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Entwicklung, den Bau und 

Betrieb von Beschleunigern und deren wissenschaftliche Nutzung, die Forschung mit 

Photonen und auf den Gebieten der Teilchen- und Astroteilchenphysik sowie 

Entwicklungsarbeiten, die damit im Zusammenhang stehen. 

Die Stiftung verfolgt als Mitglied der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher 

Forschungszentren e.V. langfristige Forschungs- und Bildungsziele des Staates und der 

Gesellschaft und ist in das an diesen Zielen orientierte Finanzierungsverfahren 

eingebunden. Die Ergebnisse der bei der Stiftung durchgeführten Arbeiten werden 

veröffentlicht oder auf andere Weise der Allgemeinheit zugänglich gemacht. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Stiftung wurde durch die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den 

Bundesminister für Atomkernenergie und Wasserwirtschaft, und die Freie und 

Hansestadt Hamburg, vertreten durch den Senat, errichtet.  

Das Land Brandenburg ist der Stiftung DESY entsprechend der Regelungen des Artikels 

38 des Einigungsvertrags im Jahr 1991 beigetreten. Die Verpflichtung des Bundes zur 

anteiligen Finanzierung der Stiftung ergibt sich aus dem in diesem Zusammenhang 

geschlossenen Abkommen zwischen Bund und den beteiligten Ländern. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
41  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.desy.de/sites2009/site_www-desy/content/e410/e207099/e207101/211208_DESY-Satzung_ger.pdf 

https://www.desy.de/sites2009/site_www-desy/content/e410/e207099/e207101/211208_DESY-Satzung_ger.pdf
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Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Die Organe der Stiftung sind das Direktorium, der Stiftungsrat und der Wissenschaftliche 

Rat. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

In den Stiftungsrat, welcher aus höchstens 11 Mitgliedern besteht, werden drei 

Mitglieder von der Bundesrepublik Deutschland entsandt. Davon sind 2 Mitglieder vom 

BMBF und 1 Mitglied vom BMWK im Stiftungsrat vertreten.   

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Direktorium Prof. Helmut Dosch 

Prof. Beate Heinemann 

Prof. Wim Leemans 

Prof. Christian Stegmann 

Prof. Franz X. Kärtner (kommissarisch) 

Dr. Arik Willner (kommissarisch) 

Stiftungsrat Dr. Volkmar Dietz (BMBF) 

Dr. Svenja Kruse (BMBF) 

Dr. Arne Höll (BMWK) 

Dr. Rolf Greve 

Nico Abend 

Hauke Roth 

Steffen Weber 

Dr. Thomas Blatt 

Dr. Matthias Kraas 

Prof. Ulrike Tippe 

Prof. Blanche Schwappach-Pignataro 

Wissenschaftlicher 
Rat 

Prof. Halina Abramowicz 

Prof. William A. Barletta 

Dr. Caterina Biscari 

Prof. Dr. Volker Büscher 

Prof. Britt Hedman 

Prof. John Hill 

Prof. Thomas Lohse 

Prof. Jom Luiten 

Prof. Julie McEnery 

Prof. Dr. Michael Rossbach 

Prof. Tim Salditt 

Prof. Dr. Jochen Schieck 

Prof. Dr. Irmgard Sinning 

Prof. Dr. Marc Vrakking 

Prof. Christian Weinheimer 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

2.870 11 
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Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall der steuerbegünstigten 

Zwecke fällt das Vermögen der Stiftung auf Beschluss des Stiftungsrats an eine juristische 

Person des öffentlichen Rechts oder an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft 

zwecks Verwendung für die Förderung von Wissenschaft und Forschung (§ 3 Abs. 4 der 

Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

280,69 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 685 70 

32,76 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 894 70 

  

Projektförderung Finanzierung aus 

231,32 Tsd. Euro Kapitel 3004 Titel 683 10 

413,96 Tsd. Euro Kapitel 3004 Titel 683 25 

36,68 Tsd. Euro Kapitel 3004 Titel 685 31 

10,59 Tsd. Euro Kapitel 3004 Titel 685 32 

756,59 Tsd. Euro Kapitel 3004 Titel 685 50 

3,04 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 685 90 

64,23 Tsd. Euro Kapitel 3004 Titel 687 02 

1,84 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 894 50 
 

 

  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH sowie die Rechnungshöfe der Freien und Hansestadt Hamburg und des Landes 

Brandenburg haben die Befugnis aus § 43 des Haushaltsgrundsätzegesetzes (§ 15 Abs. 1 

der Satzung). 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Justiz und Verbraucherschutz, Amt für 

Justizvollzug und Recht 
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12.2. VolkswagenStiftung 

Sitz der Stiftung Hannover 

Gründungsjahr 1961 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 42 

Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und 

Lehre.  

Die VolkswagenStiftung dient als unabhängige gemeinnützige Stiftung privaten Rechts 

der Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre in allen Disziplinen und Formen. 

Sie fördert den Fortschritt wissenschaftlicher Erkenntnisse, die internationale 

Wissenschaftskooperation und die Verbesserung der strukturellen Bedingungen von 

Forschung und Lehre. Sie unterstützt die Kommunikation der Wissenschaft in relevante 

Öffentlichkeiten und den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse. Dabei ist die Stiftung 

der Wissenschaftsfreiheit sowie der Sicherung höchster wissenschaftlicher Qualität und 

Integrität verpflichtet. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die VolkswagenStiftung wurde als gemeinnützige Stiftung privaten Rechts am 19.05.1961 

gemeinsam von der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Niedersachsen errichtet 

(Vertrag über die Regelung der Rechtsverhältnisse bei der Volkswagenwerk Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung und über die Errichtung einer "Stiftung Volkswagenwerk"; 

Anlage zum Gesetz über die Regelung der Rechtsverhältnisse bei der Volkswagenwerk 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 09.05.1960). 

Stiftungsart 

☒ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Im Berichtszeitraum (Jahr 2024) war das einzige Organ der Stiftung das Kuratorium.  

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Kuratorium besteht aus insgesamt 14 Mitgliedern. Je sieben Mitglieder werden von 

der Bundesregierung, vertreten durch das BMBF, und der Niedersächsischen 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
42  Stiftungssatzung nach Satzungsreform (gültig seit 06.03.2025) abrufbar unter:  

https://www.volkswagenstiftung.de/de/satzung 
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Landesregierung berufen. Aus dem Kreis der Mitglieder des Kuratoriums beruft die 

Bundesregierung, vertreten durch das BMBF, die erste Stellvertretung. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Kuratorium 

(vom Bund 
benannte 
Mitglieder) 
 

BM‘in Bettina Stark-Watzinger (stellv. Vorsitzende, BMBF,  
bis 12/2024) 

Prof. Dr. Thomas Carell (bis 08/2024) 

Prof. Dr. Jan Plefka (ab 09/2024) 

Prof. Dr. Christine Falk 

Prof. Dr. Jens Martin Gurr 

Elke Hannack 

Prof. Dr. Peter Schrijver 

Prof. Dr. Birgitta Wolff 

Kuratorium 

(vom Land 
Niedersachsen 
benannte 
Mitglieder)  

LM a. D. Björn Thümler (Vorsitzender, bis 08/2024) 

LM Falko Mohrs (Vorsitzender, ab 09/2024) 

Prof. Dr. Hans Michael Heinig (stellv. Vorsitzender) 

Prof. Dr. Claudia Eckert 

Hiltrud Werner (bis 08/2024) 

Thomas Schmall-von Westerholt (ab 09/2024) 

Prof. Dr. Cornelia Denz 

Prof. Dr. Vanessa Miriam Carlow 

Prof. Dr. Sebastian Lehnhoff 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

114 - 
 

  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

Bei Errichtung wurde die VolkswagenStiftung von der Bundesrepublik Deutschland und 

vom Land Niedersachsen mit dem Erlös aus dem Verkauf von VW-Aktien sowie dem 

Gewinnanspruch, bezogen auf die beim Bund und Land Niedersachsen verbliebenen 

Aktienanteile, ausgestattet.  

Im Falle eines Verkaufs dieser verbliebenen Aktienanteile wandelt sich dieser 

Gewinnanspruch in einen Ablöseanspruch. Diese sind als Zustiftungen des Bundes in der 

nachfolgenden Tabelle enthalten. 

bei der Gründung 537,00 Mio. DM 

Zustiftungen 808,01 Mio. DM 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen der Stiftung zu gleichen Teilen an die Bundesrepublik Deutschland 

und das Land Niedersachsen, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 

Zwecke entsprechend dem Stiftungszweck zu verwenden haben. 
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Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Das Prüfungsrecht des BRH und des Niedersächsischen Landesrechnungshofes ist in der 

Satzung verankert. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Niedersachsen, Ministerium für Wissenschaft und Kultur 
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12.3. Deutsch-Israelische Stiftung für wissenschaftliche Forschung und Entwicklung 

Sitz der Stiftung Jerusalem, Israel 

Gründungsjahr 1986 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 43 

Die Deutsch-Israelische Stiftung für wissenschaftliche Forschung und Entwicklung 

(German-Israeli-Foundation for Scientific Research and Development, GIF) ist eine 

Stiftung nach israelischem Recht und fördert zivile deutsch-israelische 

Forschungsprojekte in allen wissenschaftlichen Disziplinen wie den Naturwissenschaften, 

den Lebenswissenschaften, der Medizin sowie den Geistes- und Sozialwissenschaften. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesregierung, vertreten durch den Bundesminister für Forschung und 

Technologie a.D., Heinz Riesenhuber, hat am 4. Juli 1986 zusammen mit der Regierung 

des Staates Israel, vertreten durch den Minister für Wissenschaft und Technologie, 

Gideon Pratt, ein Abkommen zur gemeinsamen Errichtung einer Stiftung für 

wissenschaftliche Forschung und Entwicklung geschlossen. 

Stiftungsart 

☒ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

k. A. (Stiftung nach israelischem Recht) 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind das Kuratorium (Board of Governors) und der Direktor bzw. die 

Direktorin.  

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Bundesminister bzw. die Bundesministerin für Bildung und Forschung und die 

israelische Ministerin bzw. der israelische Minister für Wissenschaft und Technologie sind 

die Ko-Vorsitzenden (Chairperson) des Kuratoriums. Jede Ministerin / jeder Minister kann 

eine Stellvertreterin / einen Stellvertreter (Acting Co-Chairperson) ernennen, der/die an 

seiner/ihrer Stelle handelt. Jedes Ministerium benennt weitere vier Mitglieder des 

Kuratoriums. 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
43  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.gif.org.il/wp-content/uploads/2023/11/Agreement-on-the-Establishment-of-GIF-12.pdf 
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Mitglieder der Stiftungsorgane 

Kuratorium BM’in Bettina Stark-Watzinger (BMBF), vertreten durch  

 Jens Brandenburg (BMBF, bis 11/24) 

BM Cem Özdemir (BMBF) vertreten durch  

 Claudia Müller (BMBF, ab 12/24) 

Ministerin Gila Gamliel, vertreten durch  

 Gadi Ariely (MOST44) 

Maximilian Metzger 

Prof. Monika Wohlrab-Sahr 

Prof. Eva Unger 

Dr. Elke-Vera Kotowski 

Prof. Yoram Weiss 

Prof. Sarit Kraus 

Prof. Dan Meyerstein 

Direktorin Verena Shifferman 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

5 - 
 

  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 75,00 Mio. DM 

Zustiftungen 63,35 Mio. Euro 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Die Auflösung der Stiftung bedarf der Zustimmung beider Vertragsparteien. Im Fall der 

Auflösung beraten die beiden Vertragsparteien über die Verwendung der dann 

vorhandenen Mittel. Jeder Vertragspartei stehen der bis zum Zeitpunkt der Auflösung 

eingezahlte Betrag zum Stiftungskapital sowie anteilmäßig die noch nicht gebundenen 

Erträge zu (Artikel 11 des Errichtungsvertrages). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Ein Prüfungsrecht des BRH ist nicht in der Satzung verankert. Eine Ergänzung in der 

Satzung ist nicht beabsichtigt, da es sich bei der GIF um eine „Amuta“ nach israelischem 

Recht handelt und das israelische „Amuta-Recht“ einzuhalten ist. Ein externes Audit wird 

jährlich durchgeführt. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

entfällt (Stiftung nach israelischem Recht) 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
44 Ministry of Innovation, Science and Technology, Israel 
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12.4. Deutsche Stiftung Friedensforschung 

Sitz der Stiftung Osnabrück 

Gründungsjahr 2000 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 45 

Die Deutsche Stiftung Friedensforschung (DSF) verfolgt den Zweck, die Friedens- und 

Konfliktforschung gemäß ihrer außen- und sicherheitspolitischen Bedeutung 

insbesondere in Deutschland dauerhaft zu stärken und zu ihrer politischen und 

finanziellen Unabhängigkeit beizutragen. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Bundesministerin für Bildung und 

Forschung, Frau Edelgard Bulmahn, hat die DSF im Jahr 2000 errichtet. 

Stiftungsart 

☒ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Vorstand und der Stiftungsrat. Die DSF beruft zudem einen 

wissenschaftlichen Beirat.  

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Dem Stiftungsrat gehören insgesamt 12 Personen an, darunter drei Mitglieder des 

Deutschen Bundestages sowie je eine Vertreterin bzw. ein Vertreter des BMBF, des AA, 

des BMVg sowie des BMZ.  

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Andreas von Arnauld 

Birgit Bräuchler 

Susanne Buckley-Zistel (bis 06/24) 

Malte Göttsche (ab 06/24) 

Tobias Pietz 

Ulrich Schneckener 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
45  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://bundesstiftung-friedensforschung.de/satzung/ 
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Stiftungsrat Niels Annen (MdB, SPD) 

Thorsten Bonacker (ab 08/2024) 

Jens Brandenburg (BMBF) 

Kai Gehring (MdB, Bündnis 90/ Die Grünen) 

Monika Grütters (MdB, CDU/ CSU) 

Katja Keul (MdB, Bündnis 90/ Die Grünen) 

Heike Krieger 

Siemtje Möller (MdB, SPD) 

Gwendolyn Sasse (ab 03/2024) 

Conrad Schetter 

Sabine von Schorlemer (bis 03/2024) 

Ursula Schröder 

Maja Wallstein (MdB, SPD) 

Michael Zürn (bis 08/2024) 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

3 - 
 

  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 50,00 Mio. DM 

Zustiftungen 14,50 Mio. Euro 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen der Stiftung an die Bundesrepublik Deutschland, die es unmittelbar 

und ausschließlich im Sinne des Stiftungszwecks zu verwenden hat (§ 16 der Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Projektförderung Finanzierung aus 

381,19 Tsd. Euro Kapitel 3003 Titel 685 10 
 

 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist berechtigt, die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung zu prüfen 

(§ 14 Abs. 5 der Satzung). 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Niedersachsen, Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems 
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12.5. Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung 

Sitz der Stiftung Frankfurt (Oder) 

Gründungsjahr 2006 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 46 

Der Zweck der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung (DPWS) ist die Förderung der 

Wissenschaft und der Völkerverständigung durch die Förderung der deutsch-polnischen 

Zusammenarbeit zwischen Studierenden, Wissenschaftlern und Forschern beider Länder. 

Gefördert werden Projekte, die Durchführung von wissenschaftlichen Veranstaltungen 

und Forschungsvorhaben und die Gewährung von Stipendien, mit denen der Austausch 

unter Studierenden, Wissenschaftlern und Forschern zur Vertiefung des gegenseitigen 

Verständnisses ausgebaut werden soll. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die DPWS ist eine rechtsfähige bundesunmittelbare Stiftung. Sie wurde auf Basis einer 

am 25. Juli 2005 von den Vertretern der Regierungen der Bundesrepublik Deutschland 

und der Republik Polen unterzeichneten Gemeinsamen Erklärung errichtet. 

Stiftungsart 

☒ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Vorstand und das Kuratorium. Die DPWS hat darüber hinaus 

einen Beirat, der die übrigen Organe der Stiftung berät. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Die Bundesregierung entsendet zwei Bundesbedienstete in das Kuratorium. Darüber 

hinaus ist der Koordinator/die Koordinatorin für deutsch-polnische Beziehungen der 

Bundesrepublik Deutschland oder - im Falle der Vakanz der Position - eine von dem 

zuständigen Bundesminister bzw. der zuständigen Bundesministerien für Wissenschaft 

benannte Person Mitglied des Kuratoriums. Das Kuratorium besteht zudem aus zwei von 

der Regierung des Landes Brandenburg entsandten Landesbediensteten, zwei von der 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
46  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.dpws.de/stiftung/stiftungssatzung/ 
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polnischen Regierung entsandten Mitgliedern und dem bzw. der Vorsitzenden des 

Beirates. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Cornelia Pieper 

Prof. Dr. Jan Rydel 

Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst 

Prof. Dr. Rita Süssmuth 

Kuratorium Sabine Döring (BMBF, bis 07/24)  

Roland Philippi (BMBF, bis 11/24)  

Stefan Ertner (BMBF, ab 12/24) 

Prof. Dr. Waldemar Czachur 

Dr. Manja Schüle 

Prof. Dr. Paweł Zimniak 

Jobst-Hinrich Ubbelohde 

Prof. em. Dr. Stefan Troebst 

Anke Reiffenstuel (AA) 

Dietmar Nietan (MdB, SPD) 

Beirat Prof. em. Dr. Stefan Troebst (Vorsitzender) 

Prof. Dr. Joanna Jabłkowska 

Prof. Dr. Dagmara Jajeśniak-Quast 

Dr. Tadeusz Szawiel 

Prof. Dr. Monika Wohlrab-Sahr 

Prof. Dr. Klaus Ziemer 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

4 - 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 50,00 Mio. Euro 

Zustiftungen - 

Das Stiftungskapital ist in einem Spezialfonds angelegt. Die Finanzierung der Stiftung 

erfolgt aus den Kapitalerträgen. Ein im Jahr 2023 unterzeichnetes Änderungsabkommen 

ermöglicht die zusätzliche Finanzierung durch die Regierungen der Bundesrepublik 

Deutschland und der Republik Polen zur Verbesserung der finanziellen Flexibilität der 

Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung. 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall der gemeinnützigen Zwecke 

fällt das Vermögen in Höhe der eingezahlten Kapitaleinlagen und/oder dem gemeinen 

Wert der geleisteten Sacheinlagen an die Stifter und Zustifter zurück, soweit diese 

Körperschaften des öffentlichen Rechts sind (§ 16 Abs. 1 der Satzung). 

 



Stiftungsbericht des Bundes 2024 Teil A – Privatrechtliche Stiftungen 
BMBF 

- 114 - 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Projektförderung Finanzierung aus 

67,00 Tsd. Euro Kapitel 3004 Titel 687 04 
 
 

  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Die Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie die Verwendung der Mittel durch die 

Mittelempfänger unterliegen der Prüfung durch den BRH. Die Stiftung legt bei der 

Vereinbarung über die Förderung von Projekten ein Prüfungsrecht des BRH bei den 

Mittelempfängern fest (§ 16 Abs. 3 der Satzung). 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Land Brandenburg, Ministerium des Innern und für Kommunales 
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12.6. Stiftung Kinder forschen 

Sitz der Stiftung Bonn 

(Geschäftsstelle Berlin) 

Gründungsjahr 2008 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 47 

Zweck der Stiftung Kinder forschen (ehemals Haus der kleinen Forscher) ist die 

Förderung von Bildung und Erziehung zur langfristigen Nachwuchssicherung in den 

Natur- und Ingenieurwissenschaften in Deutschland. Die Stiftung fördert dazu die 

alltägliche Begegnung mit Naturwissenschaften und Technik, insbesondere für Kinder im 

Elementar- und Primarbereich. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Stiftung wurde 2008 mit dem Namen Stiftung "Haus der kleinen Forscher" vom „Haus 

der kleinen Forscher e.V.“ gegründet. Im Mai 2023 erfolgte die Namensänderung in 

„Stiftung Kinder forschen“.  

Der Bund war nicht an der Stiftungsgründung beteiligt und hat kein Stiftungskapital in 

die Stiftung eingebracht oder Zustiftungen vorgenommen. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat, der Stiftungsvorstand und das Kuratorium. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Stiftungsrat besteht aus bis zu elf Personen. Der Bund entsendet zwei 

stimmberechtigte Vertreterinnen und Vertreter in den Stiftungsrat, dem außerdem drei 

stimmberechtigte Mitglieder des Deutschen Bundestags, zwei stimmberechtigte 

unabhängige Mitglieder sowie drei stimmberechtigte Vertreterinnen und Vertreter von 

Stiftungspartnern angehören. 

Die Mitglieder des Kuratoriums werden durch den Stiftungsrat bestellt. Darüber hinaus 

legt dieser auch die Anzahl der Kuratoriumsmitglieder fest (in 2024: 22 Mitglieder, davon 

drei Mitglieder des Deutschen Bundestages). 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Stiftungsvorstand  Michael Fritz (bis 03/2024) 

Angelika Dinges (bis 08/2024) 

Dr. Tobias Ernst (ab 03/2024) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
47  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.stiftung-kinder-forschen.de/fileadmin/Redaktion/4_Ueber_Uns/Transparenz/Satzung_Stiftung_Kinder_forschen_2023.pdf 

https://www.stiftung-kinder-forschen.de/fileadmin/Redaktion/4_Ueber_Uns/Transparenz/Satzung_Stiftung_Kinder_forschen_2023.pdf
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Stiftungsrat Prof. Dr. Jürgen Mlynek (Vorsitzender) 

Dr. Johanna Börsch-Supan (stellv. Vorsitzender, BMBF) 

Dr. Anna Christmann (MdB, Bündnis 90/Die Grünen) 

Dr. Wiebke Esdar (MdB, SPD) 

Dr. Barbara Filtzinger 

Prof. Dr. Jürgen Kluge 

Meike Leupold 

Silke Lohmiller 

Kerstin Radomski (MdB, CDU/CSU) 

Antje Scharsich (BMBF) 

Kuratorium Anette Hübinger 

Thomas Gazlig 

Britta Altenkamp 

Udo Beckmann 

Indra Hadeler 

Prof. Dr. Beate Heinemann 

Dr. Sabine Helling-Moegen 

Walter Hirche 

Daniela Ludwig, (MdB, CSU) 

Udo Michallik 

Max Müller 

Paul Nowicki 

Prof. Dr. Dr. Ortwin Renn 

Dr. Jeanne Rubner 

Prof. Andreas Schleicher 

Prof. Dr. Stephan Seiter (MdB, FDP) 

Doreen Siebernik 

Nina Stahr 

Dr. Asif Stöckel-Karim 

Niklas Veltkamp 

Silvio Witt 

Karin Zschau (MdB, SPD) 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

193 - 
 

   

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Die Stiftung Kinder forschen wurde durch den „Haus der kleinen Forscher e.V.“ mit einem 

Stiftungskapital von 50 Tsd. Euro gegründet, eingebracht durch die Deutsche Telekom 

Stiftung. Seit 2021 erhält die Stiftung eine jährliche institutionelle Zuwendung vom 

BMBF. Flankierend erhält die Stiftung Projektförderungen, u.a. des BMBF. 
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Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke 

fällt das Vermögen auf Beschluss des Stiftungsrats an eine juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft, die es 

unmittelbar und ausschließlich für Projekte der frühkindlichen MINT-Bildung zu 

verwenden hat (§ 15 Nr. 4 der Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

11,87 Mio. Euro Kapitel 3003 Titel 685 60 

35,00 Tsd. Euro Kapitel 3003 Titel 894 60 

  

Projektförderung Finanzierung aus 

1,03 Mio. Euro Kapitel 3002 Titel 685 41 

128,80 Tsd. Euro Kapitel 3003 Titel 541 01 

410, 80 Tsd. Euro Kapitel 3004 Titel 541 01 
  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist nach § 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als 

Zuwendungsempfängerin zu prüfen. 

Darüber hinaus ist das Prüfungsrecht des BRH in § 12 Abs. 8 der Satzung der Stiftung 

verankert. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Nordrhein-Westfalen, Regierungspräsidium Köln 
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12.7. Stiftungsfonds Martin-Buber-Gesellschaft 

Sitz der Stiftung Essen (Juristischer Sitz) 

Jerusalem, Israel (Wissenschaftlicher Sitz) 

Gründungsjahr 2009 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 

Der „Stiftungsfonds Martin-Buber-Gesellschaft der Forschungsstipendiaten in den 

Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften“ unterstützt den interdisziplinären und 

interkulturellen Dialog durch die Förderung hervorragender 

Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler aus Deutschland und 

Israel in den betreffenden Fachgebieten durch die Vergabe von Forschungsstipendien. 

Ziel der Stiftung ist nach den Gründungsdokumenten eine Renaissance der 

Geisteswissenschaften sowie der Erhalt der geistigen Tradition und des kulturellen 

Gedächtnisses. Die Stiftung ist an der Hebräischen Universität in Jerusalem 

wissenschaftlich angesiedelt. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland, handelnd durch das Bundesministerium für Bildung 

und Forschung (BMBF) hat den Stiftungsfonds Martin-Buber-Gesellschaft der 

Forschungsstipendiaten in den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften am 04.12.2009 

als nichtrechtsfähige Stiftung in der treuhänderischen Verwaltung des Stifterverbandes 

für die deutsche Wissenschaft e.V. errichtet.  

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☒ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Einziges Organ der Stiftung ist das Kuratorium. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Kuratorium besteht aus sieben Mitgliedern. Geborene Mitglieder sind neben einem 

Vertreter bzw. einer Vertreterin der Bundesregierung, der oder die von der 

Bundesregierung berufene Vorsitzende, kraft Amtes der Rektor oder die Rektorin der 

Hebräischen Universität Jerusalem als stellvertretende(r) Vorsitzende(r) sowie ein 

Vertreter oder eine Vertreterin des Stifterverbandes als administrative(r) Beobachter(in). 
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Die Mitglieder schlagen der Stifterin und dem Präsidenten bzw. der Präsidentin der 

Universität weitere Mitglieder für das Kuratorium vor.  

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Kuratorium Wieland Kley (BMBF, 1. Halbjahr 2024) 

Gabriele Hermani (BMBF, ab 2. Halbjahr 2024). 

Prof. Dr. Christoph Rapp 

Prof. Dr. Tamir Shaefer 

Prof. Dr. Dan Diner 

Prof. Dr. Ruth Hacohen 

Jun.-Prof. PD Dr. Silvia Jonas 

Prof. Dr. Stefanie Middendorf 

RA Mattheo Ens (administrativer Beobachter) 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

5 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund bereitgestelltes Treuhandvermögen 

bei der Gründung 20,00 Mio. Euro 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

verbleibende Stiftungsvermögen an die Bundesrepublik Deutschland zurück, die es 

unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein  

Projektförderung Finanzierung aus 

1,57 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 687 03 
 
 

  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Die Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie die Verwendung und Verwaltung der 

Mittel durch die Mittelempfänger unterliegen der Prüfung durch den BRH. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Der Stiftungsfonds Martin-Buber-Gesellschaft ist eine nichtrechtsfähige Stiftung 

(Treuhandstiftung). Die Stiftung unterliegt daher keiner staatlichen Stiftungsaufsicht 

nach den Landesstiftungsgesetzen. Die Rechtsaufsicht obliegt dem BMBF. 

 

  



Stiftungsbericht des Bundes 2024 Teil A – Privatrechtliche Stiftungen 
BMBF 

- 120 - 

12.8. Stiftung Innovation in der Hochschullehre 

Sitz der Stiftung Hamburg 

Gründungsjahr 2020 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 48 

Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung. Insbesondere soll 

die Hochschullehre gefördert werden mit dem Ziel einer dauerhaften Unterstützung der 

qualitätsorientierten Weiterentwicklung von Studium und Lehre. 

Dies erfolgt insbesondere durch die Koordination wissenschaftsgeleiteter 

Projektförderung und die Organisation des bundesweiten Austauschs und 

Wissenstransfers in der Hochschullehre mit dem Ziel einer dauerhaften Unterstützung 

der qualitätsorientierten Weiterentwicklung von Studium und Lehre. Die Errichtung der 

Stiftung setzt die Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 

91b Abs. 1 des Grundgesetzes über Innovation in der Hochschullehre vom 6. Juni 2019 

um. 

Die Stiftung arbeitet eng zusammen mit Einrichtungen der Wissenschaft, Forschung und 

Lehre, insbesondere mit den Hochschulen. Die Förderung von Chancengerechtigkeit und 

die Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Partnern in der Wissenschaft sind 

ebenfalls Aufgaben der Stiftung. 

Zweck der Stiftung ist zudem gem. § 58 Nr. 1 AO, Mittel für die Verwirklichung des 

steuerbegünstigten Zwecks der Förderung von Wissenschaft und Forschung durch eine 

andere Körperschaft zu beschaffen. Dies kann insbesondere verwirklicht werden durch 

Akquise, Sammlung und Koordination von Mitteln sowie die Weitergabe dieser Mittel an 

Körperschaften, die diese Mittel zur Verwirklichung des steuerbegünstigten Zwecks der 

Förderung von Wissenschaft und Forschung verwenden. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Stiftung Innovation in der Hochschullehre ist eine nicht-rechtsfähige 

Treuhandstiftung bürgerlichen Rechts in Trägerschaft der Toepfer Stiftung gGmbH. Auf 

Grundlage der Bund-Länder-Vereinbarung Innovation in der Hochschullehre vom 6. Juni 

2019 haben Bund und Länder mit GWK49-Beschluss vom 6. Dezember 2019 vereinbart, 

diese Organisationseinheit zu errichten. Die Stiftung wurde am 9. November 2020 

gegründet. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☐ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☒ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
48  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://stiftung-hochschullehre.de/wp-content/uploads/2021/01/stiftunghochschullehre_satzung.pdf  

49  Gemeinsame Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern 
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Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Die Gremien der Stiftung sind das Bund-Länder-Gremium, der Vorstand, der 

Wissenschaftliche Beirat sowie Ausschüsse zur Projektauswahl. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Bund-Länder-Gremium trifft die wesentlichen Entscheidungen der Stiftung. Von den 

Mitgliedern des Bund-Länder-Gremiums werden zwei vom Bund sowie je eines pro Land 

jeweils aus den für Wissenschaft und Hochschulen zuständigen Fachressorts entsandt. 

Auf den Bund entfallen 16 Stimmen, auf jedes Land entfällt eine Stimme. Der 

Gesamtvorsitz des Bund-Länder-Gremiums liegt beim Bund.  

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Bund-Länder-
Gremium 

Dr. Jochen Zachgo (BMBF) 

Petra Hohnholz (BMBF) 

Prof. Heike Bühler  

Dr. jur. habil. Alexander Schmitt Glaeser (bis 03/2024) 

Johannes Ries (ab 03/2024) 

Tina Talman 

Dr. Alexander Schnarr 

Dr. Aglaja Frodl 

Dr. Holger Tiedemann 

Dr. Kerstin Schulmeyer-Ahl 

Ulrike Bruhn (komm. bis 06/2024) 

Dr. Anette Blaschke (ab 07/2024) 

Dr. Stefan Niermann 

Dr. Thomas Wotschke (bis 09/2024) 

Marielle Ratter (ab 10/2024) 

Maren Qualmann 

Sabrina Kriewald 

Peter Lönnecke 

Hubert Düring 

Manuel Gedon 

Ulla Kasten (bis 08/2024) 

Dr. Michael Edinger (09/2024 – 11/2024) 

Danny Hardt (ab 11/2024) 

Vorstand Dr. Cornelia Raue 

Dr. Antje Mansbrügge 

Prof. Dr. Evelyn Korn 

Wissenschaftlicher 
Beirat 

Prof. Dr. Karin Donhauser 

Prof. Dr. Wim H. Gijselaers (bis 11/2024) 

Prof. Dr. med. Sigrid Harendza 

Prof. Dr. Sylvia Heuchemer 

Prof. Dr. Thomas Hoffmeister 

Prof. Dr. Monika Jungbauer-Gans (ab 11/2024) 
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Prof. Dr. Anne Lequy 

Prof. Dr. Peer Pasternack (ab 11/2024) 

Prof. Dr. Peter Tremp 

Prof. Dr. Martin Ullrich 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

50 - 
 

  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund bereitgestelltes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 25,00 Tsd. Euro 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen der Stiftung an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 

eine andere steuerbegünstigte Körperschaft, die das Bund-Länder-Gremium vor 

Aufhebung der Stiftung per Beschluss bestimmt und die das Vermögen zur Förderung 

von Wissenschaft und Forschung zu verwenden hat (§ 15.3 der Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

110,00 Mio. Euro Kapitel 3003 Titel 685 90 

Kapitel 3003 Titel 894 90 
  

  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH und die Rechnungshöfe der Länder haben die in § 54 

Haushaltsgrundsätzegesetz bezeichneten Rechte (§ 16.1 der Satzung). 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Die Stiftung Innovation in der Hochschullehre ist eine nichtrechtsfähige Stiftung 

(Treuhandstiftung). Die Stiftung unterliegt daher keiner staatlichen Stiftungsaufsicht 

nach den Landesstiftungsgesetzen. Die Rechtsaufsicht obliegt dem BMBF. 
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13. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung 

13.1. Caucasus Nature Fund 

Sitz der Stiftung Frankfurt am Main 

Gründungsjahr 2007 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 50 

Zweck der Stiftung Caucasus Nature Fund (CNF) ist die Forderung des Umweltschutzes 

insbesondere zur dauerhaften Bewahrung, Forderung und Sicherung der weltweit 

einmaligen Natur- und Artenvielfalt in der Kaukasus-Ökoregion, vorrangig in den drei 

Kernländern Armenien, Aserbaidschan und Georgien.  

Zweck der Stiftung ist weiter die Forderung der Entwicklungs-zusammenarbeit in den die 

geschützten Naturgebiete umgebenden Gemeinden, wobei durchgeführte Maßnahmen 

Belange des Umweltschutzes respektieren und befördern sollen. Die Zwecke sollen 

vorrangig in den drei Kernländern verfolgt werden. Zweck der Stiftung ist auch die 

Beschaffung und Weiterleitung von Mitteln zur Förderung des Umweltschutzes und der 

Entwicklungszusammenarbeit durch andere steuerbegünstigte Körperschaften oder 

Körperschaften des öffentlichen Rechts im In- und Ausland. Der Zweck wird verwirklicht 

durch das Einwerben von Spenden und anderen Zuwendungen. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Es handelt sich beim Caucasus Nature Fund um eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen 

Rechts, die auf Veranlassung des Bundes durch die KfW errichtet wurde. 

Stiftungsart 

☒ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☐ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☒ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ KfW ist alleinige Stifterin (im Auftrag des Bundes) 

☐ KfW ist Mitstifterin (im Auftrag des Bundes)  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Die Organe der Stiftung sind der Vorstand und das Kuratorium.  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
50  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.caucasus-naturefund.org/wp-content/uploads/2024/09/240902_CNF_charter_approved.pdf 
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Die Stifterin KfW, das BMF und WWF Deutschland berufen als die verbliebenden 

Kreationsorgane die Kuratoriumsmitglieder. 

 Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Geborenes Mitglied des Kuratoriums ist u. a. eine vom BMZ entsandte Person (§ 10 Abs. 3 

der Satzung). Diese Rolle wurde vom BMZ an die KfW delegiert. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Elizabeth Messud (bis 08/2024) 

David Morrison (ab 09/2024) 

Kuratorium David Morrison (bis 08/2024) 

Ronald Kent  

Kathrin Samson 

Thomas Eisenbach (KfW) 

Ted Jonas 

Hanna Loikkanen 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

9 - 
 

  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 5,00 Mio. Euro 

Zustiftungen 22,30 Mio. Euro 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Im Falle der Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall ihres 

steuerbegünstigten Zweckes gilt unter bestimmten Voraussetzungen, dass der Anteil des 

Grundstockvermögen, der der Stiftung über die Stifterin KfW aus dem Bundeshaushalt 

zur Verfügung gestellt wurde, über die KfW an den Bundeshaushalt zurückzuführen ist 

und das restliche Vermögen der Stiftung an eine juristische Person des öffentlichen 

Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft fällt, die es für gemeinnützige 

Zwecke zu verwenden hat (§ 16 der Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Die Prüfungsrechte des BRH nach § 104 Abs. 1 Nr. 4 BHO sind in der Satzung verankert 

(§ 4 Abs. 6 der Satzung). 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Hessen, Regierungspräsidium Darmstadt 
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13.2. Afghan Credit Guarantee Foundation 

Sitz der Stiftung Köln 

Gründungsjahr 2014 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 51 

Zweck der Afghan Credit Guarantee Foundation (ACGF) ist die entwicklungsfördernde 

Unterstützung der Privatwirtschaft bis zur Erreichung eines stabilen Bankensystems mit 

ausreichender Kreditversorgung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in 

Afghanistan mit dem Ziel der Sicherung und Schaffung von dringend benötigten 

Arbeitsplätzen. 

Der Stiftungszweck wird insbesondere durch drei Kernaktivitäten verwirklicht: 

• die Absicherung der Kreditvergabe durch lokale afghanische Finanzinstitutionen 

an afghanische KMUs durch die Vergabe von Kreditgarantien, welche ohne die 

Kreditgarantien nicht oder nur zu deutlich schlechteren Konditionen erfolgen 

könnte, 

• die Durchführung von Beratungsprojekten zur Stärkung der Kompetenz 

afghanischer Unternehmen und Finanzinstitutionen, zur Unterstützung der 

Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, zur Etablierung von KMU-

Kreditabteilungen und zur Durchführung von Trainings für Mitarbeiter/innen 

afghanischer Partnerinstitutionen und 

• die Durchführung von Entwicklungsprojekten in Form direkter Zusammenarbeit 

mit afghanischen KMUs, z. B. durch die Bereitstellung von Zuschüssen für KMU-

Investitionen. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Stifter Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Investitions- und 

Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) gründeten mit Stiftungsgeschäft vom 8. September 

2014 die rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts ACGF mit Anerkennung vom 

26.09.2014. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☒ Verbrauchsstiftung  

Die Stiftung ist als Verbrauchsstiftung gemäß § 80 Abs. 2 S. 2 BGB angelegt. Das 

Grundstockvermögen soll die Verwirklichung des Stiftungszwecks für einen Zeitraum von 

mindestens 10 Jahren sichern und kann zu diesem Zweck ganz oder teilweise verbraucht 

werden und endet mit der Erreichung eines stabilen Bankensystems (§ 4 Abs. 2 der 

Satzung). 

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
51 Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.acgf.de/history-of-acgf/governance/ 
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☐ KfW ist alleinige Stifterin (im Auftrag des Bundes) 

☒ KfW ist Mitstifterin (im Auftrag des Bundes)  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Vorstand und das Kuratorium.  

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Kuratorium besteht aus mindestens drei und höchstens fünf Personen. Bei einem aus 

drei Personen bestehenden Kuratorium (Regelfall in der Praxis) hat der Bund das Recht 

ein Mitglied des Kuratoriums zu benennen und ein Mitglied des Kuratoriums zusammen 

mit der DEG mitzubenennen. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Bernd Leidner 

Dirk Josef Thiesen 

Kuratorium Bernt Hagenlocher 

Roger Peltzer 

Jöran Rönfeldt (BMZ) 

Helmut Fischer (BMZ) 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

26 - 
 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 3,21 Mio. Euro 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das von den Stiftenden bzw. Zustiftenden eingebrachte Stiftungskapital 

(Grundstockvermögen) an die Stiftenden bzw. etwaige Zustiftende entsprechend ihrem 

Anteil zurück, soweit es nicht verbraucht wurde. Das sonstige Stiftungsvermögen – 

sofern noch vorhanden – fällt an eine vom Stifter BMZ zu benennende Körperschaft des 

öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft, die es unmittelbar 

und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Rahmen der Entwicklungs-

zusammenarbeit mit Afghanistan zu verwenden hat (§ 20 der Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 
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Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH hat die Befugnisse nach § 54 Haushaltsgrundsätzegesetz (§ 18 der Satzung). 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Nordrhein-Westfalen, Bezirksregierung Köln 
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13.3. Prespa Ohrid Nature Trust 

Sitz der Stiftung Offenbach am Main 

Gründungsjahr 2015 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 52 

Zweck des Prespa Ohrid Nature Trust (PONT) ist es, sowohl der Natur als auch den 

Menschen in der Fokusregion (wie in Abs. 1 der Präambel der Satzung definiert) durch die 

Förderung des Naturschutzes in dessen "Fokusgebiet" zu nützen. Das "Fokusgebiet" der 

Stiftung besteht aus:  

• dem Größeren Prespa-Gebiet und  

• jedem zusätzlichen Gebiet oder zusätzlichen Gebieten in der Fokusregion, die der 

Stiftungsrat von Zeit zu Zeit auswählt und in der Geschäftsordnung für den 

Stiftungsvorstand als Teil des Fokusgebiets bestimmt. In der Geschäftsordnung 

für den Stiftungsrat festgelegte Prinzipien sollen den Stiftungsrat dabei anleiten 

zu bestimmen, ob ein solch zusätzliches Gebiet oder Gebiete dem Fokusgebiet 

hinzugefügt werden sollen. Diese Prinzipien sollen zumindest vorschreiben, dass 

der Stiftungsrat  

• im Fall des Gebiets, welches das Ohrid-Prespa Transboundary Biosphere 

Reservat oder einen beliebigen Teil hiervon darstellt, die Angemessenheit der 

Finanzierung der Stiftung und ihrer Fähigkeit, zusätzliche Gebiete dem 

Fokusgebiet zuzufügen, berücksichtigen soll und  

• im Fall eines anderen Gebietes oder anderer Gebiete in der Fokusregion (a) die 

Angemessenheit der Finanzierung der Stiftung und ihrer Fähigkeit, zusätzliche 

Gebiete dem Fokusgebiet zuzufügen, berücksichtigen soll und (b) feststellen soll, 

dass das ausgewählte Gebiet bzw. die Gebiete wichtige Naturschutz- und 

Biodiversitätswerte haben.  

Die Stiftung dient der langfristigen finanziellen Absicherung des Naturschutzes im so 

definierten Fokusgebiet, indem sie auf Zuschuss-Basis Kofinanzierungen für operative 

Betriebskosten und kapazitätsbildende Maßnahmen inklusive kleinere 

betriebsnotwendige Beschaffungs- und Infrastrukturmaßnahmen für 

Naturschutzgebiets-Verwaltungen und für Programme von Umweltschutz-Akteuren 

(NROs, Stadtverwaltungen, wissenschaftliche Einrichtungen) zur Verfügung stellt. Damit 

leistet sie einen Beitrag zum Erhalt und zur nachhaltigen Nutzung der in der Region 

einzigartigen natürlichen Ressourcen und Biodiversität. 

 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Es handelt sich beim Prespa Ohrid Nature Trust um eine rechtsfähige Stiftung 

bürgerlichen Rechts. Alleiniger Stifter war laut Stiftungsgeschäft Mava, Fondation pour la 

Nature. Im Stiftungsgeschäft war darüber hinaus festgeschrieben, dass die KfW, 

handelnd im Auftrag des BMZ vorbehaltlich endgültiger verbindlicher 

Vertragsdokumente beabsichtigte, kurzfristig nach Errichtung und Anerkennung der 

Stiftung eine signifikante Zustiftung oder sonstige signifikante Zuwendung an die 

Stiftung zu tätigen. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
52  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

http://pont.org/wp-content/uploads/2016/06/charter.pdf 
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Stiftungsart 

☒ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☐ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☒ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ KfW ist alleinige Stifterin (im Auftrag des Bundes) 

☒ KfW ist Mitstifterin (im Auftrag des Bundes)  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Stiftungsvorstand und der Stiftungsrat. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Die KfW hat gemäß Satzung das Recht zur Entsendung einer natürlichen Person für den 

Stiftungsrat von PONT (§10 der Satzung). 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Stiftungsvorstand Mirjam de Koning 

Stiftungsrat Demetres Karavellas 

Karen Möhring (KfW) 

David Morrison 

Gabriel Schwaderer 

Alexandre Manghi 

Paule Gros 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

5 1 
 

  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen 25,00 Mio. Euro 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Geregelt in § 15 der Satzung: 

(1) Im Falle der Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall ihres 
steuerbegünstigten Zweckes fällt deren Vermögen an eine oder mehrere 
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juristische Personen des öffentlichen Rechts oder andere – im Sinne des 
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der AO – steuerbegünstigte 
Körperschaften, die es jeweils unmittelbar und ausschließlich für 
steuerbegünstigte Zwecke des Umweltschutzes zu verwenden haben, die dem 
Satzungszweck möglichst nahekommen. 

(2) Der Stiftungsrat ist befugt, diesen eine oder mehrere Anfallberechtigte durch 
Satzungsänderung mit Qualifizierter Mehrheit zu bestimmen. Der Beschluss des 
Stiftungsrats darf erstgefasst und ausgeführt werden, nachdem die Stiftung die 
Bestätigung des zuständigen Finanzamts eingeholt hat, wonach die beabsichtigte 
Bestimmung des/der Anfallberechtigten mit dem Gemeinnützigkeitsstatus der 
Stiftung im Einklang steht bzw. diesen nicht gefährdet. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

In der Satzung ist kein Prüfungsrecht des BRH verankert. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Hessen, Regierungspräsidium Darmstadt 
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13.4. Blue Action Fund 

Sitz der Stiftung Frankfurt am Main 

Gründungsjahr 2016 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 53 

Zweck des Blue Action Fund ist die Förderung des auf Entwicklungsländer bezogenen 

Umweltschutzes, insbesondere des Meeres - und Küstenschutzes zur Erhaltung von 

schützenswerten Regionen und Arten auf globaler Ebene (§ 52 Abs. 2 Nr. 8 AO), die 

Förderung der Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere im Bereich der nachhaltigen 

Nutzung mariner Ressourcen und des Schutzes der Meeresumwelt (§ 52 Abs. 2 Nr. 15 

AO) und die Förderung von Wissenschaft und Forschung, soweit sie die vorgenannten 

Zwecke betrifft (§ 52 Abs. 2 Nr. 1 AO). 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Es handelt sich beim Blue Action Fund um eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen 

Rechts, die auf Veranlassung des Bundes durch die KfW errichtet wurde. 

Stiftungsart 

☒ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☒ Verbrauchsstiftung  
 

Der BAF ist eine Mischform aus Kapital- und Verbrauchsstiftung. Für die Kapitalisierung 

erhielt die Stiftung 2 Mio. zur Euro Einzahlung in das Grundstockvermögen der Stiftung, 

das ungeschmälert zu erhalten ist. Das restliche Kapital wurde dem sonstigen Vermögen 

zugeführt. Dieses wird verbraucht. 

Kategorie 

☐ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☒ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ KfW ist alleinige Stifterin (im Auftrag des Bundes) 

☐ KfW ist Mitstifterin (im Auftrag des Bundes)  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Vorstand und das Kuratorium. Die Stifterin KfW und das 

BMZ berufen als Kreationsorgane die Kuratoriumsmitglieder. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Kuratorium besteht aus zwei berufenen und bis zu sieben weiteren, ernannten 

Mitgliedern, wobei das Kuratorium durch einstimmigen Beschluss die Anzahl der 

ernannten Mitglieder ändern kann. Von den zwei berufenen Mitgliedern des Kuratoriums 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
53  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.blueactionfund.org/wp-content/uploads/2020/11/190527_BlueActionFund_Satzung_Charter_Ger_Eng-1.pdf 
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wird eines vom BMZ berufen, wobei es sich nicht um eine Bedienstete oder einen 

Bediensteten des BMZ handeln muss. Die übrigen Mitglieder des Kuratoriums werden 

von den berufenen Mitgliedern durch gemeinsame Erklärung ernannt.  

Das vom BMZ berufene Mitglied des Kuratoriums ist zugleich Vorsitzende bzw. 

Vorsitzender des Kuratoriums. Beschlüsse des Kuratoriums können nicht gegen die 

Stimme des vom BMZ berufenen Mitglieds gefasst werden. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Markus Knigge  

Judith Weigand 

Kuratorium Gisela Habel (Vorsitzende, BMZ) 

Stephan Opitz (KFW) 

Alan O’Brien  

Marie-Cécile Thirion 

Per Andreas Windingstad Larsen 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

9 1 
 

  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 24,00 Mio. Euro 
(davon 2,00 Mio. Euro Grundstockvermögen) 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen der Stiftung an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine 

andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die in § 2 der Satzung 

genannten gemeinnützigen Zwecke (§ 16 der Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Förderung im Rahmen der 
Entwicklungszusammenarbeit 

Finanzierung aus  

1,96 Mio. Euro Kapitel 2301 Titel 687 01 
  

  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Die Prüfungsrechte des BRH nach § 104 Abs. 1 Nr. 4 BHO sind in der Satzung verankert 

(§ 3 Abs. 4 der Satzung). 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Hessen, Regierungspräsidium Darmstadt 
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13.5. Geothermal Development Facility (GDF) Latin America Foundation 

Sitz der Stiftung Ebène City, Mauritius 

Gründungsjahr 2016 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 

Die Geothermal Development Facility (GDF) Latin America Foundation ist eine private 

gemeinnützige Stiftung zur Förderung von geothermischer Energie in Lateinamerika. Die 

Stiftung vergibt zuschussbasierte Risikoabsicherungsinstrumente an qualifizierte 

Geothermie-Projektentwickler zur Minderung des Explorationsrisikos in der frühen 

Entwicklungsphase von Geothermie-Projekten. Die KfW Entwicklungsbank zahlt im 

Auftrag der Bundesregierung und der Europäischen Union Zuschussmittel in die Stiftung 

ein. Zweck der Stiftung ist durch die Reduzierung von Treibhausgasemissionen einen 

direkten Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz sowie zur sicheren Energieversorgung in 

Lateinamerika zu leisten. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Es handelt sich bei der GDF Latin America Foundation um eine Stiftung mauritischen 

Rechts, die auf Veranlassung des Bundes durch die KfW errichtet wurde.  

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☒ Verbrauchsstiftung; Zeitpunkt der Auflösung: Ende 2026 

Kategorie 

☐ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☒ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ KfW ist alleinige Stifterin (im Auftrag des Bundes) 

☐ KfW ist Mitstifterin (im Auftrag des Bundes)  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

Bei der GDF Latin America Foundation handelt es sich um eine gemeinnützige Stiftung 

(„charitable foundation“) nach mauritischem Recht (Foundations Act 2012 der Republik 

Mauritius). 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung laut Satzung sind der Vorstand (Council) sowie das Investment 

Committee.  

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Council besteht gemäß Satzung aus sechs Mitgliedern, wovon zwei Mitglieder 

stimmberechtigt und vier nicht stimmberechtigt sind. Keine Vertreterinnen und/oder 

Vertreter des Bundes oder der Verfassungsorgane sind in den Überwachungsorganen 

tätig oder durch den Bund oder die Verfassungsorgane entsandt bzw. benannt.  

Die KfW hat gemäß Satzung das Recht zur Empfehlung von zwei natürlichen Personen 

für das Council der GDF.  
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Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand 
(Council) 

Oscar González Mejia  

Jens Wirth (KfW) 

Kenny Paramaseeven Curpen 

Jose Emiliano Detta Silveira (KfW) 

Investment 
Committee 

Jose Emiliano Detta Silveira (KfW) 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

- - 

Die Stiftung hat neben den o.g. Mitgliedern der Stiftungsorgane keine weiteren 

Mitarbeitenden. Das operative Geschäft wird von einem Fund Manager (IDA Fund 

Management LLC) abgewickelt. 

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 5,20 Mio. Euro 

Zustiftungen - 

Das bei der Gründung zugeführte Stiftungsvermögen ist zum Verbrauch vorgesehen, 

wobei der Begriff „Verbrauch“ hier nicht notwendigerweise dem Begriff „Verbrauch“ im 

Sinne des deutschen Stiftungsrechts entspricht, da es sich um eine Stiftung nach 

mauritischem Recht handelt. 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Die Stiftung kann den Gesamtbetrag aller an sie geleisteten Kapitalbeiträge ausschütten. 

Wie in Artikel VI der Articles of Association festgehalten, wird die Stiftung jedoch Kapital 

an ihre Stifter zurückgeben, wenn dies eine Anforderung des jeweiligen 

Finanzierungsabkommens oder der Finanzierungsdurchführungsvereinbarung ist. Die 

Stiftung kann das Kapital anteilig an ihre Stifter zurückgeben, wenn das Kapital am Ende 

der Laufzeit der Stiftung weder zugeteilt noch gebunden ist. Die Stiftung wird ihr 

verbleibendes Kapital anteilig an alle Stifter zurückgeben, die eine Rückgabe beantragen 

(Artikel VII der Articles of Association). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Dem BRH ist kein allgemeines Prüfungsrecht in den Articles of Association eingeräumt. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

entfällt (Stiftung nach mauritischem Recht) 
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13.6. Internationaler Naturerbe Fonds – Legacy Landscapes Fund 

Sitz der Stiftung Frankfurt am Main 

Gründungsjahr 2020 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 54 

Der Internationale Naturerbe Fonds - Legacy Landscapes Fund (LLF) - dient der 

Förderung des Naturschutzes und der Bewahrung der biologischen Vielfalt in den 

Partnerländern der Entwicklungszusammenarbeit. Aus nationalen und internationalen 

öffentlichen und privaten Finanzierungsquellen gespeist, soll er in der Rechtsform einer 

Stiftung dazu beitragen, die langfristige Finanzierung eines nachhaltigen Managements 

global bedeutender Schutzgebiete (sog. „Legacy Landscapes“) zu stärken und damit einen 

erheblichen Beitrag zum Erhalt der globalen biologischen Vielfalt zu leisten.  

Zweck der Stiftung ist die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit (§ 52 Abs. 2 Nr. 

15 AO) und die Förderung des Naturschutzes, der Landschaftspflege und des 

Umweltschutzes (§ 52 Abs. 2 Nr. 8 AO).  

Die Stiftungszwecke werden insbesondere verwirklicht durch Maßnahmen und Projekte 

in den nachfolgend genannten Bereichen:  

• Förderung der Entwicklungszusammenarbeit im Natur- und Umweltschutz in 

Ländern, die nach dem Development Assistance Committee (DAC) der 

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 

berechtigt sind, Mittel der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (Official 

Development Assistance, ODA) zu erhalten. Einmal in die Förderung 

aufgenommene „Legacy Landscapes“ behalten diesen Status unabhängig von 

einer veränderten ODA-Klassifizierung des Landes, in dem sich das Schutzgebiet 

befindet.  

• Förderung und langfristige nachhaltige Finanzierung der Bewahrung der 

biologischen Vielfalt in bedeutenden Ökosystemen durch den Erhalt und die 

Schaffung von global bedeutenden Schutzgebieten (sog. „Legacy Landscapes“) 

sowie die Förderung deren effizienten Managements (insbesondere 

Überwachung, Monitoring, regulatorische Rahmenbedingungen) in 

Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen und öffentlichen 

Kooperationspartnern. Legacy Landscapes sollen eine Fläche von mindestens 

2000 Quadratkilometern ökologisch weitgehend intakten Habitaten aufweisen, 

mit einem Flächenanteil von mindestens 50 Prozent als Schutzgebiete der IUCN 

Kategorien I/II (oder äquivalent) klassifiziert. Sie werden nach Kriterien 

ausgewählt, die in den Förderrichtlinien der Stiftung festgelegt werden sollen.  

• Erhaltung der ökologischen Funktionen der Schutzgebiete und deren 

Pufferzonen (insbesondere durch Anreize für Tourismus, nachhaltige 

Landnutzung, Generierung von Kohlenstoffzertifikaten) als Beitrag zur 

Bewahrung der biologischen Vielfalt als natürliche Lebensgrundlage. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Es handelt sich beim Internationaler Naturerbe Fonds – Legacy Landscapes Fund um eine 

rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts, die auf Veranlassung des Bundes durch die 

KfW errichtet wurde. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
54  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://legacylandscapes.org/wp-content/uploads/2022/05/LLF-Satzung_Charter_Ger_Eng.pdf 
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Stiftungsart 

☒ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☐ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☒ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ KfW ist alleinige Stifterin (im Auftrag des Bundes) 

☐ KfW ist Mitstifterin (im Auftrag des Bundes)  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Vorstand und das das Kuratorium. Die Stifterin KfW und das 

BMZ berufen als Kreationsorgane die Kuratoriumsmitglieder. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Ein Mitglied des Kuratoriums wird vom BMZ berufen. Das Kuratorium besteht aus zwei 

berufenen und bis zu sieben weiteren, ernannten Mitgliedern. Als weitere Mitglieder 

werden Vertreterinnen bzw. Vertreter öffentlicher und privater Geber der Stiftung und 

bis zu zwei Fachexpertinnen bzw. Fachexperten aus der Zivilgesellschaft und/oder 

internationalen Fachorganisationen ernannt, wobei die Höchstzahl von sieben weiteren 

ernannten Mitgliedern nicht überschritten werden darf. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Stefanie Lang  

Dr. Ilka Herbinger 

Kuratorium Heike Henn (BMZ) 

Thomas Duve (KFW) 

Aileen Lee  

Barry Gold  

Marie-Cécile Thirion  

Mohamed Bakarr 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

6 - 
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Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 72,50 Mio. Euro 

(davon 8,25 Mio. Euro Grundstockvermögen) 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Geregelt in § 18 der Satzung: 

(1) Der Anteil des Stiftungsvermögens, der der Stiftung über die Stifterin KfW aus 
dem Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt wurde, ist im Falle der Aufhebung 
der Stiftung an den Bundeshaushalt zurückzuführen. Im Übrigen gilt hinsichtlich 
des Vermögensanfalls der nachstehende Abs. 2.  

(2) Bei Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen der Stiftung, vorbehaltlich der Regelung in Abs. 1, an eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft 
zwecks Verwendung für die in § 2 genannten gemeinnützigen Zwecke. Über den 
Anfallsberechtigten entscheidet der Vorstand durch Beschluss, der der 
Zustimmung des Kuratoriums bedarf. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Förderung im Rahmen der 
Entwicklungszusammenarbeit 

Finanzierung aus  

10,00 Mio. Euro Kapitel 2310 Titel 687 01 
  

 

  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH prüft die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung. Soweit die Stiftung 

Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründet oder die Mehrheit der 

Anteile an einem bestehenden Unternehmen in einer solchen Rechtsform erwirbt, prüft 

der BRH auch deren Haushalts- und Wirtschaftsführung (§ 16 der Satzung). 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Hessen, Regierungspräsidium Darmstadt 
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13.7. Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima 

Sitz der Stiftung Frankfurt am Main 

Gründungsjahr 2020 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 55 
Die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima (SAEK) will substanzielle zusätzliche 

Beiträge zur Lösung der großen internationalen Herausforderungen in den Bereichen 

Entwicklung und Klimaschutz mobilisieren. Sie will Akteure, insbesondere 

Unternehmen, in Industrieländern motivieren und sie bei ihrem klima- und 

entwicklungspolitischen Engagement unterstützen.  

Dies soll dadurch geschehen, dass diese Akteure – neben Maßnahmen zur 

Vermeidung und Reduzierung ihrer eigenen Emissionen – im Rahmen eines 

freiwilligen Ausgleichs klimafreundliche Projekte in Entwicklungs- und 

Schwellenländern (mit-) finanzieren, die einerseits Treibhausgase binden oder 

Emissionen reduzieren, andererseits den wirtschaftlichen und technologischen 

Fortschritt fördern, die Umwelt schützen und die Lebensbedingungen der Menschen 

vor Ort verbessern.  

Die Erzielung dieser Wirkungen wird durch die Anwendung höchster international 

anerkannter Qualitätsstandards sichergestellt. Die Stiftung unterstützt so die 

Weiterentwicklung des freiwilligen Marktes für CO2-Zertifikate, um darüber private 

Finanzierungen für Entwicklungsprojekte, die gleichzeitig positive Klimaeffekte 

haben, zu generieren. Hintergrund ist das international geteilte Verständnis, dass sich 

die Klimakrise ohne die Mobilisierung erheblicher privater Finanzierungen nicht lösen 

lässt. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Es handelt sich bei der SAEK um eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts, die auf 

Veranlassung des Bundes durch die KfW errichtet wurde.   

Stiftungsart 

☒ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☒ Verbrauchsstiftung  

Es handelt sich bei der SAEK um eine Mischform aus Kapital- und Verbrauchsstiftung, da 

das Stiftungsvermögen, soweit es von der Stifterin nicht zum Verbrauch bestimmt wurde, 

in seinem Bestand ungeschmälert zu erhalten ist. Der Verbrauchsstock ist innerhalb von 

zehn Jahren zu verbrauchen. 

Kategorie 

☐ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
55  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://allianz-entwicklung-klima.de/wp-content/uploads/2020/10/Satzung-der-Stiftung-Allianz-f%C3%BCr-Entwicklung-und-Klima_clean.pdf 
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☒ KfW ist alleinige Stifterin (im Auftrag des Bundes) 

☐ KfW ist Mitstifterin (im Auftrag des Bundes)  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Vorstand und das Kuratorium.  

Die Stifterin KfW und das BMZ als Kreationsorgane berufen die Kuratoriumsmitglieder.  

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Kuratorium besteht aus zwei berufenen und bis zu sieben weiteren, ernannten 
Mitgliedern, wobei das Kuratorium durch einstimmigen Beschluss die Anzahl der 
ernannten Mitglieder ändern kann. Von den zwei berufenen Mitgliedern des Kuratoriums 
wird eines vom BMZ berufen, wobei es sich nicht um einen Bediensteten oder eine 
Bedienstete des BMZ handeln muss. Die übrigen Mitglieder des Kuratoriums werden von 
den berufenen Mitgliedern durch gemeinsame Erklärung ernannt.  

Das vom BMZ berufene Mitglied des Kuratoriums ist zugleich Vorsitzender des 
Kuratoriums. Beschlüsse des Kuratoriums können nicht gegen die Stimme des vom BMZ 
berufenen Mitglieds gefasst werden. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand  Peter Renner 

Dr. Olivia Henke 

Kuratorium Laura Schmidt (Vorsitzende, BMZ) 

Barbara Schnell (KfW) 

Peter Hilliges (KfW) 

Melanie Habelitz-Wollgam 

Dr. Stefan Grimm 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

13 - 
 

  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 14,50 Mio. Euro 

(davon 1,00 Mio. Euro Grundstockvermögen) 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen der Stiftung an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine 

andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die in § 2 der Satzung 

genannten gemeinnützigen Zwecke (§ 17 der Satzung). 
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Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH prüft die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung. Soweit die Stiftung 

Unternehmen einer Rechtsform des privaten Rechts gründet oder die Mehrheit der 

Anteile an juristischen Personen des privaten Rechts erwirbt, prüft der BRH auch deren 

Haushalts- und Wirtschaftsführung (§ 16 Abs. 1 der Satzung). 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Hessen, Regierungspräsidium Darmstadt 

 

  



Stiftungsbericht des Bundes 2024 Teil A – Privatrechtliche Stiftungen 
BMZ 

- 141 - 

13.8. Clean Energy and Energy Inclusion (CEI Africa) 

Sitz der Stiftung Amsterdam, Niederlande 

Gründungsjahr 2021 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 56 

Aufgaben und Zweck der Stiftung Clean Energy and Energy Inclusion (CEI Africa) sind in 

der Gründungsurkunde, Abs. 2, Punkt 2.1 (Original in Niederländisch) festgeschrieben:  

Der Zweck der Stiftung ist die Finanzierung von Entwicklungsleistungen und 

Entwicklungszusammenarbeit in Afrika, insbesondere:  

• durch die Bereitstellung von Finanzmitteln und technischer Hilfe für 

netzunabhängige Energieprojekte in den afrikanischen Ländern, die gemäß der 

Definition des Entwicklungsausschusses der OECD für öffentliche 

Entwicklungsleistungen (ODA) in Frage kommen (wie in der von der OECD von 

Zeit zu Zeit veröffentlichten DAC-Liste der ODA-Empfänger aufgeführt) (die 

"Zielregion"), durch die Gewährung von Finanzmitteln (einschließlich ergebnis- 

und wirkungsbasierter Finanzierungen), Teilgarantien, Investitionen oder Ko-

Investitionen (auch in Form von Darlehen, Eigenkapital, Schuldverschreibungen, 

Wertpapieren oder sonstigen Verpflichtungen) in Zusammenarbeit mit oder 

durch Kofinanzierung mit in Europa ansässigen Crowdlending-Institutionen oder 

mit anderen geeigneten Partnern im Falle von ergebnisbasierten 

Finanzierungsprojekten und -programmen (einschließlich Fachleuten oder 

Einrichtungen, die ergebnisbasierte Finanzierungsprogramme in der Zielregion 

durchführen, und Fachleuten und Einrichtungen, die Ergebnisse oder Wirkungen 

im Rahmen von ergebnisbasierten Finanzierungen oder ergebnisbasierten 

Finanzierungsprogrammen überprüfen),  

• als Vehikel für die Annahme und Verwahrung von Geldern zu fungieren, die von 

(juristischen) Personen und/oder Einrichtungen erhalten werden, die der Stiftung 

auf der Grundlage einer mit der Stiftung geschlossenen Vereinbarung Gelder zur 

Verfügung stellen (die "Beitragszahler"), entweder in Form von gezeichneten 

oder nicht gezeichneten Geldern, und das Vermögen der Stiftung zur Förderung 

des Stiftungszwecks zu verwahren, zu verwalten und einzusetzen und  

• durch die Verwendung, die Verwaltung und den Einsatz des Stiftungsvermögens 

für Investitionen, Veräußerungen oder Zuwendungen und zur Deckung aller 

Kosten und Aufwendungen, die sich aus der Durchführung, Erhaltung, 

Überwachung und Veräußerung solcher Investitionen oder Zuwendungen 

ergeben. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Bei CEI Africa handelt es sich um eine Stiftung niederländischen Rechts, die auf 

Veranlassung des Bundes durch die KfW errichtet wurde.   

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☒ Verbrauchsstiftung; Zeitpunkt der Auflösung 2028 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
56  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://cei-africa.com/wp-content/uploads/2022/11/Certificate-deed-of-incorporation-web-version.pdf 
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Kategorie 

☐ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☒ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ KfW ist alleinige Stifterin (im Auftrag des Bundes) 

☐ KfW ist Mitstifterin (im Auftrag des Bundes)  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

CEI Africa unterliegt einer der Gemeinnützigkeit in Deutschland vergleichbaren 

steuerlichen Behandlung nach niederländischem Recht. 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe von CEI Africa sind der geschäftsführende Vorstand (Executive Board) und der 

Verwaltungsrat (Supervisory Council).   

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Es sind keine Vertreterinnen bzw. Vertreter des Bundes oder der Verfassungsorgane in 

den Überwachungsorganen tätig. Die KfW hat im Auftrag des Bundes das Recht zur 

Nominierung von zwei natürlichen Personen für den Verwaltungsrat von CEI Africa 

(Artikel 14.5 der Satzung).  

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Triple Jump BV, Amsterdam  

(juristische Person) 

Verwaltungsrat Andrea Hagmann  

Babette Stein von Kamienski (KfW) 

Christian Speckhardt 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

- - 

Die Stiftung hat neben den Mitgliedern der Stiftungsorgane keine weiteren 

Mitarbeitenden. Das operative Geschäft wird von einem Stiftungsmanager (Triple Jump 

BV) abgewickelt. 

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 49,00 Mio. Euro 

Zustiftungen - 

Das bei der Gründung zugeführte Stiftungsvermögen ist zum Verbrauch vorgesehen, 

wobei der Begriff „Verbrauch“ hier nicht notwendigerweise dem Begriff „Verbrauch“ im 

Sinne des deutschen Stiftungsrechts entspricht, da es sich um eine Stiftung nach 

niederländischem Recht handelt. 
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Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Im Falle einer Auflösung fällt das Stiftungsvermögen entsprechend der besonderen 

Einbringungsvereinbarungen anteilig an die genannten Parteien zurück. Mit Zustimmung 

des Verwaltungsrates und des Stifters wird die Verwendung des Überschusses nach der 

Liquidation der Stiftung in Absprache mit den Beitragszahlern festgelegt. Die Verteilung 

des Überschusses sollte möglichst an eine oder mehrere rechtsfähige Institutionen 

erfolgen, die in erster Linie denselben oder einen verwandten Zweck verfolgen (§ 26.5 der 

Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Förderung im Rahmen der 
Entwicklungszusammenarbeit 

Finanzierung aus  

24,00 Mio. Euro Kapitel 2301 Titel 896 01 

  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Das Prüfungsrecht für den BRH ist nicht in der Satzung, sondern in den 

Finanzierungsverträgen zwischen KfW und CEI Africa eingeräumt. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

entfällt (Stiftung nach niederländischem Recht) 
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13.9. Sahel Fazilität 

Sitz der Stiftung Frankfurt am Main 

Gründungsjahr 2021 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 57 

Zweck der Stiftung ist die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit (§ 52 Abs. 2 
Nr. 15 AO). Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Förderung der 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung in Ländern, die nach der von der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
herausgegebenen ODA-Liste berechtigt sind, Mittel der öffentlichen Entwicklungs-
zusammenarbeit (Official Development Aid, ODA) zu erhalten. Die Stiftung wirkt 
insbesondere in der Sahelregion, insb. in Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger und 
Tschad. Projekte können sowohl in einzelnen Ländern als auch grenzübergreifend 
stattfinden.  

Die Stiftung wirkt insbesondere durch Finanzierung von Maßnahmen, die zur Stärkung 
der sozialen Kohäsion und zur Reduzierung von Ungleichheiten beitragen, die 
wirtschaftlichen Perspektiven der Bevölkerung verbessern, der Bevölkerung einen 
besseren Zugang zu wirtschaftlichen und sozialen Infrastrukturen und 
Basisdienstleistungen sowie zu natürlichen Ressourcen ermöglichen und die 
Leistungsfähigkeit lokaler und nationaler Akteure stärken, die in den Zielländern Projekte 
im Rahmen der Satzungszwecke durchführen.  

Die Maßnahmen können z. B. die Einrichtung von Dialogformaten und -plattformen, 
Bauprojekte, den Ausbau ausgewählter Wertschöpfungsketten, die Diversifizierung der 
Einkommensmöglichkeiten oder den Ausbau der Wasser-, Gesundheits- und 
Bildungsinfrastruktur beinhalten. Durch ihre Fördermaßnahmen will die Stiftung mittel- 
bis langfristig zu Friedensförderung, Prävention von Konflikten und Entwicklung in 
besonders fragilen und benachteiligten Regionen der Welt beitragen. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Es handelt sich bei der Sahel Fazilität um eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts, 

die auf Veranlassung des Bundes durch die KfW errichtet wurde. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☒ Verbrauchsstiftung; Zeitpunkt der Auflösung: 2031 

Kategorie 

☐ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☒ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ KfW ist alleinige Stifterin (im Auftrag des Bundes) 

☐ KfW ist Mitstifterin (im Auftrag des Bundes)  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
57  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.swp-berlin.org/die-swp/ueber-uns/organisation/die-stiftung/satzung-der-swp 
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Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Vorstand, das Kuratorium und Beirat (soweit ein solcher 

eingerichtet ist).  Die Stifterin KfW und das BMZ als Kreationsorgane berufen die 

Kuratoriumsmitglieder.  

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Bund bzw. die KfW haben das Recht, insgesamt zwei Kuratoriums-mitglieder zu 

bestimmen. Das Kuratorium besteht aus zwei berufenen und bis zu sechs weiteren, 

ernannten Mitgliedern. Ein Mitglied des Kuratoriums wird vom BMZ berufen, wobei es 

sich nicht um eine Bedienstete bzw. einen Bediensteten des BMZ handeln muss. Das 

berufene Mitglied kann jederzeit durch das BMZ abberufen werden. Bei Ausscheiden 

eines berufenen Mitglieds wird ein Ersatzmitglied von dem BMZ berufen. Das vom BMZ 

berufene Mitglied des Kuratoriums ist zugleich Vorsitzende bzw. Vorsitzender des 

Kuratoriums. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Patrick Berg 

Karsten Timmer 

Kuratorium Christoph Rauh (Vorsitzender, BMZ) 

Michael Wehinger (KfW) 

Benjamin Neumann 

Aissa Diarra 

Beirat Saleck Ould Mohammat Ainatt 

Siaka Dembele 

Youssouf Diakité 

Emmanuel Debroise 

Eric Zoure 

Zeinaba Narabene 

Boubacar Oumarou Yaye 

Diyé Ba 

Aminatou Ely 

Mahamoudou Savadogo 

Dr. Hans Peter Lankes 

Prof. Dr. Anna Katharina Hornidge 

Helmy Abouleish 

Dr. Franziska Tanneberger 

Dr. Kira Vinke 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

4 - 
 

  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 25,00 Mio. Euro 

Zustiftungen - 
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Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Geregelt in § 19 der Satzung: 

(1) Der Anteil des Stiftungsvermögens, der der Stiftung über die Stifterin KfW aus 
dem Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt wurde, ist im Falle der Aufhebung 
der Stiftung an den Bundeshaushalt zurückzuführen. Im Übrigen gilt hinsichtlich 
des Vermögensanfalls der nachstehende Abs. 2.  

(2) Bei Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen der Stiftung, vorbehaltlich der Regelung in Abs. 1, an eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft 
zwecks Verwendung für die in § 2 genannten gemeinnützigen Zwecke. Über den 
Anfallsberechtigten entscheidet der Vorstand durch Beschluss, der der 
Zustimmung des Kuratoriums bedarf. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist berechtigt, die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung zu prüfen. 

Soweit die Stiftung Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründet oder 

die Mehrheit der Anteile an einem bestehenden Unternehmen in einer solchen 

Rechtsform erwirbt, ist der BRH berechtigt, auch deren Haushalts- und 

Wirtschaftsführung zu prüfen (§ 17 Abs. 1 der Satzung). 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Hessen, Regierungspräsidium Darmstadt 
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14. Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und 
Bauwesen 

14.1. Bundesstiftung Bauakademie 

Sitz der Stiftung Berlin 

Gründungsjahr 2019 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 58 

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke zur 

Förderung von Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie Kunst und Kultur auf den 

Gebieten des Bauwesens (Architektur- und Ingenieurwesen, Handwerk und 

Bauwirtschaft), der Stadtentwicklung, des Wohnens und der Baukultur. 

Ihre Zwecke verwirklicht sie insbesondere durch Veranstaltungen in den Bereichen 

Bauwesen, Stadtentwicklung, Wohnen und Baukultur (z.B. Foren, Runde Tische, 

Transformationsdialoge, Reallabore, Werkstätten) und Ausstellungen (Dauer- und 

Wechselausstellungen). Die Angebote zielen vor dem Hintergrund der 

Transformationsbedarfe im Bauwesen auf das Vermitteln von Innovations- und 

Lösungswissen, das Vernetzen der relevanten Partner aus Praxis, Forschung und Politik 

sowie das Verändern von Praxis durch Aufzeigen des „Anders-Machens“.    Die Angebote 

der Stiftung werden sich künftig auch an Kinder, Jugendliche, Schülerinnen und Schüler, 

Auszubildende und Studierende richten. Ihre Veranstaltungen führt sie zukünftig 

vornehmlich im Gebäude der wiedererrichteten Bauakademie durch. Darüber hinaus soll 

sie als zentrale Dialogplattform auf nationaler Ebene mit internationaler Ausstrahlung 

den gesamten Bereich des Bauens mit seiner gesellschaftlich durchdringenden Wirkung 

darstellen und als ein Ort der Reflexion, Produktion und Präsentation ein Abbild der 

Vielfalt und Visionen des Bauwesens, der Stadtentwicklung, des Wohnens und der 

Baukultur geben. 

Zudem ist die Bundesstiftung Bauakademie Bauherrin. Sie wird das Bauakademiegebäude 

errichten und betreiben. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das damalige Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB), hat die Bundesstiftung 

Bauakademie im Jahr 2019 errichtet. 

Stiftungsart 

☒ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 
 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
58  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://bundesstiftung-bauakademie.de/fileadmin/samples/Stiftung/Auftrag/190124-Stiftungssatzung_Bauakademie.pdf  
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Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Vorstand, der Stiftungsrat und der Beirat. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Bund entsendet drei Vertreter/-innen in den Stiftungsrat der Stiftung, dem noch 

jeweils fünf Vertreter/-innen des Deutschen Bundestags, ein Mitglied des Landes Berlin 

sowie bis zu fünf kooptierten Mitgliedern angehören. Im Berichtsjahr 2024 ist nur ein 

kooptiertes Mitglied benannt, und zwar ein Vertreter der Kreditanstalt für Wiederaufbau 

(KfW).  

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Prof. Dr. Guido Spars  

Dr. Elena Wiezorek 

Siftungsrat PSt Sören Bartol (BMWSB) 

Marianne Kothé (BMF) 

Dr. Anna Lührmann (AA) 

Prof. Petra Kahlfeldt 

Brian Nickholz (MdB, SPD) 

Kassem Taher Saleh (MdB, Bündnis 90/Die Grünen) 

Sandra Weeser (MdB, FDP) 

Lars Rohwer (MdB, CDU/CSU) 

Dr. Marc Jongen (MdB, AfD, bis 10/2024) 

Dr. Götz Frömming (MdB, AfD, ab 10/2024) 

Detlev-Wilm Kalischer (KfW, bis 12/24) 

Beirat Axel Gedaschko 

Dirk Salewski 

Dr. Martin Kraus-Vonjahr (ab 10/2024) 

Dr.-Ing. Heinrich Bökamp (bis 05/2024)  

Prof. Dr.-Ing. Norbert Gebbeken (ab 05/2024) 

Theresa Keilhacker 

Thorsten Hahn 

Christine Buddenbohm (bis 09/2024) 

Felix Pakleppa (ab 09/2024) 

Bernd Düsterdiek 

Jonathan Diesselhorst 

Prof. Dr. Walter Rosenthal 

Ulrike Trampe 

Reiner Nagel 

Prof. Dr. Anupama Kundoo (ab 03/2024)  

Elisabeth Broermann 

Prof. Dr. Manfred Curbach 

Marco Jaeger 

Prof. Dr. Hans Joachim Schellnhuber 
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Gabriela Gottwald 

Dr. Kawthar El-Qasem (ab 03/2024) 

Prof. Elisabeth Endres (ab 03/2024) 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Katharina Klemt-Albert (ab 03/2024) 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

20 - 
 

  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 0,25 Mio. Euro 

Zustiftungen 0,98 Mio. Euro 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen der Stiftung an die Bundesrepublik Deutschland, die es unmittelbar 

und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne des Stiftungszwecks zu 

verwenden hat (§ 17 Abs. 3 der Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

2,49 Mio. Euro Kapitel 2503 Titel 685 02 

  

Projektförderung Finanzierung aus 

0,24 Mio. Euro Kapitel 2501 Titel 686 81 
 

  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist nach § 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als 

Zuwendungsempfängerin zu prüfen. 

Darüber hinaus unterliegt die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Prüfung durch den 

BRH (§ 15 Abs. der Satzung). 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Berlin, Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz 
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15. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien 

15.1. Kunstforum Ostdeutsche Galerie 

Sitz der Stiftung Regensburg 

Gründungsjahr 1966 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 

Die Stiftung fördert Kunst und Kultur und arbeitet primär auf der Grundlage des § 96 des 

Gesetzes über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (BVFG). Als 

Trägerin des „Kunstforums Ostdeutsche Galerie" in Regensburg sammelt, bewahrt und 

zeigt die Stiftung in ihrer Schausammlung sowie in Ausstellungen Werke der bildenden 

Kunst von Künstlerinnen und Künstlern, die in den historischen deutschen Ostgebieten 

und den früheren oder noch bestehenden deutschen Siedlungsgebieten im östlichen 

Mittel- und Südosteuropa beheimatet oder dort tätig waren bzw. sind oder sich mit ihrer 

Arbeit diesen Gebieten besonders verpflichtet fühlen. Daneben erforscht die Stiftung die 

Arbeit und die Bedeutung der deutschen Kunstzentren in den historischen deutschen 

Ostgebieten und stellt sie als Teil der deutschen und der europäischen Kunstentwicklung 

wissenschaftlich und in Ausstellungen dar. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Stiftung wurde gemeinsam durch den Bund, die damaligen Bundesländer der 

Bundesrepublik Deutschland und die Stadt Regensburg als rechtsfähige Stiftung des 

bürgerlichen Rechts errichtet. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und der Stiftungsvorstand. Daneben besteht ein 

künstlerischer Beirat. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Stiftungsrat besteht aus neun Mitgliedern, darunter eine Vertreterin bzw. ein 

Vertreter des Bundes (BKM).  
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Bei Beschlüssen im Stiftungsrat zu Haushalts- und Personalangelegenheiten steht dem 

Bund im Hinblick auf die Einhaltung des Tarifrechts und des Stellenplanes ein Veto-

Recht zu. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Stiftungsrat Gertrud Maltz-Schwarzfischer (Vorsitzende) 

Stefan Schmitt-Hüttebräuker (BKM) 

Dr. Wolfgang Freytag 

Christian Knauer 

Hansjürgen Gartner 

Dr. Peter Becher 

Dr. Kirsten Remky 

Carola Thielecke 

Philipp Wedelich 

Stiftungsvorstand Dr. Walter Boeckh (Vorsitzender) 

Dr. Agnes Tieze (stellv. Vorsitzende) 

Wolfgang Schmitt 

Künstlerischer 
Beirat 

Mag. Gabriele Spindler 

Univ.-Prof. Dr. et Dipl.-Ing. Jiri Fajt, PhD 

Dr. Alexander Eiling 

Prof. Dr. Bernhard Maaz 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

35 2 
 

  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 0,35 Mio. Euro 

Zustiftungen 1,20 Mio. Euro 
(Zustiftung Westvermögen) 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Aufhebung oder Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall ihrer steuerbegünstigten 

Zwecke sind die Kunstwerke an die Stifter zurückzugeben, bei natürlichen Personen 

soweit diese noch leben und bei juristischen Personen soweit diese noch existent sind. 

Das übrige Vermögen fällt an die Stadt Regensburg mit der Verpflichtung, dieses unter 

Beachtung des Stiftungszweckes unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 

Zwecke zu verwenden. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

0,77 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 684 71 
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Projektförderung Finanzierung aus 

0,15 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 684 01 

0,56 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 893 72 
 
 

  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist nach § 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als 

Zuwendungsempfängerin zu prüfen. 

Darüber hinaus kann eine Prüfung durch den BRH im Einzelfall auch auf Grundlage 

anderer gesetzlicher Bestimmungen oder vertraglicher Regelungen erfolgen. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Freistaat Bayern, Regierung der Oberpfalz 
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15.2. Richard-Wagner-Stiftung 

Sitz der Stiftung Bayreuth 

Gründungsjahr 1973 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 59 

Zweck der Stiftung ist der dauerhafte Erhalt des künstlerischen Nachlasses von Richard 

Wagner für die Allgemeinheit inklusive des Festspielhauses Bayreuth für die Zwecke, die 

der Erbauer bestimmt hat, also einzig der festlichen Aufführung der Werke Richard 

Wagners sowie die Richard-Wagner-Forschung und das Verständnis für seine Werke 

insbesondere bei der Jugend und dem künstlerischen Nachwuchs zu fördern. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts wurde durch den Bund, vertreten durch das 

BMI, den Freistaat Bayern, die Stadt Bayreuth, die Gesellschaft der Freunde von Bayreuth 

e.V., den Bezirk Oberfranken, die bayrische Landesstiftung und die Nachfahren Richard 

Wagners gegründet. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Die Organe der Stiftung sind der Vorstand und der Stiftungsrat. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Bund entsendet ein Mitglied in den Vorstand der Stiftung sowie ein Mitglied in den 

Stiftungsrat. Die Mitglieder des Bundes in den Gremien werden durch den bzw. die BKM 

entsandt.  

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Thomas Ebersberger 

Milena Rudolph (BKM) 

Florian Luderschmid 

Prof. Katherina Wagner 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
59  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.wagnermuseum.de/wp-content/uploads/2019/01/stiftungsurkunde.pdf 
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Stiftungsrat Angelika Kaus 

Miriam Menden (BKM) 

Thomas Ebersberger 

Florian Luderschmid 

Henry Schramm  

Ina Besser-Eichler 

Verena Lafferentz 

Dr. Michael Hohl 

Dr. Markus Kiesel 

Neill Thornborrow 

Prof. Katherina Wagner 

Peter Winter 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

13 1 
 

  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Der Bund, die Oberfrankenstiftung und die Bayerische Landesstiftung haben der Stiftung 

das Richard-Wagner-Archiv (einschließlich der Bibliothek Richard Wagners sowie der 

Bilder, Büsten und sonstiger Erinnerungsstücke und des bis 1945 entstandenen 

Bildmaterials) im Dauerleihverhältnis übertragen, deren Wert nicht bezifferbar ist. 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Im Falle der Aufhebung der Stiftung erhalten die Leihgeber ihre Leihgaben zurück; für 

Verbesserungen ist der Stiftung kein Ersatz zu leisten. Im Übrigen geht das Vermögen im 

Verhältnis der seit Errichtung der Stiftung erbrachten Aufwendungen auf die Stifter über, 

die es im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Pflege und Erforschung der Kunst Richard 

Wagners zu verwenden haben (§ 12 der Stiftungsurkunde). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Im Berichtsjahr 2024 erfolgte keine institutionelle oder projektbezogene Förderung. 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist nach § 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als 

Zuwendungsempfängerin zu prüfen. 

Darüber hinaus kann eine Prüfung durch den BRH im Einzelfall auch auf Grundlage 

anderer gesetzlicher Bestimmungen oder vertraglicher Regelungen erfolgen. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Freistaat Bayern, Regierung von Oberfranken 
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15.3. Stiftung Genshagen 

Name der Stiftung Die Stiftung führt formal den Namen „Berlin-Brandenburgisches Institut für die 

Zusammenarbeit von Deutschland, Frankreich und Polen in Europa“. Nach außen tritt die 

Stiftung aufgrund ihres Sitzes im Schloss Genshagen auch unter der Kurzbezeichnung 

„Stiftung Genshagen“ auf. 

Sitz der Stiftung Genshagen 

Gründungsjahr 1993 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 

Im Sinne des Weimarer Dreiecks fördert die Stiftung Genshagen den Dialog zwischen 

Deutschland, Frankreich und Polen.  

Dabei arbeitet sie in zwei Schwerpunkten: Dem Europäischen Dialog sowie der Kunst- 

und Kulturvermittlung. Zweck der Stiftung ist daher die Förderung der 

Völkerverständigung, Bildung und Erziehung, Wissenschaft und Forschung, Kunst und 

Kultur sowie des Dialogs in Politik, und Wirtschaft zur Vertiefung der bi- und 

multilateralen Zusammenarbeit von Deutschland, Frankreich und Polen in Europa. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Stiftung Genshagen ist eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts. Stifter sind seit 

2005 die Bundesregierung, vertreten durch BKM, und das Land Brandenburg.   

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Vorstand, das Kuratorium und der Beirat. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Kuratorium besteht aus mindestens fünf und höchstens 12 Mitgliedern. Die Stifter 

(BKM und BB) sind geborene Mitglieder des Kuratoriums. BKM entsendet zusätzlich ein 

weiteres Mitglied in das Kuratorium. BKM und BB teilen sich jährlich rollierend den 

Kuratoriumsvorsitz, im Jahr 2024 führte BKM den Vorsitz. 

Die Mitglieder des Beirates werden für die Dauer von 4 Jahren durch das Kuratorium auf 

Vorschlag der geborenen Mitglieder des Kuratoriums bestellt. Der Beirat ist ehrenamtlich 

tätig. Er berät das Kuratorium und den Vorstand in allen Angelegenheiten der Stiftung.  
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Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Prof. Dr.  Susanne Keuchel 

Dr. Martin Koopmann 

Armin Laschet (MdB, CDU/CSU) 

Kuratorium StM’in Claudia Roth (BKM, Vorsitzende) 

MP Dr. Dietmar Woidke (BB, stellv. Vorsitzender) 

Dr. Jan Ole Püschel (BKM) 

StS Jobst-Hinrich Ubbelohde (MDFE60) 

François Delattre 

Prof. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss 

Anna Hryniewiecka 

Dr. Marjorie Berthomier 

Esra Küçük 

Christophe Sauzay 

Dr. Barbara Lippert 

Beirat Dietmar Nietan  

Christine de Mazières 

Thomas Krüger 

Annette Schavan 

Prof. Dr. Marek Hałub 

Dr. Barbara Honrath 

Prof. Dr. Christian Lequesne 

Prof. Dr. Julia von Blumenthal  

Joachim Fritz Vannahme  

Dr. Justyna Schulz 

Agnieszka Ostapowicz 

Prof. Dr. Jean-Marc Ferry 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

21 1 
 

  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen 50,00 Tsd. Euro 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen der Stiftung an das Land Brandenburg, das es ausschließlich und 

unmittelbar für Zwecke im Sinne der Stiftungssatzung zu verwenden hat. 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
60 Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg 
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Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

1,18 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 685 21 
  

   

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist nach § 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als 

Zuwendungsempfängerin zu prüfen. 

Darüber hinaus kann eine Prüfung durch den BRH im Einzelfall auch auf Grundlage 

anderer gesetzlicher Bestimmungen oder vertraglicher Regelungen erfolgen. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Brandenburg, Ministerium des Innern und für Kommunales 
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15.4. Stiftung „Pommersches Landesmuseum“ 

Sitz der Stiftung Greifswald 

Gründungsjahr 1996 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 61 

Die Stiftung soll auf der Grundlage des § 96 des Bundesvertriebenengesetzes (BVFG) 

Geschichte, Kunst und Kultur der historischen Region Pommern bewahren und 

dokumentieren. Dazu sammelt und präsentiert sie dingliches Kulturgut mit dem Ziel, 

Vergangenheit und Gegenwart dieser Kulturregion im In- und Ausland bekannt und 

verständlich zu machen. Die Stiftung soll dabei in besonderer Weise einen Beitrag zur 

Verständigung und partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit der Republik Polen leisten. 

Sie soll weiterhin die historischen Verbindungen Pommerns zu den Anrainerstaaten der 

Ostsee, namentlich zu Polen, Schweden und Dänemark, wieder sichtbar machen und 

lebendig werden lassen. Zu diesem Zweck ist die Stiftung Träger des Pommerschen 

Landesmuseums, das pommersches Kulturgut sammelt, pflegt, präsentiert und erforscht. 

Die Stiftung sieht sich zugleich als Forum für die kulturellen Belange Pommerns. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland, das Land Mecklenburg-Vorpommern, die Hansestadt 

Greifswald, die Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald, die Stiftung Pommern in 

Kiel sowie die Pommersche Landsmannschaft haben die rechtsfähige Stiftung des 

bürgerlichen Rechts mit dem Namen „Pommersches Landesmuseum“ mit Sitz in 

Greifswald gegründet.  

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und der Vorstand.  

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der für Kultur zuständigen obersten Bundesbehörde 

(BKM) ist im Stiftungsrat vertreten. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
61  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.pommersches-landesmuseum.de/fileadmin/Redaktion/downloads/satzung.pdf 
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Mitglieder der Stiftungsorgane 

Stiftungsrat Dr. Stefan Fassbinder 

Susanne Bowen 

Anneli Strömqvist 

Gero Dimter 

Stefan Schmitt-Hüttebräuker (BKM) 

Margrit Schlegel 

Prof. Dr. Kilian Heck 

Guido Wendt 

Prof. Dr. Katharina Riedel 

Magdalena Szuber-Zasacke 

Mathias Irminger Sonn 

Vorstand Dr. Ruth Slenczka 

Jeannette von Busse 

Dorthe Hartmann 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

12 - 
 

  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen 1,34 Mio. Euro 
(Zustiftung aus Westvermögen) 

Darüber hinaus wurde der Stiftung dingliches Kulturgut übertragen, dessen Wert nicht 

bezifferbar ist. 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Im Falle der Auflösung oder Aufhebung der Stiftung fällt das restliche Vermögen nach 

Abzug aller Verbindlichkeiten an eine zuvor durch Beschluss mit einer 

Zweidrittelmehrheit der Mitglieder des Stiftungsrates zu bestimmende juristische Person 

des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zur 

Verwendung im Sinne des Stiftungszwecks der Stiftung „Pommersches Landesmuseum“ 

(§ 15 Nr. 4 der Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

0,87 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 684 71 

  

Projektförderung Finanzierung aus 

2,53 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 894 24 
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Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist nach § 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als 

Zuwendungsempfängerin zu prüfen. 

Darüber hinaus kann eine Prüfung durch den BRH im Einzelfall auch auf Grundlage 

anderer gesetzlicher Bestimmungen oder vertraglicher Regelungen erfolgen. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium für Justiz, Gleichstellung und 

Verbraucherschutz 
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15.5. Schlesisches Museum zu Görlitz 

Sitz der Stiftung Görlitz 

Gründungsjahr 1996 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 62 

Zweck der Stiftung ist die Förderung der Pflege und Erhaltung von Kulturwerten aus der 

schlesischen Geschichte und Tradition. Die Stiftung soll auf der Grundlage des § 96 des 

Bundesvertriebenengesetzes (BVFG) als zentrale Einrichtung die Kulturgeschichte 

Schlesiens erforschen, dingliches Kulturgut sammeln, erhalten und museal präsentieren 

mit dem Ziel, Vergangenheit und Gegenwart der gesamten Kulturregion Schlesien dem 

deutschen und internationalen Publikum bekannt und verständlich zu machen. Hierfür 

errichtet und betreibt die Stiftung ein Museum, das auch aufgrund seiner geographischen 

Lage einen Beitrag zur Verständigung mit der Republik Polen und der Tschechischen 

Republik leisten soll. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Stiftung wurde gemeinsam durch den Bund, das Land Sachsen, die Stadt Görlitz und 

der Landsmannschaft Schlesien als rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts 

errichtet. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und der Vorstand, sowie als beratendes 

Gremium der wissenschaftliche Beirat.  

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Dem Stiftungsrat gehören zwei Vertreterinnen bzw. Vertreter des Bundes an. Ein Mitglied 

des Stiftungsrates wird durch BKM entsandt. Hinzu tritt noch eine Vertreterin bzw. ein 

Vertreter des zuständigen Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im 

östlichen Europa (BKGE). 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
62  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.schlesisches-museum.de/fileadmin/user_upload/slider/stiftung/satzung_smg_geaenderte_fassung_27.07.2023_web.pdf 
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Bei Beschlüssen in Haushalts- und Personalangelegenheiten steht dem Bund ein Veto-

Recht zu.  

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Stiftungsrat Markus Franke (SMWK63) 

Dr. Susanne Olbertz (BKM, bis 01/2024) 

Stefan Schmitt-Hüttebräuker (BKM, ab 01/2024) 

Prof. Dr. Matthias Weber (BKGE64) 

Dr. Jens Baumann (SMI65, bis 03/2024) 

Franz-Josef Grunenberg (SMI, ab 03/2024) 

Octavian Ursu (Stadt Görlitz) 

Margarete Ziegler-Raschdorf 

Dr. Beate Störtkuhl (BKGE66) 

Magdalena Erdman 

Dr. Maciej Łagiewski 

Dr. Konrad Vanja 

Vorstand Dr. Agnieszka Gąsior  

Dr. Klaus Schneider (bis 04/2024) 

Dr. Marius Winzeler (ab 04/2024) 

Dr. Steffen Menzel 

Wissenschaftlicher 
Beirat 

Dr. Beate Störtkuhl (BKGE) 

Prof. Dr. Ewa Chojecka  

Dr. Elisabeth Fendl 

Dr. habil. Wojciech Mrozowicz 

Prof. Dr. Elisabeth Tietmeyer 

Dr. Marius Winzeler (bis 04/2024) 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

19 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 50,00 Tsd. DM 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Im Falle der Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall ihrer 

steuerbegünstigten Zwecke fällt das restliche Stiftungsvermögen nach Abzug aller 

Verbindlichkeiten an eine zuvor durch Beschluss mit einer Zweidrittelmehrheit der 

Mitglieder des Stiftungsrates zu bestimmende juristische Person des öffentlichen Rechts 

oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft, die es unmittelbar und ausschließlich 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
63 Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus 

64, 66 Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 

65 Sächsisches Staatsministerium des Innern 
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für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. Zum Zeitpunkt der Auflösung oder 

Aufhebung der Stiftung endet der Nießbrauch (§ 15 Ab. 2 der Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

0,83 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 684 71 

  

Projektförderung Finanzierung aus 

98,00 Tsd. Euro Kapitel 0452 Titel 231 05 
 
  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist nach § 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als 

Zuwendungsempfängerin zu prüfen. 

Darüber hinaus kann eine Prüfung durch den BRH im Einzelfall auch auf Grundlage 

anderer gesetzlicher Bestimmungen oder vertraglicher Regelungen erfolgen. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Freistaat Sachsen, Landesdirektion Sachsen (Leipzig) 
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15.6. Donauschwäbisches Zentralmuseum 

Sitz der Stiftung Ulm 

Gründungsjahr 1997 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 

Die Stiftung Donauschwäbisches Zentralmuseum hat die Aufgabe, auf der Grundlage des 

§ 96 des Bundesvertriebenengesetzes die kulturelle Tradition und das Kulturgut der 

Donauschwaben zu bewahren, indem sie Geschichte, Kultur und Landschaft umfassend 

dokumentiert, Kulturgut sammelt und präsentiert sowie der landes- und volkskundlichen 

Forschung über die donauschwäbischen Herkunftsgebiete zugänglich macht. Die Stiftung 

soll zugleich das Wissen über die südöstlichen Nachbarn verbreiten und vertiefen, um auf 

diese Weise einen Beitrag zur Verständigung in Europa zu leisten. Zu diesem Zweck 

betreibt die Stiftung das Museum, das mit anderen Museen, Kultureinrichtungen und der 

deutschen Minderheit in vier südosteuropäischen Ländern zusammenarbeitet. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts wurde durch den Bund, das Land Baden-

Württemberg und der Stadt Ulm und den vier donauschwäbischen Landsmannschaften 

(Banater Schwaben, Deutsche aus Ungarn, Donauschwaben und Sathmarer Schwaben) 

gegründet. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 
 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Vorstand und der Stiftungsrat. Daneben gibt es einen 

wissenschaftlichen Beirat. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Dem Stiftungsrat gehören je ein Vertreter bzw. eine Vertreterin von Bund, Land, Stadt 

Ulm und der donauschwäbischen Landsmannschaften an, sowie bis zu drei 

Persönlichkeiten des kulturellen, wissenschaftlichen oder politischen Lebens. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Iris Mann (Stadt Ulm) 

Hans Supritz (Vertreter Landsmannschaften) 

Evangelia Hüfner (BW) 
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Stiftungsrat Stefan Schmitt-Hüttebräuker (BKM) 

Julian Würtenberger (BW) 

Martin Ansbacher (Stadt Ulm) 

Peter-Dietmar Leber (Landsmannschaft Banater Schwaben)  

Jürgen Harich (Landsmannschaft Donauschwaben) 

Joschi Ament (Landsmannschaft Deutschen aus Ungarn) 

Thomas Erös (Landsmannschaft Sathmarer Schwaben) 

Prof. Dr. Reinhard Johler 

Sabine Mücke 

Wissenschaftlicher 
Beirat 

Prof. Dr. Reinhard Johler  

Dr. Nina Gorgus 

Dr. Zoran Janjetovic 

Dr. Florian Kührer-Wielach 

Dr. hab. Agnes Toth 

Prof. Dr. Markus Tauschek  

Dr. Olivia Spiridon 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

9 4 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 42,90 Tsd. DM 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Wird die Stiftung aufgelöst, aufgehoben oder fällt der steuerbegünstigte Zweck weg, so 

beschließt der Stiftungsrat mit Zweidrittelmehrheit aller Mitglieder darüber, an wen das 

Stiftungsvermögen fällt. Das Stiftungsvermögen darf dabei nur an eine juristische Person 

des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft fallen, die es 

ausschließlich und unmittelbar nur zu den in der Satzung genannten gemeinnützigen 

Zwecke verwenden darf. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

0,64 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 684 71 
 

 

 

 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist nach § 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als 

Zuwendungsempfängerin zu prüfen. 

Darüber hinaus kann eine Prüfung durch den BRH im Einzelfall auch auf Grundlage 

anderer gesetzlicher Bestimmungen oder vertraglicher Regelungen erfolgen. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Baden-Württemberg, Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen 
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15.7. DEFA-Stiftung 

Sitz der Stiftung Berlin 

Gründungsjahr 1998 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 67 

Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur, nämlich die 

Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege des ihr übertragenen DEFA-Filmstocks als 

Bestandteil des nationalen Kulturerbes und die Förderung der deutschen Filmkultur und 

Filmkunst einschließlich der Vergabe von Mitteln zur Erfüllung dieses Zweckes. 

Für die kommende Generation soll das DEFA-Erbe als Quelle für zeithistorische, 

politische und ästhetische Forschungen und künstlerische Entdeckungen überliefert 

werden. Mit den rund 13.500 Filmen versteht sich die DEFA-Stiftung als eine Institution, 

die kulturelles Wissen vermitteln möchte. Zur Erfüllung des Stiftungszwecks digitalisiert 

die Stiftung kontinuierlich den DEFA-Filmbestand, damit die Filme weiterhin im Kino und 

im Fernsehen gezeigt sowie auf DVD veröffentlicht werden können. Sie veröffentlicht 

Publikationen zur DEFA-Filmgeschichte, beteiligt sich finanziell an Retrospektiven und 

kuratiert DVD-Editionen. Darüber hinaus pflegt sie ein umfangreiches Archiv 

audiovisueller Zeitzeugenberichte, das circa 9.000 sendefähige Kassetten 

Zeitzeugenberichte und Dokumentationen zur neueren deutschen Geschichte, Politik, 

Wissenschaft, Kultur und Alltagskultur umfasst. Ferner fördert die Stiftung die deutsche 

Filmkunst und Filmkultur durch die Vergabe von Preisen. Einmal jährlich findet seit 2001 

die Preisverleihung der Stiftung in Berlin statt, auf der Personen und Institutionen für 

ihre filmischen Verdienste geehrt werden. Im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele 

Berlin lobt die Stiftung seit 2013 den Heiner-Carow-Preis aus. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Stiftung ist am 15. Dezember 1998 auf Antrag der Stifter – die Bundesanstalt für 

vereinigungsbedingte Sonderaufgaben und die Bundesrepublik Deutschland, vertreten 

durch den BKM – gegründet worden. 

Stiftungsart 

☒ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
67  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.defa-stiftung.de/stiftung/ueber-uns/satzung/ 
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Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Die Organe der Stiftung sind der Vorstand und der Stiftungsrat. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Bund ist derzeit mit einem vom BKM entsandten Mitglied im Stiftungsrat vertreten. 

Darüber hinaus benennt die für Kultur und Medien zuständige oberste Bundesbehörde 

ein Stiftungsratsmitglied aus dem Bereich der Filmkultur und Filmwirtschaft. Für einige 

Mitglieder des Stiftungsrates sind gemäß Satzung Vertreterinnen bzw. Vertreter zu 

benennen.  

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Stiftungsrat Ulrike Schauz (BKM) 

 Stefanie Hasler (BKM, Vertreterin) 

Katharina Vietze 

Frederike Frank 

Bettina Heger  

 Gundula Sell (Vertretung) 

Christiane von Wahlert  

 Sabine Schorn (Vertretung) 

Petra Rauschenbach 

 Adelheid Heftberger (Vertretung) 

Katrin Schlösser 

 Peter Badel (Vertretung) 

Denise Grduszak    

 Dorett Molitor (Vertretung) 

Klaus Schmutzer  

 Cornelia Klauß (Vertretung) 

Ralf Kukula 

 Sylke Gottlebe (Vertretung) 

Dr. Thomas Hertel 

Herr Wieland Koch 

Vorstand Stefanie Eckert 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

16 1 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

Der Bund hat kein Stiftungskapital eingebracht. Der Stiftung wurden nachfolgende 

Vermögensgegenstände übertragen:  

Filmmaterial 4,00 Mio. Euro 

Immobilie 3,03 Mio. Euro 

Das Vermögen der Stiftung besteht aus den unveräußerlichen Leistungsschutz- und 

Nutzungsrechten am DEFA-Filmbestand und dem Verkaufserlös einer Immobilie in 
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Berlin. Zur Erfüllung des Stiftungszwecks werden die Einnahmen aus der Verwertung des 

Rechtebestands und die Zinserträge aus dem Stiftungsvermögen verwandt. 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Im Falle der Auflösung oder Aufhebung der Stiftung fällt deren Vermögen der 

rechtsfähigen gemeinnützigen Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung in Wiesbaden zu, die 

das angefallene Vermögen ausschließlich und unmittelbar für den Zweck der Förderung 

von Kunst und Kultur, nämlich die Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege des ihr 

übertragenen DEFA-Filmstocks als Bestandteil des nationalen Kulturerbes und die 

Förderung der deutschen Filmkultur und Filmkunst einschließlich der Vergabe von 

Mitteln zur Erfüllung dieses Zwecks, zu verwenden hat (§ 10 der Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein  

Projektförderung Finanzierung aus 

bis zu 0,43 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 683 23 
 

  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH hat das Recht, die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung zu prüfen 

(§ 9 Abs. 4 der Satzung). 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Berlin, Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz 
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15.8. Kurt-Wolff-Stiftung 

Sitz der Stiftung Leipzig 

Gründungsjahr 2000 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 68 

Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kultur und die Förderung einer vielfältigen 

Verlags- und Literaturszene als wesentlicher Bestandteil der nationalen kulturellen 

Identität. 

Der Name der Stiftung erinnert an den bedeutenden Verleger des deutschen 

Expressionismus, der von 1887 bis 1963 lebte und mit dem Kurt Wolff Verlag unter 

anderem in Leipzig wirkte. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Kurt-Wolff-Stiftung zur Förderung einer vielfältigen Verlags- und Literaturszene 

wurde von unabhängigen Verlegerinnen und Verlegern sowie dem damaligen 

Kulturstaatsminister Dr. Michael Naumann gegründet.  

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind das Kuratorium und der Vorstand. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Kuratorium besteht aus höchstens 9 Mitgliedern. Ein Mitglied wird vom Ressort des 

BKM entsandt. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Kuratorium Dr. Ulrich von Bülow 

Dr. Mara Delius 

Matthies van Eendenburg 

Nadine Meyer 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
68  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://2025.kurt-wolff-stiftung.de/wp-content/uploads/2014/02/KWS-Satzung.pdf 
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Annegret Schult 

Nina Wehner 

Dr. Korinna Weichbrodt (BKM) 

Dr. Erdmut Wizisla 

Vorstand Dr. Katharina E. Meyer 

Sarah Käsmayr 

Daniel Beskos 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

1 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 0,10 Mio. DM 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Im Falle der Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall des gemeinnützigen Zwecks fällt 

deren Vermögen an die Deutsche Schillergesellschaft e.V, die es unmittelbar und 

ausschließlich zugunsten des von ihr getragenen deutschen Literaturarchivs verwenden 

soll (§ 12 der Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein  

Projektförderung Finanzierung aus 

0,21 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 683 25 
 
  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist nach § 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als 

Zuwendungsempfängerin zu prüfen. 

Darüber hinaus kann eine Prüfung durch den BRH im Einzelfall auch auf Grundlage 

anderer gesetzlicher Bestimmungen oder vertraglicher Regelungen erfolgen. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Freistaat Sachsen, Landesdirektion Sachsen (Leipzig) 
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15.9. Kulturstiftung des Bundes 

Sitz der Stiftung Halle (Saale) 

Gründungsjahr 2002 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 69 

Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur im Rahmen der Zuständigkeit 

des Bundes. Ein Schwerpunkt ist die Förderung innovativer Programme und Projekte im 

internationalen Kontext. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den damaligen Staatsminister beim 

Bundeskanzler Prof. Julian Nida-Rümelin, Beauftragter der Bundesregierung für 

Angelegenheiten der Kultur und Medien, errichtete die Kulturstiftung des Bundes mit Sitz 

in Halle (Saale) als rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Vorstand, der Stiftungsrat und der Beirat. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Stiftungsrat besteht aus vierzehn Mitgliedern: 

• dem bzw. der BKM sowie je eine Person des AA und des BMF; 
• drei vom Deutschen Bundestag entsandten Vertretern bzw. Vertreterinnen, 
• zwei Vertreterinnen bzw. Vertretern der Länder, die von der Ständigen Konferenz 

der Kultusminister der Länder entsandt werden, 

• zwei Vertreterinnen bzw. Vertretern der Kommunen, die durch die 
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände benannt werden, 

• dem/der Vorsitzenden des Stiftungsrates der "Kulturstiftung der Länder" sowie 
• drei Persönlichkeiten aus dem Bereich von Kunst und Kultur, die von der 

Bundesregierung berufen werden. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
69  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.kulturstiftung-des-bundes.de/de/stiftung/satzung.html 
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Der/die BKM ist Vorsitzende bzw. Vorsitzender des Stiftungsrates und wird auch in dieser 

Funktion durch seinen/ihren ständigen Vertreter im Amt vertreten 

Der Stiftungsbeirat besteht aus Persönlichkeiten, die in den unterschiedlichen Sparten 

der Kunst und des Kulturlebens tätig sind. Sie werden vom Stiftungsrat berufen, der 

zuvor Voten von Fachverbänden einholen kann. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Katarzyna Wielga-Skolimowska 

Kirsten Haß 

Stiftungsrat StM’in Claudia Roth (BKM, Vorsitzende) 

StM’in Katja Keul (AA) 

PSt Dr. Folrian Toncar (BMF, bis 11/2024)  

Helge Lindh (MdB, SPD) 

Annette Widmann-Mauz (MdB, CDU/CSU) 

Erhard Grundl (MdB, Bündnis 90/Die Grünen) 

Rainer Robra 

Dr. Carsten Brosda 

Daniela Schneckenburger 

Marc Elxnat 

Michael Kretschmer 

Jagoda Marinic´ 

Olaf Nicolai 

Prof. Dr. Dirk Messner 

Beirat Olaf Zimmermann 

Prof. Dr. Wiebke Ahrndt 

Prof. Markus Hilgert 

Prof. Martin Maria Krüger 

Prof. Dr. Carola Lentz (bis 10/2024) 

Karin Schmidt-Fridrichs 

Hasko Weber 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

65 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 0,25 Mio. Euro 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Im Falle der Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall des gemeinnützigen Zwecks fällt 

deren Vermögen an die Bundesrepublik Deutschland, die es unmittelbar und 

ausschließlich zugunsten des bisherigen Stiftungszweckes verwenden soll (§ 19 der 

Satzung). 
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Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

37,59 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 685 17 
   

 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist nach § 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als 

Zuwendungsempfängerin zu prüfen. 

Darüber hinaus kann eine Prüfung durch den BRH im Einzelfall auch auf Grundlage 

anderer gesetzlicher Bestimmungen oder vertraglicher Regelungen erfolgen. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Sachsen-Anhalt, Regierungspräsidium Halle (Saale) 
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15.10. Beethovenstiftung für Kunst und Kultur der Bundesstadt Bonn 

Sitz der Stiftung Bonn 

Gründungsjahr 2004 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 70 

Die Beethovenstiftung für Kunst und Kultur der Bundesstadt Bonn verfolgt ausschließlich 

und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 

Zwecke“ der AO. 

Sie will kulturell herausragende Vorhaben oder Veranstaltungen aus dem gesamten 

Kunst- und Kulturbereich (Musik, Bildende Kunst, Tanz, Theater, Fotografie, Literatur 

etc.) fördern, die das Ansehen und die Bedeutung der Bundesstadt Bonn als 

Kulturstandort und als Geburtsstadt des Komponisten Ludwig van Beethovens stärken. 

Die Projekte sollen künstlerische Qualität garantieren und eine überregionale Resonanz 

erwarten lassen. Sie fördern die internationale Zusammenarbeit und leisten einen 

wichtigen Beitrag der Kultur zur Attraktivität Bonns als Sitz internationaler 

Organisationen und als internationale Kongressstadt. 

Die Stiftungszwecke können auch durch die Überlassung der im „Haus der Kultur Bonn“ 

(ca. 18 Verbände und Institutionen, ca. 120 Mitarbeiter) gelegenen Räume an die diese 

nutzenden steuerbegünstigten (gemeinnützigen) Kulturverbände und -organisationen 

verwirklicht werden. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Auf der Grundlage der „Vereinbarung über die Ausgleichsmaßnahme für die Region 

Bonn“ vom 29.06.1994 (Ausgleichsvereinbarung) hat der Koordinierungsausschuss gemäß 

Artikel 6 dieser Vereinbarung beschlossen, der Bundesstadt Bonn für die 

„Beethovenstiftung für Kunst und Kultur der Bundestadt Bonn“ Ausgleichsmittel des 

Bundes als Stiftungsgrundkapital zur Verfügung zu stellen. 

Stiftungsart 

☒ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☐ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☒ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
70  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.beethovenstiftung-bonn.de/media/5ac7fc1b-8eea-4fb9-b979-

9a2dab111add/Ue2Mpw/Dokument/Satzung%20Beethovenstiftung%20Bonn%202023.pdf 
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Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Die Organe der Stiftung sind das Kuratorium, der Geschäftsführende Vorstand und die 

Fachjury. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Kuratorium besteht aus bis zu acht Mitgliedern. Dem Bund stehen gemäß 

Stiftungssatzung zwei Sitze im Kuratorium zu. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Kuratorium Dr. Monika Wulf-Mathies (Vorsitzende) 

Dr. David Eisermann 

Prof. Dr. Ulrika Ellen-Rüter 

Miriam Menden (BKM) 

Ludger Kraemer (BMWSB) 

Katja Dörner 

Dr. Birgit Schneider-Bönninger 

Vorstand Dr. Frank Grund 

Prof. Dr. Jürgen Fohrmann 

Fachjury Jens Cording 

Catherine Nichols 

Dr. Jürgen Böhme 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

1 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 7,67 Mio. Euro 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall der steuerbegünstigten 

Zwecke fällt das Vermögen an die Bundesstadt Bonn, die es unmittelbar und 

ausschließlich für kulturelle Zwecke in Bonn zu verwenden hat.  Sie dürfen nicht zur 

Entlastung des kommunalen Haushalts eingesetzt werden (§ 19 i.V.m. § 2 Abs. 2 der 

Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Dem BRH wird kein Prüfrecht in der Satzung eingeräumt. Eine Prüfung kann im Einzelfall 

auf Grundlage gesetzlicher Bestimmungen oder vertraglicher Regelungen erfolgen. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Nordrhein-Westfalen, Bezirksregierung Köln 
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15.11. Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss 

Sitz der Stiftung Berlin 

Gründungsjahr 2009 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 71 

Die Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss ist Bauherrin, Eigentümerin und 

Betreiberin des Humboldt Forums. Sie führt dort kulturelle Veranstaltungen, 

Forschungsprojekte und Vermittlungsarbeit durch, unterhält eine ständige Ausstellung 

zur Geschichte des Ortes und koordiniert die Aktivitäten der weiteren Akteure. Dies sind 

neben der Stiftung auch die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit den außereuropäischen 

Sammlungen des Ethnologischen Museums und dem Museum für Asiatische Kunst der 

Staatlichen Museen zu Berlin, die Humboldt-Universität zu Berlin und die Stiftung 

Stadtmuseum Berlin.  

Die Stiftung verfolgt dabei ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke der 

Förderung von Kunst und Kultur, der Bildung, von Wissenschaft und Forschung, von 

internationaler Gesinnung und Toleranz auf allen Gebieten der Kultur, des 

Völkerverständigungsgedankens sowie des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege im 

Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der AO. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts wurde aufgrund eines Beschlusses der 

Bundesregierung im Jahr 2009 errichtet. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☐ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☒ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung im Berichtszeitraum sind der Vorstand und der Stiftungsrat. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Von den insgesamt 14 Mitgliedern des Stiftungsrates entsendet der Deutsche Bundestag 

fünf Mitglieder und die Bundesregierung drei Mitglieder, von denen je eines durch 

den/die BKM, das BMF und das AA benannt wird. Die Entsendung der Mitglieder des 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
71  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.humboldtforum.org/wp-content/uploads/2023/03/20230314_Satzung.pdf  
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Stiftungsrates erfolgt für vier Jahre. Den Vorsitz im Stiftungsrat führt das von dem/der 

BKM benannte Mitglied aus. Weitere Mitglieder werden durch das Land Berlin, die 

Stiftung Preußischer Kulturbesitz und der Humboldt-Universität zu Berlin entsandt. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Prof. Dr. Hartmut Dorgerloh (Vorsitzender) 

Christine Rieffel-Braune 

Hans-Dieter Hegner 

Stiftungsrat StM’in Claudia Roth (BKM, Vorsitzende) 

PSt’in Katja Hessel (BMF) 

Ralf Beste (AA) 

Annette Widmann-Mauz (MdB, CDU/CSU) 

Katrin Budde (MdB, SPD) 

Thomas Hacker (MdB, FDP) 

Dr. Marc Jongen (MdB, AfD, bis 11/2024) 

Dr. Götz Frömming (MdB, AfD, ab 11/2024) 

Awet Tesfaiesus (MdB, Bündnis 90/DIE GRÜNEN) 

Prof. Petra Kahlfeldt 

Oliver Friederici 

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Parzinger 

Prof. Dr. Mathias Wemhoff 

Prof. Dr. Julia von Blumenthal 

Sophie Plagemann 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

218 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 0,25 Mio. Euro 

Zustiftungen - 

Darüber hinaus hat der Bund der Stiftung im Jahr 2010 die Immobilie des Humboldt 

Forums (Berliner Stadtschloss) im Wert von 34,08 Mio. Euro übertragen. 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen der Stiftung an die Bundesrepublik Deutschland, die es unmittelbar 

und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne des Stiftungszwecks zu 

verwenden hat (§ 17 Abs. 3 der Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

48,47 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 685 24 
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Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist nach § 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als 

Zuwendungsempfängerin zu prüfen. 

Darüber hinaus kann eine Prüfung durch den BRH im Einzelfall auch auf Grundlage 

anderer gesetzlicher Bestimmungen oder vertraglicher Regelungen erfolgen. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Berlin, Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz 
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15.12. Stiftung Stadtgedächtnis 

Sitz der Stiftung Köln 

Gründungsjahr 2010 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 72 

Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere der Erhalt bzw. 

die Instandsetzung der Archivalien des Historischen Archivs der Stadt Köln, die beim 

Einsturz des Gebäudes am 3. März 2009 beschädigt wurden, sowie deren 

Bestandszusammenführung, Digitalisierung, Erschließung und wissenschaftliche 

Begleitung.  

Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Bestandszusammenführung 

der geborgenen Archivalien, deren Restaurierung und die Digitalisierung der Bestände, 

sowie durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Durchführung von Veranstaltungen, 

Ausstellungstätigkeiten, Broschüren). 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Stiftung Stadtgedächtnis wurde von der Stadt Köln, dem Land Nordrhein-Westfalen, 

dem Erzbistum Köln sowie der Evangelischen Kirche im Rheinland gegründet. Der Bund, 

vertreten durch BKM, hat die Stiftung im Gründungsjahr mit einer einmaligen Zustiftung 

unterstützt.  

Stiftungsart 

☒ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☐ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☒ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Einziges Organ der Stiftung ist der Vorstand. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Bund ist nicht im Vorstand vertreten. Dem Vorstand gehören Vertreterinnen und 

Vertreter der Stadt Köln, des Landes Nordrhein-Westfalen, des Vereins „Freunde des 

Historischen Archivs der Stadt Köln“ an. Der bzw. die Vorstandsvorsitzende führt die 

Geschäfte der Stiftung. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
72  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

http://www.stiftung-stadtgedaechtnis.de/dateien/Stiftung-Stadtgedaechtnis-Satzung-20191111.pdf 
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Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Konrad Adenauer (Vorsitzender) 

Stefan Charles (stellv. Vorsitzender) 

Claudia Determann  

Burkhard von der Mühlen 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

k. A. k. A. 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen 1,00 Mio. Euro 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall der steuerbegünstigten 

Zwecke fällt das nicht verbrauchte Vermögen der Stiftung, soweit es die eingezahlten 

Kapitalanteile der Stifterinnen bzw. Stifter und den gemeinen Wert der von den Stiftern 

geleisteten Sacheinlagen übersteigt, an die Stadt Köln. Sollte zu diesem Zeitpunkt das 

Historische Archiv der Stadt Köln in die Rechtsform einer juristischen Person des 

öffentlichen Rechts überführt worden sein, fällt das Vermögen an das Historische Archiv 

selbst. Die Stadt Köln bzw. das Historische Archiv haben es unmittelbar und 

ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden, die der Förderung von Kunst 

und Kultur, insbesondere dem Erhalt bzw. der Instandsetzung der Archivalien des 

Historischen Archivs der Stadt Köln dienen (§ 12 der Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Eine Prüfung durch den BRH kann im Einzelfall auf Grundlage gesetzlicher 

Bestimmungen oder vertraglicher Regelungen erfolgen. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Nordrhein-Westfalen, Bezirksregierung Köln 
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15.13. Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung 

Sitz der Stiftung Havixbeck 

Gründungsjahr 2012 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 73 

Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung, 

Bildung und Erziehung sowie das Fördern des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, 

vor allem auch die Bewahrung und Förderung der mit dem Namen von Droste zu 

Hülshoff verbundenen kultur- und kunsthistorischen Werte und ihre Vermittlung an 

Nachwelt und Öffentlichkeit.  

Der Stiftungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Erhalt und Pflege der Burg 

Hülshoff, der Vorburg, des nahegelegenen Hauses Rüschhaus und des Parks, durch 

kulturelle und wissenschaftliche Veranstaltungen, Forschungsvorhaben, 

Preisverleihungen, Vergabe von Stipendien, Pflege von Kunst- und Literatursammlungen, 

Kunst-, Literatur- und historische Ausstellungen. 

Um diesen Zweck öffentlichkeitswirksam zu erfüllen, hat die Stiftung 2018 mit dem 

„Center for Literature“ (CfL) einen innovativen Programmbetrieb gegründet, der die Burg 

Hülshoff zur Welt hin öffnet und mit seinen Projekten einen interdisziplinären Dialog mit 

anderen Künsten, Wissenschaft und gesellschaftlichen Gruppen schafft. Transmediale 

Formate entstehen in Koproduktion mit Literaturhäusern, Museen, Theatern, Festivals, 

Soziokultur, Bildungseinrichtungen und Netz-Initiativen. Ein Residenzprogramm, in dem 

Studierende des Literarischen Schreibens und der Medienkunst in der Burg und im 

Rüschhaus arbeiten, wird gemeinsam mit der Kölner Kunsthochschule für Medien (KHM) 

realisiert. Die Arbeit des CfL macht das Erbe Droste-Hülshoffs für eine diverser 

werdende, mehrsprachige Gesellschaft und für ein internationales Publikum lesbar. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung ist eine rechtsfähige Stiftung des 

bürgerlichen Rechts. Sie ist durch Stiftungsgeschäft vom 22.12.2011 errichtet und am 

28.09.2012 durch die zuständige Stiftungsbehörde gemäß § 2 StiftG NRW als rechtsfähig 

anerkannt worden.  

Die Bundesrepublik Deutschland ist der Stiftung am 1. Juni 2012 beigetreten. Die 

weiteren Stifter sind: Jutta Freifrau von Droste zu Hülshoff (verstorben 2015), Land 

Nordrhein-Westfalen, Landschaftsverband  Westfalen-Lippe (LWL), Gemeinde 

Havixbeck, Stadt Münster, Kreis Borken, Kreis Coesfeld, Kreis Warendorf, Kulturstiftung 

der Westfälischen Provinzial-Versicherung, Kulturstiftung Westfalen-Lippe gGmbH, 

Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege, 

Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster (LVM) Versicherungen, Provinzial 

Versicherung, Bertelsmann AG, Ratio Handel GmbH, Dr. August Oetker, Reinhard 

Horstmann.  

Stiftungsart 

☒ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
73  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.burg-huelshoff.de/ueber/stiftung/aufgaben/satzung 
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Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Vorstand und das Kuratorium.  

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Kuratorium umfasst 20 Mitglieder (im Berichtszeitraum 19 Mitglieder) Die 

Bundesregierung (vertreten durch BKM) stellt ein Mitglied, welches zwei Stimmen führt. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger (Vorsitzende) 

Prof. Dr. Peter Funke (stellv. Vorsitzender)  

Jochen Herwig 

Kuratorium Dr. Georg Lunemann (Vorsitzender) 

Dr. Mathias Kleuker (stellv. Vorsitzender) 

Dr. Korinna Weichbrodt (BKM) 

Klaus Kaiser (MKW, NRW) 

Klaus Baumann 

Dr. Hugo Fiege 

Dr. Antje Hartmann-Strünck 

Stefan Ast 

Dr. August Oetker 

Dr. Christian Schulze Pellengahr 

Michael Pavlicic  

Gertrud Welper 

Thomas Tenkamp 

Prof. Dr. Liane Buchholz 

Dr. Wolfgang Breuer 

Cornelia Wilkens 

Jörn Möltgen 

Klaus Gottschling 

Georg Veit 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 
 

- 
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Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 2,80 Mio. Euro 

Zustiftungen - 

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den/die BKM, hat sich verpflichtet, den 

o.g. Betrag in den Kapitalstock der Stiftung einzubringen, um das nach dem 

Stiftungsgeschäft vorgesehene Barkapital in Höhe von 19,3 Mio. Euro zu erreichen. 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Auflösung, Aufhebung oder Zusammenschluss der Stiftung oder bei Wegfall der 

steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen jeweils nach Wahl des Kuratoriums mit 

einer Mehrheit von ¾ aller Stimmen der Mitglieder und unter Berücksichtigung der in § 

20 Abs. 2 genannten Zustimmungsvorbehalte an eine oder mehrere juristische Person/-

en des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks 

Verwendung für die in § 2 Abs. 2 genannten Zwecke (§ 22 der Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein  

Projektförderung Finanzierung aus 

8,00 Tsd. Euro Kapitel 0452 Titel 684 17 

48,50 Tsd. Euro Kapitel 0452 Titel 894 22 
 
  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist nach § 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als 

Zuwendungsempfängerin zu prüfen. 

Darüber hinaus kann eine Prüfung durch den BRH im Einzelfall auch auf Grundlage 

anderer gesetzlicher Bestimmungen oder vertraglicher Regelungen erfolgen. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Nordrhein-Westfalen, Bezirksregierung Münster 
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15.14. Deutsches Zentrum Kulturgutverluste 

Sitz der Stiftung Magdeburg 

Gründungsjahr 2015 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 74 

Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung 

im Hinblick auf Kulturgutverluste sowie die damit zusammenhängende Förderung des 

internationalen Austauschs, der Toleranz und des Völkerverständigungsgedankens. Die 

Stiftung ist national und international der zentrale Ansprechpartner in Deutschland zu 

Fragen der Umsetzung der „Grundsätze der Washingtoner Konferenz in Bezug auf 

Kunstwerke, die von den Nationalsozialisten beschlagnahmt wurden“ (Washingtoner 

Prinzipien) aus dem Jahr 1998 und der dazu 1999 ergangenen „Erklärung der 

Bundesregierung, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände zur Auffindung und 

Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts, insbesondere aus jüdischem 

Besitz“ (Gemeinsame Erklärung)“. 

Schwerpunkt der Tätigkeit der Stiftung ist die Beratung und Unterstützung von Kultur- 

und Wissenschaftseinrichtungen insbesondere beim Umgang mit Kulturgütern, die im 

Zusammenhang mit Verfolgungsmaßnahmen in der Zeit des Nationalsozialismus 

entzogen wurden (sogen. NS-Raubgut). Zu den weiteren Tätigkeitsfeldern gehören in 

Folge des Zweiten Weltkrieges verbrachte Kulturgüter; Kulturgutverluste in der 

ehemaligen sowjetischen Besatzungszone und der ehemaligen DDR sowie Kultur- und 

Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. Gefördert werden antragsgebundene 

dezentrale Provenienzforschungsprojekte. Die Lost Art-Datenbank, die 

Forschungsdatenbank Proveana sowie der sogenannte Help Desk, der als eine 

internationale Anlaufstelle Hinterbliebenen der Opfer des NS-Kulturgutraubs Beratung 

und Hilfestellung bei Fragen des NS-Kulturgutraubs bietet, werden unterhalten. 

An das Zentrum angegliedert ist die Geschäftsstelle der unabhängigen „Beratenden 

Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen 

Kulturguts, insbesondere aus jüdischem Besitz“. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts wurde durch Bund, Länder und die 

kommunalen Spitzenverbände errichtet. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
74  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://kulturgutverluste.de/sites/default/files/2025-04/Satzung_DeutschesZentrumKulturgutverluste_2025.pdf 
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Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Die Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und der Vorstand.  

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Stiftungsrat besteht insgesamt aus 15 Mitgliedern. Durch den Bund werden vier 

Mitglieder benannt (zwei Vertreterinnen oder Vertreter des bzw. der BKM und je ein 

Vertreter oder eine Vertreterin des AA und des BMF). Hinzu kommen acht Vertreterinnen 

oder Vertretern der Länder, die von der Ständigen Konferenz der Kultusminister der 

Länder (KMK) in einem dreijährlich wechselnden Rhythmus benannt werden, sowie je 

einem Vertreter oder einer Vertreterin des Deutschen Städtetags, des Deutschen Städte- 

und Gemeindebunds und des Deutschen Landkreistages.  

Den Vorsitz im Stiftungsrat nimmt ein Vertreter oder eine Vertreterin des oder der BKM 

wahr. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Stiftungsrat Dr. Andreas Görgen (BKM) 

Maria Bering (BKM) 

Eva-Maria Meyer (BMF) 

Ralf Beste (AA) 

Dr. Claudia Rose (BW) 

Dr. Andreas Mackeben (HB)  

Brigitte Faber-Schmidt (BB) 

Dr. Philipp Salamon-Menger (SH)  

Christoph Kraus (RP) 

Katerina Schumacher (MV) 

Dr. Michael Reitemeyer (NW) 

Nil Berber (MBK SL) 

Jörg Freese (DLK) 

Daniela Schneckenburger (DST) 

Marc Elxnat (DSTGB) 

Vorstand Prof. Dr. Gilbert Lupfer 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

36 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 25,00 Tsd. Euro 

Zustiftungen - 
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Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Im Falle der Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall des 

gemeinnützigen Zwecks fällt deren Vermögen je zur Hälfte an die Kulturstiftung des 

Bundes und die Kulturstiftung der Länder mit der Auflage, es unmittelbar und 

ausschließlich zugunsten selbstloser gemeinnütziger kultureller Zwecke zu verwenden, 

die dem bisherigen Stiftungszweck möglichst nahe kommen (§ 18 der Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

11,27 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 685 14 

Die institutionelle Förderung umfasst auch Mittel für die „Beratende Kommission im 

Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter, 

insbesondere aus jüdischem Besitz". 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist nach § 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als 

Zuwendungsempfängerin zu prüfen. 

Darüber hinaus kann eine Prüfung durch den BRH im Einzelfall auch auf Grundlage 

anderer gesetzlicher Bestimmungen oder vertraglicher Regelungen erfolgen. 

Zuständige 

Stiftungsbehörde 

Sachsen-Anhalt, Landesverwaltungsamt Halle 
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Anhang I -

Übersicht über die finanzielle Förderung der privatrechtlichen Stiftungen

Privatrechtliche 

Stiftung 

Eingebrachtes 

Stiftungskapital 

inkl. Zustiftungen 

(in Mio. Euro) 

Mittel aus dem Bundeshaushalt 2024 

(in Mio. Euro) 

Institutionelle 

Förderung 

Projekt-

förderung 

Gesamt 

(Rundungs-

differenzen 

möglich) 

BK-Amt 

Stiftung Wissenschaft und Politik 0,03 18,54 3,26 21,80 

BMWK 

Institut für Mittelstandsforschung - 1,74 - 1,74 

Stiftung Deutsch-Niederländische 
Windkanäle 

0,23 - - - 

Stiftung Stahlanwendungsforschung 59,10 - - - 

RAG-Stiftung - - - - 

BMI 

European Centre for Minority Issues 0,00 0,44 - 0,44 

Nationale Anti Doping Agentur 
Deutschland 

11,11 7,70 - 7,70 

Anton Fliegerbauer Kinderstiftung 0,50 - - - 

AA 

Alexander von Humboldt-Stiftung 0,00 53,69 93,23 146,92 

Stiftung für Deutsch-Polnische 
Zusammenarbeit 

300,00 - - - 

Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds  109,08 - - - 

Deutsch-Israelisches Zukunftsforum 24,00 - 0,19 0,19 

PATRIP-Stiftung 210,74 - 6,30 6,30 

Internationale Akademie Nürnberger 
Prinzipien 

0,05 1,99 - 1,99 

Zentrum für Osteuropa- und 
internationale Studien 

0,10 - - - 

BMJ 

Stiftung Deutsches Forum für 
Kriminalprävention 

1,28 - 0,74 0,74 

Bundesstiftung Magnus Hirschfeld 11,87 0,71 - 0,71 

Stiftung Datenschutz 11,89 1,11 - 1,11 

BMAS 

Stiftung zur Abmilderung von Härtefällen 
aus der Ost-West-Rentenüberleitung, für 
jüdische Kontingentflüchtlinge und 
Spätaussiedler  

500,00 - - - 

BMVg 

Stiftung Deutsches Marinemuseum - 0,51 1,14 1,65 

Deutsche Härtefallstiftung 7,13 2,60 - 2,60 

Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz 2,00 - - - 

Stiftung Deutsches Luftschiff- und 
Marinefliegermuseum - 
AERONAUTICUM 

- 0,40 - 0,40 
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Privatrechtliche 

Stiftung 

Eingebrachtes 

Stiftungskapital 

inkl. Zustiftungen 

(in Mio. Euro) 

Mittel aus dem Bundeshaushalt 2024 

(in Mio. Euro) 

Institutionelle 

Förderung 

Projekt-

förderung 

Gesamt 

(Rundungs-

differenzen 

möglich) 

BMFSFJ 

Bundesstiftung Frühe Hilfen 418,00 - - - 

BMG 

Forschungszentrum Borstel, Leibniz 
Lungenzentrum 

0,00 15,40 2,50 17,90 

Leibniz-Institut für Virologie - 9,35 0,43 9,78 

Deutsche AIDS-Stiftung 2,05 - - - 

BMDV 

Bahn-Sozialwerk 21,22 1,18 - 1,18 

BMUV 

Stiftung Warentest 159,00 - - - 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt 1.690,00 - - - 

BMBF 

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY - 313,35 6,40 319,75 

VolkswagenStiftung 687,69 - - - 

Deutsch-Israelische Stiftung für 
wissenschaftliche Forschung und 
Entwicklung 

101,69 - - - 

Deutsche Stiftung Friedensforschung 40,06 - 0,38 0,38 

Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung 50,00 - 0,07 0,07 

Stiftung Kinder forschen - 11,90 1,57 13,47 

Stiftungsfonds Martin-Buber-
Gesellschaft 

20,00 - 1,57 1,57 

Stiftung Innovation in der 
Hochschullehre 

0,03 110,00 - 110,00 

BMZ 

Caucasus Nature Fund 27,30 - - - 

Afghan Credit Guarantee Foundation 3,21 - - - 

Prespa Ohrid Nature Trust 25,00 - - - 

Blue Action Fund 24,00 - 1,96 1,96 

Geothermal Development Facility (GDF) 
Latin America Foundation 

5,20 - - - 

Internationaler Naturerbe Fonds – 
Legacy Landscapes Fund 

72,50 - 10,00 10,00 

Stiftung Allianz für Entwicklung und 
Klima 

14,50 - - - 

Clean Energy and Energy Inclusion 49,00 - 24,00 24,00 

Sahel Fazilität 25,00 - - - 

BMWSB 

Bundesstiftung Bauakademie 1,23 2,49 0,24 2,73 
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Privatrechtliche 

Stiftung 

Eingebrachtes 

Stiftungskapital 

inkl. Zustiftungen 

(in Mio. Euro) 

Mittel aus dem Bundeshaushalt 2024 

(in Mio. Euro) 

Institutionelle 

Förderung 

Projekt-

förderung 

Gesamt 

(Rundungs-

differenzen 

möglich) 

BKM 

Kunstforum Ostdeutsche Galerie  1,55 0,77 0,75 1,52 

Richard-Wagner-Stiftung - - - - 

Berlin-Brandenburgisches Institut für die 
Zusammenarbeit von Deutschland, 
Frankreich und Polen in Europa 
(Stiftung Genshagen) 

0,05 1,18 - 1,18 

Pommersches Landesmuseum 1,34 0,87 2,53 3,40 

Schlesisches Museum zu Görlitz 0,03 0,83 0,10 0,93 

Donauschwäbisches Zentralmuseum 0,02 0,64 - 0,64 

DEFA-Stiftung 7,03 - 0,43 0,43 

Kurt-Wolff-Stiftung 0,05 - 0,21 0,21 

Kulturstiftung des Bundes 0,25 37,59 - 37,59 

Beethovenstiftung für Kunst und Kultur 
der Bundesstadt Bonn 

7,67 - - - 

Stiftung Humboldt Forum im Berliner 
Schloss 

34,33 48,47 - 48,47 

Stiftung Stadtgedächtnis 1,00 - - - 

Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung 2,80 - 0,06 0,06 

Deutsches Zentrum Kulturgutverluste 0,03 11,27 - 11,27 

Gesamt 
(Rundungsdifferenzen möglich) 

4.741,94 654,81 158,08 810,40 
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Teil B –  
Öffentlich-rechtliche Stiftungen 

Zusammenfassung 
Zum Stichtag 31. Dezember 2024 bestehen 37 öffentlich-rechtliche Stiftungen, die durch den Bund, die mittelbare 

Bundesverwaltung oder auf Veranlassung des Bundes durch Dritte errichtet bzw. miterrichtet wurden. Im 

nachfolgenden Teil B des Stiftungsberichts werden die Informationen für jede öffentlich-rechtliche Stiftung 

detailliert dargestellt.  

Veränderungen zum vorangegangenen Stiftungsbericht 

Die ausschlaggebenden Kriterien für eine Aufnahme der Stiftungen in den Stiftungsbericht wurden nachgeschärft. 

Stiftungen, denen das Parlament als Haushaltsgesetzgeber Mittel (Stiftungskapital bzw. Zustiftungen) bereitgestellt 

hat, sind aufzunehmen. Zudem sind Stiftungen enthalten, die für den Bund ein hohes finanzielles Risiko bergen 

und/oder bei denen der Bund Einfluss auf die Besetzung der Stiftungsorgane hat oder selbst in den 

Stiftungsorganen vertreten ist. Dabei ist es unerheblich, ob der Bund selbst im Rechtsverkehr als Stifter auftritt. 

Aufgrund der Nachschärfung werden folgende Stiftungen erstmals durch die Ressorts zur Aufnahme in den 

Stiftungsbericht gemeldet:  

• Stiftung für das sorbische Volk (BMI) 

• Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR (BKM) 

• Stiftung Hambacher Schloss (BKM) 

 

Im Jahr 2024 wurden keine neuen öffentlich-rechtlichen Stiftungen durch den Bund oder in dessen Auftrag 

errichtet. 
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Anzahl der öffentlich-rechtlichen Stiftungen des Bundes je Ressort 

Die Anzahl der von den Ressorts gemeldeten öffentlich-rechtlichen Stiftungen kann dem nachfolgenden Diagramm 

entnommen werden. Dabei werden nur Ressorts abgebildet, in deren Zuständigkeitsbereich öffentlich-rechtliche 

Stiftungen errichtet sind.  

 

Abbildung 6 – Anzahl der öffentlich-rechtlichen Stiftungen des Bundes je Ressort 

Von den 37 öffentlich-rechtichen Stiftungen sind zwei Stiftungen Kapitalstiftungen, 32 Einkommensstiftungen und 

drei Verbrauchsstiftungen. Mischformen sind möglich. In diesen Fällen erfolgte die Zuordnung anhand der 

überwiegenden Finanzierungsform.  

Zwei Stiftungen wurden als unselbstständige Stiftungen errichtet.  
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Eingebrachtes Stiftungsvermögen des Bundes bei öffentlich-rechtlichen Stiftungen 

Nach Auskunft der Ressorts hat der Bund bei insgesamt sechs öffentlich-rechtlichen Stiftungen zumindest anteilig 

Stiftungskapital bei deren Gründung in Höhe von insgesamt 2,71 Mrd. Euro eingebracht. Zwei öffentlich-rechtliche 

Stiftungen haben seit ihrem Bestehen weitere Zustiftungen in einer Gesamthöhe von 116,25 Mio. Euro erhalten.  

Sofern einzelne Ressorts in der nachfolgenden Abbildung nicht aufgeführt sind, wurden den Stiftungen im 

jeweiligen Zuständigkeitsbereich kein Stiftungskapital bereitgestellt und/oder bezifferbare Vermögensgegenstände 

übertragen. 

 

Abbildung 7 – Eingebrachtes Stiftungskapital inkl. Zustiftungen in Mio. Euro (öffentlich-rechtliche Stiftungen) 

  

0,25

0,77

8,88

163,61

2.651,13

BMWSB

BMG

BMI

BMFSFJ

BMF

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Eingebrachtes Stiftungskapital inkl. Zustiftungen 

je Ressort in Mio. Euro

(öffentlich-rechtliche Stiftungen)



Stiftungsbericht des Bundes 2024 Teil B – Öffentlich-rechtliche Stiftungen 
 Zusammenfassung 

- 193 - 

Finanzielle Förderung der öffentlich-rechtlichen Stiftungen des Bundes im Jahr 2024 

Neben der Bereitstellung von Stiftungskapital fördert der Bund öffentlich-rechtliche Stiftungen auch, indem er 

bspw. Zuwendungen, Zuschüsse oder Zuweisungen gewährt und/oder Projektfördermittel aus dem Bundeshaushalt 

bereitstellt. Im Berichtsjahr 2024 haben 31 öffentlich-rechtliche Stiftungen Zuwendungen im Rahmen der 

institutionellen Förderungen in einer Gesamthöhe von 1,38 Mrd. Euro erhalten. Darüber hinaus wurden 14 

öffentlich-rechtlichen Stiftungen Projektfördermittel in einer Gesamthöhe von 88,17 Mio. Euro zur Erfüllung ihres 

Stiftungszwecks bereitgestellt. 

Die Zuordnung im nachfolgenden Diagramm richtet sich nicht nach der Finanzierung aus den Einzelplänen des 

Haushaltsplans, sondern nach der Zuordnung der Stiftungen zu den jeweiligen Ressorts in diesem Stiftungsbericht. 

Die Finanzierung kann auch aus anderen Einzelplänen erfolgt sein. Genaue Angaben zu den Finanzierungen und der 

Mittelherkunft (Haushaltstitel) können den jeweiligen Datenblättern der Stiftungen entnommen werden.  

Sofern einzelne Ressorts in der nachfolgenden Abbildung nicht aufgeführt sind, haben den Stiftungen im jeweiligen 

Zuständigkeitsbereich im Berichtszeitraum keine finanzielle Förderung aus dem Bundeshaushalt erhalten.  

 

Abbildung 8 – Finanzielle Förderung 2024 insgesamt in Mio. Euro (öffentlich-rechtliche Stiftungen) 
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Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über die fünf öffentlich-rechtlichen Stiftungen mit der höchsten 

finanziellen Förderung (Summe aus institutioneller und Projektförderung) im Berichtsjahr 2024. 

 

Abbildung 9 – Top 5 der öffentlich-rechtlichen Stiftungen mit finanzieller Förderung im Jahr 2024 in Mio. Euro 

 

92,03

171,31

174,71

251,51

324,88

0 50 100 150 200 250 300 350

Bundesstiftung „Mutter und Kind“ (BMFSFJ)

Alfred-Wegener-Institut (BMBF)

Conterganstiftung (BMFSFJ)

Deutsches Krebsforschungszentrum (BMBF)

Stiftung Preußischer Kulturbesitz (BKM)

Stiftungen mit der höchsten finanziellen Förderung aus 

dem Bundeshaushalt 2024 in Mio. Euro

(öffentlich-rechtliche Stiftungen) 



Stiftungsbericht des Bundes 2024 Teil B – Öffentlich-rechtliche Stiftungen 
 BMWK 

- 195 - 

1. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 

1.1. Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung (KENFO) 

Sitz der Stiftung Berlin 

Gründungsjahr 2017 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 75, 76 

Zweck des Fonds gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Errichtung eines Fonds zur 

Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung (EntsorgFondsG) ist es, die Finanzierung 

der Kosten für die sichere Entsorgung der entstandenen radioaktiven Abfälle aus der 

gewerblichen Nutzung der Kernenergie zur Erzeugung von Elektrizität in Deutschland zu 

sichern.  

Zur Verwirklichung des Zwecks erstattet der Fonds die dem Bund ab dem Übergang der 

Entsorgungsverpflichtung nach dem Entsorgungsübergangsgesetz entstehenden Kosten 

für die sichere Entsorgung der entstandenen und zukünftig noch entstehenden 

radioaktiven Abfälle aus der gewerblichen Nutzung der Kernenergie zur Erzeugung von 

Elektrizität in Deutschland und legt die dazu übertragenen Mittel an. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Der KENFO wurde durch § 1 Abs. 1 das EntsorgFondsG als rechtsfähige Stiftung des 

öffentlichen Rechts vom Bund errichtet. Der Fonds ist mit Inkrafttreten des 

EntsorgFondsG am 16. Juni 2017 entstanden. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☒ Verbrauchsstiftung 

Der Zeitpunkt der Auflösung ist nicht festgelegt; der Horizont der Stiftung reicht bis in 

das Jahr 2099. 

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☐ ja  ☒ nein 

  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
75  Errichtungsgesetz abrufbar unter: 

https://www.gesetze-im-internet.de/entsorgfondsg/BJNR011410017.html 

76  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.kenfo.de/fileadmin/user_upload/dokumente/kenfo-satzung-bundesanzeiger.pdf 

https://www.gesetze-im-internet.de/entsorgfondsg/BJNR011410017.html


Stiftungsbericht des Bundes 2024 Teil B – Öffentlich-rechtliche Stiftungen 
 BMWK 

- 196 - 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind das Kuratorium sowie der Vorstand (§ 3 Abs. 2 EntsorgFondsG). 

Das Kuratorium wird von einem fünfköpfigen Anlagebeirat beraten, der mit 

Finanzexpertinnen und Finanzexperten besetzt ist. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Kuratorium besteht aus Vertreterinnen und Vertretern des BMF, des BMWK und des 

BMUV sowie aus Mitgliedern des Deutschen Bundestages. Die Anzahl der Mitglieder des 

Deutschen Bundestages ist die kleinstmögliche, bei der jede Fraktion zumindest ein 

Mitglied benennen kann, die Mehrheitsverhältnisse gewahrt werden und bei der die 

Zusammensetzung des Plenums widergespiegelt wird. Die Anzahl der Vertreter bzw. 

Vertreterinnen des Deutschen Bundestages überschreitet nicht diejenigen der 

Bundesregierung. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Kuratorium Udo Philipp (BMWK, Vorsitzender) 

Dr. Philipp Steinberg (BMWK) 

Birgit Schwenk (BMWK) 

Kathrin Wünnemann (BMWK, bis 09/2024) 

Dr. Elga Bartsch (BMWK, ab 09/2024) 

Elke Kallenbach (BMF) 

Dr. Marcus Pleyer (BMF) 

Hans-Borchard Kahmann (BMF) 

Rita Schutt (BMF) 

Dr. Eva Kracht (BMUV, bis 06/2024) 

Dr. Stefanie Pfahl (BMUV, ab 06/2024) 

Ronny Meyer (BMUV) 

Andrea Meyer (BMUV) 

Gerrit Niehaus (BMUV) 

Andreas Mehltretter (MdB, SPD) 

Michael Thews (MdB, SPD) 

Bernd Westphal (MdB, SPD) 

Olav Gutting (MdB, CDU/CSU) 

Dr. Andreas Lenz (MdB, CDU/CSU) 

Dr. Klaus Wiener (MdB, CDU/CSU) 

Sven-Christian Kindler (MdB, Bündnis 90/Die Grünen, seit 01/2024) 

Dr. Sebastian Schäfer (MdB, Bündnis 90/Die Grünen) 

Frank Schäffler (MdB, FDP) 

Peter Boehringer (MdB, AfD) 

Klaus Ernst (MdB, Gruppe BSW) 

Vorstand Anja Mikus  

Dr. Thomas Bley  

Stefan Spannagl 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

48 - 
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Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Das Stiftungskapital von rund 24,1 Milliarden Euro wurde von den Betreibern der 

Kernkraftwerke in Deutschland eingebracht. 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Ein nach Auflösung der Stiftung verbleibendes Vermögen fällt nach § 14 Abs. 2 

EntsorgFondsG dem Bund zu. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Fonds unterliegt der Prüfung durch den BRH 

gemäß § 111 BHO. 

Rechtsaufsicht Die Stiftung untersteht der Rechtsaufsicht des BMWK, die im Einvernehmen mit dem BMF 

und BMUV auszuüben ist. 
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2. Bundesministerium der Finanzen 

2.1. Museumsstiftung Post und Telekommunikation 

Sitz der Stiftung Bonn 

Gründungsjahr 1994 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 77 

Zweck der Museumsstiftung Post und Telekommunikation (MSPT) ist die Erschließung, 

Sammlung und Darstellung der gesamten Entwicklung der Nachrichtenübermittlung und 

des damit im Zusammenhang stehenden Bank-, Güter- und Personenverkehrs im Post- 

und Fernmeldewesen. 

Dazu gehört insbesondere die Aufgabe, 

• die ihr übertragenen Sammlungsgegenstände zu bewahren, zu pflegen, zu 

ergänzen und der Öffentlichkeit zu erschließen, 

• einen sinnvollen Zusammenhang dieser Sammlung zu erhalten, 

• die Auswertung der Sammlung für die Interessen der Allgemeinheit in Bildung 

und Wissenschaft sowie im Gesamtzusammenhang der Wirtschaftsgeschichte zu 

gewährleisten, 

• die Zusammenarbeit mit postgeschichtlich tätigen Vereinigungen zu pflegen 

sowie 

• mit Museen und Stiftungen gleicher Zielrichtung national und international 

zusammenzuarbeiten. 

 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Der Bund hat die Stiftung zum 1. Januar 1995 mit dem Gesetz zur Errichtung einer 

Museumsstiftung Post und Telekommunikation (PTStiftG) errichtet. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
77  Errichtungsgesetz abrufbar unter: 

https://www.gesetze-im-internet.de/ptstiftg/BJNR238200994.html 
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Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind das Kuratorium und die Kuratorin bzw. der Kurator.  

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Bund entsendet drei stimmberechtigte Vertreterinnen bzw. Vertreter in das 

Kuratorium der MSPT, dem noch jeweils drei stimmberechtigte Vertreterinnen bzw. 

Vertreter der Deutsche Telekom AG und der Deutsche Post AG sowie drei nicht 

stimmberechtigte Mitglieder aus dem Museumswesen und dem Bundesrat angehören.  

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Kuratorium Dr. Kristina Klas (BMF) 

Heike Große-Wilde (BMF) 

Hanns Kloocke (BMF) 

Pedro Muñoz 

Guido Kuhlmann 

Dr. Tanja Küppers 

Heike Wenkel 

Philipp Schindera 

Dr. Ulrich Zwach 

Prof. Dr. Rita Müller 

Dr. Stephanie Jacobs 

Clemens Hues 

Kurator Dr. Helmut Gold 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

118 3 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Die Stiftung erhielt bei Errichtung nach Maßgabe des § 3 PTStiftG all jene 

Vermögensgegenstände des Sondervermögens Deutsche Bundespost einschließlich 

beschränkter dinglicher Rechte, die der Deutschen Bundespost persönlich eingeräumt 

waren und dem Museumswesen dienten (Sammlungsgegenstände, 

Postwertzeichenarchive und sonstige Vermögensgegenstände). Der Wert der 

Vermögensgegenstände ist nicht bezifferbar. Weitere Zustiftungen des Bundes sind 

seither nicht erfolgt. 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Das Errichtungsgesetz und die Satzung enthalten keine Regelungen zur Auflösung der 

Stiftung. Die Auflösung der Stiftung und somit auch der Vermögensanfall bedürfen einer 

gesonderten (gesetzlichen) Regelung. 
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Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Die MSPT wird gemäß § 4 PTStiftG finanziert durch 

• Einnahmen aus Eintrittsgeldern, Zinsen, Mieten und sonstigen Erträgen und 
Erlösen,  

• Zuschüsse der aus den Teilsondervermögen der Deutschen Bundespost 
hervorgegangenen Aktiengesellschaften und 

• Zuschüsse Dritter. 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der MSPT durch den BRH richtet 

sich nach § 111 BHO. 

Rechtsaufsicht BMF 
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2.2. Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft 

Sitz der Stiftung Berlin 

Gründungsjahr 2000 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 78, 79 

Die Stiftung wurde ursprünglich gegründet, um ehemalige Zwangsarbeiter und von 

anderem Unrecht aus der Zeit des Nationalsozialismus Betroffene zu entschädigen und 

internationale Projekte zur Versöhnung zu fördern. Zudem soll über die Tätigkeiten der 

Stiftung die Erinnerung an das zugefügte Unrecht für kommende Generationen 

wachgehalten werden.  

Nach Beendigung der Entschädigungszahlungen im Jahr 2007 liegt der Fokus der Stiftung 

EVZ auf der Förderung von Projekten in den Bereichen 

• Auseinandersetzung mit der Geschichte, 

• Handeln für Menschenrechte (Projekte gegen Antisemitismus, Antiziganismus, 

Rassismus und jede Form von Diskriminierung) 

• und Engagement für Opfer des Nationalsozialismus (u. a. Unterstützung von 

Überleben-den nationalsozialistischer Verfolgung; Stärkung des Engagements 

ihrer Nachkommen). 

Im Jahr 2021 wurde die EVZ durch das BMF zusätzlich mit der Umsetzung eines neuen 

Programms zur Förderung von Bildungsprojekten zur Aufarbeitung von Ursachen und 

Wirkungen der NS-Verbrechen, die sog. „Bildungsagenda NS-Unrecht“, betraut. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Stiftung wurde durch Bundesgesetz vom 2. August 2000 (BGBl. I S. 1263) vom Bund 

errichtet (Gesetz zur Errichtung einer „Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ 

– EVZStiftG). 

Stiftungsart 

☒ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
78  Errichtungsgesetz abrufbar unter: 

https://www.gesetze-im-internet.de/evzstiftg/BJNR126300000.html  

79  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.stiftung-evz.de/assets/2_Wer_wir_sind/Geschichte/Satzung_Leitgedanken/Satzung_der_StiftungEVZ.pdf 

https://www.gesetze-im-internet.de/evzstiftg/BJNR126300000.html
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Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind das Kuratorium und der Stiftungsvorstand. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Kuratorium der Stiftung besteht aus 27 Mitgliedern. Im Kuratorium sind vier 

Abgeordnete des Deutschen Bundestages und zwei Vertreter bzw. Vertreterinnen des 

Bundesrates sowie das AA und das BMF mit jeweils einem Sitz vertreten. 

Der bzw. die Vorsitzende des Kuratoriums sowie die Stellvertretung werden von der 

Bundeskanzlerin bzw. dem Bundeskanzler ernannt. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Kuratorium Annette Schavan (Vorsitzende) 

Werner Gatzer (stellv. Vorsitzender) 

Dr. Jörg Freiherr Frank von Fürstenwerth 

Christoph Kübel 

Thomas Wessel 

Prof. Dr. Susanne Sophia Spiliotis 

Michael Breilmann (MdB, CDU/CSU) 

Dietmar Nietan (MdB, SPD) 

Ulle Schauws (MdB, Bündnis 90/DIE GRÜNEN) 

Renata Alt (MdB, FDP) 

Karin Müller (Bundesrat) 

Thorsten Bischoff (Bundesrat) 

Petra von Wick (BMF) 

Ralf Beste (AA) 

Greg Schneider 

Normunds Rudevics 

Arie Zuckerman 

Ellen J. Germain 

Jerzy Kranz 

Anton Drobovych 

Maryna Artsiomenka 

Dr. Jiři Šitler 

Monica Dugot 

Katharina Lumpp 

Jean-Philippe Chauzy 

Volker Kirchesch 

Stiftungsvorstand Dr. Andrea Despot (Vorsitzende) 

Jakob Meyer 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

83 - 
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Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 2,60 Mrd. Euro*) 

Zustiftungen - 

*) Die Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft hat den gleichen Betrag eingebracht. 

Insgesamt beteiligten sich rund 6.500 Firmen und Privatpersonen an der 

Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft. 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Das Gesetz zur Errichtung der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft und die 

Satzung enthalten keine Regelungen zur Auflösung der Stiftung. Die Auflösung der 

Stiftung und somit auch der Vermögensanfall bedürfen einer gesonderten gesetzlichen 

Regelung. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Projektförderung Finanzierung aus 

13,30 Mio. Euro Kapitel 0801 Titel 685 33 

2,10 Mio. Euro Kapitel 0801 Titel 687 32 

0,94 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 685 61 

0,63 Mio. Euro Kapitel 0504 Titel 687 15 
 
  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Die Stiftung unterliegt der Prüfung durch den BRH (§§ 80 ff. i.V.m. § 105 BHO). Die 

Prüfrechte sind in § 10 Abs. 2 der Satzung verankert. 

Rechtsaufsicht BMF 
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2.3. Stiftung „Geld und Währung“ 

Sitz der Stiftung Frankfurt am Main 

Gründungsjahr 2002 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 80, 81 

Zweck der Stiftung ist es, das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Bedeutung stabilen 

Geldes zu erhalten und zu fördern.  

Die Stiftung wird zur Erreichung dieses Zweckes insbesondere auf dem Gebiet des Geld- 

und Währungswesens die wirtschaftswissenschaftliche und juristische Forschung 

unterstützen. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Stiftung Geld und Währung wurde als rechtsfähige Stiftung öffentlichen Rechts 

durch das Gesetz über die Ausprägung einer 1-DM-Goldmünze und die Errichtung der 

Stiftung „Geld und Währung“ vom 27. Dezember 2000 (1-DM-GoldmünzG) des Bundes 

errichtet. 

Stiftungsart 

☒ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und der Vorstand.  

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Stiftungsrat besteht aus sieben Mitgliedern. Die Deutsche Bundesbank bestellt fünf 

Mitglieder. Das BMF bestellt zwei Mitglieder.  

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Stiftungsrat Prof. Dr. Thomas M.J. Möllers 

Marianne Kothé (BMF) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
80  Errichtungsgesetz abrufbar unter: 

https://www.gesetze-im-internet.de/1-dm-goldm_nzg/BJNR204500000.html  

81  Stiftungssatzung abrufbar unter: 

https://www.stiftung-geld-und-

waehrung.de/resource/blob/628858/da9136fc483580a580f4f1f9482adfff/472B63F073F071307366337C94F8C870/stiftung-geld-satzung-data.pdf  
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Doreen Herms (BMF) 

Prof. Dr. Lars P. Feld 

Prof. Dr. Franz Seitz 

Burkhard Balz (Deutsche Bundesbank) 

Prof. Dr. Falko Fecht (Deutsche Bundesbank) 

Vorstand Prof. Michael Krause 

Dietrich Jahn 

Dr. Julian Langer (Deutsche Bundesbank) 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

- - 

Der Vorstand wird durch die Stiftungsverwaltung unterstützt, die einem externen 

Geschäftsbesorger übertragen wurde - dem „Stifterverband für die Deutsche 

Wissenschaft“ mit seiner „Deutsches Stiftungszentrum GmbH“ in Essen. 

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 100,00 Mio. DM 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Im Falle der Beendigung der Stiftung fällt ihr Vermögen der Deutschen Bundesbank zu 

(§ 12 Abs. 4 1-DM-GoldmünzG). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Das Prüfungsrecht des BRH ist in § 9 Abs. 4 der Satzung verankert. 

Rechtsaufsicht BMF 
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3. Bundesministerium des Innern und für Heimat  

3.1.  Stiftung für ehemalige politische Häftlinge 

Sitz der Stiftung Bonn 

Gründungsjahr 1969 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 82, 83 

Die StepH gewährte zunächst Leistungen nach § 18 Häftlingshilfegesetz (HHG) für 

ehemalige politische Häftlinge aus dem sonstigen ehemaligen kommunistischen 

Machtbereich (mit Ausnahme der DDR). Seit 2017 werden keine Leistungen mehr nach 

dem HHG gezahlt.  

1992 wurde der Stiftung als weitere Aufgabe die Gewährung von 

Unterstützungsleistungen gemäß § 18 Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) 

an nach Maßgabe dieses Gesetzes Berechtigte (ehemalige politische Häftlinge) sowie die 

allgemeine Beratung aller ehemaligen politischen Häftlinge übertragen. Gemäß 

§ 18 StrRehaG können ehemalige politische Häftlinge des in Artikel 3 des 

Einigungsvertrages genannten Gebietes (Beitrittsgebiet), die weniger als 90 Tage 

rechtsstaatswidrige Freiheitsentziehung zu erleiden hatten und damit von der 

sogenannten Opferrente ausgeschlossen sind, sowie Hinterbliebene von ehemaligen 

politischen Häftlingen, finanzielle Unterstützung erhalten, wenn sie in ihrer 

wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigt sind. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland hat die Stiftung für ehemalige politische Häftlinge auf 

der rechtlichen Grundlage des Häftlingshilfegesetzes (BGBl I, S. 838) errichtet. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☒ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und der Stiftungsvorstand. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
82  Errichtungsgesetz abrufbar unter: 

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl169s1793.pdf 

83  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.stepv.de/wp-content/uploads/2025/07/Stiftungssatzung.pdf 

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl169s1793.pdf
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Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Nach § 20 Abs. 1 HHG besteht der Stiftungsrat aus 12 Mitgliedern, von denen sechs 

Mitglieder vom BMI benannt und sechs weitere Mitglieder aus dem in § 17 Satz 1 HHG 

genannten Personenkreis (ehemalige politische Häftlinge bzw. ihre Angehörigen oder 

Hinterbliebenen) berufen werden. Für jedes Mitglied wird ein Stellvertreter benannt oder 

berufen. Die Stiftungsratsmitglieder werden für eine Amtszeit von vier Jahren ernannt 

oder berufen. Der Bund ist derzeit mit drei benannten Mitgliedern aus dem BMI, BMJ und 

BMAS im Stiftungsrat vertreten. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Stiftungsrat Dr. Nancy Aris  

Bernhard Schröder (BMJ) 

Frank Wältermann (BMAS) 

Dr. Gerold Lehnguth (BMI) 

Alexander Latotzky  

Frank Ebert  

Michael Wendelin  

Jörg Drieselmann  

Burkhard Kleinert  

Dieter Dombrowski  

Felix Heinz Holtschke 

Stiftungsvorstand Dr. Detlev Rein 

Andrea Rugbarth 

Petra Morawe 

Carla Ottmann 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

10 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 10,00 Mio. DM 

Zustiftungen 3,77 Mio. Euro 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei der Aufhebung der Stiftung vorhandenes Vermögen fließt dem Bund zu (§ 25 HHG). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Der Bund trägt die Verwaltungskosten der Stiftung nach § 16 Abs. 2 Häftlingshilfegesetz 

(HHG). 

Förderung nach § 16 Abs. 2 HHG Finanzierung aus  

0,80 Mio. Euro Kapitel 0603 Titel 681 22 
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Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Die Geschäftsführung und die Führung der Kassengeschäfte und des Rechnungswesens 

der Stiftung unterliegen der Prüfung durch den BRH. 

Rechtsaufsicht BMI 
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3.2. Stiftung für das sorbische Volk 

Sitz der Stiftung Bautzen 

Gründungsjahr 1998 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 84 

Zweck der Stiftung ist die Pflege und Förderung sorbischer Sprache und Kultur als 

Ausdruck der Identität des sorbischen Volkes. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die öffentlich-rechtliche Stiftung wurde mit Staatsvertrag85 vom 28. August 1998 

zwischen dem Land Brandenburg und dem Freistaat Sachsen gegründet. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

Der Bund war an der Stiftungsgründung nicht beteiligt und ist daher kein Stifter. Die 

Stiftung erhält aufgrund eines gemeinsamen Finanzierungsabkommens Fördermittel des 

Bundes (siehe auch „Finanzierung der Stiftung).  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat, der Parlamentarische Beirat und die Direktorin 

bzw. der Direktor. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Bund ist mit zwei Vertretern im Stiftungsrat vertreten. Beschlüsse über 

Haushaltsangelegenheiten der Stiftungen bedürfen der Zustimmung aller Vertreter des 

Freistaats Sachsen, des Landes Brandenburg und des Bundes. 

Dem parlamentarischen Beirat der Stiftung gehören zwei Vertreter des Deutschen 

Bundestages an. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Stiftungsrat Hans-Leo Dirks (BMI) 

Dr. Jan Ehlers (BMI) 

Franziska Brech 

Kay-Uwe Voß 

Tobias Dünow 

Reiner Walleser 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
84  Stiftungssatzung abrufbar unter: 

https://zalozba.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Satzung/2023_Satzung_de.pdf 

85  Staatsvertrag abrufbar unter: 

https://bravors.brandenburg.de/de/vertraege-237623 

https://zalozba.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Satzung/2023_Satzung_de.pdf
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Udo Witschas 

Karsten Vogt 

Helmut Wenzel 

Marko Kowar 

Marlis Müller 

Dr. Susanne Hose 

Daniel Nuk 

Diana-Susanne Schuster 

Angela Schurmann 

Parlamentarischer 
Beirat 

Simona Koß (MdB, SPD) 

Dr. Christiane Schenderlein (MdB, CDU) 

Marko Schiemann (MdL SN, CDU) 

Doreen Schwietzer (MdL SN, AFD) 

Isabell Hiekel (MdL BB, Bündnis 90/Die Grünen) 

Roswitha Schier (MdL BB, CDU) 

Direktor Jan Budar 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

40 40 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Der Bund hat kein Stiftungsvermögen eingebracht. An die Stiftung ausgereichte und von 

ihr nicht verbrauchte Zuwendungsmittel des Bundes sind im Falle der Auflösung der 

Stiftung nach Maßgabe des Zuwendungsrechts von der Stiftung an den Bund 

zurückzuzahlen. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Die Stiftung für das sorbische Volk wird von der Bundesrepublik Deutschland, vom 

Freistaat Sachsen und vom Land Brandenburg finanziert. Grundlage der Zuwendungen 

bildet ein gemeinsames Finanzierungsabkommen. 

Das aktuell gültige Finanzierungsabkommen86 sieht für die Laufzeit von 2021 bis 2025 

eine jährliche Gesamtfinanzierung in Höhe von 23,92 Mio. Euro vor. Die 

Finanzierungsanteile der drei Finanzierungsgeber werden im Verhältnis 3/6 Bund, 2/6 

Freistaat Sachsen und 1/6 Land Brandenburg festgeschrieben. 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
86  Finanzierungsabkommen abrufbar unter: 

https://www.kt.smwk.sachsen.de/download/Viertes_Abkommen_Finanzierung_Stiftung_Sorbisches_Volk.pdf 
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Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

11,96 Mio. Euro Kapitel 0603 Titel 685 03 

  

Projektförderung Finanzierung aus 

195,00 Tsd. Euro Kapitel 0603 Titel 685 03 
 

  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist nach § 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als 

Zuwendungsempfängerin zu prüfen. 

Die bestehenden Prüfungsrechte des Sächsischen Rechnungshofes, des 

Landesrechnungshofes Brandenburg sowie des BRH (§§ 91 ff. BHO) bleiben durch 

Regelungen des Finanzierungsabkommens unberührt. 

Rechtsaufsicht Die Stiftung unterliegt der Rechtsaufsicht der für die Angelegenheiten der Sorben 

zuständigen obersten Landesbehörde des Freistaates Sachsen (Aufsichtsbehörde). Diese 

übt die Aufsicht im Einvernehmen mit der für die Angelegenheiten der Sorben 

zuständigen obersten Landesbehörde des Landes Brandenburg aus. 
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4. Bundesministerium der Justiz 

4.1.  Stiftung Forum Recht 

Sitz der Stiftung Karlsruhe 

Gründungsjahr 2019 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 87, 88 

Zweck der Stiftung ist, in einem auf Bürgerbeteiligung angelegten Kommunikations-, 

Informations- und Dokumentationsforum aktuelle Fragen von Recht und Rechtsstaat in 

der Bundesrepublik Deutschland als Grundvoraussetzung einer funktionsfähigen und 

lebendigen Demokratie aufzugreifen und diese für alle gesellschaftlichen Gruppen in 

Ausstellungen und Aktivitäten vor Ort und im virtuellen Raum erfahrbar werden zu 

lassen. Dabei sind die historischen, europäischen und internationalen Bezüge 

angemessen zu berücksichtigen. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland hat die Stiftung Forum Recht durch Gesetz vom 

13. Mai 2019 (ForumRG; BGBl. I S. 731) im Jahr 2019 auf Initiative des Deutschen 

Bundestages errichtet. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind das Kuratorium, das Direktorium und der Stiftungsbeirat. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Von den insgesamt 22 Mitgliedern des Kuratoriums stellt der Bund 17 Mitglieder, hiervon 

sind elf Mitglieder des Deutschen Bundestages. Das BMI und das BMJ stellen je ein 

Mitglied, ebenso das BVerfG, das BVerwG, der BGH und der Generalbundesanwalt beim 

BGH.  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
87  Errichtungsgesetz abrufbar unter: 

https://www.gesetze-im-internet.de/forumrg/  

88  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://stiftung-forum-recht.de/wp-content/uploads/2024/02/2021-10-22_Satzung_KuratoriumSFR_AenderungSFR.pdf 

https://www.gesetze-im-internet.de/forumrg/


Stiftungsbericht des Bundes 2024 Teil B – Öffentlich-rechtliche Stiftungen 
 BMJ 

- 213 - 

Je ein weiteres Mitglied wird von der Bundesrechtsanwaltskammer, der Stadt Karlsruhe, 

der Stadt Leipzig und den Landesjustizverwaltungen entsandt. Zudem ist der Vorsitz des 

Stiftungsbeirats Amtsmitglied im Kuratorium.  

Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz des Kuratoriums werden aus der Mitte des 

Kuratoriums gewählt und vom Bund ausgeübt. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Kuratorium Bettina Limperg (BGH, Vorsitzende) 

Prof. Dr. Günter Krings (MdB, CDU, stellv. Vorsitzender) 

Prof.'in Dr. Dr. h.c. Susanne Baer 

Lukas Benner (MdB, Bündnis 90/Die Grünen) 

Marc Bernhard (MdB, AfD) 

Esther Dilcher (MdB, SPD) 

Johannes Fechner (MdB, SPD) 

Katrin Helling-Plahr (MdB, FDP) 

Franziska Hoppermann (MdB, CDU) 

Burkhard Jung  

Prof. Dr. Andreas Korbmacher (BVerwG) 

Renate Künast (MdB, Bündnis 90/Die Grünen) 

Dr. Thorsten Lieb (MdB, FDP)  

Holger Mann (MdB, SPD)  

Dr. Frank Mentrup 

Dr. Yvonne Ott (BVerfG)  

Mahmut Özdemir (BMI) 

Frauke-Kathrin Scheuten (Generalbundesanwalt) 

Elmar Steinbacher 

Benjamin Strasser (BMJ) 

Dr. Volker Ullrich (MdB, CSU) 

Dr. Ulrich Wessels 

Direktorium Dr. Cord Brügmann (Direktor) 

Dr. Stephan Barthelmess (stellv. Direktor) 

Stiftungsbeirat Prof.‘in Dr. Dr. h.c. Susanne Baer (Vorsitzende) 

Prof. Dr. Matthias Bruhn (stellv. Vorsitzender) 

Prof.‘in Dr. Sabine Achour 

Michael Börner  

Prof.‘in Dr. Pascale Cancik 

Prof. Dr. Karim Fereidooni 

Jutta Gurkmann 

Wolfgang Janisch 

Dieter Killmer 

Prof. Dr. Winfried Kluth 

Prof. Dr. Eckart Köhne 

Canan Korucu 

Thomas Krüger (bpb) 

Jan Linders 

Prof. Dr. Michele Luminati 

Prof.‘in Dr. Nora Markard 
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Prof.‘in Dr. Sabine Müller-Mall  

Prof. Dr. Dres. h.c. Angelika Nußberger 

Ramona Pisal 

Prof.‘in Dr. Beate Rudolf  

Dr. Miriam Saage-Maaß 

Ulrich Schellenberg 

Prof. Dr. Rainer Schlegel (BSG) 

Dr. Christiane Schmaltz (BGH) 

Uwe Schwabe 

Prof.‘in Dr. Sybille Steinbacher 

Prof.‘in Dr. Nora Sternfeld  

Prof. Dr. Christian Waldhoff 

Prof.‘in Dr. Gisela Weiß 

Prof. Dr. Andreas Wirsching 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

28 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Die Stiftung verfügt – entgegen § 4 Abs. 1 ForumRG – bislang nicht über eigenes 

Vermögen. Nach § 4 Abs. 3 ForumRG ist die Stiftung berechtigt, Zuwendungen von 

Dritten anzunehmen. 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Das Errichtungsgesetz und die Satzung enthalten keine Regelungen zur Auflösung der 

Stiftung. Die Auflösung der Stiftung und somit auch der Vermögensanfall bedürfen einer 

gesonderten gesetzlichen Regelung. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Die Stiftung finanziert sich weit überwiegend aus einer jährlichen Zuführung des Bundes 

nach § 26 Abs. 3 Nr. 1 BHO i. V. m. § 4 Abs. 2 ForumRG. Dabei handelt es sich nicht um 

eine institutionelle Förderung, sondern um einen Zuschuss. 

Institutionelle Förderung (Zuschuss) Finanzierung aus  

3,54 Mio. Euro Kapitel 0710 Titel 685 08 
 

 
 

 
 

 

 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung unterliegen der Prüfung durch den 

BRH (§ 11 Abs. 2 Satz 2 ForumRG). Das Prüfungsrecht des BRH ergibt sich zudem auch 

aus § 111 Abs. 1 BHO i. V. m. § 1 Abs. 1 ForumRG. 

Rechtsaufsicht BMJ 
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5. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend 

5.1.  Conterganstiftung 

Sitz der Stiftung Köln 

Gründungsjahr 1972 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 89, 90 

Zweck der Stiftung ist es, Menschen mit Behinderung, deren Fehlbildungen mit der 

Einnahme thalidomidhaltiger Präparate der Grünenthal GmbH, Aachen (früher Chemie 

Grünenthal GmbH in Stolberg), durch die Mutter während der Schwangerschaft in 

Verbindung gebracht werden können,  

• Leistungen zu erbringen und 

• ihnen durch die Förderung oder Durchführung von Forschungs- und 

Erprobungsvorhaben Hilfe zu gewähren, um ihre Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft zu unterstützen und die durch Spätfolgen hervorgerufenen 

Beeinträchtigungen zu mildern. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Conterganstiftung wurde vom Bund am 31. Oktober 1972 unter dem Namen 

„Hilfswerk für behinderte Kinder“ als rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts 

errichtet. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Vorstand und der Stiftungsrat. 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
89  Errichtungsgesetz abrufbar unter: 

https://www.gesetze-im-internet.de/contstifg/BJNR296700005.html  

90  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://contergan-infoportal.de/fileadmin//user_upload/documents/Rechte/Satzung/Stiftungssatzung/2024_03_27_Satzung_Conterganstiftung.pdf  

https://www.gesetze-im-internet.de/contstifg/BJNR296700005.html
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Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Bund ist mit drei von fünf Mitgliedern (BMFSFJ, BMF, BMAS) im Stiftungsrat 

vertreten; der Vorsitz liegt bei dem Vertreter bzw. der Vertreterin des BMFSFJ. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Dieter Hackler 

Margit Hudelmaier 

Heinz-Günter Dickel 

Stiftungsrat Andreas Schulze (Vorsitzender, BMFSFJ) 

Dr. Jürgen Ehler (BMF) 

Bärbel Kroll (BMAS) 

Barbara Bettina Ehrt 

Christian Stürmer 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

24 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 100,00 Mio. DM 

Zustiftungen 220,00 Mio. DM 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Im Fall der Aufhebung der Stiftung fällt das verbliebene Stiftungsvermögen an den Bund. 

Für Zuwendungen gilt dies nur insofern, als nicht die Zuwendenden etwas anderes 

bestimmt haben (§ 11 der Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Die Conterganstiftung wurde als Kapitalstiftung gegründet. Seit 1997 erhält die Stiftung 

zur Erfüllung des Stiftungszwecks und für die notwendigen Verwaltungskosten (seit 

2009) Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt. 

Institutionelle Förderung (Zuschuss) Finanzierung aus  

174,71 Mio. Euro Kapitel 1703 Titel 685 01 
  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist Rechnungsprüfungsbehörde (§ 10 Abs. 3 Conterganstiftungsgesetz). 

Rechtsaufsicht BMFSFJ 
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5.2. Bundesstiftung „Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens“ 

Sitz der Stiftung Berlin 

Gründungsjahr 1984 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 91 

Die Bundesstiftung „Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens” (Bundesstiftung 

Mutter und Kind) hilft schwangeren Frauen in Notlagen. Diese erhalten auf unbüro-

kratischem Weg ergänzende finanzielle Hilfen, die ihnen die Entscheidung für das Leben 

des Kindes und die Fortsetzung der Schwangerschaft erleichtern sollen. Sie verteilt die 

Hilfeleistungen nicht selbst, sondern über zentrale Einrichtungen in den Bundesländern, 

die dort für den Stiftungszweck tätig sind. Das können Landesstiftungen oder andere im 

Sinne des Stiftungszwecks tätige Einrichtungen wie z. B. Wohlfahrtsverbände sein. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland hat die Bundesstiftung „Mutter und Kind – Schutz des 

ungeborenen Lebens” durch das Gesetz zur Errichtung einer Stiftung "Mutter und Kind - 

Schutz des ungeborenen Lebens" (MuKStiftG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

19. März 1993 (BGBl. I S. 406), das zuletzt durch Artikel 3 Abs. 1 des Gesetzes vom 

22. November 2020 (BGBl. I S. 2466) geändert worden ist, gegründet. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat, die Geschäftsführung und das Kuratorium. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Stiftungsrat als Entscheidungsgremium der Bundesstiftung Mutter und Kind setzt 

sich gemäß § 9 Abs. 1 MuKStiftG aus neun Personen zusammen: hiervon werden vier vom 

BMFSFJ, eine vom BMF und vier von den zentralen Einrichtungen der Stiftungen in den 

Bundesländern gestellt.  

Der Stiftungsrat wählt aus den Vertreterinnen und Vertretern des BMFSFJ seinen Vorsitz 

und dessen Stellvertretung. Die Vorsitzfunktion wird in aller Regel von der beamteten 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
91  Stiftungsgesetz abrufbar unter: 

https://www.gesetze-im-internet.de/mukstiftg/BJNR008800984.html 
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Staatssekretärin bzw. dem beamteten Staatssekretär dieses Bundesministeriums 

wahrgenommen. 

Die Geschäftsführung der Stiftung gemäß § 10 MuKStiftG führt die laufenden Geschäfte. 

Durch einen Vermerk im jeweiligen Haushaltsgesetz bei Kapitel 1701 Titel 685 02 wird 

zugelassen, dass ein Bediensteter aus dem BMFSFJ die Geschäfte der Bundesstiftung 

Mutter und Kind unentgeltlich führt. 

Das Kuratorium ist das Beratungsgremium der Stiftung. Gemäß § 11 Abs. 1 MuKStiftG 

setzt sich dies aus bis zu 33 Mitgliedern zusammen. Diese werden vom 

Stiftungsratsvorsitz berufen. Die Vorsitzfunktion wird in aller Regel von der 

parlamentarischen Staatssekretärin bzw. dem parlamentarischen Staatssekretär des 

BMFSFJ wahrgenommen. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Stiftungsrat St’in Anja Stahmann (Vorsitzende, BMFSFJ, ab 07/2024) 

St’in Margrit Gottstein (Vorsitzende, BMFSFJ, bis 06/2024) 

Dr. Petra Follmar-Otto (BMFSFJ) 

Julia Krieger (BMFSFJ) 

Julia Funk (BMFSFJ) 

Dr. Jana Hallermann (BMF) 

Claudia Porr (MFFKI92) 

Monika Brüggenthies 

Andrea Schaller 

Thomas Früh (SMS93) 

Geschäftsführung Roland Simon (BMFSFJ, Geschäftsführer) 

Ralf Zegenhagen (BMFSFJ, stellv. Geschäftsführer) 

Heike Winterling (BMFSFJ, stellv. Geschäftsführerin) 

Kuratorium PSt’in Ekin Deligöz (Vorsitzende, BMFSFJ) 

Dr. Katja Leikert (MdB, CDU) 

Gülistan Yüksel (MdB, SPD) 

Nicole Bauer (MdB, FDP) 

Ulle Schauws (MdB, Bündnis 90/Die Grünen) 

Julia Seeberg 

Cornelia Rohn 

Angelika Wolff 

Dr. Natascha Sasserath-Alberti 

Heike Buschmann  

Stephanie Rohde  

Nicole Schmidt  

Sina Küster  

Juliane Meinhold 

Günter Jek  

Stephan Kassel 

Michael Hoffmeier 

Andrea Wilke-Wolff 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
92 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration des Landes Rheinland-Pfalz 

93 Staatsministerium für Soziales Gesundheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt des Landes Sachsen 
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Isabel Zenner 

Robert Höcherl 

Anja-Christin Faber 

Gabriele Lüdemann 

Holger Schulze  

Martina Wunsch 

Monika Burkhard 

Frank Winckler  

Tanja Demmel  

Dr. Irene Vorholz  

Alexander Frolow 

Sebastian Heimann  

Britta Susen 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

- - 

Die zentralen Einrichtungen in den Ländern, die mit der Bundesstiftung Mutter und Kind 

kooperieren, tragen den Personal- und Verwaltungsaufwand für die Weitergabe der 

Stiftungsmittel an die Hilfeempfängerinnen. 

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Das Errichtungsgesetz und die Satzung enthalten keine Regelungen zur Auflösung der 

Stiftung. Die Auflösung der Stiftung und somit auch der Vermögensanfall bedürfen einer 

gesonderten gesetzlichen Regelung. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Der Bund stellt gem. § 6 Abs. 1 MuKStiftG jährlich Mittel in Höhe von mindestens 

92,03 Mio. Euro (Kapitel 1701 Titel 685 02) für die Bundesstiftung zur Verfügung.  

Sie kann gemäß § 6 Abs. 2 MuKStiftG von den zufließenden Bundesmitteln jährlich bis zu 

511.000 Euro für den Aufbau eines Stiftungsvermögens verwenden. Zudem sind 

Bundesmittel, die von der Stiftung bis zum Abschluss eines Haushaltsjahres nicht für die 

Erfüllung des Stiftungszweckes ausgegeben worden sind, zusätzlich zum Aufbau des 

Stiftungsvermögens zu verwenden.  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist nach § 88 BHO berechtigt, die Stiftung zu prüfen. 

Rechtsaufsicht BMFSFJ 
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5.3. Bundesstiftung Gleichstellung 

Sitz der Stiftung Berlin 

Gründungsjahr 2021 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 94, 95 

Stiftungszweck ist die Stärkung und Förderung der Gleichstellung von Frauen und 

Männern in Deutschland. 

Der Stiftungszweck wird insbesondere durch folgende Aufgaben erfüllt:   

(1) Zusammentragen, Aufbereiten und Bereitstellen von Informationen, Daten und 

Fakten zum Themenbereich Gleichstellung sowie durch Beauftragung von 

Studien im Bedarfsfall,  

(2) Begleitung und Unterstützung des bundesweiten öffentlichen Diskurses zu 

gleichstellungspolitischen Themen,   

(3) Stärkung der praktischen Gleichstellungsarbeit, insbesondere durch Beratung 

von Verwaltung, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft bei der 

Entwicklung von Lösungsansätzen und deren Umsetzung,  

(4) Entwicklung und Erprobung von innovativen Maßnahmen zur Verwirklichung 

von Gleichstellung, gegebenenfalls einschließlich zugehöriger 

Fördermaßnahmen,   

(5) Vernetzung von Bund, Ländern, Kommunen, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und 

Wirtschaft, 

(6) Unterstützung gleichstellungspolitischer Initiativen, insbesondere, indem die 

Stiftung als Vernetzungsplattform der Zivilgesellschaft im Sinne eines offenen 

Hauses für Gleichstellung fungiert. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland hat die Bundesstiftung Gleichstellung durch das Gesetz 

zur Errichtung der Bundesstiftung Gleichstellung vom 18. Mai 2021 (BGBl Teil 1 Nr. 25, 

Seite 1139) im Jahr 2021 errichtet. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
94  Errichtungsgesetz abrufbar unter: 

https://www.gesetze-im-internet.de/gleibstiftg/BJNR113900021.html  

95  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.bundesstiftung-gleichstellung.de/stiftung/ueber-uns/#satzung 
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Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☐ ja  ☒ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und das Direktorium. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Stiftungsrat besteht aus zehn bestellten Mitgliedern, die dem Deutschen Bundestag 

angehören und der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend als Vorsitzender bzw. Vorsitzendem. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Stiftungsrat*) BM‘in Lisa Paus (BMFSFJ) 

Leni Breymaier (MdB, SPD) 

Josephine Ortleb (MdB, SPD) 

Sönke Rix (MdB, SPD) 

Silvia Breher (MdB, CDU/CSU) 

Dr. Katja Leikert (MdB, CDU/CSU) 

Ralph Edelhäußer (MdB, CDU/CSU) 

Ulle Schauws (MdB, Bündnis 90/Die Grünen) 

Filiz Polat (MdB, Bündnis 90/Die Grünen) 

Nicole Bauer (MdB, FDP) 

Direktorium Lisi Maier 

Dr. Arn Sauer 

*) Aus der Fraktion der AfD wurde kein MdB in den Stiftungsrat gewählt, so dass lediglich neun MdB der 

20. Legislaturperiode im Stiftungsrat vertreten waren. 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

31 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Die Bundesstiftung Gleichstellung kann nur durch Gesetz aufgelöst werden. Im Fall der 

Auflösung ist der Bund Anfallberechtigter für das Stiftungsvermögen (§ 15 GleiBStiftG). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Die Stiftung erhält eine jährliche Zuweisung des Bundes nach Maßgabe des jeweiligen 

durch das Bundeshaushaltsgesetz festgestellten Bundeshaushaltsplans (§ 4 Abs. 2 des 

GleiBStiftG). 
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Institutionelle Förderung (Zuweisung) Finanzierung aus  

5,33 Mio. Euro Kapitel 1703 Titel 685 21 
  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Bundesstiftung Gleichstellung unterliegt der 

Prüfung durch den BRH (§ 13 Abs. 3 GleiBStiftG). 

Rechtsaufsicht BMFSFJ 
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6. Bundesministerium für Gesundheit 

6.1. Stiftung Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen 

Sitz der Stiftung Bonn  

(Geschäftsstelle Berlin) 

Gründungsjahr 1995 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 96 

Zweck der Stiftung ist es, aus humanitären und sozialen Gründen und unabhängig von 

bisher erbrachten Entschädigungs- und sozialen Leistungen an Personen, die durch 

Blutprodukte unmittelbar oder mittelbar mit dem Human Immundeficiency Virus (HIV) 

oder infolge davon an AIDS erkrankt sind, lebenslang und an deren unterhaltsberechtigte 

Angehörige zeitlich begrenzt finanzielle Hilfe zu leisten und diese Zwecksetzung durch 

Auszahlung der Leistungen an die anspruchsberechtigten Personen zu erfüllen (§ 1 und § 

4 des Gesetzes über die humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen 

(HIV-Hilfegesetz – HIVHG)). 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland hat die Stiftung Humanitäre Hilfe für durch 

Blutprodukte HIV-infizierte Personen durch das HIV-Hilfegesetz vom 24. Juli 1995 

(BGBl. I S. 972; 1995 I S. 979), das zuletzt durch Artikel 6a des Gesetzes vom 18. Juli 2017 

(BGBl. I S. 2757) geändert worden ist, im Jahr 1995 errichtet. 

Stifter sind der Bund, die pharmazeutischen Unternehmen Bayer AG, Immuno GmbH, 

Baxter Deutschland GmbH, Behringwerke AG, Armour Pharma GmbH, Alpha Therapeutic 

GmbH und die Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☐ Einkommensstiftung   

☒ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☐ ja  ☒ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und der Stiftungsvorstand. 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
96  Errichtungsgesetz abrufbar unter: 

https://www.gesetze-im-internet.de/hivhg/BJNR097200995.html 
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Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Stiftungsrat besteht aus sieben Mitgliedern. Ein Mitglied wird vom BMG benannt. 

Zwei Mitglieder werden vom Deutschen Bundestag benannt. Zwei Mitglieder benennt 

das BMG auf Vorschlag der in § 5 Abs. 1 HIVHG genannten pharmazeutischen 

Unternehmen und der Blutspendedienste des DRK. Zwei weitere Mitglieder benennt das 

BMG auf Vorschlag der überörtlichen Hämophilieverbände. 

Der Stiftungsvorstand besteht aus dem vorsitzenden Mitglied und höchsten zwei 

weiteren Mitgliedern. Die Mitglieder des Stiftungsvorstandes werden vom BMG mit 

Zustimmung des Stiftungsrates bestellt. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Stiftungsrat Frau Dagmar Schmidt (MdB, SPD) 

Herr Tino Sorge (MdB, CDU/CSU) 

Dagmar Reichenbach (BMG) 

Roland Halang  

Dr. Susan Halimeh  

Dietmar Knopp  

Christian Schepperle 

Stiftungsvorstand Dr. Ute Braun 

Dr. Stefan Breuer 

Horst Schmidbauer† 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

5 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 0,77 Mio. Euro 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Aufhebung der Stiftung fällt das Stiftungsvermögen, das bei der Aufhebung noch 

vorhanden ist, anteilig den Stiftern zu (§ 9 der Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Das Prüfungsrecht des BRH ist in § 11 Abs. 4 HIVHG verankert. 

Rechtsaufsicht BMG 
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7. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare 
Sicherheit und Verbraucherschutz 

7.1. Stiftung Zukunftsfonds Asse  

Sitz der Stiftung Wolfenbüttel 

Gründungsjahr 2015 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 97, 98 

Zweck der Stiftung ist es, die regionale Landesentwicklung in den am 01.01.2015 zum 

Landkreis Wolfenbüttel gehörenden Gebieten (Fördergebiet) insbesondere im Gebiet um 

die Schachtanlage Asse II zu fördern, um dazu beizutragen, Belastungen durch die 

Einlagerung radioaktiver Abfälle in der Schachtanlage Asse II sowie den Weiterbetrieb bis 

zur Stilllegung einschließlich einer Rückholung radioaktiver Abfälle und der hiermit im 

Zusammenhang stehenden Maßnahmen auszugleichen. Die Förderung erfolgt 

insbesondere in den Bereichen 

(1) Wohnen, Infrastruktur und Siedlungsentwicklung, 

(2) Arbeit und Wirtschaft, 

(3) Bildung, Kinder- und Jugendarbeit, Soziales und Gesundheit, 

(4) Erneuerbare Energien, Umwelt und Klimaschutz, 

(5) Mobilität, Freizeit und Tourismus, 

(6) Kultur, Sport und Engagementförderung sowie 

(7) Wissenschaft und Forschung. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Situation um die Schachtanlage Asse II wurde und wird in den benachbarten 

Gemeinden als konkrete Belastung empfunden. Als Ausgleich hat der Bund entschieden, 

eine durch Landesgesetz gegründete Stiftung nach öffentlichem Recht des Landes 

Niedersachsen, den sogenannten „Assefonds“, mit finanziellen Mitteln auszustatten. Die 

Stiftung soll damit in die Lage versetzt werden, im Allgemeininteresse liegende Projekte 

in der Region zu fördern. 

Mit dem Gesetz über die „Stiftung Zukunftsfonds Asse“ (AsseStG) vom 12.11.2015 hat 

der Niedersächsische Landtag die Errichtung einer rechtsfähigen Stiftung des 

öffentlichen Rechts des Landes Niedersachsen beschlossen. 

Bei der eigentlichen Errichtung der Landesstiftung durch Landesgesetz war der Bund 

nicht beteiligt. Die Entscheidung zur Förderung und die Zuweisungen gehen vom Bund 

aus. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
97  Errichtungsgesetz abrufbar unter: 

https://voris.wolterskluwer-online.de/browse/document/ae315051-0e0b-3559-8b9c-253c6b3a71be 

98  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://zukunftsfonds-asse.de/fileadmin/media/downloads/mbl-2024-104-Hauptdokument.pdf 

https://voris.wolterskluwer-online.de/browse/document/ae315051-0e0b-3559-8b9c-253c6b3a71be
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Kategorie 

☐ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☒ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☐ ja  ☒ nein 

Die Stiftung verfolgt lediglich gemäß § 2 Abs. 2 AsseStG insbesondere gemeinnützige 

Zwecke im Sinne des Dritten Abschnitts (Steuerbegünstigte Zwecke) des Zweiten Teils 

der AO. 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und der Stiftungsvorstand.   

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Stiftungsrat besteht aus 15 Mitgliedern. Ein Mitglied wird vom für nukleare 

Entsorgung zuständigen Bundesministerium entsandt. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Stiftungsrat Uwe Schäfer 

Falk Hensel 

Prof. Dr. Gert Bikker 

Marcus Bosse 

Thomas Fricke 

Sarah Grabenhorst-Quidde 

Iris Graffunder (BGE, durch BMUV entsandt) 

André Isensee 

Marco Kelb 

Dr. Diethelm Krause-Hotopp 

Dirk Neumann 

Marten Jobst Schrader 

Alexander von Veltheim 

Dr. Ulrike Witt 

Rudolf Wollrab 

Stiftungsvorstand Christiana Steinbrügge 

Dirk Neumann 

Axel Szybay 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

6 - 
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Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Der Bund hat kein Stiftungskapital eingebracht. Im Fall der Auflösung der Stiftung fällt 
deren Vermögen an den Landkreis Wolfenbüttel, der es für die in § 2 Abs. 1 AsseStG 
genannten Zwecke zu verwenden hat (§ 4 Abs. 4 AsseStG). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung (Zuweisung) Finanzierung aus  

3,00 Mio. Euro Kapitel 1603 Titel 686 03 
  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH hat ein Erhebungs- und Prüfungsrecht zur Prüfung der Rechnungen und der 

Wirtschaftsführung (Ziffer 6.3 der Satzung). 

Rechtsaufsicht Niedersachsen, Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale 

Entwicklung 
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7.2. Stiftung Zukunftsfonds Morsleben  

Sitz der Stiftung Haldensleben 

Gründungsjahr 2020 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 99, 100 

Zweck der Stiftung ist es, die regionale Landesentwicklung in den zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens des MorsStG zum Landkreis Börde gehörenden Gebieten und in den 

Gebieten der unmittelbar an den Landkreis Börde angrenzenden Gemeinden 

(Fördergebiet), insbesondere im Gebiet um die Schachtanlagen Morsleben und Beendorf, 

zu fördern, um dazu beizutragen, Belastungen durch die Einlagerung radioaktiver Abfälle 

in der Schachtanlage Morsleben und Belastungen durch den Weiterbetrieb bis zur 

Stilllegung des Endlagers für schwach- bis mittelradioaktive Abfälle in Morsleben 

auszugleichen. Die Förderung erfolgt auf Antrag insbesondere in den Bereichen: 

(1) Wohnen, Infrastruktur und Siedlungsentwicklung, 

(2) Arbeit und Wirtschaft, 

(3) Bildung, Kinder- und Jugendarbeit, Soziales und Gesundheit, 

(4) erneuerbare Energien, Umwelt und Klimaschutz, 

(5) Mobilität, Freizeit und Tourismus, 

(6) Kultur, Sport und Engagementförderung sowie 

(7) Wissenschaft und Forschung. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Mit dem Gesetz über die „Stiftung Zukunftsfonds Morsleben“ (MorsStG) vom 08.07.2020 

hat der Landtag von Sachsen-Anhalt die Errichtung einer rechtsfähigen Stiftung des 

öffentlichen Rechts des Landes Sachsen-Anhalt beschlossen. 

Bei der Errichtung der Landesstiftung durch Landesgesetz war der Bund nicht beteiligt. 

Der Bund hat kein Stiftungskapital eingebracht. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☐ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☒ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
99  Errichtungsgesetz abrufbar unter: 

https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-MorslebenStiftErGSTrahmen 

100 Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.landkreis-boerde.de/fileadmin/user_upload/Satzung_Stand_2020-11-25.pdf 

https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-MorslebenStiftErGSTrahmen
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Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und der Stiftungsvorstand.   

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Stiftungsrat besteht aus neun Mitgliedern. Ein Mitglied wird vom für nukleare 

Entsorgung zuständigen Bundesministerium entsandt.   

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Stiftungsrat Christoph Krone 

(Steffi Mitschke) 

Tim Krümmling 

Werner Müller (bis 07/2024) 

Uwe Schubert (ab 07/2024) 

Albrecht Bodenhausen 

Ulrich Scheele 

Bernd Schauder 

Frank Alvermann 

Dr. Thomas Lautsch (BGE, durch BMUV entsandt) 

Stiftungsvorstand Martin Stichnoth 

Torsten Kniep 

David Wieter 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

2 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Der Bund hat kein Stiftungskapital eingebracht.  

Im Fall der Auflösung der Stiftung fällt das Stiftungsvermögen zu drei Fünfteln an den 

Landkreis Börde sowie zu jeweils einem Fünftel an die Verbandsgemeinde Flechtingen 

und die Gemeinde Ingersleben. Die kommunalen Gebietskörperschaften dürfen diese 

Mittel nur für die in § 2 Abs. 1 MorsStG genannten Zwecke verwenden (§ 4 Abs. 4 

MorsStG). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung (Zuweisung)  Finanzierung aus  

0,40 Mio. Euro Kapitel 1603 Titel 686 02 
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Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH hat ein Erhebungs- und Prüfungsrecht zur Prüfung der Rechnungen und der 

Wirtschaftsführung (§ 10 Abs. 3 der Satzung). 

Rechtsaufsicht Sachsen-Anhalt, Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt 
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8. Bundesministerium für Bildung und Forschung 

8.1. Stiftung Deutsches Krebsforschungszentrum  

Sitz der Stiftung Heidelberg 

Gründungsjahr 1964 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 101 

Als Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren widmet sich das 

DKFZ der Aufgabe, Krebsforschung zu betreiben. Ziel ist es, die Entstehung von Krebs zu 

untersuchen, Risikofaktoren zu identifizieren und Strategien zu entwickeln, um zu 

verhindern, dass Menschen an Krebs erkranken. Das DKFZ entwickelt neue Ansätze, mit 

denen Tumoren präziser diagnostiziert und Krebspatientinnen und -patienten 

erfolgreicher behandelt werden können. 

Das DKFZ kann weitere damit im Zusammenhang stehende Aufgaben übernehmen. 

Hierzu gehören u. a. solche im Bereich der Fort- und Weiterbildung, insbesondere die 

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, der Krebsinformation und 

Krebsprävention, der translationalen Forschung, der Gesundheitsökonomie, der 

Umsetzung, Nutzung und Verwertung der Forschungsergebnisse sowie Aufgaben im 

Sinne der Politikberatung.  

Die Forschungsergebnisse sollen der Öffentlichkeit in geeigneter Weise zugänglich 

gemacht werden. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Das DKFZ wurde als eine Stiftung des Landes Baden-Württemberg (BW) durch die 

Bundesrepublik mitgegründet. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☐ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☒ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind das Kuratorium, der Stiftungsvorstand und der 

Wissenschaftliche Rat. 

 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
101 Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.dkfz.de/fileadmin/user_upload/Skoe/%C3%9Cber_uns/Organisation_und_Management/Satzung.pdf 
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Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Kuratorium besteht aus bis zu zwölf Mitgliedern, die ihr Amt ehrenamtlich ausüben. 

Hiervon werden zwei Mitglieder vom Bund entsandt und abberufen. Der Bund führt den 

Vorsitz im Kuratorium. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Kuratorium Prof. Dr. Veronika von Messling (BMBF, Vorsitzender) 

Clemens Benz (stellv. Vorsitzender) 

Prof. Dr. Raymond DuBois 

Prof. Dr. Michael Ghadimi (ab 10/2024) 

Dr. Antonius Helou (BMG) 

Prof. Dr. Ana Martin-Villalba 

Prof. Dr. Frauke Melchior 

Ulla Ohlms (ab 10/2024) 

Esther Pfalzer 

Prof. Dr. Andreas Trumpp 

Prof. Dr. Heike Wieland 

Prof. Dr. Hedvig Hricak (bis 10/2024) 

Dr. Suzanna Randall (bis 10/2024) 

Prof. Dr. Olaf Ortmann (bis 10/2024) 

Dr. Annerose Beck (bis 10/2024) 

Stiftungsvorstand Prof. Dr. Michael Baumann 

Ursula Weyrich 

Wissenschaftlicher 
Rat 

Prof. Dr. Ana Martin-Villalba 

Prof. Dr. Aurelio Teleman 

Prof. Dr. Andreas Trumpp 

Dr. Michael Milsom 

Prof. Dr. Duncan Odom 

Prof. Dr. Karen Steindorf 

Dr. Petra Schrotz-King 

Prof. Dr. Michael Platten 

Dr. Marco Binder 

Prof. Dr. Mark Ladd 

Dr. Ina Kurth 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

3.483 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 
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Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Aufhebung des DKFZ oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Stiftungsvermögen dem Bund und dem Land Baden-Württemberg im Verhältnis des 

Werts der von ihnen geleisteten Zuschüsse anheim, soweit es den Wert der gewährten 

Zuschüsse und etwa geleisteten Sacheinlagen im Zeitpunkt der Aufhebung nicht 

übersteigt. Die zurückgeflossenen Zuschüsse sind unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Ein dann noch vorhandener Überschuss ist im 

Einvernehmen mit dem Bund an eine gemeinnützige Körperschaft zwecks Verwendung 

für die Förderung der Krebsforschung zu übertragen (§ 26 Abs. 1 der Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Seit 1975 trägt das Land Baden-Württemberg einen Anteil von 10 Prozent an der 

Finanzierung, Hauptkostenträger ist der Bund mit einem Anteil von 90 Prozent. 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

212,68 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 685 70 

30,41 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 894 70 

  

Projektförderung Finanzierung aus 

59,42 Tsd. Euro Kapitel 0901 Titel 683 21 

50,05 Tsd. Euro Kapitel 1601 Titel 686 02 

22,32 Tsd. Euro Kapitel 3004 Titel 683 10 

84,17 Tsd. Euro Kapitel 3004 Titel 683 24 

83,24 Tsd. Euro Kapitel 3004 Titel 683 40 

67, 96 Tsd. Euro Kapitel 3004 Titel 685 18 

2,44 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 685 30 

5,13 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 685 31 

0,46 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 685 32 

18,64 Tsd. Euro Kapitel 3004 Titel 687 04 
 

  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist nach § 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als 
Zuwendungsempfängerin zu prüfen. 

Darüber hinaus sind die Prüfungsrechte der Rechnungshöfe in § 21 der Satzung 

verankert. 

Rechtsaufsicht Baden-Württemberg, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
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8.2. Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung  

Sitz der Stiftung Bremerhaven 

Gründungsjahr 1980 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 102 

Zweck der Stiftung ist es, Polar-, Meeres- und Küstenforschung im Rahmen der 

Aufgaben und Ziele der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher 

Forschungszentren e.V. (HGF) zu betreiben und zu fördern.  

Der Stiftungszweck wird verwirklicht durch eigene Forschungsarbeiten, durch die 

Koordination sowie technische und logistische Unterstützung der deutschen 

Polarforschung sowie in gemeinsamen Projekten der Polar-, Meeres- und 

Küstenforschung im Rahmen nationaler, europäischer und internationaler Programme 

einschließlich Errichtung, Betrieb und Weiterentwicklung von Forschungsplattformen, 

Langzeitobservatorien und Dateninformationssystemen.  

Die Stiftung trägt zur Initiierung, Entwicklung und Koordination weiterer 

Forschungsprogramme und Forschungsarbeiten bei und fördert die Zusammenarbeit 

zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft einschließlich des Wissens- und 

Technologietransfers.  

Die Stiftung pflegt die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Hochschulen und anderen 

nationalen und internationalen Wissenschaftseinrichtungen und unterhält eine enge 

Kooperation mit der Universität Bremen.  

Die Stiftung fördert den wissenschaftlichen und wissenschaftlich-technischen 

Nachwuchs sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildung.  

Die Stiftung unterstützt die deutsche Bundesregierung bei der Wahrnehmung der Rechte 

und Pflichten, die ihr aus den von der Bundesrepublik Deutschland geschlossenen 

völkerrechtlichen Vereinbarungen und bei der Ausführung von Bundesgesetzen in Bezug 

auf die Polargebiete erwachsen.  

Die Forschungsergebnisse der Stiftung sollen für die Fachwelt veröffentlicht und der 

Öffentlichkeit sowie politischen Entscheidungsträgern in geeigneter Weise zugänglich 

gemacht werden. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Stiftung wurde durch die Freie Hansestadt Bremen errichtet. Die Verpflichtung des 

Bundes zur gemeinsamen Finanzierung der Stiftung (Schlüssel 90:10) ergibt sich aus dem 

mit den Ländern abgeschlossenen Konsortialvertrag. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☐ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☒ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
102  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.awi.de/fileadmin/user_upload/AWI/Ueber_uns/Organisation/AWI_Satzung_20201218.pdf 
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Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind das Kuratorium, der Wissenschaftliche Beirat, das Direktorium 

und der Wissenschaftliche Rat. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Kuratorium besteht aus höchstens 13 Mitgliedern. Der Bund entsendet drei Personen 

in das Kuratorium (BMBF, AA, BMEL). 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Kuratorium Stefan Müller (BMBF) 

Kathrin Moosdorf 

Wiebke Stuhrberg 

Dr. Miriam Wolter (AA) 

Anne Loos (BMEL) 

Steffen Weber 

Friederike Kampschulte 

Rüdiger Eichel 

Janina Marahrens-Hashagen 

Ernesto Harder 

Prof. Dr. Oliver Zielinski 

Prof. Dr. Kirsten Küsel 

Prof. Dr. Manfred Wendisch 

Wissenschaftlicher 
Beirat 

Prof. Dr. Gerald Haug 

Prof. Dr. Rudolf Amann 

Prof. Dr. Jochen Erbacher 

Prof. Dr. Jutta Günther  

 (ständige Vertretung: Prof. Dr. Michal Kucera) 

Prof. Dr. Helen Louise Johnson 

Dr. Gerd Kraus 

Prof. Dr. Amaelle Landais Israel 

Prof. Dr. AJ (Albertinka) Murk 

Prof. Dr. Katherine Richardson 

Prof. Dr. Axel Timmermann 

Prof. Dr. Warwick Vincent 

Prof. Dr. Ricarda Winkelmann 

Karina Würtz 

Direktorium Prof. Dr. Antje Boetius 

Dr. Karsten Wurr 

Dr. Uwe Nixdorf 

Prof. Dr. Karen Wiltshire (bis 06/24) 

Prof. Dr. Maarten Boersma (ab 07/24) 

Prof. Dr. Thomas Jung 
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Wissenschaftlicher 
Rat 

PD Dr. Martin Werner (Vorsitz) 

Dr. Christian Bock (stellv. Vorsitz) 

Dr. Melanie Bergmann 

Prof. Dr. Maarten Boersma 

Prof. Dr. Bernhard Diekmann 

Dr. Tobias Dolsch 

Prof. Dr. Ilka Weikusat  

Dr. Walter Geibert 

Prof. Dr. Guido Grosse 

Prof. Dr. Christian Haas 

Dr. Christoph Held 

Prof. Dr. Ulrike Herzschuh 

Prof. Dr. Helmut Hillebrand 

Dr. Moritz Holtappels 

Prof. Dr. Morten Iversen 

Prof. Dr. Thomas Jung 

Dr. Lars Kaleschke 

Prof. Dr. Torsten Kanzow 

Prof. Dr. Sabine Kasten 

Dr. Bernd Krock 

Dr. Frank Lamy 

Prof. Dr. Gerrit Lohmann 

Dr. Cédric Meunier 

Prof. Dr. Markus Rex 

Prof. Dr. Claudio Richter 

Prof. Dr. Björn Rost 

PD Dr. Vera Schlindwein 

Dr. Matthew Slater 

Dr. Kathleen Stoof-Leichsenring 

Dr. Antje Wichels 

Prof. Dr. Frank Wilhelms 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

1.491 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Der Bund finanziert einzelne Vermögensgegenstände (z. B. Forschungsschiffe). Diese 

bleiben im Eigentum des Bundes und werden dem AWI unentgeltlich zur Nutzung 

überlassen. 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen der Stiftung an die Bundesrepublik Deutschland sowie die Länder Freie 
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Hansestadt Bremen, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen im Verhältnis 

der von ihnen geleisteten Zuwendungen, die es unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige Zwecke auf dem Gebiet der Förderung von Wissenschaft und Forschung 

zu verwenden haben (§ 15 Abs. 2 der Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

140,52 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 685 70 

19,41 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 894 70 

  

Projektförderung Finanzierung aus 

0,22 Mio. Euro Kapitel 0901 Titel 683 12 

91,02 Tsd. Euro Kapitel 0901 Titel 683 31 

0,22 Mio. Euro Kapitel 0901 Titel 683 32 

0,36 Mio. Euro Kapitel 1005 Titel 544 31 

3,26 Tsd. Euro Kapitel 1005 Titel 686 01 

3,29 Tsd. Euro Kapitel 1005 Titel 686 31 

25,33 Tsd. Euro Kapitel 1005 Titel 893 11 

17,66 Tsd. Euro Kapitel 1005 Titel 893 31 

0,20 Mio. Euro Kapitel 1604 Titel 544 01 

1,40 Mio. Euro Kapitel 1604 Titel 894 02 

0,47 Mio. Euro Kapitel 1614 Titel 532 02 

39,18 Tsd. Euro Kapitel 3003 Titel 541 01 

0,12 Mio. Euro Kapitel 3003 Titel 68 518 

0,17 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 68 327 

0,21 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 683 40 

0,16 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 685 32 

1,06 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 685 40 

0,11 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 685 42 

3,67 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 685 44 

0,20 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 687 02 

0,11 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 687 04 

4,61 Tsd. Euro Kapitel 3004 Titel 894 23 

0,48 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 894 50 

1,61 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 899 40 

0,30 Mio. Euro Kapitel 6092 Titel 686 05 

83,32 Tsd. Euro Kapitel 6092 Titel 686 15 

14,47 Tsd. Euro Kapitel 6092 Titel 686 25 

31,51 Tsd. Euro Kapitel 6092 Titel 686 31 
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Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Die haushaltsmäßigen Befugnisse der Zuwendungsgeber und die Prüfungsrechte der 

Rechnungshöfe bleiben durch die Satzung unberührt (§ 15 der Satzung). 

Rechtsaufsicht Die Stiftung untersteht der Rechtsaufsicht der Senatorin bzw. des Senators für 

Wissenschaft der Freien Hansestadt Bremen. 
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8.3. Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ) 

Sitz der Stiftung Potsdam  

Gründungsjahr 1992 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 103 

Zweck der Stiftung ist die Förderung der wissenschaftlichen Forschung auf dem Gebiet 

der Geowissenschaften, insbesondere der kontinentalen Lithosphäre, durch 

(a) eigene Forschung, die neue großforschungsspezifische Ansätze verfolgen soll, 

und  

(b) Unterstützung der geowissenschaftlichen Forschung in Deutschland durch 

Koordination, Logistik und Bereitstellung von wissenschaftlichen Infrastrukturen 

und Plattformen in gemeinsamen Projekten und in internationaler Kooperation, 

insbesondere durch 

− Entwicklung und Vorhaltung moderner Technologie für Verbundvorhaben, 

wie z. B. die internationalen Programme zur Katastrophenvorsorge, für den 

Betrieb von Infrastrukturen und Plattformen (z.B. Gerätepools, Bohranlagen) 

und für internationale Programme (z.B. Satelliten zur Erdbeobachtung); 

− Übernahme von Aufgaben der Gemeinschaftsforschung im Bereich der 

Wissenschaften der festen Erde, insbesondere Koordination von 

internationalen und nationalen Programmen, Durchführung von 

Observatorienprogrammen sowie den Aufbau und Betrieb von Datenzentren. 

Zweck der Stiftung ist zudem die Förderung des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns 

zur globalen Nachhaltigkeit durch transdisziplinäre und transformative Forschung und 

Beratung, um gesellschaftliche Wandlungsprozesse hin zur Nachhaltigkeit zu verstehen, 

zu befördern und mitzugestalten sowie durch wissenschaftlichen Austausch und Multi-

Stakeholder-Dialoge an der Schnittstelle von Forschung, Politik, Wirtschaft und 

Gesellschaft im lokalen, nationalen und internationalen Kontext. 

Die Stiftung soll darüber hinaus die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Institutionen 

des In- und Auslandes pflegen. 

Die Stiftung kann im Rahmen des Stiftungszwecks auch weitere damit in Zusammenhang 

stehende Aufgaben, insbesondere solche der Aus-, Fort- und Weiterbildung übernehmen. 

Die Stiftung fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Der Bund (vertreten durch das BMBF) und das Land Brandenburg (vertreten durch das 

MWFK104) haben auf der Basis der Wissenschaftsratsempfehlungen vom 4. und 5. Juli 

1991 zu den Instituten der Akademie der Wissenschaften der DDR im Februar 1992 die 

Ausführungsvereinbarung zur Rahmenvereinbarung Forschungsförderung nach 

Art. 91 b GG über die gemeinsame Förderung der Stiftung des öffentlichen Rechts 

„Geoforschungszentrum Potsdam (GFZ)“ abgeschlossen. 

Errichtet wurde die Stiftung auf Basis des damals geltenden Stiftungsgesetzes durch 

Verwaltungsakt (Stiftungsakt) des Landes Brandenburg. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
103 Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.gfz.de/fileadmin/gfz/Ueber_uns/Stiftungssatzung/20230101_GFZ-Stiftungssatzung_DE.pdf 

104 Ministerium für Wirtschaft, Forschung und Kultur 
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Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☐ ja  ☒ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind das Kuratorium und der Vorstand. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Kuratorium besteht aus höchstens neun Mitgliedern, die ihr Amt ehrenamtlich 

ausüben. Der Bund entsendet zwei Mitglieder, ein weiteres wird vom Land Brandenburg 

entsandt. Darüber hinaus werden bis zu sechs Persönlichkeiten aus den Bereichen von 

Wissenschaft, Wirtschaft oder Gesellschaft, die vom Bund im Einvernehmen mit dem 

Land berufen werden. Den Vorsitz des Kuratoriums übernimmt eine Vertreterin bzw. ein 

Vertreter des Bundes.    

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Kuratorium Oda Keppler (Vorsitzende, BMBF, bis 09/2024) 

Dr. Wolf Junker (Vorsitzender, BMBF, ab 09/2024) 

Dr. Peer Hoth (BMWK, bis 11/2024) 

Tobias Dünow (stellv. Vorsitzender, MWFK2) 

Dr. Uta Alisch 

Prof. Dr. Carla Braitenberg  

Dr. Norbert Lossau  

Prof. Dr. Wolfgang Wahlster  

Prof. Dr. Hildegard Westphal 

Vorstand Prof. Dr. Susanne Buiter 

Dr. Stefan Schwartze 

Marco Kupzig 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

1.193 - 
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Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen der Stiftung an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine 

andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung von 

Wissenschaft und Forschung. Über die Anfallberechtigte oder den Anfallberechtigten 

beschließt das Kuratorium. Der Beschluss des Kuratoriums darf erst nach Zustimmung 

durch das zuständige Finanzamt ausgeführt werden (§ 21 Abs. 2 der Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

In der Ausführungsvereinbarung zur Rahmenvereinbarung Forschungsförderung nach 

Art. 91 b GG über die gemeinsame Förderung der Stiftung des öffentlichen Rechts 

„Geoforschungszentrum Potsdam (GFZ)“ wurde vereinbart,  dass der Zuwendungsbedarf 

der Stiftung durch den Bund zu 90 Prozent und durch das Land Brandenburg zu 10 

Prozent gedeckt werden soll. 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

63,95 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 685 70 

9,85 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 894 70 

  

Projektförderung Finanzierung aus 

0,28 Mio. Euro Kapitel 0501 Titel 687 40 

45,02 Tsd. Euro Kapitel 0501 Titel 687 43 

1,20 Mio. Euro Kapitel 0901 Titel 683 32 

24,77 Tsd. Euro Kapitel 0903 Titel 541 01 

0,76 Mio. Euro Kapitel 0903 Titel 683 01 

0,33 Mio. Euro Kapitel 0903 Titel 686 08 

19,29 Tsd. Euro Kapitel 1005 Titel 686 31 

Kapitel 1005 Titel 893 31 

0,28 Mio. Euro Kapitel 1005 Titel 686 62 

Kapitel 1005 Titel 892 11 

99,66 Tsd. Euro Kapitel 1005 Titel 686 63 

0,13 Mio. Euro Kapitel 1005 Titel 687 31 

4,99 Tsd. Euro Kapitel 1205 Titel 686 04 

0,11 Mio. Euro Kapitel 1601 Titel 632 05 

46,88 Tsd. Euro Kapitel 1601 Titel 685 01 

0,12 Mio. Euro Kapitel 1601 Titel 686 02 

87,50 Tsd. Euro Kapitel 1605 Titel 544 01 

0,16 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 541 01 

0,21 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 683 10 
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81,49 Tsd. Euro Kapitel 3004 Titel 685 32 

0,92 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 685 40 

0,14 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 685 41 

2,69 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 685 42 

3,35 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 685 43 

0,44 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 685 44 

55,39 Tsd. Euro Kapitel 3004 Titel 687 02 

15,95 Tsd. Euro Kapitel 3004 Titel 687 04 

0,14 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 894 23 

0,24 Mio. Euro Kapitel 6092 Titel 686 06 

0,16 Mio. Euro Kapitel 6092 Titel 686 21 

0,20 Mio. Euro Wirtschaftsplan des GIZ105 

0,38 Mio. Euro Denkmalschutzsonderprogramm des 
Bundes XII (DS XII) 

 
  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist nach § 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als 

Zuwendungsempfängerin zu prüfen. 

Rechtsaufsicht Land Brandenburg, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur 

 

  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
105 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH 
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8.4. Max Weber Stiftung - Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland  

Sitz der Stiftung Bonn 

Gründungsjahr 2002 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 106, 107 

Die Max Weber Stiftung (MWS) zählt zu den maßgeblichen Trägern deutscher geistes- 

und sozialwissenschaftlicher Forschung im Ausland. Sie unterhält weltweit 

wissenschaftlich autonome Institute, die eine Brückenfunktion zwischen den Gastländern 

und Deutschland einnehmen und eine wichtige Rolle in der internationalen 

Wissenschaftslandschaft spielen. 

Zweck der Stiftung ist die Förderung  

(1) der Forschung mit Schwerpunkten auf den Gebieten der Geschichts-, Kultur-, 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in ausgewählten Ländern und  

(2) des gegenseitigen Verständnisses zwischen Deutschland und diesen Ländern. 

Die Stiftung unterhält mit dieser Zielrichtung im jeweiligen Gastland deutsche 

Forschungsinstitute (Institute) und fördert vorbereitende und begleitende Tätigkeiten. 

Die Institute sind im Rahmen der Satzung der Stiftung selbstständige Einrichtungen, die 

in ihrer wissenschaftlichen Arbeit unabhängig sind. Sie betreiben eigene Forschung und 

fördern dabei die Zusammenarbeit zwischen den deutschen Geisteswissenschaften und 

den Geisteswissenschaften des Gastlandes. 

Diese Aufgaben nehmen die Institute wahr insbesondere durch 

(1) Publikationen,  

(2) wissenschaftliche Veranstaltungen wie Ausstellungen, Kolloquien und Tagungen 

(3) wissenschaftliche Auskünfte und Beratungen sowie die Vermittlung 
wissenschaftlicher Kontakte, 

(4) Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, insbesondere durch Stipendien, 

(5) Errichtung und Verwaltung von Bibliotheken und Archiven. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die MWS wurde vom Bund mit dem Gesetz zur Errichtung einer Stiftung Deutsche 

Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, Bonn (DGIAG) vom 20. Juni 2002 (BGBl I, 

S. 2003), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Juni 2021 (BGBl I, S. 1614) errichtet. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 
 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
106 Errichtungsgesetz abrufbar unter: 

https://www.gesetze-im-internet.de/geistwstiftg/BJNR200300002.html 

107  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.maxweberstiftung.de/fileadmin/user_upload/upload/MWS-Satzung_Stand_22.11.2024.pdf 

https://www.gesetze-im-internet.de/geistwstiftg/BJNR200300002.html
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Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat, der bzw. die Vorsitzende des Stiftungsrats 

(Präsident bzw. Präsidentin), die Direktionsversammlung, die Direktorinnen und 

Direktoren der Institute sowie der Geschäftsführer bzw. die Geschäftsführerin.  

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Stiftungsrat besteht aus elf vom BMBF für eine Amtszeit von vier Jahren berufenen 

Mitgliedern. Es werden zwei Mitglieder berufen, die von der Bundesregierung benannt 

werden. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Stiftungsrat Prof. Dr. Kim Siebenhüner 

Prof. Dr. Judit Árokay 

Prof. Dr. Sebastian Conrad 

Prof. Dr. Nikolas Jaspert 

Dr. Volker Meyer-Guckel 

Prof. Dr. Maren Röger 

Andrea Stohr (AA) 

Ulrich Scharlack (BMBF) 

Prof. Dr. Tanja Michalsky 

Prof. Dr. Judith Pfeiffer 

Präsidentin 
(Vorsitzende des 
Stiftungsrates) 

Prof. Dr. Dr. h.c. Ute Frevert 

Direktions-
versammlung 

Prof. Dr. Peter Geimer 

Prof. Dr. Christina von Hodenberg 

Prof. Dr. Klaus Oschema 

Prof. Dr. Petra Terhoeven 

Dr. habil. Magdalena Saryusz-Wolska 

Prof. Dr. Simone Lässig 

Prof. Dr. Franz Waldenberger 

Dr. Sebastian Schwecke 

Dr. Sandra Dahlke 

Prof. Dr. Jens Hanssen 

Prof. Dr. Christoph Neumann 

Direktorinnen und 
Direktoren der 
Institute 

Prof. Dr. Peter Geimer 

Prof. Dr. Christina von Hodenberg 

Prof. Dr. Klaus Oschema 

Prof. Dr. Petra Terhoeven 

Dr. habil. Magdalena Saryusz-Wolska 

Prof. Dr. Simone Lässig 

Prof. Dr. Franz Waldenberger 

Dr. Sebastian Schwecke 
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Dr. Sandra Dahlke 

Prof. Dr. Jens Hanssen 

Prof. Dr. Christoph Neumann 

Geschäftsführer Dr. Harald Rosenbach 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

413 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Das Errichtungsgesetz und die Satzung enthalten keine Regelungen zur Auflösung der 

Stiftung. Die Auflösung der Stiftung und somit auch der Vermögensanfall bedürfen einer 

gesonderten gesetzlichen Regelung. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

46,89 Mio. Euro Kapitel 3003 Titel 685 20 

1,42 Mio. Euro Kapitel 3003 Titel 894 20 
 

 
 

 

 
 

 
 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung unterliegen der Prüfung durch den 

BRH (§14 Abs. 2 Satz 2 DGIAG sowie § 17 Abs. 2 Satz 2 der Satzung). 

Rechtsaufsicht BMBF 
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8.5. Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel (GEOMAR) 

Sitz der Stiftung Kiel 

Gründungsjahr 2012 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 108, 109 

Zweck der Stiftung ist es, im Rahmen der Mission der Hermann von Helmholtz-

Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. (HGF), Ozeanforschung auf 

internationalem Spitzenniveau zu betreiben und zu fördern, insbesondere durch  

• eigene Forschung und  

• Unterstützung der meereswissenschaftlichen Forschung in Deutschland durch 

Koordination, Logistik und technische Hilfestellung in gemeinsamen Projekten 

der Ozeanforschung und in nationalen, europäischen und internationalen 

Programmen.  

Hierzu arbeitet die Stiftung eng mit Hochschulen und Forschungs-einrichtungen auf 

nationaler und internationaler Ebene zusammen. Sie unterhält eine enge Kooperation mit 

der ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel (CAU). 

Die Stiftung betreibt grundlagenorientierte Forschung und Entwicklung und soll weitere 

Forschungsprogramme und Forschungsarbeiten anregen, entwickeln und koordinieren. 

Sie fördert die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.  

Die Stiftung fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs.  

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeiten sollen für die Fachwelt veröffentlicht und 

der breiten Öffentlichkeit in geeigneter Weise zugänglich gemacht werden. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Stiftung wurde vom Land Schleswig-Holstein durch Verabschiedung des Gesetzes 

über die Errichtung der Stiftung „Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel 

(GEOMAR)“ vom 5. Oktober 2011 errichtet.  

Die Verpflichtung des Bundes zur gemeinsamen Finanzierung der Stiftung (Schlüssel 

90:10) ergibt sich aus dem mit dem Land abgeschlossenen Konsortialvertrag. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☐ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☒ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
108 Errichtungsgesetz abrufbar unter: 

https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/bssh/document/jlr-GEOMARStiftErGSHpP4 

109  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.geomar.de/fileadmin/content/zentrum/struktur/SatzungGEOMARfinal-06-2014.pdf 

https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/bssh/document/jlr-GEOMARStiftErGSHpP4
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Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind das Kuratorium und das Direktorium. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Kuratorium besteht aus höchstens neun Mitgliedern, darunter ein Mitglied für das für 

die Förderung der wissenschaftlichen Forschung zuständigen Ministerium des Bundes 

(BMBF). 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Kuratorium Stefan Müller (BMBF) 

Guido Wendt 

Prof. Dr. Ralph Schneider 

Prof. Dr. Frank Kempken 

Prof. Dr. Ulrike Lohmann 

Prof. Dr. Monika Sester 

Prof. Dr. Sunhild Kleingärtner 

Nikolaus Gelpke 

Prof. Dr. Monika Rhein 

Direktorium Prof. Dr. Katja Matthes 

Frank Spiekermann 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

775 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Der Bund finanziert einzelne Vermögensgegenstände (z. B. Forschungsschiffe). Diese 

bleiben im Eigentum des Bundes und werden dem GEOMAR unentgeltlich zur Nutzung 

überlassen. 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Bei Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen der Stiftung an den Bund und das Land Schleswig-Holstein, die es unmittelbar 

und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden haben (§ 17 Abs. 2 der 

Satzung). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

54,67 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 685 70 

12,87 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 894 70 
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Projektförderung Finanzierung aus 

486,53 Tsd. Euro Kapitel 0901 Titel 683 12 

0,22 Mio. Euro Kapitel 0901 Titel 686 26 

0,23 Mio. Euro Kapitel 0903 Titel 683 01 

0,33 Mio. Euro Kapitel 1614 Titel 532 02 

0,40 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 683 10 

14,60 Tsd. Euro Kapitel 3004 Titel 683 40 

11,23 Tsd. Euro Kapitel 3004 Titel 685 32 

0,77 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 685 40 

5,41 Mio. Euro Kapitel 3004 Titel 685 44 

2,84 Tsd. Euro Kapitel 3004 Titel 687 02 

81,18 Tsd. Euro Kapitel 3004 Titel 894 40 

30,00 Tsd. Euro Kapitel 3004 Titel 686 31 
 

  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist nach § 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als 

Zuwendungsempfängerin zu prüfen. 

Das Prüfungsrecht der Rechnungshöfe ist zudem in der Satzung verankert (§ 18 der 

Satzung). 

Rechtsaufsicht Schleswig-Holstein, Ministerium für Bildung und Wissenschaft 
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9. Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und 
Bauwesen 

9.1.  Bundesstiftung Baukultur 

Sitz der Stiftung Potsdam 

Gründungsjahr 2006 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 110 

Zweck der Stiftung ist es, die Qualität, Nachhaltigkeit und Leistungsfähigkeit des 

Planungs- und Bauwesens in Deutschland national wie international herauszustellen und 

das Bewusstsein für gutes Planen, Bauen und Baukultur sowie den Wert der gebauten 

Umwelt bei Bauschaffenden und bei der Bevölkerung zu stärken. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland hat die Stiftung durch das Gesetz zur Errichtung einer 

"Bundesstiftung Baukultur" vom 17. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3177) errichtet, das 

zuletzt durch Artikel 157 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert 

worden ist. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Vorstand, der Stiftungsrat und der Beirat.   

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Stiftungsrat besteht aus 13 Mitgliedern. Fünf Mitglieder entsendet der Deutsche 

Bundestag aus seiner Mitte, je ein Mitglied entsenden das BMWSB, das BMF sowie die für 

Angelegenheiten der Kultur und der Medien zuständige oberste Bundesbehörde, fünf 

Mitglieder entsendet der sog. Konvent der Baukultur. Der Vorsitz im Stiftungsrat liegt 

kraft Gesetzes bei der Vertreterin bzw. dem Vertreter des BMWSB. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Reiner Nagel 

Belinda Rukschcio 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
110  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.bundesstiftung-baukultur.de/stiftung/gesetz-satzung  
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Stiftungsrat PSt’in Elisabeth Kaiser (Vorsitzende, BMWSB) 

Andrea Gebhard (stellv. Vorsitzende) 

Edgar Pairan (BMF) 

Katharina Cramer-Hadjidimos (BKM) 

Christian Hirte (MdB, CDU) 

Michael Kießling (MdB, CSU)  

Anja Liebert (MdB, Bündnis 90/Die Grünen) 

Dirk-Ulrich Mende (MdB, SPD) 

Rainer Semet (MdB, FDP) 

Sabine Djahanschah 

Norbert Hermanns 

Prof. Dr. Engelbert Lütke Daldrup 

Prof. Dr. Werner Sobek 

Beirat Eike Becker 

Matthias Böttger 

Barbara Ettinger-Brinckmann 

Heiner Farwick 

Prof. Dr. Norbert Gebbeken 

Stefan Genth 

Doris Grondke 

Prof. Dr. Ilse Helbrecht 

Peter Jorzick 

Prof. Dr. Anke Karmann-Woessner 

Maren Kern 

Dr. Christina Krafczyk 

Karin Loosen 

Prof. Dr. Gero Andreas Marzahn 

Claudia Meixner 

Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk 

Prof. Dr. Lamia Messari-Becker 

Achim Nagel 

Henrike Wehberg-Krafft 

Petra Wesseler 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

23 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung 0,25 Mio. Euro 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Das Gesetz zur Errichtung der Bundesstiftung Baukultur und die Satzung enthalten keine 

Regelungen zur Auflösung der Stiftung. Die Auflösung der Stiftung und somit auch der 

Vermögensanfall bedürfen einer gesonderten gesetzlichen Regelung. 
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Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

1,92 Mio. Euro Kapitel 2501 Titel 685 01 

  

Projektförderung Finanzierung aus 

20,00 Tsd. Euro Kapitel 2501 Titel 686 04 
 

  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist nach § 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als 

Zuwendungsempfängerin zu prüfen. 

Das Prüfungsrecht des BRH ist zudem in § 10 Abs. 3 des Errichtungsgesetzes verankert. 

Rechtsaufsicht BMWSB 
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10. Bundesministerium des Innern und für Heimat, 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend  

10.1. Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt  

Sitz der Stiftung Neustrelitz 

Gründungsjahr 2020 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 111, 112 

Stiftungszweck ist die Stärkung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und 

des Ehrenamts insbesondere in strukturschwachen und ländlichen Räumen im Rahmen 

der Zuständigkeit des Bundes. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland hat die Deutsche Stiftung für Engagement und 

Ehrenamt (DSEE) durch Gesetz zur Errichtung der Deutschen Stiftung für Engagement 

und Ehrenamt (EhrenamtStiftG; BGBl I, S. 712) im Jahr 2020 errichtet. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☐ ja  ☒ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und der Vorstand. Zur Beratung bei der 

Erfüllung der Aufgaben der Stiftung kann der Stiftungsrat Fachbeiräte berufen.  

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Stiftungsrat besteht insgesamt aus 19 Mitgliedern. Mitglieder des Bundes im 

Stiftungsrat sind u.a. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
111 Stiftungsgesetz abrufbar unter: 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s0712.pdf#/text/bgbl120s0712.pdf?_ts=1744634830035 

112  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/satzung/ 
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• die Bundesministerin oder der Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, 

• die Bundesministerin oder der Bundesminister des Innern und für Heimat, 

• die Bundesministerin oder der Bundesminister für Ernährung und 
Landwirtschaft, 

• vier Mitglieder des Deutschen Bundestages, jeweils ein Mitglied des 
Haushaltsausschusses, des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, des Ausschusses für Inneres und Heimat und des Ausschusses für 
Ernährung und Landwirtschaft, die von ihren Ausschüssen benannt werden. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Stiftungsrat BM’in Lisa Paus (BMFSFJ) 

BM’in Nancy Faeser (BMI) 

BM Cem Özdemir (BMEL) 

Kathrin Michel (MdB, SPD) 

Erik von Malottki (MdB, SPD) 

Leon Eckert (MdB, Bündnis 90/Die Grünen) 

Ulrike Harzer (MdB, FDP) 

MP Hendrik Wüst (NRW) 

MP’in Manuela Schwesig (MV) 

Helmut Dedy 

Jan Wenzel 

Eva Maria Welskop-Deffaa 

Daniela Broda 

Thomas Weikert 

Karl-Heinz Banse 

Ehsan Djafari 

Ursula Braunewell 

Lorenz Overbeck 

Lars Ruschmeyer 

Vorstand Jan Holze 

Katarina Peranić 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

67 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Die DSEE verfügt über kein eigenes Grundstockvermögen. Zur Erfüllung ihres 

Stiftungszwecks erhält sie einen jährlichen Zuschuss des Bundes nach Maßgabe des 

jeweiligen Bundeshaushaltsplans, der drittelparitätisch aus den Einzelplänen des BMFSFJ, 

des BMI und des BMEL gespeist wird. 
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Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Die Auflösung der Stiftung kann nur durch Gesetz erfolgen. Im Fall der Auflösung ist der 

Bund Anfallberechtigter für das Stiftungsvermögen (§ 12 EhrenamtStiftG). 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung Finanzierung aus  

10,00 Mio. Euro Kapitel 0601 Titel 685 13 

10,00 Mio. Euro Kapitel 1010 Titel 685 01 

10,00 Mio. Euro Kapitel 1703 Titel 685 11 

  

Projektförderung Finanzierung aus 

0,86 Mio. Euro Kapitel 0601 Titel 686 21 

0,12 Mio. Euro Kapitel 0415 Titel 686 12 

0,34 Mio. Euro Kapitel 1703 Titel 684 12 

0,95 Mio. Euro Kapitel 0612 Titel 532 02 

0,18 Mio. Euro Kapitel 2302 Titel 684 71 
 
  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Die Haushalts- und die Wirtschaftsführung der Stiftung unterliegen der Prüfung durch 

den BRH (§ 10 Abs. 3 EhrenamtStiftG). 

Rechtsaufsicht  BMFSFJ 
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11. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien 

11.1. Stiftung Preußischer Kulturbesitz  

Sitz der Stiftung Berlin 

Gründungsjahr 1957 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 113, 114 

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) hat den Zweck, die Kulturgüter des 

ehemaligen Landes Preußen zu bewahren, zu pflegen und zu ergänzen und eine 

Auswertung dieses Kulturbesitzes für die Interessen der Allgemeinheit in Wissenschaft 

und Bildung und für den Kulturaustausch zwischen den Völkern zu gewährleisten. 

Zur Stiftung gehören Museen, Bibliotheken, Archive und Forschungseinrichtungen. Sie 

vermitteln ihre Sammlungen der Öffentlichkeit durch Ausstellungen, Veröffentlichungen, 

Veranstaltungen und über vielfältige Zugänge zu den Bibliotheks- und Archivbeständen. 

Alle Stiftungseinrichtungen betreiben außerdem eigenständige Forschung. National und 

international sind sie in zahlreiche Netzwerke, Kooperationen und Projekte eingebunden. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland hat die Stiftung SPK durch das Gesetz über die 

Errichtung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und zur Übertragung von 

Vermögenswerten des ehemaligen Landes Preußen auf die Stiftung" (PrKultbG) vom 25. 

Juli 1957 errichtet. Eigentum und Verwaltung des preußischen Kulturbesitzes wurden 

einer vom Bund und den Ländern gemeinsam zu tragenden bundesunmittelbaren 

Stiftung des öffentlichen Rechts anvertraut. Ursprüngliche Veröffentlichung BGBl. 1957, 

Teil I, S. 841. Letzte veröffentliche bereinigte Fassung: BGBl. Teil III, Gliederungsnummer 

224-3. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
113 Errichtungsgesetz abrufbar unter: 

https://www.gesetze-im-internet.de/prkultbg/BJNR008410957.html 

114  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.preussischer-

kulturbesitz.de/fileadmin/user_upload_SPK/documents/mediathek/ueber_uns/rp/rechtliche_ordnung_spk_berlin_2014.pdf 
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Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat, der Präsident bzw. die Präsidentin und der 

Beirat. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Stiftungsrat besteht aus 20 Mitgliedern, darunter zwei Vertreter bzw. Vertreterinnen 

des Bundes (BKM/BMF). Die restlichen Mitglieder werden von allen Bundesländern 

gestellt. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Stiftungsrat StM‘in Claudia Roth (BKM, Vorsitzende)  

St Steffen Saebisch (BMF, stellv. Vorsitzender) 

St Arne Braun (BW) 

Dr. Rolf-Dieter Jungk (BY) 

Senator Joe Chialo (BE) 

Prof. Petra Kahlfeldt (BE) 

Ministerin Dr. Manja Schüle (BB) 

StR‘in Carmen Emigholz (HB) 

Senator Dr. Carsten Brosda (HH) 

St‘in Christoph Degen (HE) 

St‘in Susanne Bowen (MV) 

Minister Falko Mohrs (NI) 

Dr. Michael Reitemeyer (NW) 

St Dr. Dirk Günnewig (NW) 

St Prof. Dr. Jürgen Hardeck (RP) 

St‘in Jessica Heide (SL) 

Franziska Brech (SN) 

StM Rainer Robra (ST) 

St Guido Wendt (SH) 

St Dr. Bernd Uwe Althaus (TH) 

Präsident Hermann Parzinger 

Beirat Laurence des Cars 

Didier Houénoudé 

Dr. Richard Kurin 

Glenn Lowry 

Engelbert Lüdtke-Daldrup 

Prof. Dr. Dirk Messner 

Christoph Möllers 

Richard Ovenden 

Barbara Plankensteiner 

Sandra Richter  

Prof. Dr. Magdalena Saryusz-Wolska 

Michael Yagulanaas 

Mirjam Zadoff 

Olaf Zimmermann 
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Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

1.798 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Bei der Errichtung der SPK haben der Bund wie auch die Länder kein Stiftungskapital 

eingebracht. Eingebracht wurden die Vermögenswerte des ehemaligen Landes Preußen 

in Form von Sammlungen und Grundstücken. Der Wert ist nicht bezifferbar. 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Das Errichtungsgesetz enthält keine Regelung zur Auflösung der Stiftung. Die Auflösung 

der Stiftung und somit auch der Vermögensanfall bedürfen einer gesonderten 

(gesetzlichen) Regelung. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung (Zuschuss) Finanzierung aus  

181,93 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 685 31 

140,91 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 894 32 

Kapitel 0452 Titel 894 34 

  

Projektförderung Finanzierung aus 

1,04 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 685 18 

bis zu 0,90 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 685 31 
(Bewilligungszeitraum: 08/23 – 05/26) 

99,74 Tsd. Euro Kapitel 0452 Titel 685 31 
 

  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Die Haushalts- und die Wirtschaftsführung der Stiftung unterliegen der Prüfung durch 

den BRH (§ 10 Abs. 2 PrKultbG). 

Rechtsaufsicht BKM 
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11.2. Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus 

Sitz der Stiftung Bad Honnef-Rhöndorf 

Gründungsjahr 1978 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 115 

Zweck der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus (StBKAH) ist es, das Andenken an das 

Wirken des Staatsmannes Konrad Adenauer zu wahren und einen Beitrag zum 

Verständnis der jüngeren Geschichte sowie des Entstehens der Bundesrepublik 

Deutschland zu leisten. Aufgabe der Stiftung ist es zudem, den Nachlass Adenauers zu 

sammeln, zu pflegen, zu verwalten und für die Interessen der Allgemeinheit in 

Wissenschaft, Bildung und Politik auszuwerten. Dafür unterhält die Stiftung die 

öffentlich zugängliche Gedenkstätte „Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus“ in Bad 

Honnef-Rhöndorf. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland hat die StBKAH durch Gesetz über die Errichtung einer 

Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus (BGBl I, S. 1821; AdenauerHStiftG) als 

selbstständige Stiftung errichtet. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind das Kuratorium und der Vorstand. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Kuratorium besteht aus fünf Mitgliedern, die vom Bundespräsidenten bzw. der 

Bundespräsidentin für die Dauer von fünf Jahren bestellt werden. Je zwei Mitglieder 

werden von der Bundesregierung und den Erben Adenauer vorgeschlagen; das fünfte 

Mitglied wählt der Bundespräsident bzw. die Bundespräsidentin aus. 

Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern. Sie werden vom Kuratorium bestellt, davon 

ein Vorstandsmitglied auf Vorschlag des bzw. der BKM. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
115 Errichtungsgesetz abrufbar unter: 

https://www.gesetze-im-internet.de/adenauerhstiftg/BJNR018210978.html 
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Mitglieder der Stiftungsorgane 

Kuratorium Prof. Dr. Jürgen Rüttgers (Vorsitzender) 

Bettina Adenauer (stellv. Vorsitzende) 

Dr. Sven-Georg Adenauer 

Jürgen Nimptsch  

Henriette Reker 

Annette Schavan 

Vorstand Dr. Stefan Vesper 

Konrad Adenauer 

Dr. Sabine Schößler 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

22 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gingen 

(1) die unbeweglichen und beweglichen Vermögensgegenstände, die der Bundesrepublik 
Deutschland von den Erben des verstorbenen Bundeskanzlers Konrad Adenauer auf 
Grund besonderer vertraglicher Vereinbarungen unentgeltlich übereignet worden 
sind, und 

(2) die von der Bundesrepublik Deutschland für die unselbstständige Stiftung 
Bundeskanzler-Adenauer-Haus erworbenen Vermögensgegenstände 

auf die Stiftung über. Der Wert ist nicht bezifferbar. 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Das Errichtungsgesetz enthält keine Regelung zur Auflösung der Stiftung. Die Auflösung 

der Stiftung und somit auch der Vermögensanfall bedürfen einer gesonderten 

(gesetzlichen) Regelung. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung (Zuschuss) Finanzierung aus  

3,07 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 685 61 
 

 

 

 

 
 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist gem. § 111 BHO befugt, die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung 

zu prüfen. 

Rechtsaufsicht BKM 
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11.3. Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland  

Sitz der Stiftung Bonn 

Gründungsjahr 1986 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 116 

Zweck der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (HdG) ist die 

Darstellung und Vermittlung der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sowie der 

Deutschen Demokratischen Republik unter Einbeziehung der Vor- und 

Entstehungsgeschichte in einem Ausstellungs-, Dokumentations- und 

Informationszentrum.  

Der Erfüllung dieses Zwecks dient insbesondere der Aufbau, die Unterhaltung und 

Weiterentwicklung einer ständigen Ausstellung; wechselnde Sonderausstellungen, 

Vorträge, Seminare, Filmvorführungen; die Einrichtung und Unterhaltung eines 

Informationszentrums, einer Bibliothek und einer Dokumentationsstelle; 

Veröffentlichungen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Gebäuden und 

Einrichtungen der Stiftung. 

Vier Museen in drei deutschen Städten gehören zur Stiftung Haus der Geschichte der 

Bundesrepublik Deutschland: das Haus der Geschichte in Bonn, das Zeitgeschichtliche 

Forum in Leipzig, der Tränenpalast und das Museum in der Kulturbrauerei in Berlin. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Stiftung wurde 1986 durch das Bundesministerium des Inneren per Erlass zunächst 

als unselbstständige Stiftung gegründet. 1990 wurde die Stiftung per Bundesgesetz 

(Gesetz zur Errichtung einer Stiftung „Haus der Geschichte der Bundesrepublik 

Deutschland“, BGBl. I 1990 S. 294) in eine selbstständige Stiftung umgewandelt. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind das Kuratorium, der Präsident bzw. die Präsidentin, der 

wissenschaftliche Beirat sowie der Arbeitskreis gesellschaftlicher Gruppen. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
116 Errichtungsgesetz abrufbar unter: 

https://www.gesetze-im-internet.de/hdgstiftg/BJNR102940990.html 

https://www.gesetze-im-internet.de/hdgstiftg/BJNR102940990.html
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Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Kuratorium besteht aus insgesamt 32 Mitgliedern. Jeweils acht Mitglieder werden 

vom Deutschen Bundestag und der Bundesregierung entsandt, 16 Mitglieder werden 

durch den Bundesrat entsandt. Die durch den Deutschen Bundestag entsandten 

Mitglieder müssen zwingend Abgeordnete des Deutschen Bundestages sein.  

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Kuratorium Jessica Rosenthal (MdB, SPD) 

Marianne Schieder (MdB, SPD) 

Dr. Joe Weingarten (MdB, SPD) 

Dr. Jonas Geissler (MdB, CSU) 

Elisabeth Winkelmeier-Becker (MdB, CDU) 

Katrin Uhlig (MdB, Bündnis 90/Die Grünen) 

Nicole Westig (MdB, FDP) 

Dr. Götz Frömming (MdB, AfD) 

Arne Braun (MdB, BW) 

Dr. Richard Loibl (BY) 

Dr. Christine Regus (BE) 

Tobias Dünow (BB) 

Carmen Emigholz (HB) 

Jana Schiedek (HH) 

Ayse Asar (HE, bis 05/2024) 

Christoph Degen (HE, ab 05/2024) 

Jutta Bieringer (MV) 

Prof. Dr. Joachim Schachtner (NI) 

Gonca Türkeli-Dehnert (NW) 

Katharina Binz (RP) 

Jessica Heide (SL) 

Franziska Brech (SN) 

Dr. Sebastian Putz (ST) 

Susanne Seelhoff (SH, bis 10/2024) 

Guido Wendt (SH, ab 10/2024) 

Tina Beer (TH) 

Dr. Andreas Görgen (BKM) 

Jörn Thießen (BMI) 

Anke Reiffenstuel (AA) 

Dr. Wolfgang Wonneberger (BMAS) 

Dr. Johanna Börsch-Supan (BMBF) 

Colette Hercher (BMF) 

Elisabeth Kaiser (BMWSB) 

Thomas Thomer (BMFSFJ) 

Präsident Prof. Dr. Harald Biermann 

Wissenschaftlicher 
Beirat 

Prof. Dr. Joachim Scholtyseck 

Prof. Dr. Marianne Kneuer 

Stefan Brauburger 
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Prof. Dr. Frank Bösch 

Prof. Dr. Corine Defrance 

Prof. Dr. Otto Depenheuer 

Prof. Dr. Dr. Udo di Fabio 

Prof. Dr. Dominik Geppert 

Prof. Dr. Manfred Görtemaker 

Prof. Dr. Christine Gundermann 

Prof. Dr. Elizabeth Harvey 

Prof. Dr. Beatrice Heuser 

Prof. Dr. Michael Hollmann 

Prof. Dr. Alfons Kenkmann 

Prof. Dr. Hélène Miard-Delacroix 

Prof. Dr. Werner Plumpe 

Prof. Dr. Cornelia Rauh 

Prof. Dr. Andreas Rödder 

Prof. Dr. Martin Sabrow 

Prof. Dr. Günther Schulz 

Prof. Dr. Angela Schwarz 

Prof. Dr. Kristina Spohr 

Prof. Dr. Tatjana Tönsmeyer 

Prof. Dr. Bülent Uçar 

Prof. Dr. Andreas Wirsching 

Arbeitskreis 
gesellschaftlicher 
Grueppen 

Prof. Dr. Claudia Lepp 

PD Dr. Frank Kleinehagenbrock 

Abraham Lehrer 

Argyri Paraschaki-Schauer 

Ulrich Hüttenbach 

Dr. Michaela Kuhnhenne 

Dr. Bernd Fabritius 

Dr. Beate von Miquel 

Regine Möbius 

Prof. Dr. Annette Hofmann 

Maria Daldrup 

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke 

Aiman A. Mazyek 

Dr. Michael Häusler 

Gero Skowronek 

Oberst André Wüstner 

Thomas Schröder 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

217 - 
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Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Mit Inkrafttreten des Stiftungsgesetzes sind die von der Bundesrepublik Deutschland für 

die unselbstständige Stiftung „Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“ 

erworbenen beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenstände in das Eigentum 

der Stiftung übergegangen. Der Wert ist nicht bezifferbar. 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Das Errichtungsgesetz enthält keine Regelung zur Auflösung der Stiftung. Die Auflösung 

der Stiftung und somit auch der Vermögensanfall bedürfen einer gesonderten 

(gesetzlichen) Regelung. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung (Zuschuss) Finanzierung aus  

26,48 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 685 21 
Kapitel 0452 Titel 894 21 

  

Projektförderung Finanzierung aus 

11,43 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 894 21 
 

  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Die Haushalts- und die Wirtschaftsführung der Stiftung unterliegen der Prüfung durch 

den BRH (§ 12 Abs. 2 Satz 2 des Errichtungsgesetzes). 

Rechtsaufsicht BKM 
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11.4. Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte 

Sitz der Stiftung Heidelberg 

Gründungsjahr 1986 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 117 

Zweck der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte (SRFEG) ist es, das 

Andenken an das Wirken des ersten deutschen Reichspräsidenten Friedrich Ebert zu 

wahren und einen Beitrag zum Verständnis der deutschen Geschichte seiner Zeit zu 

leisten.  

Der Erfüllung dieses Zwecks dienen insbesondere die Einrichtung, die Unterhaltung und 

der Ausbau der für die Öffentlichkeit zugängliche Gedenkstätte „Stiftung 

Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte“ in Heidelberg; die Einrichtung und 

Unterhaltung eines Archivs nebst Forschungs- und Dokumentationsstelle in Heidelberg; 

wissenschaftliche Untersuchungen sowie Veranstaltungen im Sinne des 

Stiftungszweckes. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland hat die SRFEG durch Gesetz über die Errichtung einer 

Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte (BGBl. I S. 2553; 1987 I S. 1069), 

das durch Artikel 75 der Verordnung vom 29. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2785; EbertStiftG) 

geändert worden ist, im Jahr 1986 errichtet. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind das Kuratorium und der Vorstand. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Kuratorium besteht aus fünf Mitgliedern, die vom Bundespräsidenten bzw. der 

Bundespräsidentin für die Dauer von fünf Jahren bestellt werden. Zwei Mitglieder werden 

von der Bundesregierung vorgeschlagen, je ein Mitglied wird vom Land Baden-

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
117 Errichtungsgesetz abrufbar unter: 

https://www.gesetze-im-internet.de/ebertstiftg/BJNR025530986.html 

https://www.gesetze-im-internet.de/ebertstiftg/BJNR025530986.html
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Württemberg und von der Stadt Heidelberg vorgeschlagen; das fünfte Mitglied wählt der 

Bundespräsident bzw. die Bundespräsidentin aus. 

Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern. Sie werden vom Kuratorium bestellt, davon 

ein Vorstandsmitglied auf Vorschlag des bzw. der BKM.  

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Kuratorium Andrea Nahles 

Lothar Binding 

Annette Widmann-Mauz 

Herta Däubler-Gmelin 

Prof. Dr. Eckart Würzner 

Vorstand Günter Schmitteckert 

Prof. Dr. Hans-Jürgen Seimetz 

Prof. Dr. Bernd Braun 

Reiner Herzog (nicht stimmberechtigt) 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

11 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gingen 

(1) die unbeweglichen und beweglichen Vermögensgegenstände, die der Bundesrepublik 

Deutschland von den Erben des verstorbenen Reichspräsidenten Friedrich Ebert auf 

Grund besonderer vertraglicher Vereinbarungen unentgeltlich übereignet worden 

sind, und 

(2) die von der Bundesrepublik Deutschland für die unselbstständige Stiftung 

Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte erworbenen Vermögensgegenstände 

auf die Stiftung über. Der Wert ist nicht bezifferbar. 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Das Errichtungsgesetz enthält keine Regelung zur Auflösung der Stiftung. Die Auflösung 

der Stiftung und somit auch der Vermögensanfall bedürfen einer gesonderten 

(gesetzlichen) Regelung. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung (Zuschuss) Finanzierung aus  

1,16 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 685 61   
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Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist gemäß § 111 BHO befugt, die Haushalts- und Wirtschaftsführung der 

Stiftung zu prüfen. 

Rechtsaufsicht BKM 
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11.5. Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR 

Sitz der Stiftung Berlin 

Gründungsjahr 1992 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 118 

Aufgabe der Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR (SAPMO) 

ist es, Unterlagen der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR zu 

übernehmen, auf Dauer zu sichern, nutzbar zu machen und zu ergänzen. Dies gilt auch 

für andere Unterlagen, Materialien und Bibliotheksbestände zur deutschen Geschichte, 

die damit in historischem oder sachlichem Zusammenhang stehen, insbesondere zur 

Geschichte der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Stiftung wurde durch Änderung des Bundesarchivgesetzes (BArchG119) gegründet. Sie 

ist eine unselbstständige Stiftung des öffentlichen Rechts im Bundesarchiv. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☐ ja  ☒ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Einziges Organ der Stiftung ist das Kuratorium. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Dem Kuratorium gehören fünf Vertreter oder Vertreterinnen des Deutschen 

Bundestages, fünf Vertreter oder Vertreterinnen der Bundesregierung (BKM, BMF und 

BMBF), der Präsident oder die Präsidentin des Bundesarchivs, zwei Vertreter oder 

Vertreterinnen der Länder und sieben Vertreter oder Vertreterinnen der Archivgut 

abgebenden Stellen und anderer betroffener Stellen an.  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
118  Änderungserlass der BKM über die Arbeit der „Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR“ im Bundesarchiv vom 4. Mai 2022 

abrufbar unter:  

https://www.bundesarchiv.de/das-bundesarchiv/rechtsgrundlagen/erlass-ueber-die-errichtung-der-sapmo/ 

119 BArchG abrufbar unter:  

https://www.gesetze-im-internet.de/barchg_2017/BJNR041010017.html 

 

https://www.bundesarchiv.de/das-bundesarchiv/rechtsgrundlagen/erlass-ueber-die-errichtung-der-sapmo/
https://www.gesetze-im-internet.de/barchg_2017/BJNR041010017.html
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Die Sitze im Kuratorium des BMBF und BMF werden durch BKM wahrgenommen. BMBF 

und BMF haben im Berichtszeitraum keine Mitglieder entsandt. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Kuratorium Maria Bering (BKM) 

Jörg von Wangenheim (BKM)  

Dr. Thomas Lindner (BKM) 

Dr. Christiane Schenderlein (MdB, CDU/CSU) 

Katrin Budde (MdB, SPD) 

Andreas Otto (MdB, Bündnis 90/Die Grünen) 

Dr. Wolther von Kieseritzky (FDP) 

Jürgen Pohl (MdB, AfD) 

Dr. Christine Regus (SenKultGZ120) 

Dr. Detlev Heiden (Gemeinsamer Vertreter der neuen Länder) 

Prof. Dr. Michael Hollmann (Präsident des Bundesarchivs) 

Martin Schirdewan (Partei DIE LINKE) 

Katina Schubert (Partei DIE LINKE) 

Prof. Dr. Detlev Brunner (Johannes-Sassenbach-Gesellschaft) 

Dr. Hans-Andreas Schönfeldt (Freie Deutsche Jugend) 

Dr. Anja Kruke (Friedrich-Ebert-Stiftung) 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

8 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Der Bund hat der Stiftung die Unterlagen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, 

der mit dieser Partei verbundenen Organisationen und juristischen Personen sowie der 

Massenorganisationen der Deutschen Demokratischen Republik und die Unterlagen der 

anderen Parteien und der mit diesen Parteien verbundenen Organisationen und 

juristischen Personen der Deutschen Demokratischen Republik zur Verfügung gestellt. In 

das Stiftungsvermögen können unbewegliche und bewegliche Vermögensgegenstände 

übergehen, die der Stiftung übereignet werden. Der Wert dieser Unterlagen ist nicht 

bezifferbar. 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Der Errichtungserlass und BArchG enthalten keine Regelungen zur Auflösung der 

Stiftung. Die Auflösung der Stiftung und somit auch der Vermögensanfall bedürfen einer 

gesonderten Regelung. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☐ ja ☒ nein 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
120 Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt des Landes Berlin 



Stiftungsbericht des Bundes 2024 Teil B – Öffentlich-rechtliche Stiftungen 
 BKM 

- 269 - 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhält die Stiftung einen jährlichen Zuschuss nach Maßgabe 

des jeweiligen Bundeshaushalts. Die SAPMO wird als Organisationseinheit des 

Bundesarchivs (Kapitel 0453) behandelt. Eine isolierte Darstellung des Zuschusses ist 

daher nicht möglich.  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Eine Prüfung durch den BRH kann im Einzelfall auf Grundlage gesetzlicher 

Bestimmungen oder vertraglicher Regelungen erfolgen. 

Rechtsaufsicht BKM 
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11.6. Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung 

Sitz der Stiftung Berlin 

Gründungsjahr 1994 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 121, 122 

Zweck der Stiftung ist es, das Andenken an das Wirken Willy Brandts für Freiheit, Frieden 

und Einheit des deutschen Volkes und die Sicherung der Demokratie für Europa und die 

Dritte Welt, die Vereinigung Europas und die Verständigung und Versöhnung unter den 

Völkern, sowie für den Nord-Süd-Dialog zu wahren und so einen Beitrag zum 

Verständnis der Geschichte dieses Jahrhunderts und der Entwicklung der Bundesrepublik 

Deutschland zu leisten. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland hat die BWBS durch Gesetz über die Errichtung der 

Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung (BGBl. I S. 3138), zuletzt geändert durch Artikel 2 

des Gesetzes vom 2. Juni 2021 (BGBl. I S. 1306), im Jahr 1994 errichtet. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Vorstand und das Kuratorium. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Kuratorium besteht aus fünf Mitgliedern, die vom Bundespräsidenten für die Dauer 

von fünf Jahren bestellt werden. Dr. Brigitte Seebacher-Brandt, die Kinder Willy Brandts 

gemeinschaftlich, die Bundesregierung sowie die Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. haben das 

bindende Vorschlagsrecht für je ein Mitglied des Kuratoriums. 

Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern, die vom Kuratorium bestellt werden. 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
121 Errichtungsgesetz abrufbar unter: 

https://www.gesetze-im-internet.de/wbstiftg/BJNR313800994.html 

122  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://willy-brandt.de/wp-content/uploads/211008-satzung-der-bwbs.pdf 
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Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Prof. Dr. Ulrich Schöler (Vorsitzender) 

Dr. Anja Kruke 

Prof. Dr. Paula Lutum-Lenger 

Kuratorium Dr. h.c. Wolfgang Thierse (Vorsitzender) 

Dr. Roland Schmidt (stellv. Vorsitzender) 

Prof. Dr. Brigitte Seebacher 

Prof. Dr. Peter Brandt 

Christine Lieberknecht 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

20 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Das Stiftungsvermögen bilden diejenigen unbeweglichen und beweglichen 

Vermögensgegenstände, die die Bundesrepublik Deutschland für Zwecke der Stiftung 

erwirbt. Der Wert ist nicht bezifferbar. 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Das Errichtungsgesetz und die Satzung enthalten keine Regelungen zur Auflösung der 

Stiftung. Die Auflösung der Stiftung und somit auch der Vermögensanfall bedürfen einer 

gesonderten (gesetzlichen) Regelung. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung (Zuschuss) Finanzierung aus  

3,00 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 685 61 
 

 

 

 

 
 

 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Die Rechnung (§§ 80 ff i. V. m. § 105 BHO) sowie die Haushalts- und Wirtschaftsführung 

der Stiftung werden, unbeschadet einer Prüfung durch den BRH nach § 111 BHO, vom 

Bundesverwaltungsamt geprüft (§ 6 der Satzung). 

Rechtsaufsicht BKM 
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11.7. Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus 

Sitz der Stiftung Stuttgart 

Gründungsjahr 1994 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 123 

Zweck der Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus (SBTHH) ist es, das Andenken 

und Wirken des ersten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Theodor 

Heuss, für Freiheit und Einheit des deutschen Volkes, für Europa, für Verständigung und 

Versöhnung unter den Völkern zu wahren und einen Beitrag zu Verständnis der jüngeren 

Geschichte sowie der Entstehung der Bundesrepublik Deutschland zu leisten. Darüber 

hinaus verfolgt die Stiftung den Zweck den Nachlass von Theodor Heuss zu sammeln, zu 

pflegen. Zu verwalten und für die Interessen der Allgemeinheit in Wissenschaft, Bildung 

und Politik auszuwerten. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Stiftung wurde auf Beschluss des Deutschen Bundestages per Gesetz als Stiftung des 

öffentlichen Rechts errichtet (BGBl. I 1994 S. 1166, BPräsTHHStiftG). 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind das Kuratorium und der Vorstand.  

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Kuratorium besteht aus fünf Mitgliedern, die vom Bundespräsidenten bzw. der 

Bundespräsidentin für die Dauer von fünf Jahren bestellt werden. Zwei Mitglieder werden 

von der Bundesregierung vorgeschlagen, je ein Mitglied wird von den Erben Theodor 

Heuss und von der Stadt Stuttgart vorgeschlagen; das fünfte Mitglied wählt der 

Bundespräsident bzw. die Bundespräsidentin aus. 

Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern. Sie werden vom Kuratorium bestellt, davon 

ein Vorstandsmitglied auf Vorschlag des bzw. der BKM.  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
123 Errichtungsgesetz abrufbar unter: 

https://www.gesetze-im-internet.de/bpr_sthhstiftg/ 
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Mitglieder der Stiftungsorgane 

Kuratorium Sabine Leutheusser-Schnarrenberger  

Prof. Dr. Ludwig Theodor Heuss 

Leni Breymeier (MdB, SPD) 

Nina Warken (MdB, CDU/CSU) 

Dr. Frank Nopper 

Vorstand Isabel Fezer 

Dr. Thorsten Holzhauser 

Dr. Peter Schantz (BMJ) 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

17 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Das Stiftungsvermögen besteht aus denjenigen beweglichen und unbeweglichen 

Vermögensgegenständen, die die Bundesrepublik Deutschland für Zwecke der Stiftung 

erwirbt. Der Wert ist nicht bezifferbar. 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Das Errichtungsgesetz enthält keine Regelung zur Auflösung der Stiftung. Die Auflösung 

der Stiftung und somit auch der Vermögensanfall bedürfen einer gesonderten 

(gesetzlichen) Regelung. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung (Zuschuss) Finanzierung aus  

2,38 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 685 61 
 

 

 

 

 
 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Der BRH ist gem. § 111 BHO befugt, die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung 

zu prüfen. 

Rechtsaufsicht BKM 
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11.8. Otto-von-Bismarck-Stiftung 

Sitz der Stiftung Aumühle-Friedrichsruh 

Gründungsjahr 1997 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 124, 125 

Zweck der Stiftung ist es, das Andenken an das Wirken des Staatsmannes Otto von 

Bismarck zu wahren, seinen Nachlass zu sammeln und zu verwalten sowie für die 

Interessen der Allgemeinheit in Kultur und Wissenschaft, Bildung und Politik 

auszuwerten. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland hat die unselbstständige Stiftung durch Gesetz über die 

Errichtung einer Otto-von-Bismarck-Stiftung (BGBl I, S. 2582) errichtet. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 
 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Vorstand und das Kuratorium. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

 Das Kuratorium besteht aus fünf Mitgliedern, die vom Bundespräsidenten bzw. der 

Bundespräsidentin für die Dauer von fünf Jahren bestellt werden. Je zwei Mitglieder 

werden von der Bundesregierung und den Erben Otto von Bismarcks vorgeschlagen; das 

fünfte Mitglied wählt der Bundespräsident bzw. die Bundespräsidentin aus. 

Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern. Sie werden vom Kuratorium bestellt, davon 

ein Vorstandsmitglied auf Vorschlag des bzw. der BKM. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Norbert Brackmann  

Dr. Ulf Morgenstern 

LM‘in Dr. Sabine Sütterlin-Waack (MIKWS126) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
124 Errichtungsgesetz abrufbar unter: 

https://www.gesetze-im-internet.de/bismstiftg/BJNR258200997.html 

125  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.bismarck-stiftung.de/wp-content/uploads/2025/05/Otto-von-Bismarck-Stiftung_Satzung.pdf 

126 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein 

https://www.gesetze-im-internet.de/bismstiftg/BJNR258200997.html
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Kuratorium Johannes Kahrs 

Dr. Herlind Gundelach 

Prof. Dr. Lothar Hagebölling 

Gregor Graf von Bismarck 

Tchiki Leon von Bismarck 

Katrin Budde (MdB, SPD) 

Anikó Glogowski-Merten (MdB, FDP) 

Dr. Konstantin von Notz (MdB, Bündnis 90/Die Grünen) 

Andreas Illgner 

Andrea Schröter 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

20 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Das Stiftungsvermögen bilden die von der Bundesrepublik Deutschland für die 

unselbstständige Otto-von-Bismarck-Stiftung erworbenen unbeweglichen und 

beweglichen Vermögensgegenstände und die Rechte aus den im Leihvertrag vom 14. 

November 1994 zwischen Ferdinand von Bismarck und der Bundesrepublik Deutschland 

bezeichneten Archiv- und Bibliotheksbeständen. Der Wert ist nicht bezifferbar. 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Das Errichtungsgesetz und die Satzung enthalten keine Regelungen zur Auflösung der 

Stiftung. Die Auflösung der Stiftung und somit auch der Vermögensanfall bedürfen einer 

gesonderten (gesetzlichen) Regelung. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung (Zuschuss) Finanzierung aus  

2,12 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 685 61 
 

 

 
 

 

 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Die Rechnung (§§ 80 ff. i. V. m. § 105 BHO) sowie die Haushalts- und Wirtschaftsführung 

der Stiftung werden, unbeschadet einer Prüfung durch den BRH nach § 111 BHO, vom 

Bundesverwaltungsamt geprüft (§ 6 der Satzung). 

Rechtsaufsicht BKM 
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11.9. Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur  

Sitz der Stiftung Berlin 

Gründungsjahr 1998 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 127, 128 

Zweck der Stiftung ist es, in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen auf dem Gebiet 

der Aufarbeitung der SED-Diktatur, Beiträge zur umfassenden Aufarbeitung von 

Ursachen, Geschichte und Folgen der Diktatur in der sowjetischen Besatzungszone in 

Deutschland und in der DDR zu leisten und zu unterstützen, die Erinnerung an das 

geschehene Unrecht und die Opfer wachzuhalten sowie den antitotalitären Konsens in 

der Gesellschaft, die Demokratie und die innere Einheit Deutschlands zu fördern und zu 

festigen. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland hat die Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 

durch das Gesetz über die Errichtung einer Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 

vom 5. Juni 1998 (BGBl. I S. 1226; SEDDiktStiftG), das durch Artikel 156 der Verordnung 

vom 19. Juni 2020 (BGBl I S. 1328) geändert worden ist, errichtet. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und der Vorstand 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Stiftungsrat setzt sich wie folgt zusammen: Der Deutsche Bundestag wählt nach der 

bestehenden Zahl seiner Fraktionen Mitglieder in den Stiftungsrat, wobei jede Fraktion 

im Deutschen Bundestag ein Mitglied vorschlagen kann. Darüber hinaus kann jede 

bestehende Fraktion aus dem Kreis der Personen, die in Fragen der Aufarbeitung der 

SED-Diktatur besonders engagiert und qualifiziert sind, eine Person vorschlagen, die vom 

Deutschen Bundestag gewählt wird. Die Bundesregierung entsendet so viele Mitglieder in 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
127 Errichtungsgesetz abrufbar unter: 

https://www.gesetze-im-internet.de/seddiktstiftg/BJNR122600998.html 

128  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/de/stiftung/stiftungsauftrag/satzung 
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den Stiftungsrat, wie Fraktionen im Deutschen Bundestag bestehen. Ein weiteres 

Mitglied wird vom Land Berlin entsandt. 

Der Vorstand wird vom Stiftungsrat auf die Dauer von fünf Jahren bestellt, er besteht aus 

drei bis fünf Mitgliedern. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Stiftungsrat Christoph Bernstiel (MdB, CDU/CSU) 

Katrin Budde (MdB, SPD) 

Dr. Paula Piechotta (MdB, Bündnis 90/Die Grünen) 

Linda Teuteberg (MdB, FDP) 

Simone Barrientos (MdB, Die Linke) 

Aline Fiedler 

Markus Meckel 

Gesine Oltmanns 

Frank Ebert 

Burkhart Kleinert 

PSt’in Katja Hessel (BMF, bis 11/2024) 

PSt‘in Rita Schwarzelühr-Sutter (BMI) 

StM Carsten Schneider (Ostbeauftragter der BReg) 

PSt’in Siemtje Möller (BMVg) 

PSt Sven Lehmann (BMFSFJ) 

Maria Bering (BKM) 

Sarah Wedl-Wilson (BE) 

Vorstand Rainer Eppelmann (Vorsitzender) 

Prof. Dr. Ralph Jessen 

Dr. Anna Kaminsky 

Christine Lieberknecht 

Prof. Dr. Waltraud Schreiber 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

59 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Das Stiftungsvermögen bilden diejenigen unbeweglichen und beweglichen 

Vermögensgegenstände, die die Bundesrepublik Deutschland für Zwecke der Stiftung 

erwirbt (§ 3 Abs. 1 des Errichtungsgesetzes). Der Wert ist nicht bezifferbar. 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Das Errichtungsgesetz und die Satzung enthalten keine Regelungen zur Auflösung der 

Stiftung. Die Auflösung der Stiftung und somit auch der Vermögensanfall bedürfen einer 

gesonderten (gesetzlichen) Regelung. 
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Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung (Zuschuss) Finanzierung aus  

8,35 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 685 61 

  

Projektförderung Finanzierung aus 

0,15 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 685 61 

0,20 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 686 01 
 
  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Die Rechnung der Stiftung wird gemäß § 109 BHO, unbeschadet einer Prüfung durch den 

BRH nach § 111 BHO, vom Bundesverwaltungsamt geprüft (§ 9 Abs. 2 der Satzung). 

Rechtsaufsicht BKM 
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11.10. Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas 

Sitz der Stiftung Berlin 

Gründungsjahr 2000 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 129 

Zweck der Stiftung ist die Erinnerung an den nationalsozialistischen Völkermord an den 

Juden Europas. Die Stiftung trägt dazu bei, die Erinnerung an alle Opfer des 

Nationalsozialismus und ihre Würdigung in geeigneter Weise sicherzustellen. Die 

Stiftung verwirklicht ihren Zweck insbesondere, indem sie  

(1) das Denkmal für die ermordeten Juden Europas (Stelenfeld und Ort der 

Information) unterhält und betreibt,  

(2) eine ständige Ausstellung im Ort der Information unterhält,  

(3) wechselnde Sonderausstellungen, Vortrags- und Seminarveranstaltungen 

durchführt und  

(4) im notwendigen Umfang begleitende Publikationen erstellt. 

Die Stiftung betreut auch das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti 

und Roma und das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen. 

Außerdem betreut die Stiftung den Gedenk- und Informationsort für die Opfer der 

Nationalsozialistischen „Euthanasie“- Morde. Auf der Grundlage von Beschlüssen des 

Deutschen Bundestages wurde die Stiftung darüber hinaus vorübergehend damit 

beauftragt,  

• ein Mahnmal für die im Nationalsozialismus verfolgten und ermordeten Zeugen 

Jehovas im Berliner Tiergarten zu planen und umzusetzen,  

• ein Realisierungskonzept für einen Ort des Erinnerns und der Begegnung mit 

Polen zu erstellen. 

Zudem wurde auf Grundlage eines Beschlusses des Deutschen Bundestags eine 

modulare Ausstellung, die über das Schicksal der im Nationalsozialismus als „Asoziale“ 

und „Berufsverbrecher“ Verfolgten informiert, erarbeitet. Die Wanderausstellung „Die 

Verleugneten. Opfer des Nationalsozialismus 1933 – 1945 – heute“ wurde am 

10. Oktober 2024 in Berlin eröffnet, ist aktuell in Flossenbürg und wird anschließend in 

weiteren Städten zu sehen sein. 
 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland hat die Stiftung durch das Gesetz zur Errichtung einer 

"Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas" (BGBl I, S. 212; JudDenkmStiftG) 

errichtet. Es handelt sich um eine rechtsfähige bundesunmittelbare Stiftung. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
129 Errichtungsgesetz abrufbar unter: 

https://www.gesetze-im-internet.de/juddenkmstiftg/BJNR021200000.html 
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Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind das Kuratorium, der Direktor bzw. die Direktorin und der Beirat. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Kuratorium setzt sich aus Vertretern unterschiedlicher Interessensgruppen 

zusammen. Auf Bundesebene entsendet der Bundestag seine Präsidentin bzw. seinen 

Präsidenten und Mitglieder aus den im Deutschen Bundestag vertretenen Fraktionen (pro 

angefangene 100 Mitglieder je ein Mitglied). Außerdem entsendet die Bundesregierung 

zwei Mitglieder. Der Präsident bzw. die Präsidentin des Deutschen Bundestages hat den 

Vorsitz im Kuratorium inne.  

Der Direktor oder die Direktorin wird vom Kuratorium für fünf Jahre bestellt.  

Der Beirat besteht aus mindestens zwölf Mitgliedern, die für vier Jahre vom Kuratorium 

bestellt werden. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Kuratorium Bärbel Bas (MdB, SPD, Bundestagspräsidentin) 

Erhard Grundl (MdB, Bündnis 90/Die Grünen) 

Lamya Kaddor (MdB, Bündnis 90/Die Grünen) 

Thomas Hacker (MdB, FDP) 

Helge Lindh (MdB, SPD) 

Marianne Schieder (MdB, SPD) 

Dirk Wiese (MdB, SPD) 

Andrea Lindholz (MdB, CDU/CSU) 

Dr. Mathias Middelberg (MdB, CDU/CSU) 

Petra Pau (MdB, Die Linke) 

StM’in Claudia Roth (BKM) 

BM’in Nancy Faeser (BMI) 

Prof. Dr. Wolfgang Benz  

Hetty Berg 

Mark Dainow 

Prof. Dr. Axel Drecoll  

Franziska Eichstädt-Bohlig  

Kay Forster 

Florian Hauer 

Dr. Gideon Joffe  

Dr. Andrea Riedle  
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Milena Rosenzweig-Winter  

Lea Rosh 

Sarah Wedl-Wilson 

Direktor Uwe Neumärker 

Beirat Prof. Dr. Wolfgang Benz (Sprecher) 

Dr. Agnieszka W. Wierzcholska  

Christoph Heubner  

Prof. Dr. Detlef Garbe 

Prof. Dr. Ekaterina Makhotina  

Prof. Dr. Frank Bajohr  

Dr. Frank  

Günter Dworek  

Prof. Dr. Jörg Skriebeleit  

Lea Rosh 

Prof. Dr. Mirjam Wenzel 

Dr. Rolf Surmann 

Prof. Dr. Thomas Beddies 

Dr. Ulrike Winkler 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

30 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gingen die von der Bundesrepublik Deutschland 

für die unselbstständige Stiftung „Denkmal für die ermordeten Juden Europas" bereit 

gestellten und erworbenen beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenstände in 

das Eigentum der Stiftung über. Der Wert ist nicht bezifferbar. 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Das Errichtungsgesetz enthält keine Regelung zur Auflösung der Stiftung. Die Auflösung 

der Stiftung und somit auch der Vermögensanfall bedürfen einer gesonderten 

(gesetzlichen) Regelung. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhält die Stiftung einen jährlichen Zuschuss des Bundes 

nach Maßgabe des jeweiligen Bundeshaushalts (§ 3 JudDenkmStiftG). 

Institutionelle Förderung (Zuschuss) Finanzierung aus  

4,96 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 685 61 
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Projektförderung Finanzierung aus 

1,13 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 685 61 
 

 

 

 

 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung unterliegt der Prüfung durch den 

BRH (§ 10 Abs. 1 Satz 2 JudDenkmStiftG). 

Rechtsaufsicht BKM 
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11.11. Stiftung Jüdisches Museum Berlin  

Sitz der Stiftung Berlin 

Gründungsjahr 2001 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 130 

Zweck der Stiftung Jüdisches Museum Berlin (JMB) ist es, jüdisches Leben in Berlin und in 

Deutschland, die von hier ausgehenden Einflüsse auf das europäische und das 

außereuropäische Ausland sowie die Wechselbeziehungen zwischen jüdischer und 

nichtjüdischer Kultur zu erforschen und darzustellen sowie einen Ort der Begegnung zu 

schaffen. Hierfür unterhält die Stiftung eine Dauerausstellung sowie 

Wechselausstellungen. Zu den weiteren Angeboten der Einrichtung zählen die Bibliothek 

und das Archiv, Forschung und pädagogische Angebote. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland hat die Stiftung JMB durch Gesetz vom 16.08.2001 

(BGBl. I 2001, Nr. 43 vom 22.08.2001, S. 2138) errichtet. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat, der Direktor bzw. die Direktorin und der Beirat.  

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Stiftungsrat besteht aus mindestens sieben und höchstens zwölf Mitgliedern, die von 

der Bundespräsidentin oder vom Bundespräsidenten berufenen werden. 

Mitglieder des Stiftungsrates sind: 

(a) zwei Vertretern oder Vertreterinnen des Bundes, die von der Bundesregierung 
benannt werden,  

(b) ein Mitglied, das die Bundespräsidentin oder der Bundespräsident auswählt, 

(c) ein Vertreter oder eine Vertreterin des Landes Berlin, 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
130 Errichtungsgesetz abrufbar unter: 

https://www.gesetze-im-internet.de/jmbstiftg/index.html 
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(d) ein Mitglied, das vom Zentralrat der Juden in Deutschland benannt wird, 

(e) zwei von der Bundesregierung nach vorheriger Anhörung des Direktors oder der 
Direktorin benannten sachverständigen Persönlichkeiten, deren Engagement 
geeignet ist, die Angelegenheiten der Stiftung in besonderer Weise zu fördern, 

(f) fünf weiteren Persönlichkeiten des kulturellen, wissenschaftlichen oder 
politischen Lebens, die von der Bundesregierung benannt werden. Die 
Bundesregierung ist nicht verpflichtet ihr Benennungsrecht auszuschöpfen. 

Der Direktor oder die Direktorin wird vom Stiftungsrat berufen. Die Berufung ist nur mit 

den Stimmen der Vertreter und der Vertreterinnen des Bundes im Stiftungsrat möglich. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Kuratorium Marianne Kothé (BMF) 

StS’in Sarah Wedl-Wilson (SenKultGZ131) 

Daniel Botmann 

Prof. Dr. Yfaat Weiss 

Prof. Dr. Klaus Mangold 

Michael Müller 

Annette Widmann-Mauz 

Prof. Dr. Dr. Michel Friedman 

Otto Fricke (MdB, FDP) 

Katrin Adt 

Direktorin Hetty Berg 

Beirat Emily D. Bilski 

Prof. Dr. Michael Brenner 

Prof. Dr. Anja Dauschek 

Prof. Dr. Dr. h.c. Dan Diner 

Dr. Yael Kupferberg 

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christoph Markschies 

Prof. Dr. Daniel Schönpflug 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

202 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Mit Inkrafttreten des Stiftungsgesetzes gingen Eigentum, Besitz, Forderungen und 

Rechte der bisherigen landesunmittelbaren "Stiftung Jüdisches Museum Berlin" in vollem 

Umfang über auf die rechtsfähige bundesunmittelbare Stiftung des öffentlichen Rechts 

„Stiftung Jüdisches Museum Berlin“. Der Wert ist nicht bezifferbar.  

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
131 Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt des Landes Berlin 



Stiftungsbericht des Bundes 2024 Teil B – Öffentlich-rechtliche Stiftungen 
 BKM 

- 285 - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Das Errichtungsgesetz enthält keine Regelung zur Auflösung der Stiftung. Die Auflösung 

der Stiftung und somit auch der Vermögensanfall bedürfen einer gesonderten 

(gesetzlichen) Regelung. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung (Zuschuss) Finanzierung aus  

24,55 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 685 21 

1,60 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 894 21 

  

Projektförderung Finanzierung aus 

1,00 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 894 21 
 

  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Die Haushalts- und die Wirtschaftsführung der Stiftung unterliegen der Prüfung durch 

den BRH (§ 11 Satz 3 des Errichtungsgesetzes). 

Rechtsaufsicht BKM 
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11.12. Stiftung Hambacher Schloss 

Sitz der Stiftung Neustadt an der Weinstraße 

Gründungsjahr 2002 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 132 

Die Stiftung hat die Aufgabe, das Hambacher Schloss als bedeutende historische Stätte 

für die Entwicklung der Demokratie in Deutschland und die europäische Zusammenarbeit 

zu erhalten und zu pflegen, insbesondere auch historisch-politische Vermittlungsarbeit 

im Geiste der Demokratie, Menschenwürde, Toleranz und Völkerverständigung zu 

leisten. 

Zu diesem Zweck erhält die Stiftung das Hambacher Schloss als Kulturdenkmal; 

unterhält eine Dauerausstellung und entwickelt diese weiter; plant und führt den 

Stiftungszweck fördernde Veranstaltungen durch und ergreift sonstige Maßnahmen zur 

Belebung und Pflege der historischen Stätte. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Stiftung wurde durch das Land Rheinland-Pfalz, den Landkreis Bad Dürkheim, den 

Bezirksverband der Pfalz und der Stadt Neustadt an der Weinstraße errichtet. Dem Bund 

kam keine Rolle zu. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☐ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☒ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☐ Bund ist alleiniger Stifter ☒ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Vorstand und der Beirat.   

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Bund entsendet ein Mitglied in den Vorstand der Stiftung. Der Vorstand besteht 

darüber hinaus aus vier Vertreterinnen bzw. Vertretern des Landes Rheinland-Pfalz, der 

bzw. dem Bezirkstagsvorsitzenden der Pfalz, der Landrätin bzw. dem Landrat des 

Landkreises Bad Dürkheim und der Oberbürgermeisterin bzw. dem Oberbürgermeister 

der Stadt Neustadt an der Weinstraße.  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
132  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://hambacher-schloss.de/informieren/stiftung/ 
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Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand St’in Simone Schneider (MdI133, Vorsitzende) 

Marc Weigel (stellv. Vorsitzender) 

Hagen Philipp Wolf (BKM) 

Vanessa Fischer  

Barbara Fischer  

Christoph Kraus  

Hans-Ulrich Ihlenfeld 

Beirat Kurt Beck 

Prof. Dr. Maria Böhmer 

Prof. Dr. Hans Walter Hütter 

Dr. Sabine Klapp 

Prof. Dr. Olaf Köller 

Thomas Krüger 

Prof. Dr. Catherine Maurer 

Rebekka Ostrop 

Dr. Simone Schelberg 

Dr. Hubert Wajs 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

12 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Das Errichtungsgesetz enthält keine Regelung zur Auflösung der Stiftung. Die Auflösung 

der Stiftung und somit auch der Vermögensanfall bedürfen einer gesonderten 

(gesetzlichen) Regelung. Im Falle der Auflösung der Stiftung tritt das Land Rheinland-

Pfalz in die Rechte und Pflichten der Stiftung ein. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung (Zuschuss) Finanzierung aus  

0,20 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 685 61 
 

 

 
 

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

In der Satzung ist kein Prüfungsrecht des BRH verankert. Der BRH ist nach § 91 BHO 

berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als Zuwendungsempfängerin zu prüfen. 

Rechtsaufsicht Rheinland-Pfalz, Ministerium des Inneren und für Sport 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
133 Ministerium des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz 
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11.13. Stiftung Deutsches Historisches Museum 

Sitz der Stiftung Berlin 

Gründungsjahr 2008 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 134, 135 

Zweck der Stiftung Deutsches Historisches Museum (DHM) ist die Förderung von Kunst 

und Kultur. Hierzu stellt die Stiftung die gesamte deutsche Geschichte in ihrem 

europäischen Zusammenhang dar. 

Der Erfüllung dieses Zweckes dienen insbesondere: 

(1) Einrichtung, Unterhaltung und Weiterentwicklung einer ständigen Ausstellung; 

(2) Erwerb von Realien zur deutschen Geschichte sowie deren Inventarisierung, 

Dokumentation und erforderlichenfalls Restaurierung; 

(3) Wechselausstellungen, museumspädagogische Vermittlung, Vorträge, Seminare, 

Filmvorführungen und sonstige Veranstaltungen; 

(4) Unterhaltung einer Bibliothek und einer Mediathek; 

(5) Forschung und Veröffentlichungen; 

(6) Zusammenarbeit mit deutschen und internationalen Museen und sonstigen 

Einrichtungen mit fachlichem Bezug. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Ursprünglich wurde 1987 durch die Bundesrepublik Deutschland und das Land Berlin die 

„Deutsches Historisches Museum-GmbH“ gegründet. Man war sich von Anfang an über 

den vorläufigen Charakter dieser Rechtsform, die in der deutschen Museumslandschaft 

eine seltene Ausnahme ist, einig.  

Nach erfolgreichem Aufbau und Etablierung des DHM wurde mit einer Stiftung des 

öffentlichen Rechts eine endgültige Rechtsform festgelegt. Der Berliner Senat hatte dazu 

als Mitgesellschafter der bisherigen GmbH für diese Umwandlung den Weg frei gemacht, 

indem er am 7. Oktober 2008 beschloss, seine Gesellschafterbeteiligung aufzugeben.  

Mit Wirkung zum 30. Dezember 2008 wurde das DHM mit dem Gesetz zur Errichtung 

einer Stiftung „Deutsches Historisches Museum“ (DHMG) durch den Deutschen 

Bundestag in eine Stiftung umgewandelt. Die Rechtsform einer Stiftung des öffentlichen 

Rechts hatte sich bei den anderen Geschichtsmuseen des Bundes (Haus der Geschichte 

und Jüdisches Museum Berlin) bewährt. Das DHM wurde diesen Häusern damit 

gleichgestellt. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
134 Errichtungsgesetz abrufbar unter: 

https://www.gesetze-im-internet.de/dhmg/BJNR289110008.html 

135  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.dhm.de/assets/DHM/Download/Museum/Satzung.pdf 

https://www.gesetze-im-internet.de/dhmg/BJNR289110008.html
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Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind das Kuratorium, der Präsident/die Präsidentin und der 

wissenschaftliche Beirat.  

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Kuratorium besteht aus insgesamt 15 Mitgliedern. Jeweils fünf Mitglieder werden 

vom Deutschen Bundestag und der Bundesregierung entsandt. Die fünf Mitglieder der 

Länder werden durch die Ministerpräsidentenkonferenz entsandt. Die durch den 

Deutschen Bundestag entsandten Mitglieder müssen zwingend Abgeordnete des 

Deutschen Bundestages sein. Das Kuratorium wählt seinen Vorsitz aus den von der 

Bundesregierung entsandten Mitgliedern. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Kuratorium Vertreter bzw. Vertreterinnen der Bundesregierung 

Dr. Andreas Görgen (BKM, Vorsitzender) 

Anna Bartels (AA) 

Dirk Schattschneider (BMBF, bis 12/24) 

Dr. Johanna Börsch-Supan (BMBF, ab 12/24)  

Lilian Tschan (BMAS, bis 12/24) 

Dr. Susanne Blancke (BMAS, ab 12/24) 

Jörn Thießen (BMI) 
 

Vertreter bzw. Vertreterinnen des Deutschen Bundestags 

Ansgar Heveling (MdB, CDU/CSU) 

Stephan Mayer (MdB, CDU/CSU, bis 12/24) 

Helge Lindh (MdB, SPD) 

Thomas Hacker (MdB, FDP) 

Awet Tesfaiesus (MdB, Bündnis 90/Die Grünen) 
 

Vertreter bzw. Vertreterinnen der Länder: 

Prof. Dr. Joachim Schachtner (NI, ab 10/24) 

Markus Blume (BY, bis 10/24) 

Timon Gremmels (HE, ab 10/24) 

Dr. Christine Regus (BE, bis 10/24) 

Helge Rehders (BE, ab 10/24) 

Tobias Dünow (BB) 

Katharina Binz (RP) 

Präsident Prof. Dr. Raphael Gross 
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Wissenschaftlicher 
Beirat 

Prof. Dr. Helmut Altrichter 

Prof. Dr. Christopher Clark 

Prof. Dr. Astrid Deuber-Mankowsky 

Prof. Dr. Moritz Epple 

Prof. Dr. Étienne François  

Prof. Dr. Susanne Gaensheimer 

Dr. Jan Gerchow 

Prof. Dr. Günther Heydemann 

Prof. Dr. Stefan Karner 

Prof. Dr. Birgit Klein 

Prof. Dr. Lisa Kosok 

Prof. Chus Martinez 

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Horst Möller 

Prof. Dr. Werner Plumpe 

Prof. Dr. Susanne Popp 

Prof. Dr. Martin Sabrow 

Prof. Dr. Jutta Scherrer 

Prof. Dr. Liliane Weissberg 

Prof. Dr. Andreas Wirsching 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

266 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Mit dem Inkrafttreten des DHMG ging das Vermögen der Deutsches Historisches 

Museum-GmbH einschließlich der Verbindlichkeiten und beweglichen 

Vermögensgegenstände der Bundesrepublik Deutschland, die für Zwecke des Deutschen 

Historischen Museums erworben und bereitgestellt wurden, auf die Stiftung „Deutsches 

Historisches Museum“ über. Der Wert ist nicht bezifferbar. 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Das Errichtungsgesetz enthält keine Regelung zur Auflösung der Stiftung. Die Auflösung 

der Stiftung bedarf einer gesonderten (gesetzlichen) Regelung.  

Gem. der Satzung fällt das Vermögen der Stiftung bei Auflösung oder Aufhebung an eine 

juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte 

Körperschaft zwecks Verwendung für gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Stiftungszwecks des DHM. Mit Aufhebung der Stiftung ist zeitgleich ein Beschluss über 

die bzw. den Anfallberechtigten zu treffen (§ 2 Abs. 4 der Satzung). 
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Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung (Zuschuss) Finanzierung aus  

46,35 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 685 21 

Kapitel 0452 Titel 894 21 

  

Projektförderung Finanzierung aus 

12,08 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 894 21 
 

  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung einschließlich der unselbstständigen 

Stiftung unterliegt unbeschadet einer Prüfung durch den BRH nach § 111 BHO der 

Prüfung durch eine in der Satzung bestimmte Stelle (§ 10 Abs. 4 DHMG). 

Rechtsaufsicht BKM 
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11.14. Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung  

Sitz der Stiftung Berlin 

Gründungsjahr 2008 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 136 

Zweck der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Trägerschaft der Stiftung 

„Deutsches Historisches Museum“ ist es, im Geiste der Versöhnung die Erinnerung und 

das Gedenken an Flucht und Vertreibung im 20. Jahrhundert im historischen Kontext des 

Zweiten Weltkrieges und der nationalsozialistischen Expansions- und Vernichtungspolitik 

und ihrer Folgen wachzuhalten. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland hat die unselbstständige Stiftung Flucht, Vertreibung, 

Versöhnung mit dem Gesetz zur Errichtung einer Stiftung „Deutsches Historisches 

Museum“ vom 21. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2891) errichtet. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und der wissenschaftliche Beraterkreis. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Stiftungsrat besteht aus 21 Mitgliedern, wovon vier Mitglieder durch den Bundestag 

sowie je ein Mitglied durch das AA, das BMI und die bzw. den BKM bestellt werden. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Stiftungsrat Stephan Mayer (MdB, CDU/CSU) 

Awet Tesfaiesus (MdB, Bündnis 90/Die Grünen) 

Marianne Schieder (MdB, SPD) 

Thomas Hacker (MdB, FDP) 

StM’in Katja Keul (AA) 

Jörn Thießen (BMI) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
136 Errichtungsgesetz abrufbar unter: 

https://www.gesetze-im-internet.de/dhmg/BJNR289110008.html#BJNR289110008BJNG000200000 
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LB Dr. Andreas Görgen (BKM) 

Dr. Bernd Fabritius 

Stephan Grigat  

Christian Knauer 

Iris Ripsam 

Johann Thießen 

Editha Westmann 

Dr. Johann Hinrich Claussen 

Prof. Dr. Katja Lembke 

Weihbischof Dr. Reinhard Hauke 

Dr. Jörg Lüer 

Mark Dainow 

Barbara Traub 

Prof. Dr. Raphael Gross 

Prof. Dr. Harald Biermann 

Wissenschaftlicher 
Beraterkreis 

Matthias Beer 

Simone Blaschka 

Monika Fenn 

Mary Fulbrook 

Hans-Lukas Kieser  

Frank-Lothar Kroll 

Stephan Lehnstaedt 

Piotr Madajzcyk 

Ondřej Matějka 

Norman Naimark  

Milos Vec  

Anna Haut 

Kerstin v. Lingen  

Maren Röger 

Michael Schwartz 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

36 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes gingen alle von der Bundesrepublik Deutschland für 

die unselbstständige Stiftung „Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ erworbenen 

oder bereitgestellten beweglichen Vermögensgegenstände in das Vermögen des Trägers 

über. Dasselbe gilt für Vermögensgegenstände aus Zuwendungen für die unselbst-

ständige Stiftung „Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ von dritter Seite. Der Wert 

ist nicht bezifferbar.  
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Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Das Errichtungsgesetz enthält keine Regelung zur Auflösung der Stiftung. Die Auflösung 

der Stiftung und somit auch der Vermögensanfall bedürfen einer gesonderten 

(gesetzlichen) Regelung. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung (Zuschuss) Finanzierung aus  

8,56 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 685 21 
   

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung Deutsches Historisches Museum 

(DHM) einschließlich der unselbstständigen Stiftung SFVV unterliegt unbeschadet einer 

Prüfung durch den BRH nach § 111 BHO der Prüfung durch eine in der Satzung 

bestimmte Stelle (§ 10 Abs. 4 DHMG). 

Der BRH ist nach § 91 BHO berechtigt, bei der Stiftung in ihrer Eigenschaft als 

Zuwendungsempfängerin zu prüfen. 

Rechtsaufsicht BKM 
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11.15. Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung 

Sitz der Stiftung Hamburg 

Gründungsjahr 2016 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 137, 138 

Zweck der Stiftung ist es, das Andenken an das politische Wirken Helmut Schmidts für 

Freiheit und Einheit des deutschen Volkes, für den Frieden und die Einigung Europas 

sowie für die Verständigung und Versöhnung unter den Völkern zu wahren und so in 

seinem Sinne 

(1) einen Beitrag zum Verständnis der Zeitgeschichte und der weiteren Entwicklung 

der Bundesrepublik Deutschland sowie 

(2) zur Aufarbeitung, Darstellung und Weiterentwicklung der Verantwortung 

Deutschlands in der Außen-, Sicherheits- und Wirtschaftspolitik im europäischen 

und globalen Umfeld zu leisten; 

(3) Kenntnisse zu den geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen des 

21. Jahrhunderts in Europa und der Welt zu vertiefen und zu erweitern. 

Dafür unterhält die Stiftung die für die Öffentlichkeit zugängliche Gedenkstätte 

„Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung“ in Hamburg. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland hat die BKHSS durch Gesetz über die Errichtung einer 

Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung (BGBl I Nr. 49, S. 2358) im Jahr 2016 errichtet. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Vorstand und das Kuratorium. 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
137 Errichtungsgesetz abrufbar unter: 

https://www.gesetze-im-internet.de/hschmidtstiftg/BJNR235800016.html 

138  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.helmut-schmidt.de/stiftung/rechtsgrundlagen 
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Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Kuratorium besteht aus sechs Mitgliedern, die von der Bundespräsidentin oder vom 

Bundespräsidenten für die Dauer von fünf Jahren bestellt werden. Bindende 

Vorschlagsrechte für je ein Mitglied des Kuratoriums haben die Bundespräsidentin oder 

der Bundespräsident, die für Kultur und Medien zuständige oberste Bundesbehörde, die 

Friedrich-Ebert-Stiftung e. V. sowie die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Das 

Kuratorium der „Helmut und Loki Schmidt-Stiftung“ verfügt über bindende 

Vorschlagsrechte für zwei Mitglieder des Kuratoriums.  

Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern, sie werden vom Kuratorium mit einer 

Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder bestellt. Bindende Vorschlagsrechte für je 

ein ehrenamtliches Mitglied haben die für Kultur und Medien zuständige oberste 

Bundesbehörde sowie das Kuratorium der „Helmut und Loki Schmidt-Stiftung“.  

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Dr. Meik Woyke 

Bernd Neuendorf 

Rainer Schulz 

Kuratorium Peer Steinbrück 

Matthias Naß 

Kathrin Budde (MdB, SPD) 

Dr. Herlind Gundelach 

Johannes Kahrs 

Dr. Constanze Stelzenmüller 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

20 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Das Stiftungsvermögen bilden diejenigen unbeweglichen und beweglichen 

Vermögensgegenstände, die die Bundesrepublik Deutschland für Zwecke der Stiftung 

erwirbt. Der Wert ist nicht bezifferbar. 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Das Errichtungsgesetz und die Satzung enthalten keine Regelungen zur Auflösung der 

Stiftung. Die Auflösung der Stiftung und somit auch der Vermögensanfall bedürfen einer 

gesonderten (gesetzlichen) Regelung. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung (Zuschuss) Finanzierung aus  

2,98 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 685 61 
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Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Die Rechnung (§§ 80 ff. i. V. m. § 105 BHO) sowie die Haushalts- und Wirtschaftsführung 
der Stiftung werden, unbeschadet einer Prüfung durch den BRH nach § 111 BHO, vom 
Bundesverwaltungsamt geprüft (§ 11 der Satzung). 

Rechtsaufsicht BKM 
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11.16. Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte 

Sitz der Stiftung Frankfurt am Main 

Gründungsjahr 2021 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 139, 140 

Zweck der Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte (SODG) ist die Förderung 

der Auseinandersetzung in Gesellschaft, Bildungseinrichtungen und Wissenschaft und 

dadurch des Einzelnen mit der wechselvollen deutschen Demokratiegeschichte sowie die 

Vermittlung der Bedeutung und des Wertes einer freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung für ein funktionierendes stabiles und gerechtes Gemeinwesen. 

Sie fördert dazu vor allem demokratiegeschichtlich relevante Projekte und führt eigene 

Veranstaltungen durch. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland hat die Stiftung Orte der deutschen 

Demokratiegeschichte durch das „Gesetz zur Errichtung einer „Stiftung Orte der 

deutschen Demokratiegeschichte“ (OrtedtDGStiftG)“ (BGBl I, S. 3014) vom 16. Juli 2021 

errichtet. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☐ ja  ☒ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat, der Direktor bzw. die Direktorin und der Beirat.   

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Der Stiftungsrat besteht aus 14 Mitgliedern. Davon werden vier durch den Deutschen 

Bundestag und zwei durch die Bundesregierung (BKM und BMJ) entsandt. Die 

Bundesregierung entsendet zudem zwei sachverständige Persönlichkeiten, deren 

Engagement geeignet ist, die Angelegenheiten der Stiftung in besonderer Weise zu 

fördern. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
139 Errichtungsgesetz abrufbar unter: 

https://www.gesetze-im-internet.de/ortedtdgstiftg/BJNR301410021.html 

140  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.demokratie-geschichte.de/satzung/ 
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Mitglieder der Stiftungsorgane 

Stiftungsrat StM‘in Claudia Roth (BKM, Vorsitzende) 

BM’in a.D. Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (für BMJ) 

Prof. Dr. Dr. Michel Friedman 

Dr. Oliver Schmolke (BPräsA) 

Gitta Connemann (MdB, CDU/CSU) 

Volker Kauder (CDU) 

Marianne Schieder (SPD) 

Awet Tesfaiesus (MdB, Bündnis 90/Die Grünen) 

MP a.D. Volker Bouffier (stellv. Vorsitzender) 

StS’in Tina Beer (Staatskanzlei TH) 

Dr. Anna Kaminsky  

Thomas Krüger (bpb) 

Prof. Dr. Raphael Gross  

Prof. Dr. Harald Biermann 

Direktor Dr. Kai-Michael Sprenger 

Beirat Dr. Anna Kaminsky 

Dr. Clemens Rehm 

Prof. Dr. Corine Defrance 

Prof. Dr. Nicole Deitelhoff 

Franziska Deutschmann 

Prof. Dr. Karim Fereidooni 

Prof. Dr. Theo Jung 

Basil Kerski 

Prof. Dr. Raj Kollmorgen 

Lisi Maier 

Dr. Helmut Rönz 

Prof. Dr. Mirjam Wenzel 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

8 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Das Stiftungsvermögen bilden diejenigen unbeweglichen und beweglichen 

Vermögengegenstände, die die Bundesrepublik Deutschland für Zwecke der Stiftung 

erwirbt. Der Wert ist nicht bezifferbar. 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Die Auflösung der Stiftung kann nur durch Gesetz erfolgen. Im Fall der Auflösung ist der 

Bund Anfallberechtigter für das Stiftungsvermögen (§ 15 OrtedtDGStiftG). 
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Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung (Zuschuss) Finanzierung aus  

4,62 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 685 61 
  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung unterliegt unbeschadet einer 

Prüfung durch den BRH nach § 111 BHO der Prüfung durch eine in der Satzung 

bestimmte Stelle. (§ 10 Abs. 3 Satz 2 OrtedtDGStiftG). 

Rechtsaufsicht BKM 
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11.17. Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung 

Sitz der Stiftung Berlin 

Gründungsjahr 2021 

Aufgaben und Zweck 

der Stiftung 141, 142 

Stiftungszweck ist die Wahrung des Andenkens an das politische Wirken Helmut Kohls 

für Freiheit und Einheit des deutschen Volkes, für den Frieden in der Welt, für die 

Versöhnung mit den europäischen Nachbarstaaten und die europäische Integration; dazu 

unter anderem Betrieb eines Helmut-Kohl-Zentrums in Berlin mit ständiger 

zeitgeschichtlicher Ausstellung. 

Art und Kategorie  

der Stiftung 

Rolle des Bundes bei der Stiftungsgründung 

Die Bundesrepublik Deutschland hat die BKHKS durch Gesetz über die Errichtung einer 

Stiftung Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung (BGBl I, S. 1306) im Jahr 2021 errichtet. 

Stiftungsart 

☐ Kapitalstiftung 

☒ Einkommensstiftung   

☐ Verbrauchsstiftung  

Kategorie 

☒ unmittelbare Stiftung des Bundes 

☐ mittelbare Beteiligung des Bundes 

☐ auf Veranlassung des Bundes durch Dritte gegründet 

 

☒ Bund ist alleiniger Stifter ☐ Bund ist Mitstifter  

Gemeinnützigkeit gem. §§ 51 bis 68 AO 

☒ ja  ☐ nein 

Organisation 

der Stiftung 

Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind der Vorstand und das Kuratorium. 

Rolle des Bundes in den Organen der Stiftung 

Das Kuratorium besteht aus fünf Mitgliedern, die von der Bundespräsidentin oder vom 

Bundespräsidenten für die Dauer von fünf Jahren bestellt werden. Ein bindendes 

Vorschlagsrecht für ein Mitglied des Kuratoriums hat die Bundespräsidentin oder der 

Bundespräsident. Die für Kultur und Medien zuständige oberste Bundesbehörde und die 

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. verfügen ebenfalls über bindende Vorschlagsrechte für je 

zwei Mitglieder des Kuratoriums. 

Mitglieder der Stiftungsorgane 

Vorstand Dr. Günter Winands 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
141 Errichtungsgesetz abrufbar unter: 

https://www.gesetze-im-internet.de/hkohlstiftg/BJNR130610021.html 

142  Stiftungssatzung abrufbar unter:  

https://www.bundesstiftung-helmut-kohl.de/media/ueber-uns/die_stiftung/20221013-bundesstiftung-helmut-kohl-satzung.pdf 
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Dr. Michael Borchard 

Dr. Jacqueline Boysen 

Kuratorium Volker Kauder (Vorsitzender) 

Gerda Hasselfeldt (stellv. Vorsitzender) 

Kurt Beck  

Jean-Claude Juncker 

Prof. Dr. Bernhard Vogel † 

Anzahl der weiteren Mitarbeitenden 

Haupt- oder nebenberuflich Ehrenamtlich 

9 - 
  

Finanzierung  

der Stiftung 

vom Bund eingebrachtes Stiftungsvermögen 

bei der Gründung - 

Zustiftungen - 

Das Stiftungsvermögen bilden diejenigen unbeweglichen und beweglichen 

Vermögensgegenstände, die die Bundesrepublik Deutschland für Zwecke der Stiftung 

erwirbt. Der Wert ist nicht bezifferbar. 

Rückfluss von Bundesmitteln bei Auflösung der Stiftung 

Das Errichtungsgesetz und die Satzung enthalten keine Regelungen zur Auflösung der 

Stiftung. Die Auflösung der Stiftung und somit auch der Vermögensanfall bedürfen einer 

gesonderten (gesetzlichen) Regelung. 

Förderung durch den Bund im Berichtszeitraum 

Die Stiftung ist Zuwendungsempfängerin:  ☒ ja ☐ nein 

Institutionelle Förderung (Zuschuss) Finanzierung aus  

3,07 Mio. Euro Kapitel 0452 Titel 685 61 
  

Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungs-

hofes 

Die Rechnung (§§ 80 ff. i. V. m. § 105 BHO) sowie die Haushalts- und Wirtschaftsführung 

der Stiftung werden, unbeschadet einer Prüfung durch den BRH nach § 111 BHO, vom 

Bundesverwaltungsamt geprüft (§ 9 der Satzung). 

Rechtsaufsicht BKM 
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Anhang II -  

Übersicht über die finanzielle Förderung der öffentlich-rechtlichen Stiftungen 

Öffentlich-rechtliche 

Stiftung 

Eingebrachtes 

Stiftungskapital 

inkl. 

Zustiftungen 

(in Mio. Euro) 

Mittel aus dem Bundeshaushalt 2024 

(in Mio. Euro) 

Institutionelle 

Förderung 

Projekt-

förderung 

Gesamt 

(Rundungs-

differenzen 

möglich) 

BMWK 
Fonds zur Finanzierung der 
kerntechnischen Entsorgung 

- - - - 

BMF 
Museumsstiftung Post und 
Telekommunikation 

- - - - 

Stiftung Erinnerung, Verantwortung 
und Zukunft 

2.600,00 - 16,97 16,97 

Stiftung Geld und Währung 51,13 - - - 

BMI 
Stiftung für ehemalige politische 
Häftlinge 

8,88 0,80 - 0,80 

Stiftung für das sorbische Volk - 11,96 0,20 12,15 

BMJ 

Stiftung Forum Recht - 3,54 - 3,54 

BMFSFJ 

Conterganstiftung 163,61 174,71 - 174,71 

Bundesstiftung „Mutter und Kind - 
Schutz des ungeborenen Lebens“ 

- 92,03 - 92,03 

Bundesstiftung Gleichstellung - 5,33 - 5,33 

BMG 

Stiftung Humanitäre Hilfe für durch 
Blutprodukte HIV-infizierte Personen 

0,77 - - - 

BMUV 

Stiftung Zukunftsfonds Asse - 3,00 - 3,00 

Stiftung Zukunftsfonds Morsleben - 0,40 - 0,40 

BMBF 

Stiftung Deutsches 
Krebsforschungszentrum 

- 243,09 8,42 251,51 

Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-
Zentrum für Polar- und 
Meeresforschung 

- 159,93 11,37 171,31 

Helmholtz-Zentrum Potsdam 
Deutsches GeoForschungsZentrum 

- 73,78 12,74 86,53 

Max Weber Stiftung - Deutsche 
Geisteswissenschaftliche Institute im 
Ausland 

- 48,31 - 48,31 

Helmholtz-Zentrum für 
Ozeanforschung Kiel 

- 67,54 7,96 75,53 
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Öffentlich-rechtliche 

Stiftung 

Eingebrachtes 

Stiftungskapital 

inkl. 

Zustiftungen 

(in Mio. Euro) 

Mittel aus dem Bundeshaushalt 2024 

(in Mio. Euro) 

Institutionelle 

Förderung 

Projekt-

förderung 

Gesamt 

(Rundungs-

differenzen 

möglich) 

BMWSB     

Bundesstiftung Baukultur 0,25 1,92 0,02 1,94 
BMI, BMEL und BMFSFJ          

Deutsche Stiftung für Engagement und 
Ehrenamt 

- 30,00 2,45 32,45 

BKM          

Stiftung Preußischer Kulturbesitz - 322,84 2,05 324,88 

Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus - 3,07 - 3,07 

Stiftung Haus der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland  

- 26,48 11,43 37,91 

Stiftung Reichspräsident-Friedrich-
Ebert-Gedenkstätte 

- 1,16 - 1,16 

Stiftung Archiv der Parteien und 
Massenorganisationen der DDR  

- - - - 

Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung - 3,00 - 3,00 

Stiftung Bundespräsident-Theodor-
Heuss-Haus 

- 2,38 - 2,38 

Otto-von-Bismarck-Stiftung - 2,12 - 2,12 

Bundesstiftung zur Aufarbeitung der 
SED-Diktatur 

- 8,35 0,34 8,70 

Stiftung Denkmal für die ermordeten 
Juden Europas 

- 4,96 1,13 6,09 

Stiftung Jüdisches Museum Berlin - 26,15 1,00 27,15 

Stiftung Hambacher Schloss - 0,20 - 0,20 

Stiftung Deutsches Historisches 
Museum 

- 46,35 12,08 58,43 

Stiftung Flucht, Vertreibung, 
Versöhnung 

- 8,56 - 8,56 

Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-
Stiftung 

- 2,98 - 2,98 

Stiftung Orte der deutschen 
Demokratiegeschichte 

- 4,62 - 4,62 

Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung - 3,07 - 3,07 

Gesamt 
(Rundungsdifferenzen möglich) 

2.824,64 1.382,66 88,17 1.470,82 
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